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SACHVERSTÄNDIGENLISTE 

Folgende Sachverständige haben gutachterliche Stellungnahmen zu den eingebrachten 

Einwendungen abgegeben: 

Fachbereich  GutachterIn 

Abfallwirtschaft  Ing. Mag. Martin Scheibengraf 

Abwassertechnik  Ing. Michael Frisch 

Altlasten und Gewässerschutz  Dipl.-Ing.
 
Matthias Stracke 

Baumschutz Dipl.-Ing.
in
  Franziska Rom 

Boden  Dipl.-Ing. Dr. Hans-Peter Haslmayr 

Energietechnik, Energieeffizienz Dipl.-Ing. Herbert Ritter 

Erschütterungen  Ing. Werner Talasch 

Forst, Jagd und Fischerei  DDipl.-Ing. Gerald Weber-Simanko 

Geologie und Geotechnik  Prof. Dipl.-Ing. Dr. Lothar Martak 

Hydrogeologie Mag. Christian Wolf 

Humanmedizin 
Freizeit und Erholung 

Dr. Thomas Edtstadler 

Klima und Umweltmeteorologie  Dr.
in
 Kathrin Bauman-Stanzer 

Kulturgut  Mag. Dr. Christoph Öllerer 

Lärm Ing. Werner Talasch 

Landwirtschaft  Dipl.-Ing. Helmut Wieser 

Landschaft/Landschaftsbild  Dipl.-Ing.
in
 Eva Prochazka 

Luft  Mag. Klaus Mayer 

Raumplanung  
Dipl.-Ing.

in
 Denise Schluderbacher-

Girsch 

Stadtbild und Sachgüter  Dipl.-Ing. Reinhard Wolfbeiszer 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume   Dr. Jürgen Rienesl 

Verkehr  Ing. Roland De Riz 

 zusätzlich: Auskunft der MA51, Sportamt vom 6.2.2017 zur Einwendung Nr. 597  
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ALPHABETISCHES VERZEICHNIS ALLER EINWENDERINNEN 

Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Acikgöz Fatma 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/15 2 211 

 
Acikgöz Mustafa 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/15 2 212 

 
Akbas Abdullah 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 2 213 

 
Akbas Zehra 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 2 214 

 
Akbas Zümre 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 2 215 

 
Al Kaatech Amaar 1020 Wien, Tandelmarktgasse 20/10 2 218 

 
Ali Nagihan 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/13 2 216 

 
Ali Selahattim 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/13 2 217 

 
Almeder Christian 1210 Wien, Mayerweckstraße 6/91/2 2 186 

 
Altmann Claudia 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 11/6 1 157 

 
Alzig Florian 

1220 Wien,  
Eduard-Gärtner-Gasse 4/6 

1 149 

 
Angster Helga 1220 Wien, Maschlgasse 8 1 156 

 
Aoun Salem 1220 Wien, Oberfeldgasse 13 2 209 

 
Asanoski Senat 1220 Wien, Tomschikgasse 16/3 1 155 

 
Aschenbrenner-Faltl Johanna 1230 Wien, Vösendorferstraße 23 2 219 

 
Ayan Yasemin 1220 Wien, Quadenstraße 8/26/14 2 220 

 
Bac Käthe 1220 Wien, Resedaweg 36 2 221 

 
Bäck Erika 1220 Wien, Späthgasse 16/3 2 222 

Dr. Balduin Rainer 
1190 Wien,  
Döblinger Hauptstraße 33/10 

1 150 

 
Baran Tamay 1220 Wien, Hirschstettner Straße 89 2 223 

D.I. Baran Ulla 
1220 Wien,  
Hirschstettner Straße 89/RH 3 

2 224 

 
Baric-Gaspar Mag. 1220 Wien, Pfalzgasse 37/1/2 1 151 

 
Bartsch Elisabeth 1220 Wien, Arnikaweg 22/1 2 225 

 
Bauer Monika 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/2/21 1 152 

 
Bauer Gottfried 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/2/21 1 153 

 
Bauer Brigitta 1210 Wien, Gaswerkstraße 12/13/20 2 226 

Mag. Bäuerl Maria 1030 Wien, Löwengasse 14/9  1 160 

 
Bayram Fatima 

1210 Wien,  
Donaufelderstraße 99/1/6 

2 227 

 
Beissmann Helmut 1220 Wien, Lavendelweg 21 2 228 

 
Beissmann Inge 1220 Wien, Lavendelweg 21 2 229 

 
Benda Alfred 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 1 148 

 
Benda Monika 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 1 154 

 
Benda Kathrin 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 2 230 

 
Benda Marion 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 2 231 

Ing.Mag. Benda Alfred 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 2 232 

 
Berger Michael 1220 Wien, Plecnikweg 2 1 143 

 
Berger Renate 1220 Wien, Plecnikweg 2 1 144 

Mag. Berger Heinrich 1210 Wien, Carminweg 6/10/14 2 233 

 
Bernhard Martin 1220 Wien, Hasibederstraße 25/35 2 234 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Bernhard Ursula 1220 Wien, Hasibederstraße 25/35 2 235 

 
BI Hirschstetten 
retten   

1220 Wien, Kalmusweg 3 3 662 

 
BI Lebenswerte 
Seestadt   

1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 19/5 3 664 

 

BI Netzwerk 
Verkehrsregion  
W-NÖ (BNWN) 

 1220 Wien, Maschlgasse 114 3 665 

 
Biller-Wildmauer Roswitha 

1220 Wien,  
Fred-Raymondgasse 19/3/5 

2 236 

 
Binder Rudolf 1220 Wien, Pawlikgasse 16 1 145 

 
Binder Lisa/Elisabeth 1220 Wien, Pawlikgasse 16 1 146 

 
Binder Karin 1220 Wien, Pawlikgasse 16 1 147 

 
Binder Stefanie 

1030 Wien,  
Ludwig-Kössler-Platz 4/11/2 

2 237 

Mag. Bineder Andrea 1220 Wien, Markweg 11 1 161 

Mag. Bineder Helmut 1220 Wien, Markweg 11 1 162 

 
Bineder Max 1220 Wien, Markweg 11 1 164 

 
Bischof Annelise 1220 Wien, Heringgasse 19/75 1 139 

 
Bitter Alexander 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 6/7/1 2 238 

 
Bitter Denise 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 6/7/1 2 239 

 
Bittermann Christian 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/9/9 1 140 

 
Blanc Bettina 1220 Wien, Resedaweg 60 2 240 

 
Blanc Peter 1220 Wien, Resedaweg 60 2 241 

 
Bolci Haci Mehmet 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/5/34 2 242 

 
Borsotti Marco 1220 Wien, Am Heidjöchl 5A/1 1 141 

 
Bozo Radic 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/38/2 2 243 

 
Brandstetter Sylvi 1220 Wien, Magyarweg 17 2 244 

 
Braun Bernhard 1220 Wien, Karl-Bednarik-Gasse 15 2 245 

 
Braun Elisabeth 1220 Wien, Karl-Bednarik-Gasse 15 2 246 

 
Bressel Laura 1050 Wien, Ziegelofengasse 15/8 2 247 

 
Brunnthaller Sandra 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/8 1 142 

 
Budimirovic Martina 1220 Wien, Tomschikgasse 16/3 1 137 

 
Buger Walter 1220 Wien, Maschlgasse 66 2 248 

Dr. Burggasser Eva 
1180 Wien,  
Gregor-Mendel-Straße 6-8/1/5 

2 249 

Mag. Burggasser Alexander 
1180 Wien,  
Gregor-Mendel-Straße 6-8/1/5 

2 250 

Mag. 
Pharm. 

Burggasser, 
vertreten durch 
Dr.Vana, RA 

Heinrich 1220 Wien, Emichgasse 8 2 175 

 
Caleta Silvia 1220 Wien, Zschokkegasse 45 2 253 

 
Cervenka Christa 1220 Wien, Ziegelhofstraße 86 2 251 

 
Cesnek Ursula 1220 Wien, Maschlgasse 72 2 252 

 
Choon-Ai Rican 1030 Wien, Am Modenapark 8-9/9 1 138 

 
Chvala Christoph 

1220 Wien,  
Süßenbrunner Platz 3-4/1/6 

1 133 

 
Chvala Brigitta 1220 Wien, Tomschikgasse 6/2 1 136 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Czak Maria Isabella 

1220 Wien,  
Ostbahnbegleitstraße 2/1 

2 254 

 
Czapka Christoph 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/2 2 255 

 
Czapka Manuel 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/2 2 256 

 
Czapka Yvona 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/2 2 257 

 
Czembirek Renate 1220 Wien, Arnikaweg 13 2 200 

 
Czembirek Robert 1220 Wien, Arnikaweg 13 2 201 

DI Dangl Robert 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/23 1 163 

 
Dangl-Ober Andrea 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/23 1 165 

 
Datlinger Heidi 1220 Wien, Löwenzahngasse 42 2 258 

 
Deniz Azize 1220 Wien, Quadenstraße 8/6/10 2 259 

 
Deniz Bünyamin Ali 1220 Wien, Quadenstraße 8/6/10 2 260 

 
Deniz 

Yüksel & 
Azize 

1220 Wien, Quadenstraße 8/6/10  2 261 

 
Denk Dominik 

1220 Wien,  
Siebenbürgerstraße 16-26/64/1 

2 262 

 
Dilber Sari 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 2 263 

 
Dobousek Daniela 1220 Wien, Quadenstraße 8/37/22 1 130 

 
Doczekal Sabine 1220 Wien, Lavendelweg 17 2 264 

 
Doczekal Walter 1220 Wien, Lavendelweg 17 2 265 

 
Dogan Burcu 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 266 

 
Doguc Cemile 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 2 267 

 
Doguc Emre 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 2 268 

 
Doguc Filrat 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 2 269 

 
Doguc Oguzhan 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 2 270 

 
Doleschal Hermann 1220 Wien, Gerstmayerweg 7 1 134 

 
Dollhopf Franz 1220 Wien, Cankarstraße 2/5/9 1 166 

 
Donev Nicole 1220 Wien, Quadenstraße 8/28/8 1 135 

 
Donninger Judith 1220 Wien, Bergengasse 5/3/2 2 271 

 
Dshujunr Vladimir 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/40/12 1 131 

 
Duelli Maria 1030 Wien, Marokkanergasse 14/4 2 272 

 
Duskanich Bernd 1220 Wien, Hyazinthengasse 10 2 273 

 
Duskanich Eva 1220 Wien, Hyazinthengasse 10 2 274 

 
Dvorak Josef 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/7/2 2 275 

 
Dvorak Katharina 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/6/6 2 276 

 
Dvorak Susanne 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/7/2 2 277 

 
Dvorzak Gerda 1220 Wien, Toulagasse 7/4 1 132 

 
Ebert Hanspeter 1220 Wien, Plecnikweg 20 2 278 

 
Ebert Waltraud 1220 Wien, Plecnikweg 20 2 279 

 
Eigner Peter 1220 Wien, Hirschstettner Straße 65 1 128 

 
Eigner Heidi 1220 Wien, Hirschstettner Straße 65 1 129 

 
El Syaad Elfriede 1220 Wien, Preyweg 24 2 280 

 
El Syaad Hashem 1220 Wien, Preyweg 24 2 281 

 
Enders Maria 1220 Wien, Wurmbrandgasse 8/8 2 282 

 
Engl Josef 1220 Wien, Quadenstraße 116 1 127 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Enzlberger Barbara 1080 Wien, Lederergasse 22 2 283 

 
Ertl Christine 1220 Wien, Preyweg 48 2 284 

 
Ertl Günter 1220 Wien, Preyweg 48 2 285 

 
Ettl Bernadette 1220 Wien, Smolagasse 4/5/11 2 286 

 
Ez-Zense Khadija 1220 Wien, Karl-Bednarik-Gasse 51 1 126 

 
Farkas Dominik 1220 Wien, Hardeggasse 63/5/12 2 287 

 
Farkas Marija 1220 Wien, Hardeggasse 63/5/12 2 288 

 
Farkas Sabine 1220 Wien, Hardeggasse 63/3/7 2 289 

Ing. Farrenkopf Peter 1220 Wien, Pfingstrosenweg 54 2 290 

 
Feitl Brigitte 1220 Wien, Tomschikgasse 18/2 1 124 

 
Felgentreu Monica 1220 Wien, Quadenstraße 8/3/3 1 125 

D.I. Ferch Herwig 
1220 Wien,  
Hirschstettnerstraße 89/1 

2 291 

 
Fic Jerzy 1220 Wien, Pfalzgasse 68 2 292 

 
Fic Markus 1220 Wien, Pfalzgasse 68 2 293 

 
Fic Teresa 1220 Wien, Pfalzgasse 68 2 294 

 
Figl Leopoldine 1220 Wien, Hagedornweg 4/10/11 2 295 

 
Fink Melissa 1220 Wien, Hirschstettner Straße 65 1 116 

Mag. Finsinger Nicole 1080 Wien, Feldgasse 11/17 2 296 

 
Fischerauer Bernhard 1220 Wien, Stemolakgasse 31 2 297 

 
Flores S. Ethel 

1220 Wien,  
Hirschstettner Straße 89/1 

2 298 

 
Freiberger Karin 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 24 

1 117 

 
Freiberger Nadine 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 9 

1 118 

 
Fuchs Armin 1220 Wien, Arnikaweg 69 2 299 

 
Fuchs-Hlinka, MSc Gabriele 1220 Wien, Eidechsengasse 28 1 119 

 
Gäbler Bianca 1220 Wien, Neurissener Anger 23 2 300 

 
Gäbler Lukas 1220 Wien, Neurissener Anger 23 2 301 

 
Gäbler Martina 1220 Wien, Neurissener Anger 23 2 302 

 
Gallagher Jacob 1220 Wien, Am Krautgarten 21/1 2 303 

 
Ganger Daniel 

1220 Wien,  
Hirschstettner Straße 89/6 

2 304 

Ing. 

Ganger, vertreten 
durch List 
Rechtsanwalts 
GmbH 

Franz & 
Marianne 

1220 Wien, Aspernstraße 15-21 2 177 

 
Gauglhofer Herta 1220 Wien, Lavendelweg 18/A 2 305 

 
Gebauer Edith 1220 Wien, Lavendelweg 49 2 306 

 
Geppert Erna 1220 Wien, Plecnikweg 28 1 120 

 
Ghazal Omar 

1220 Wien,  
Tamariskengasse 102/13G 

2 307 

 
Gierer Susanne 

1220 Wien,  
Kratochwjlestraße 8/6/18.4 

1 121 

 
Glanz Gertraud 1220 Wien, Nechanskyweg 28 2 308 

 
Glanz Reinhard 1220 Wien, Nechanskyweg 28 2 309 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Glanz Sonja 1220 Wien, Arnikaweg 22/2 2 310 

 
Glaser Andrea 1220 Wien, Toulagasse 7/3 2 311 

 
Glaser Christian 1220 Wien, Berresgasse 4A/15 2 312 

 
Glaser Christine 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 40 2 313 

 
Glaser Franz 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 40 2 314 

 
Glaser Pedro 1220 Wien, Algenweg 33/3 2 315 

 
Glaser Philipp 1220 Wien, Algenweg 33/3 2 316 

 
Glorius Gerda 1220 Wien, Preyweg 10 2 317 

 
Göhtas Nazan 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5 2 318 

 
Gökek Safak 1210 Wien, Gerichtsgasse 1E/4/7 2 319 

 
Göktas Burale 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5  2 320 

 
Göktas Sinad 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5 2 321 

 
Göktas Ümmühan 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5 2 322 

 
Gössler Maria 1160 Wien, Ottakringerstraße 242 2 323 

 
Gotsleben Robert 1210 Wien, Weilandgasse 3/8 2 324 

 
Grabner Martin 1220 Wien, Kieslerweg 5 2 325 

 
Grabner Susanne 1220 Wien, Kieslerweg 5 2 326 

 
Grams Friedrich 1220 Wien, Wodiczkagasse 1/11 2 327 

 
Grieser Katharina 1220 Wien, Rautenweg 167/132 1 74 

 
Grohsnegger Ilse 1220 Wien, Preyweg 16 2 328 

Dipl.Ing. Grohsnegger Valentin 1220 Wien, Preyweg 16 2 329 

 
Groß Renate 1220 Wien, Hagedornweg 4/RH 36 1 122 

 
Groß Valerie 1220 Wien, Hagedornweg 4/RH 36 1 123 

 
Gruber Albert 1220 Wien, Claretinergasse 7 1 114 

 
Gruber Katharina 1220 Wien, Claretinergasse 7 1 115 

 
Gruber Angelika 1220 Wien, Hasslwanderweg 8 2 330 

 
Gruber Günther 1220 Wien, Hasslwanderweg 8 2 331 

 
Gruber Heinrich 1210 Wien, Pastorstraße 14/4/1 2 332 

 
Gruber Kristina 1150 Wien, Gernotgasse 1/12 2 333 

 
Grunt Axel 1190 Wien, Saarplatz 20/4/28 2 334 

Mag. Grunt Gabriele 1190 Wien, Saarplatz 20/4/28 2 335 

 
Güclü Hayrunnisa 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/4 2 336 

 
Güclü Teslime 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/4 2 337 

 
Güclü 

Ümmü 
Güloüm 

1220 Wien, Quadenstraße 8/30/4 2 338 

 
Gündemir Havva 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 339 

 
Gündemir Necla 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 340 

 
Gündemir Ramazan 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 341 

 
Gündemir Seyma 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 342 

 
Gündemir Süheda 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 343 

 
Gündemir Yusuf 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15  2 344 

 
Güngör Adem 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 345 

 
Güngör Aleyna 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 346 

 
Güngör Berna 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 347 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Güngör Eslem 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 348 

 
Güngör Hayriye 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 349 

 
Güngör Mehmet 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 350 

 
Günvar Ahmet 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 2 351 

 
Gürkan Cahide 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/4 2 352 

 
Gürkan Esra 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/4 2 353 

 
Gürkan Sümeyra 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/4 2 354 

 
Güzlek Abdullah 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 2 355 

 
Güzlek Ahmet 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 2 356 

 
Güzlek Gülhan 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 2 357 

 
Güzlek Hayrullah 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 2 358 

 
Güzlek Serite 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 2 359 

 
Habart Margarete 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/7/8 2 360 

Mag. Haberbusch Sonja 1220 Wien, Fundergasse 5A 2 361 

Dipl.Ing. Hahn Herbert 1100 Wien, Fernkorngasse 17/3/3 2 179 

 
Haidinger Harald 1220 Wien, Hatschekgasse 2 2 362 

 
Haidowatz Nora 1220 Wien, Fundergasse 5c 2 183 

 
Haidowatz-
Haberbusch 

Robert 1220 Wien, Fundergasse 5c 2 182 

 
Haindl Andrea 1220 Wien, Alois-Eyermannweg 259 2 178 

 
Hainz Kerstin 1220 Wien, Prinzgasse 11 2 363 

 
Hajek Karl 

1030 Wien,  
Leonhardgasse 2-10/3/18 

2 364 

 
Hajnal Lidia 1220 Wien, Quadenstraße 8/31/4 2 365 

 
Hammerl Helene 1220 Wien, Nechanskyweg 9 2 366 

Mag. Hartl Georg 1220 Wien, Gartenheimstraße 23/2 1 113 

 
Haunschmid Markus 

1200 Wien,  
Lorenz-Böhler Gasse 6/72 

2 367 

 
Hauser Claudia 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/42/4 2 368 

 
Hauser Dominik 1070 Wien, Kirchberggasse 26/2 2 369 

 
Heine Sabine 1150 Wien, Diefenbachgasse 40/26 2 370 

 
Heinz Gertrude 1220 Wien, Preyweg 40 2 371 a 

 
Heinz Gertrude 1220 Wien, Preyweg 40  2 371 b 

 
Heinz Rainer 1220 Wien, Preyweg 40 2 372 a 

 
Heinz Rainer 1220 Wien, Preyweg 40  2 372 b 

 
Heiss Stefanie 1220 Wien, Maschlgasse 22 1 104 

Mag.Dr. Hertenberger Gerhard 1120 Wien, Ruckergasse 6/1 1 170 

D.I. Hiebaum Christian 
2301 Groß-Enzersdorf,  
Prinz-Eugen-Straße 23 

2 373 

 
Hieger Oliver 1220 Wien, Arnikaweg 95 1 105 

 
Hiess Anton 1220 Wien, Podhagskygasse 8/5/5 1 7 

 
Hirschl Alexander 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/7 1 106 a 

 
Hirschl Alexander 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/7 1 106 b 

 
Hirschl Gabriele 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/7 1 107 

Ing. Hirschl Gerhard 1220 Wien, Kalmusweg 47 1 108 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Hirschl Anton 1220 Wien, Kalmusweg 47 2 374 

 
Hirschl Hermine 1220 Wien, Kalmusweg 47 2 375 

 
Höbarth Andi 1220 Wien, Pirquetgasse 14/1/17 2 376 

 
Hobiger Anita 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 2 377 

 
Hobiger Gerhard 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 2 378 

 
Hobiger Jakob 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 2 379 

 
Hobiger Johanna 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 2 380 

Dr. Hofbauer Reingard 1030 Wien, Arsenal 12/33 1 109 

 
Hofmann Helmut 1030 Wien, Henslerstraße 3/7b 1 110 

 
Hofmann Birgit 1220 Wien, Maschlgasse 70 2 381 

 
Hofmann Manfred 1080 Wien, Blindengasse 52/23 2 382 

 
Hofmeister Heribert 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/26 1 111 

Mag. Hofmeister Brigitte 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/26 1 112 

 
Höller Wolfgang 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 10 

1 88 

 
Höller Wolfgang 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 10 

2 383 

Dr. Holzapfel Ingeborg 1030 Wien, Neulinggasse 22/8 2 384 

 
Horn Maximilian 

1220 Wien,  
Mühlwasserpromenade 19 

1 89 

 
Horvath Inge 1220 Wien, Quadenstraße 8/12 2 385 

 
Howadt Lukas 1220 Wien, Lavaterstraße 5/1/6 2 203 

 
Howadt Andrea 1220 Wien, Arnikaweg 2 2 204 

 
Howadt Philip 1220 Wien, Lavendelweg 61/3/1 2 205 

 
Howadt Claus 1220 Wien, Arnikaweg 2 2 206 

 
Huber Christopher 1220 Wien, Wurmbrandgasse 6/6 2 386 

 
Huemer Astrid 1220 Wien, Nedbalgasse 4/4 2 387 a 

 
Huemer Astrid 1220 Wien, Nedbalgasse 4/4 2 387 b 

 
Indrei Florina 1220 Wien, Spandlgasse 92 2 388 

 
Inhaber der Alpha 
Apotheke  

1220 Wien, Quadenstraße 124 3 658 

 
Inic Djordje 1220 Wien, Pfalzgasse 58/23 1 90 

 
Initiative 
Denkmalschutz  

1090 Wien, Fuchsthallergasse 11/5 3 659 

 
Isak Elisabeth 1220 Wien, Preyweg 3 1 91 

 
Janauschek Philipp 1070 Wien, Kirchberggasse 26/2 2 389 

 
Jankovic Brigitte 1220 Wien, Schukowitzgasse 110 2 390 

 
Jankovic Dragan 1220 Wien, Schukowitzgasse 110 2 391 

 
Janu Gerhard 1220 Wien, Quadenstraße 8/11/4 1 92 

 
Jaritz Jakob 1180 Wien, Gentzgasse  2 392 

 
Jaritz Gerhard 1180 Wien, Gentzgasse 166/5 2 393 

 
Jelinek Nicole 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/4 1 93 

 
Jez Sascha 1220 Wien, Margeritenweg 2/14 2 394 

 
Joppich Martin 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/27 1 94 

 
Juresa Dominik 1140 Wien, Steinböckengasse 37 2 395 
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Kaltenbacher Marlene 

1170 Wien,  
Kalvarienberggasse 42/14 

1 6 

 
Kaltenecker Nico 1220 Wien, Magyarweg 1 2 396 

 
Kaltenecker Robert 1220 Wien, Magyarweg 1 2 397 

 
Kamleithner Thomas 1170 Wien, Kapitelgasse 8/10 2 398 

Mag. Kammerer, BA Doris 1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 7/14 1 3 

 
Kandulu Gerald 1210 Wien, Töllergasse 27/1/4 2 399 

 
Karakütük Dilek 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/5 2 400 

 
Karakütük Salih 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/5 2 401 

 
Karakütük Suzan 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/5 2 402 

Mag. Karall Anna 1210 Wien, Fultonstraße 26/2/14 2 185 

 
Karl Nuc 1220 Wien, Prinzgasse 1/28/25 1 64 

Mag. Kastner Hugo 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/28 1 95 

Mag. Katzenberger Renate 1220 Wien, Billgasse 9 2 405 

 
Kaya Dilara 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/18 2 403 

 
Kaya Ilayd 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/18 2 404 

 
Kerchler Othmar 1220 Wien, Pirquetgasse 14/1/38 1 96 

 
Kern Gerhard 1220 Wien, Resedaweg 65 1 97 

 
Kigler Birgit 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/10 1 98 

 
Kigler Harald 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/10 2 406 

 
Kirchner Karin 1220 Wien, Cizekplatz 1/3 1 99 

 
Kirchner David 1220 Wien, Cizekplatz 1/3 1 100 

 
Kirchner Adrian 1220 Wien, Cizekplatz 1/3 1 101 

 
Kirschenhofer Sabine 1220 Wien, Tokiostraße 3/4/34 2 407 

 
Kis Karolina 

1210 Wien,  
Inge-Konradi-Gasse 13/12 

2 408 

 
Kittler Doris 1020 Wien, Vereinsgasse 32/10 2 409 

 
Kiziltas Ahmet 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 2 410 

 
Kiziltas Tülay 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 3 411 

 
Kiziltas Türkan 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 3 412 

 
Kiziltas Yasemin 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 3 413 

 
Klammer Hans-Dieter 1030 Wien, Kleistgasse 11/24 3 414 

 
Klauda Karin 1220 Wien, Spandlgasse 54 3 415 

 
Klement Gabriele 1220 Wien, Claretinergasse 3/5/3 3 416 

 
Klement Walter 1220 Wien, Claretinergasse 3/5/3 3 417 

 
Klepp Vivienne 1220 Wien, Portheimgasse 1/16 1 102 

 
Knapp Sandra 1220 Wien, Sonnenalle 34/13/24 3 418 

 
Knotek Patrik 1220 Wien, Maschlgasse 58 3 419 

 
Kohlruss Christine 1220 Wien, Resedaweg 70 3 420 

 
Kohout Alfred 1220 Wien, Resedaweg 44 3 421 

 
Koller Martin 1220 Wien, Arnikaweg 11 2 207 

 
Koller Martina 1220 Wien, Arnikaweg 11 2 208 

 
Komarek Klaus 1220 Wien, Markweg 20 1 103 

 
Komarek Heinz 1220 Wien, Murraygasse 40/1/6 3 422 
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Komarek Ingrid 1220 Wien, Murraygasse 40/1/6 3 423 

 
Komarek Klaus 1220 Wien, Markweg 20 3 424 

 
Komarek Susanne 1220 Wien, Markweg 19 3 425 

 
Konkurat Osman 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/8 3 426 

 
Kopecky Viktoria 1220 Wien, Hagedornweg 4/34 1 158 

 
Kopp Traude 

1220 Wien,  
Quadenstraße 65-67/2/11 

1 85 

 
Kostron Georg 1160 Wien, Herbststraße 22/24 3 427 

 
Kotschenreuther Stefan 1220 Wien, Murraygasse 34 1 86 

 
Kous Maria 

1220 Wien,  
Schukowitzgasse 79A/4/2 

3 428 

 
Kous-Hodac Michaela 

1220 Wien,  
Schukowitzgasse 79A/4/2 

3 429 

 
Kowalewska Magdalena 1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 31/101 3 430 

 
Kowarik Patrick 1140 Wien, Penzingerstraße 33-37 3 431 

 
Krammer Lata 1140 Wien, Diesterweggasse 28A/11  1 87 

 
Kratzer Alexander 1190 Wien, Leidesdorfgasse 1/8/6 3 432 

 
Kraushofer W. 1220 Wien, Tomschikgasse 16/1 1 81 

 
Krautzberger Josef 1220 Wien, Gladiolenweg 9/3 3 433 a 

 
Krautzberger Josef 1220 Wien, Gladiolenweg 9/3 3 433 b 

 
Kreuzeder Gerlinde 

1050 Wien,  
Reinprechtsdorferstraße 2/2/8 

3 434 

 
Krizmanic Claudija 1220 Wien, Tokiostraße 9/3/25 3 435 

 
Kronberger Elfriede 1220 Wien, Hirschstettner Straße 82 3 436 

Dr. Kummer Eleonora 1160 Wien, Liebhartstalstraße 31 1 82 

 
Kutschak Christine 1220 Wien, Pfalzgasse 37/2/6 1 83 

 
Kuzminovic Erich 1220 Wien, Markweg 64 3 437 

 
Kuzminovic Helga 1220 Wien, Markweg 10 3 438 

 
Labidi Yasmin 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/19/4 3 439 

 
Lager Johannes 1220 Wien, Bergengasse 6/4/35 3 440 

 
Lagler Monika 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/11 1 84 

 
Lalic Gabriele 

1210 Wien,  
Inge-Konradi-Gasse 4/2/8 

3 441 

 
Lambürger Wolfgang 1220 Wien, Hasibederstraße 21/19 1 69 

 
Landerer Markus 1030 Wien, Kundmanngasse 33/7 1 70 

 
Langeder Sebastian 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/12 1 71 

 
Lang-Rosenfeld Sabine 1220 Wien, Ziegelhofstraße 84A/14 1 75 

Mag. Langthaler Richard 1220 Wien, Schilfweg 51 3 443 

 
Lazar Elias 1220 Wien, Arnikaweg 41 3 444 

Dr. Lazar Dara 1220 Wien, Arnikaweg 41 3 445 

Dr. Lazar Margarete 1220 Wien, Arnikaweg 22/Haus 4 3 446 

 
Lehar Alexander 1160 Wien, Thaliastraße 158/12 3 447 

 
Leiss Renate 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/12/39 1 72 

 
Leiss Herbert 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/12/39 1 73 

 
Leitner Marika 1220 Wien, Preyweg 23 1 4 
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Lender Richard 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/3 1 76 

 
Lender Eva 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/3 1 77 

 
Lender Markus 1220 Wien, Hardeggasse 65a/1/6 1 78 

Dr. Lender Carina 1220 Wien, Hardeggasse 65a/1/6 1 79 

 
Lender, Dominik 1220 Wien, Rautenweg 167/132 1 74 

 
Lindner Angela 1220 Wien, Maschlgasse 104 3 448 

 
Lindtner Heinrich 1220 Wien, Preyweg 6 3 449 

 
Lindtner Rosemarie 1220 Wien, Preyweg 6 3 450 

 
Lindtner Verena 1220 Wien, Preyweg 6 3 451 

 
Litschauer Ingrid 1220 Wien, Prinzgasse 7 3 452 

D.I. Litschauer Bettina 1220 Wien, Lohsinggasse 3 3 453 

 
Litschaur Anita 

1220 Wien,  
Adelheid-Popp-Gasse 3/3/19 

1 159 

 
Löffler Helmut 1220 Wien, Arnikaweg 5 2 194 

 
Lorenz Olga 1220 Wien, Hasibederstraße 2/61/11 1 80 

 
Lubei Christian 1220 Wien, Tomschikgasse 18/4 1 67 

 
Luschnitz Pierre-Marcel 1210 Wien, Justgasse 29/20/5 1 66 

 
Luschnitz Ruth 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/14/4 

1 68 

 
Lutz Claudia 1220 Wien, Zschokkegasse 91/5/10 3 661 

 
Machek Christa 1090 Wien, Boltzmanngasse 17/91 3 454 

 
Madsen Sascha 1220 Wien, Quadenstraße 142/11/2 3 455 

 
Maier Ferdinand 1220 Wien, Colerusgasse 11/2 1 45 a 

 
Maier Ferdinand 1220 Wien, Colerusgasse 11/2 1 45 b 

 
Maier Victoria 1220 Wien, Colerusgasse 11/2 3 456 

 
Maiwald Eva 1220 Wien, Am Heidjöchl 6 1 46 

 
Mandini Nadia 1220 Wien, Oberfeldgasse 13 2 210 

 
Mandutschehri Robert 1220 Wien, Maschlgasse 122 3 457 

 
Mannsberger Michaela 1220 Wien, Maschlgasse 112 1 47 

 
Marx Gerhard 

2100 Korneuburg,  
Kirchengasse 4-6/1/9 

3 458 

 
Matysek Jutta 1200 Wien, Polletstrasse 46 1 169 

 
Matyus Erika 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32/1/8 3 459 

 
Matzinger Edeltraud 1220 Wien, Quadenstraße 8/3/6 3 460 

 
Mauthner Peter 1220 Wien, Plecnikweg 13 3 461 

 
Mayerhofer Gabriela 1220 Wien, Portheimgasse 1/11  3 462 

 
Metzke Josef 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/11 1 48 

 
Metzke Samantha 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/11 1 49 

 
Miksche Franz 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 3 463 

 
Miksche Vera 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 3 464 

 
Mikudik Benjamin 1220 Wien, Tomschikgasse 18/4 1 50 

Dkfm. Mildner Liselotte 1080 Wien, Josefstädterstraße 19 1 51 

 
Milka Edith 1220 Wien, Quadenstraße 8/37/20 1 55 

 
Mirschlitzka Susanne 1220 Wien, Kalmusweg 34/2 3 465 
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Mitterbauer Maria Regina 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/18/1/4 

3 466 

 
Mitterholzer-Sluka Michaela 1210 Wien, Johann-Orth-Platz 2/5 3 467 

 
Mollner Franz 1220 Wien, Spargelfeldstraße 91 3 468 

 
Mollner Hermine 1220 Wien, Spargelfeldstraße 91 3 469 

 
Mollner Monika 1220 Wien, Spargelfeldstraße 91 3 470 

Dr. Mor Wolfgang 1040 Wien, Hauptstraße 18/1M/6 1 56 

 
Mraz Edith 1220 Wien, Arnikaweg 15 2 195 

 
Mroz Lukas 

1210 Wien,  
Inge-Konradi-Gasse 13/12 

3 471 

 
Mück Anita 1220 Wien, Cankarstraße 2/5/9 1 167 

 
Muga George 1220 Wien, Smolagasse 4/5/11 3 472 

 
Mühlberger Isabella 1220 Wien, Maschlgasse 94 3 473 

 
Müller Margit 1220 Wien, Quadenstraße 65/1/4/9 1 57 

 
Müller Eva 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 21 

1 58 

 
Müller Jürgen 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 21 

1 59 

 
Mutlu Zeynep 1210 Wien, Jerusalemgasse 9 3 474 

 
Mutzek Alexander 

2301 Groß-Enzersdorf, 
Napoleongasse 7/18 

3 475 

 
Mutzek Florian 1220 Wien, Maschlgasse 114 3 477 

Ing. Mutzek Heinz 1220 Wien, Maschlgasse 114 3 478 

 
Mutzek Maximilian 1220 Wien, Maschlgasse 114 3 479 

Mag. Mutzek-Plattner Andrea 1220 Wien, Maschlgasse 114 3 476 

 
Nagy Anita 1220 Wien, Emichgasse 1/19/17 1 60 

 
Natterer E. 

1180 Wien,  
Messerschmidtgasse 31/4 

1 61 

 
Nemec Franz 1220 Wien, Kalmusweg 34/2 3 480 

 
Nemecek Susanne 1220 Wien, Pirquetgasse 14/1/32 1 8 

 
Neuwald Christine 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/4 1 62 

 
Neuwald Herbert 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/4 1 63 

 
Neuwirth Silvia 1220 Wien, Aspernstraße 32 3 481 

Ing. Neyder 
Manuela & 
Thomas 

1220 Wien, Telephonweg 398 3 656 

 
Niederle Gerald 1220 Wien, Portheimgasse 1/68 3 482 

 
Niederle Mario 1220 Wien, Portheimgasse 1/68 3 483 

 
Niederle Monika 1220 Wien, Portheimgasse 1/68 3 484 

 
Novak Christine 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 127/131 

3 485 

 
Novak Gerlinde 1220 Wien, Enzianweg 32a 3 486 

 
Nura Ali 1050 Wien, Fendigasse 9/20 3 487 

 
ÖBB-InfrastrukturAG 

 
1020 Wien, Praterstern 3 3 657 

 
Ogultay Ahmet 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 3 488 

 
Ogultay Leyla 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 3 489 

 
Ogultay Merve 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 3 490 

 
Ogultay Mustafa 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 3 491 
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Ogultay Sefa 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 3 492 

 
Önel Binnaz 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/12 3 493 

 
Önel Mustafa 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/12 3 494 

 
Önel Tufan 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/12 3 495 

 
Özat Asude 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 3 496 

 
Özat Berat 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 3 497 

 
Özat Esra 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 3 498 

 
Özat Mansur 1220 Wien, Quadenstraße 8/28/16 3 499 

 
Özat Nazan 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 3 500 

 
Öztürk Bekir 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/3 3 501 

 
Öztürk Emel 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/3 3 502 

 
Öztürk Niyazi 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/3 3 503 

 
Paal Eva 1120 Wien, Arndtstraße 30/3/2 1 65 

 
Pavnovic Snezana 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/1 3 504 

 
Pekarek Eva 1220 Wien, Tomschikgasse 6/1 1 43 

 
Perlega Claudia 1220 Wien, Lavendelweg 19 3 505 

 
Pichler Michael 1220 Wien, Tomschikgasse 18/1 1 37 

 
Pichler Robert 1220 Wien, Rautenweg 210/12 1 44 

 
Pichler Michael 1220 Wien, Hardeggasse 63/3/7 3 506 

 
Pitschl Aaron 1220 Wien, Plattensteinergasse 17 3 507 

 
Pitschl Doris 1220 Wien, Arnikaweg 97 3 508 

 
Polat Asimcan 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 3 509 

 
Polat Hülya 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 3 510 

 
Polat Ilhan 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 3 511 

 
Polat Meulüde 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 3 512 

 
Polkorab Gerhard 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32-34 1 38 

Dr. Pollach Günter 
2301 Groß-Enzersdorf, 
Kastanienallee 27 

3 513 

 
Pollak Wolfgang 1220 Wien, Enzianweg 5A 3 514 

 
Pöpperl Florian 1220 Wien, Rautenweg 140 1 39 

 
Potocnik Mariana 

1220 Wien,  
Anton-Sattler-Gasse 100/6 

3 515 

 
Praxl Martha 1220 Wien, Spandlgasse 25/5/8 3 516 

 
Preisinger Erika 1110 Wien, Oriongasse 19/3/5/16 1 40 

 
Rainer Karin 1220 Wien, Arnikaweg 95 1 41 

Mag. Rainer Eva 1220 Wien, Arnikaweg 71 3 517 

Mag. Ranacher Maria 1030 Wien, Wassergasse 23/8 3 518 

Dr. Rath Brigitte 1180 Wien, Gentzgasse 166/5 3 519 

Dr. Rath-Wacenovsky Regina 1220 Wien, Spandlgasse 7 3 520 

 
Rattay Stefan 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/2/6 1 42 

 
Rebel Helmut 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/16/25 

1 35 

 
Redl Hannelore 1220 Wien, Quadenstraße 8/34/2/7 1 36 

 
Rehak 

Hermann-
Peter 

1220 Wien, Tomschikgasse 6/2 1 22 
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Rehak Marvin 1220 Wien, Tomschikgasse 6/2 1 23 

 
Reicher Dagmar 1220 Wien, Kalmusweg 27/3 3 521 

Ing. Reicher Friedrich 1220 Wien, Kalmusweg 27/3 3 522 

 
Reisenauer Christian 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/33 1 171 

 
Reisenauer Gudrun 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/33 1 172 

Ing. Reissert Günter 1220 Wien, Wulzendorfstraße 32/2/3 1 24 

 
Reiterer Kurt 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/3 1 25 

 
Reiterer Doris 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/3 1 26 

 
Reiterer Stefan 1220 Wien, Burgkmairgasse 1A/4/3 1 27 

 
Reiterer Bernhard 1220 Wien, Lavaterstraße 7 1 28 

 
Richter Mark 1190 Wien, Gymnasiumstraße 58/22 1 1 

 
Richter Sarah 1110 Wien, Fickeysstraße 17/12 3 523 

 
Riedelmayer Bernadette 1220 Wien, Bergengasse 6/5/4 3 524 

 
Riedelmayer Elias 1220 Wien, Bergengasse 6 3 525 

 
Riedelmayer Ewald 1220 Wien, Bergengasse 6 3 526 

 
Riedelmayer Jakob 1220 Wien, Bergengasse 6 3 527 

 
Riedelmayer Judith 1220 Wien, Bergengasse 6 3 528 

 
Riedelmayer Tobias 1220 Wien, Bergengasse 6 3 529 

 
Riedl 

Martina & 
Markus 

1220 Wien, Quadenstraße 8/34/22  1 52 

 
Rohaczek 

Hermine 
Christine 

1220 Wien, Späthgasse 6/2 1 31 

 
Rohaczek Josef 1220 Wien, Späthgasse 6/2 3 530 

 
Röhrenbacher Maria 1220 Wien, Rennbahnweg 50/2/53 3 531 

 
Röhrich Karola 

1160 Wien,  
Eduard-Hanslick-Gasse 4 

1 29 

 
Rovcanim Alma 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32/34/9/13 

3 532 

 
Rovcanim Hermin 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32/34/9/13 

3 533 

 
Rupp Heidemarie 1220 Wien, Quadenstraße 142/10/6 1 2 

 
Rurländer Eveline 1220 Wien, Pfalzgasse 58/16 1 30 

 
Rurländer Peter 1220 Wien, Pfalzgasse 58/16 1 32 

 
Sachs Julia 1220 Wien, Bergengasse 6/4/35 3 534 

 
Safka Anneliese 1120 Wien, Ruckergasse 58/13/15 1 54 

Mag. Salzmann Birgit 1220 Wien, Kanalstraße 6/31 3 535 

 
Samer-Kolowrat Monika 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/1 1 33 

 
Sandner Chr. 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3 1 53 

 
Sari Sinan 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 3 536 

 
Sari Sunay 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 3 537 

 
Saßmann Petra 

1050 Wien,  
Siebenbrunnengasse 37/22 

3 538 

 
Sauer Gertrude 1220 Wien, Stadlauerstraße 49/17 3 539 

 
Sauer Robert 1220 Wien, Eibischweg 55 3 540 

 
Schaden Eva 

1220 Wien, 
 Guido-Lammer-Gasse 1/26/13 

1 34 
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Schandl Mario 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 11/6 1 10 

 
Schandl Julia 1220 Wien, Lavaterstraße 7/3/14 1 13 

Ing. Schandl Werner 1220 Wien, Kalmusweg 3 2 180 

 
Schatzl-Horvat Diana 

1220 Wien,  
Hirschstettner Straße 89/2 

3 541 

 
Scheidl Susanne 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 1-3/RH 42 

1 11 

 
Schiesswald Werner 1220 Wien, Markweg 34 3 542 

 
Schmidhuber Yvonne 1220 Wien, Mühlgrundgasse 3/39 1 12 

 
Schmidt Wendelin 1220 Wien, Oberfeldgasse 19 2 190 

 
Schmidt Paula 1220 Wien, Oberfeldgasse 19 2 191 

 
Schmidt Marianne 1220 Wien, Arnikaweg 4 2 202 

 
Schmidt Monika 

1220 Wien,  
Donaufelderstraße 233/11 

3 543 

 
Schmol Stephanie 1220 Wien, Hasslwanderweg 8 3 544 

 
Schnabel Brigitte 1220 Wien, Gladiolenweg 13/4 3 545 

 
Schnabel Thomas 1220 Wien, Gladiolenweg 15/1 3 546 

 
Schneider Susanne 1030 Wien, Gestettengasse 21/20 3 547 

Ing. 
Dipl.Ing. 

Schönauer Roland 1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 19/5 2 184 

 
Schragl Andrea 1220 Wien, Tomschikgasse 16/4 1 14 

 
Schranz Karl 1220 Wien, Rennbahnweg 27/55/1 3 548 

 
Schreuders Johan 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/19 1 15 

 
Schrödl Paul 1220 Wien, Kornblumenweg 3/92 1 16 

 
Schumnik David 1220 Wien, Breuergasse 12/15 1 17 

 
Schwabl Roland 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 3 3 549 

 
Schwaiger Michaela 

1220 Wien,  
Süßenbrunner Straße 13/4/1 

2 181 

 
Schwarzer Manuel 1220 Wien, Lohsinggasse 2 3 550 

 
Schwarzer Robert 1220 Wien, Lohsinggasse 2 3 551 

 
Schwarzer Sabine 1220 Wien, Lohsinggasse 2 3 552 

 
Schweitzer Birgitt 

1210 Wien,  
Inge-Konradi-Gasse 13/2/6 

3 553 

 
Schweller Gerald 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 3 554 

 
Schweller Nina 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 3 555 

 
Schwind Thomas 1220 Wien, Arnikaweg 1  2 192 

 
Schwind-Derdak Karin 1220 Wien, Arnikaweg 1 2 193 

 
Sedlacek Franz 1220 Wien, Resedaweg 3 3 556 

 
Seebacher Daniela 1220 Wien, Haberergasse 4/4/7 3 557 

 
Seitler Franziska 1220 Wien, Pirquetgasse 3/16/2 3 558 

Mag. Sendera Gerald 1220 Wien, Nechanskyweg 18 1 18 

 
Seybal Alexandra 1220 Wien, Claretinergasse 2/18 1 173 

 
Seybal Walter 1220 Wien, Claretinergasse 2/18 1 174 

 
Singh Anaib 1220 Wien, Pogrelzstraße 60 3 559 

Ing. Sobotka Helmut 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/32 1 19 

Mag. Sobotka Elisabeth 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/32 1 20 
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Dr. Soliman Samira 1220 Wien, Kalmusweg 44/Haus 11 3 560 

 
Sommer Günther 1220 Wien, Pfalzgasse 58/H 9 3 561 

 
Sommer Sabine 1220 Wien, Pfalzgasse 58/9 3 562 

 
Sop Mario 1220 Wien, Saikogasse 6/20/4 3 563 

 
Sprinzl Lydia 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/12/10 

3 564 

 
Sprinzl Margit 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32-34/12 3 565 

 
Sprinzl Raphaela 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/12/10 

3 566 

 
Stadler Sabrina 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/11 1 21 

 
Stadler Wolfgang 1220 Wien, Hagedornweg 4/RH 2 3 567 

 
Stark Andrea 1220 Wien, Soldanellenweg 55/7/9 1 9 

 
Starzinger Harald 1220 Wien, Pfalzgasse 37/4/1 3 568 

 
Steiner Barbara 1220 Wien, Murraygasse 5 3 569 

 
Steiner Claudia 1220 Wien, Arnikaweg 107/21/6 3 570 

 
Steiner Johanna 1220 Wien, Emichgasse 1/22/8 3 571 

 
Steirer Hans 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/15 3 572 

 
Steirer Susanne 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/15 3 573 

Mag. Stejskal Alfred 1220 Wien, Oberfeldgasse 9/134 3 574 

 
Stejskal-Heftberger Claudia 1220 Wien, Oberfeldgasse 9/111 3 575 

 
Stemmer Erich 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/26 3 576 

 
Stenström-Langelaar Catharina 1220 Wien, Nechanskyweg 37 3 442 

Mag. Straßgschwandtner Sven 
1220 Wien,  
Karl-Bednarik-Gasse 5/16 

3 577 

 
Sturm 

Karin 
Christine 

1080 Wien, Florianigasse 73/6 3 578 

 
Süss Walter 1220 Wien, Arnikaweg 9 2 196 

 
Süss Eva 1220 Wien, Arnikaweg 9 2 197 

 
Svoboda Beatrice 1220 Wien, Steigenteschgasse 57 3 579 

 
Szerelem Roman 1220 Wien, Maschlgasse 102 3 580 

Dipl. Ing. Thiel Manfred 1220 Wien, Haberlandtgasse 54/1 2 187 

 
Thiel Konstantin 1220 Wien, Haberlandtgasse 54/1 2 188 

 
Thiel Gudrun 1220 Wien, Haberlandtgasse 54/1 2 189 

 
Thiel, BSc Sophie 1020 Wien, Castellezgasse 27/26 3 581 

 
Topuridze Olga 1220 Wien, Am Heidjöchl 5A/Haus 1 3 582 

 
Tseng Sabine 

1220 Wien,  
Süßenbrunner Straße 13/3/26 

3 583 

 
Tylek Teresa 1220 Wien, Preyweg 18 3 584 

 
Tylek Wladyslaw 1220 Wien, Preyweg 18 3 585 

 
Uhlich Anna M. 1220 Wien, Preyweg 23 1 5 

 
Uhlmann Arno 1030 Wien, Rabengasse 2-10/59/19 3 586 

 
Umweltorganisation 
VIRUS  

1090 Wien, Währingerstraße 59 2 176 

 
Unger 

Elfriede & 
Hermann 

1220 Wien, Lavendelweg 50 3 587 

 
VCÖ-Mobilität mit 
Zukunft  

1050 Wien, Bräuhausgasse 7-9 1 168 
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Vetter Edith 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/35/3 3 588 

 
Vincze Christine 1220 Wien, Lannesstraße 20 3 589 

 
Vincze Theo 1220 Wien, Lannesstraße 20 3 590 

 
Vitecek Gerhard 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/1 3 591 

 
Vitek Birgit 1210 Wien, Inge-Konradi-Gasse 13/4 3 592 

 
Vlahovic Josef 1220 Wien, Preyweg 8 3 593 

 
Vlahovic Josefine 1220 Wien, Preyweg 8 3 594 

 
Volejnik Brigitte 1220 Wien, Maschlgasse 54 3 595 

 
Vrabic Bernhard 

1220 Wien,  
Hirschstettnerstraße 12-20/3/10 

3 596 

 
Wacenovsky Alena 1220 Wien, Spandlgasse 7 3 597 

 
Wacha Waltraude 1220 Wien, Spandlgasse 90 3 598 

 
Wagner Martin 1220 Wien, Quadenstraße 85B 3 599 

 
Wagner Rosa 1220 Wien, Quadenstraße 85B 3 600 

 
Waldpilz Gourmet- 
und Vitalpilzzucht  

1220 Wien, Quadenstraße 124 3 660 

 
Waleczka Astrid 1220 Wien, Pfalzgasse 37/4/1 3 601 

 
Walkowiak Julian 

1220 Wien, 
Maria-Tusch-Straße 8/1/20 

3 602 

 
Wallner Karina 1220 Wien, Burgkmairgasse 1A/4/3 3 603 

 
Wank Erich 1220 Wien, Lohsinggasse 3 3 604 

 
Wasinger Zuzana 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/46 3 605 

Dr. Wasinger Thomas 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/46 3 606 

 
Wechselberger Klaus 1190 Wien, Hardtgasse 14/8 3 607 

 
Weidinger Andrea 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/20/17 3 608 

 
Weindl Ernst 1220 Wien, Berresgasse 4/A/23 3 609 

 
Weindl Martina 1220 Wien, Berresgasse 4/A/23 3 610 

 
Weindl Stefan 1220 Wien, Berresgasse 4/A/23 3 611 

 
Weiss Angela 1220 Wien, Bodmergasse 1 3 612 

 
Weissmann Alizah 1210 Wien, Thayagasse 1A/1/20 3 613 

Mag. 
(FH) 

Weissmann Helmut 1210 Wien, Thayagasse 1A/1/20 3 614 

Mag. 
(FH) 

Weissmann Jeanette 1210 Wien, Thayagasse 1A/1/20 3 615 

 
Wenzl Robert 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/Haus 20 

3 616 

Mag. Wertanzl Gerhard 1180 Wien, Herbeckstraße 46/1 3 617 

 
Wessely Herta 

1050 Wien,  
Siebenbrunnengasse 29/1 

3 618 

 
Wiedek Marie 1220 Wien, Rittersporngasse 59 3 619 

 
Wien WKO Wien  1010 Wien, Stubenring 8-10 3 663 

 
Wiener 
Umweltanwaltschaft  

1190 Wien, Muthgasse 62 3 666 

 
Wieselmayer August 

1220 Wien,  
Janis-Joplin-Promenade 8/28 

3 620 

 
Wiesinger Elisabeth 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/5/24 

3 621 
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Wilfinger Petra 1220 Wien, Gladiolenweg 3  3 622 

 
Willson Andrea 1030 Wien, Keilgasse 6/6 3 623 

 
Winkelmayer Franz 1220 Wien, Schrebergasse 39A/2/7 3 624 

 
Winkler Gerhard 1220 Wien, Maschlgasse 56 3 625 

 
Winkler Hilda 1220 Wien, Maschlgasse 56 3 626 

 
Wist Gerhard 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 125/28 

3 627 

 
Wittmann Helene 1220 Wien, Enzianweg 46/1 3 628 

 
Wittmann Helmut 1220 Wien, Enzianweg 46/2 3 629 

 
Wöss Barbara 1220 Wien, Quadenstraße 82 3 630 

 
Wöss Manuel 1220 Wien, Quadenstraße 82 3 631 

 
Wöss Nikolas 1220 Wien, Quadenstraße 82 3 632 

 
Yildiz Mehmet 1160 Wien, Degengasse 75/27 3 633 

 
Zach Andrea 1090 Wien, Hahngasse 14/1/16 3 634 

 
Zach Elisabeth 1220 Wien, Quadenstraße 67/12/3/8 3 635 

 
Zach Norbert 1220 Wien, Löwenzahngasse 42 3 636 

 
Zechner Sonja 1220 Wien, Maschlgasse 52 3 637 

 
Zehetbauer Ingeborg 

2301 Groß-Enzersdorf, 
Ziegelofenstraße 13 

3 638 

 
Zehetbauer Ingrid 2281 Raasdorf, Altes Dorf 23 3 639 

 
Zeiller Sarah 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/30 3 640 

 
Zeiller Timo 

1220 Wien,  
Am Heidjöchl 6-8/Haus 30 

3 641 

Dr. Zeiller Michael 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/30 3 642 

 
Zeiller-Vesely Petra 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/30 3 643 

 
Zieher Carmen 1220 Wien, Mendelssohngasse 1/12 3 644 

 
Zier Andreas 1220 Wien, Hasibederstraße 21/11 3 645 

 
Zier Birgit 1220 Wien, Hasibederstraße 21/11 3 646 

 
Zimmermann Hans 1220 Wien, Tomschikgasse 18/2 3 647 

 
Zinke Helmut 1220 Wien, Arnikaweg 6 2 198 

 
Zinke Sylvia 1220 Wien, Arnikaweg 6 2 199 

 
Zoklits Barbara 1220 Wien, Bergengasse 6/5/3 3 648 

 
Zoklits Cristoph 1220 Wien, Bergengasse 6/5/3 3 649 

 
Zoklits Hannah 1220 Wien, Bergengasse 6/5/3 3 650 

 
Zwerina Daniela 1220 Wien, Schrebergasse 80 3 651 

 
Zwerina Franz 1220 Wien, Murraygasse 38/2/4 3 652 

 
Zwerina Ingrid 1220 Wien, Murraygasse 38/2/4 3 653 

 
Zwirn Doris 1060 Wien, Hirschengasse 19/12 3 654 

 
Zymer Spahija 1220 Wien, Am Heidjöchl 14 3 655 
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Tülay Kiziltas 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 
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Türkan Kiziltas 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 

Stellungnahme Nr.:  413 ............................................................................................................................... 1 
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Sandra Knapp 

Adresse: 1220 Wien, Sonnenalle 34/13/24 

Stellungnahme Nr.:  419 ............................................................................................................................. 11 

Patrik Knotek 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 58 

Stellungnahme Nr.:  420 ............................................................................................................................. 13 

Christine Kohlruss 

Adresse: 1220 Wien, Resedaweg 70 

Stellungnahme Nr.:  421 ............................................................................................................................. 16 

Alfred Kohout 

Adresse: 1220 Wien, Resedaweg 44 
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WÜRDIGUNG DER STELLUNGNAHMEN 

Stellungnahme Nr.:  411 

Tülay Kiziltas  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 410 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  412 

Türkan Kiziltas  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 410 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  413 

Yasemin Kiziltas  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 410 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  414 

Hans-Dieter Klammer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1030 Wien, Kleistgasse 11/24 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 7 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  415 

Karin Klauda  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spandlgasse 54 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=0,1 <= 26     <=0,1 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 27       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 29 <= 1 <= 29 <= 1,1 <= 28 <=-0,4 <= 27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,3 <= 163 <= 3,8 <= 166 <= 4,8 <= 161 <=-1,8 <= 155 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,6 <= 131 <=-2,8 <= 128 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spandlgasse 54 liegt etwa 120 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf Grund 

der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten Immissionspunktes 

IP13 (Spandlgasse 66). 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  51 dB 
  Levening  48 dB 
  Lnight  43 dB 
  Lden  52 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  50 dB 
  Levening  47 dB 
  Lnight  42 dB 
  Lden  51 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  57 dB 

Bestand 2012:  Lday  49 dB 
  Levening  46 dB 
  Lnight  41 dB 
  Lden  50 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 
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eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  416 

Gabriele Klement  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/5/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 7 von 445 

 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Claretinergasse 3/Haus 5 liegt etwa 140 m von der geplanten Trasse 

der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden daher 

einerseits auf Grund der durch die zwischen diesem Objekt und dem Vorhaben liegenden 

Bebauung und der dadurch bedingten Abschirmung und andererseits der nahezu doppelten 

Entfernung von der Trasse deutlich unter jenen des benachbarten Immissionspunktes IP08 

(Anfanggasse 41) liegen. 

Am Immissionspunkt IP08 sind an Immissionen zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 
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Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  417 

Walter Klement  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/5/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 416 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  418 

Sandra Knapp  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Sonnenalle 34/13/24 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 700 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

liegt unter 55 dB. 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  419 

Patrik Knotek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 58 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 250 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 
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eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  420 

Christine Kohlruss  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Resedaweg 70 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=31 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=9 <=164 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=42 <=172 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 31 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 25       <= 25   <= 25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,6 <= 27 <= 1,7 <= 28 <= 1,9 <= 27 <= 0,9 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 5,8 <= 160 <= 6,7 <= 163 <= 6,6 <= 159 <= 2,9 <= 154 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,8 <= 132     <= 2,8 <= 133 <= 2,2 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Resedaweg 70 (Immissionspunktes IP22) liegt etwa 70 m von der 

geplanten Trasse der Stadtstraße in südlicher Richtung.  
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An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 Nullplanfall Lday  62 dB 
  Levening  59 dB 
  Lnight  53 dB 
  Lden  63 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 Nullplanfall Lday  61 dB 
  Levening  58 dB 
  Lnight  53 dB 
  Lden  62 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  58 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  52 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 16 von 445 

 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  421 

Alfred Kohout  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Resedaweg 44 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 24 <= 0,5 <= 24 <= 0,4 <= 24 <= 0,3 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,2 <= 148 <= 2,6 <= 148 <= 2,2 <= 147 <= 1,2 <= 146 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,4 <= 131 <= 0,3 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  422 

Heinz Komarek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Murraygasse 40/1/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=0,1 <= 26     <=0,1 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 27       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 29 <= 1 <= 29 <= 1,1 <= 28 <=-0,4 <= 27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,3 <= 163 <= 3,8 <= 166 <= 4,8 <= 161 <=-1,8 <= 155 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,6 <= 131 <=-2,8 <= 128 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Murraygasse 40 Stiege 1 liegt etwa 170 m von der Trasse entfernt. 

Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem Betrieb nicht zu 

erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird zu Immissionen von weniger als 

55 dB führen. 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 21 von 445 

 

Stellungnahme Nr.:  423 

Ingrid Komarek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Murraygasse 40/1/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 422 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  424 

Klaus Komarek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Markweg 20 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 103 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  425 

Susanne Komarek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Markweg 19 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  426 

Osman Konkurat  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/8 
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Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 110 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 60 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  427 

Georg Kostron  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1160 Wien, Herbststraße 22/24 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 10 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  428 

Maria Kous  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Schukowitzgasse 79A/4/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1,5 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  429 

Michaela Kous-Hodac  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Schukowitzgasse 79A/4/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 428 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  430 

Magdalena Kowalewska  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 31/101 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 700 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

liegt unter 55 dB. 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  431 

Patrick Kowarik  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1140 Wien, Penzingerstraße 33-37 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 12 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  432 

Alexander Kratzer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1190 Wien, Leidesdorfgasse 1/8/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 8 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 
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In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  433 a 

Josef Krautzberger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Gladiolenweg 9/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=0,1 <= 26     <=0,1 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 27       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 29 <= 1 <= 29 <= 1,1 <= 28 <=-0,4 <= 27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,3 <= 163 <= 3,8 <= 166 <= 4,8 <= 161 <=-1,8 <= 155 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,6 <= 131 <=-2,8 <= 128 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Gladiolenweg 9 liegt etwa 130 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden auf Grund der 

ähnlichen Entfernung von der Trasse knapp unter jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP14 (Spandlgasse 82) liegen. 
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An Immissionen sind am Immissionspunkt IP14 (Spandlgasse 82) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  48 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  47 dB 
  Levening  44 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  46 dB 
  Levening  43 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  59 dB 

Bestand 2012:  Lday  44 dB 
  Levening  41 dB 
  Lnight  35 dB 
  Lden  45 dB 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 
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entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  433 b 

Josef Krautzberger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Gladiolenweg 9/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 433 a verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  434 

Gerlinde Kreuzeder  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1050 Wien, Reinprechtsdorferstraße 2/2/8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 
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Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 9 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  435 

Claudija Krizmanic  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tokiostraße 9/3/25 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  436 

Elfriede Kronberger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hirschstettner Straße 82 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  
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Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  437 

Erich Kuzminovic  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Markweg 64 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  438 

Helga Kuzminovic  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Markweg 10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Markweg 10 liegt über 250 m von der in Tieflage geführten und mehr 

als 300 m von der oberirdischen Trasse entfernt. Es sind daher Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst von deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts zu erwarten. Die Belastung 

durch Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 55 dB. 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  439 

Yasmin Labidi  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/19/4 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 70 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 65 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 70 m vom Tunnelbauwerk sind wahrnehmbare 

Erschütterungen nicht ganz auszuschließen, jedoch können Bauwerksschäden 

ausgeschlossen werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 
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Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  440 

Johannes Lager  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Bergengasse 6/4/35 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  441 

Gabriele Lalic  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Inge-Konradi-Gasse 4/2/8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  442 

Catharina Langelaar-Stenström  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Nechanskyweg 37 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 26 <= 0,5 <= 26 <= 0,8 <= 26 <= 0,3 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,6 <= 156 <= 3 <= 158 <= 4,3 <= 155 <= 1,4 <= 151 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,5 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes-Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsraum an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Nechanskyweg 37 liegt etwa 250 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung. Für das Objekt wurden für die 

Betriebsphase keine Fassadenpegel dargestellt, jedoch werden hier auszugsweise für die 

ungünstigste Fassade des ungünstiger liegenden Objektes 580, Nechanskyweg 43 in 

östlicher Richtung wiedergegeben. 
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An Immissionen aus der Betriebsphase sind zu erwarten: 

Planfall 2024/2025: Vorhabensplanfall Lden 47,3 dB 
  Lnight  38,5 dB 
 
 Nullplanfall Lden  40,7 dB 

  Lnight  31,8 dB 

 
Planfall 2030: Vorhabensplanfall Lden  47,2 dB 

  Lnight  38,3 dB 
 Nullplanfall Lden  42,9 dB  

  Lnight  33,9 dB 

 

Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume für das konkrete Objekt vor. Auszugsweise werden die Werte für 

das Worst-Case Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und 

ÖBB Strecke Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen 

Bauphasen der S1 Spange liegen geringer. 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  51,9 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 43,3 dB 

  Lr,Bau,Nacht  29,0 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  44,3 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 
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negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  443 

Mag. Richard Langthaler  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Schilfweg 51 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  444 

Elias Lazar  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 41 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  
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Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 600 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  445 

Dr. Dara Lazar  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 41 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 444 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  446 

Dr. Margarete Lazar  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 22/Haus 4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  447 

Alexander Lehar  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1160 Wien, Thaliastraße 158/12 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 11 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  448 

Angela Lindner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 104 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  449 

Heinrich Lindtner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Preyweg 6 liegt etwa 220 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung. Für das Objekt wurden 

Fassadenpegel dargestellt und werden hier auszugsweise für die ungünstigste Fassade 

wiedergegeben. 

An Immissionen aus der Betriebsphase sind zu erwarten: 

Planfall 2024/2025: Vorhabensplanfall Lden 49,0 dB 
  Lnight  40,2 dB 
 
 Nullplanfall Lden  42,2 dB 

  Lnight  33,2 dB 

 
Planfall 2030: Vorhabensplanfall Lden  49,0 dB 

  Lnight  40,1 dB 
 Nullplanfall Lden  42,7 dB  

  Lnight  33,7 dB 
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Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume vor. Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case 

Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB Strecke 

Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen Bauphasen der 

S1 Spange liegen geringer. 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  55,3 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 47,2 dB 

  Lr,Bau,Nacht  28,3 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  49,7 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  450 

Rosemarie Lindtner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 449 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  451 

Verena Lindtner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 449 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  452 

Ingrid Litschauer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Prinzgasse 7 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  453 

D.I. Bettina Litschauer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lohsinggasse 3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 453.1): Ich fordere einen Nachweis, dass ich auch künftig bei offenen 

Schlafzimmerfenstern unter gleicher Lärmbelästigung durch Straßenverkehr wie jetzt 

schlafen kann. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Humanmedizin 

Die Lärmauswirkungen wurden im Fachgutachten Lärm ausführlich dargelegt und im 

Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. Im Übrigen wird auf 

die Feststellungen zur persönlichen Betroffenheit verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 
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Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  454 

Christa Machek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1090 Wien, Boltzmanngasse 17/91 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 7 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  455 

Sascha Madsen  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 142/11/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  456 

Victoria Maier  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Colerusgasse 11/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 45 a verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  457 

Robert Mandutschehri  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 122 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 457.1): Die Gesundheitsgefährdung durch weitere „Stadt-Autobahnen“ ist nicht zu 

tolerieren. Meine Ehegattin ist bereits an Krebs gestorben. Wenngleich auch nicht 

nachweislich durch Luftverschmutzung, geht es dennoch nicht an, ihr nun auch noch die 

Totenruhe zu rauben, indem 10 m neben ihrem Grab am Hirschstettner Friedhof eine 

hochfrequentierte Strasse vorbeiführen soll. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung auf Seite Fehler! Textmarke nicht 

definiert. verwiesen. 

 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 
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eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  458 

Gerhard Marx  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 2100 Korneuburg, Kirchengasse 4-6/1/9 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 10 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  459 

Erika Matyus  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32/1/8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken.  
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Stellungnahme Nr.:  460 

Edeltraud Matzinger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/3/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 150 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 60 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  461 

Peter Mauthner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Plecnikweg 13 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Plecnikweg 13 liegt mehr als 200 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung. Die maßgeblichen 

Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert mit jenen der 

Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden. Es kommt zu keinen 

projektbedingten Verkehrserhöhungen im untergeordneten Straßennetz die eine 

Immissionserhöhung um mehr als 1 dB bewirken. 

 

Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume für das deutlich ungünstiger gelegene Objekt Preyweg 13 vor (in 

der 2. Häuserreihe vor dem betroffenen Objekt). Auszugsweise werden die Werte für das 

Worst-Case Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB 

Strecke Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen 

Bauphasen der S1 Spange liegen geringer. 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  55,3 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 46,9 dB 

  Lr,Bau,Nacht  31,7 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  49,4 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 
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ZU LÄRM 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  462 

Gabriela Mayerhofer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Portheimgasse 1/11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 82 von 445 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  463 

Franz Miksche  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken.  
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Stellungnahme Nr.:  464 

Vera Miksche  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 463 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  465 

Susanne Mirschlitzka  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Kalmusweg 34/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 800 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  466 

Maria Regina Mitterbauer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32-34/18/1/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken.  
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Stellungnahme Nr.:  467 

Michaela Mitterholzer-Sluka  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Johann-Orth-Platz 2/5 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  468 

Franz Mollner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 91 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  
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Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  469 

Hermine Mollner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 91 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 468 verwiesen.  



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 90 von 445 

 

Stellungnahme Nr.:  470 

Monika Mollner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 91 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 468 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  471 

Lukas Mroz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Inge-Konradi-Gasse 13/12 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 408 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  472 

George Muga  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Smolagasse 4/5/11 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 286 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  473 

Isabella Mühlberger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 94 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 45 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 
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eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  474 

Zeynep Mutlu  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Jerusalemgasse 9 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 474.1): Da ich persönlich als Angestellter im Supermarkt in der Emichg. Arbeite, habe 

ich angst um meinen Job. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Raumplanung 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 2.5. verwiesen. 

 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung auf Seite Fehler! Textmarke nicht 

definiert. verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 3 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  475 

Alexander Mutzek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 2301 Groß-Enzersdorf, Napoleongasse 7/18 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Die Liegenschaft 2301 Groß-Enzersdorf, Napoleongasse 7/18 liegt mehrere km vom 

Vorhaben entfernt. Eine persönliche Betroffenheit durch den Verkehrslärm auf der Trasse 

oder deren Errichtung ist ausgeschlossen. Gemäß der Emissionsbetrachtung der 

Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes betragen die Zusatzimmissionen des 

Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  476 

Mag. Andrea Mutzek-Plattner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 114 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 erhebe ich Einwände gegen die Genehmigung 

des Vorhabens „Stadtstraße Aspern“ in meinem Namen und im Namen meiner 

minderjährigen Kinder und begründe das wie folgt: 

Nr. 476.1) Das wesentlich erhöhte Verkehrsaufkommen im 22. Bezirk infolge des geplanten 

Projekts führt zu erheblichen Steigerungen verschiedener Luftschadstoffe, was eine 

Beeinträchtigung meiner Gesundheit und der Gesundheit meiner Kinder darstellen wird. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Die Immissionen infolge der Freisetzungen von Luftschadstoffen entlang des Projekts 

Stadtstrasse Aspern in der Betriebsphase wurden mit dem Lagrangeschen Partikelmodell 

AUSTAL2000 berechnet. Die Auswirkungen werden in der UVE berücksichtigt. 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständlichen Adresse gültig ist. 

 

 

Nr. 476.2) Der Bau der Stadtstraße Aspern, sowie auch der Betrieb derselben, wird 

erheblichen Lärm verursachen, was eine massive Beeinträchtigung von Gesundheit und 

Lebenqualität für mich und meine Kinder darstellt, besonders in der Nachtruhezeit bei 

geöffnetem Fenster. 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Lärm und Luftschadstoffen wurden in den immissionstechnischen 

Fachgutachten ausführlich dargelegt und im Fachgutachten Humanmedizin aus 

humanmedizinischer Sicht beurteilt. Im Übrigen wird auf die Feststellungen zur persönlichen 

Betroffenheit verwiesen. 

 

Nr. 476.3) Die zusätzliche Verbauung vormals grüner Wiesen und Felder beschleunigt die 

städtische Klimaerwärmung, was die nächtliche Abkühlung weiter reduziert und damit an 

den immer häufigeren Hitzetagen eine Fensterlüftung des Nachts sinnlos macht. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Klima und Umweltmeteorologie 

Die im Zuge der Errichtung der Straße und der zugehörigen Kunstbauten (Wannen, Tunnel) 

sowie infolge der lärmtechnischen Begleitmaßnahmen zu erwartenden Änderungen in den 

kleinräumigen Wind-, Temperatur- und Feuchteverhältnissen werden im Teilgutachten 

Umweltmeteorologie und Klima ausführlich diskutiert. In der Betriebsphase sind nach 

erfolgter Begrünung der Böschungen und Ausgleichsflächen keine erheblichen 

Veränderungen der Temperatur- und Feuchteverhältnisse auf Flächen abseits der 

projektierten Straßentrasse zu erwarten. 

 

Nr. 476.4) Entlang der Trasse der Stadtstraße Aspern befindet sich dicht bebautes 

Wohngebiet. Die dringend für Regeneration und Freizeitaktivitäten benötigten 

Grünflächen werden durch den Straßenbau großflächig verbaut, was für mich und meine 

Kinder weitere gesundheitliche und wirtschaftliche Nachteile erwarten läßt, die sich über 

einen weiteren Zeitraum als den geprüften, erstrecken. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Landschaft/Landschaftsbild 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 1.10 und Nr. 182.9 verwiesen. 

 

Freizeit und Erholung 

Unter Berücksichtigung der berührten Fachgutachten kommt es während der Bauphase zu 

Nutzungseinschränkungen für Erholungszwecke und Freizeitaktivitäten. Diese sind in 

Hinblick auf eine beschränkte Zeitdauer als vertretbar zu betrachten.  

In der Betriebsphase wird unter Hinweis auf die einschlägigen Fachbeiträge ersichtlich, dass 

bestehende Nutzungsmöglichkeiten ausgeglichen werden und langfristig Erholungsräume 
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erhalten bleiben. Aus humanmedizinischer Sicht sind in der Betriebsphase keine nachteiligen 

Einschränkungen der Erholungsmöglichkeiten erkennbar. 

 

Anmerkung 

Zu wirtschaftlichen Nachteilen wird auf die Ausführungen in der Einleitung im 

Stellungnahmenband 1  verwiesen. 

 

Nr. 476.5) Durch die zu erwartenden Immissionen von Lärm und Luftschadstoffen durch den 

Betrieb der „Stadtstraße Aspern“ würde mein Wohneigentum eine Abwertung erfahren. 

Sollte das Projekt in dieser oder ähnlicher Form genehmigt werden, mache ich bereits 

jetzt Schadensersatzansprüche geltend. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hier handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu 

beantworten ist. 

 

Nr. 476.6) Der Bau und Betrieb der „Stadtstraße Aspern“ wird zu einer massiven 

Beeinträchtigung der schon heute schwachen Nahversorgung in der umliegenden 

Region führen. Noch mehr Bewohner als schon heute werden mit dem Auto zu 

dezentralen Einkaufzentren fahren, lokale Kleinbetriebe, aber auch landwirtschaftliche 

Betriebe werden zusperren müssen oder beträchtliche Umsatzeinbußen hinnehmen 

müssen – zum einem führt das dazu, dass es noch weniger Arbeitsplätze in der Region 

der Stadtstraße Aspern geben wird, ein deutlicher Nachteil für mich und meine Kinder! – 

zum anderen bedeutet das für mich und meine Kinder längere Versorgungswege sowie 

eine Einschränkung der Nahversorgung mit landwirtschaftlichen Produkten. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Raumplanung 

Es wird auf die Stellungnahmen zu Nr. 2.5. und Nr. 29.4. verwiesen. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 476.7) Durch die Ein- und Anbindung der „Stadtstraße Aspern“ an die A23 im Bereich 

Hirschstetten, die schon heute mehrmals täglich von massiven Stau betroffen ist, 

erwarte ich einen Rückstau (mehrmals täglich) am neuen Straßenabschnitt, was 

dazuführen wird, dass noch mehr Verkehr die niederrangigen lokalen Straßen 

„verstopfen“ und belasten wird was einerseits auch hier eine Erhöhung der 

Luftschadstoffe und damit Zunahme der Gefährdung der Gesundheit für mich und meine 

Kinder darstellt, andererseits die Mobilität für mich und meine Kinder massiv einschränkt 

und die Lärmbelastung erhöht. 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Die Stadtstraße Aspern wirkt nicht als alleiniger Straßenabschnitt für sich sondern nur 

gemeinsam mit den angrenzenden Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen (S1) in einer 

zufriedenstellenden Weise. Der maßgebliche Maßnahmenplanfall 1.D.3 2030 setzt daher die 

Realisierung der Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen, welche diesem Planfall zugrunde gelegt 

wurden, voraus. Einen wesentlichen Beitrag dazu liefert die S1, welche einen Teil des 

Verkehrs von der A23 zur A4 schon außerhalb Wiens ableitet und den Richtung Osten 

orientierten Verkehr im Raum Seestadt Aspern gleichfalls ableitet. Dadurch verringern sich 

die Verkehrsströme auf der A23 selbst und auf der Stadtstraße Richtung A23. Die Zu- und 

Abfahrten der Stadtstraße wurden derart gewählt, dass ein Auffahren in die 

Hauptzielrichtung (stadteinwärts) leicht möglich ist, ein Abfahren bei Stau jedoch frühzeitig 

bei AS Seestadt West erfolgen müsste, um eine alternative Route im untergeordneten 

Straßennetz zu wählen. Sowohl der Mehrweg, als auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich auf 

dieser Fahrtroute eine noch längere Fahrzeit einstellt, führt dazu, dass die befürchteten 

Ausweichverkehre nicht verkehrswirksam stattfinden. Die Leistungsberechnung zeigen, dass 

die Verkehrslichtsignalanlagen für die ermittelten Belastungszahlen dimensioniert sind. 

Staufreiheit kann zufolge auftretender Verkehrsstörungen/überlastungen auf nachgeordneten 

Straßenzügen nicht ausgeschlossen werden. Jedenfalls kann weitgehend eine Verringerung 

der Verkehrsbelastung im untergeordneten Straßennetz mit Bezug auf den Planfall 0.D.3 

2030 „ohne Stadtstraße“ erreicht werden. 

 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Luft 

Für die Betriebsphase werden Spitzenstunden für Verkehrssituationen der jeweiligen 

Abschnitte des Projekts Stadtstraße Aspern berücksichtigt und fließen in die 

emissionsseitige bzw. immissionsseitige Betrachtung des Projekts mit ein. 

In der Betriebsphase des Projekts Stadtstraße Aspern kommt es aufgrund der geänderten 

Verkehrssituationen in lokalen Straßen, bzw. dem untergeordneten Straßennetz, 

beispielsweise in der Maschlgasse, größtenteils zu Entlastungen durch Luftschadstoffe. 

 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Lärm und Luftschadstoffen wurden in den immissionstechnischen 

Fachgutachten ausführlich dargelegt und im Fachgutachten Humanmedizin aus 

humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

Die angewandte Beurteilungsbasis berücksichtigt auch Kinder. 
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Nr. 476.8) Im UVP-Bericht wird sinngemäß zitiert, daß eine Erschließung der 

Stadtentwicklungsgebiete Pfalzgasse, Am Heidjöchl, Seestadt Aspern sowie Hausfeld 

ohne Stadtstraße nicht oder nur unzureichend erfolgen könnte. Diese Argumentation 

beruht auf Vermutungen. Ich fordere Sie dazu auf andere Mobilitätsarten dabei zu 

berücksichtigen und zu forcieren! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

(~Nr.1.8) Ein Großteil der Bevölkerungsentwicklung Wiens findet in der Donaustadt statt (ca. 

+ 45.000 EW bis 2030), aber auch einige Gemeinden der angrenzenden Bezirke 

Niederösterreichs wachsen überproportional. Viele Straßenzüge insbesondere die B3 sind 

bereits jetzt überlastet.  Bei der Ausweisung der neuen Entwicklungsgebiete wird eine gute 

bis sehr gute ÖV-Erschließung berücksichtigt, trotzdem wird zusätzlicher KFZ-Verkehr 

generiert. Die daraus abschätzbare Verkehrsbelastung ohne Realisierung zusätzlicher 

Verkehrsinfrastruktur sind in den Referenzplanfällen (dort mit leicht abgeminderter disperser 

Bebauungsdichte) dargestellt. Stellt man die daraus ablesbaren Verkehrszahlen der 

Leistungsfähigkeit des bestehenden (Haupt) Straßennetzes (z.B. Verkehrssteigerung auf der 

B3 von ca. 30.000 auf ca. 50.000 KFZ/24h) gegenüber, ergibt sich zwingend der Schluss, 

dass selbiges ohne ergänzender Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen unzureichend ist. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung auf Seite Fehler! Textmarke nicht 

definiert. verwiesen. 

 

Nr. 476.9) Das Gebiet, durch welches das geplante Straßenbauprojekt „Stadtstraße Aspern“ 

verläuft, ist eines der strategischen Wohnraum-Entwicklungsgebiete der Stadt Wien mit 

gigantischen strukturellen Veränderungen für den Bezirk und das Umland. Eine 

entsprechende umfassende strategische Umweltverträglichkeitsprüfung hat nicht 

stattgefunden und muss vor einer weiteren Bearbeitung dieses und anderer Verfahren 

durchgeführt werden. Die im Einreichprojekt angesprochene strategische Umweltprüfung 

ist bereits veraltet und daher nicht mehr gültig. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 476.10) Als Bewohner des Errichtungsgebietes fühle ich mich an der Planung des 

Projektes und der strategischen Veränderungen nicht ausreichend beteiligt. Die 

notwendige Bürgerbeteiligung entsprechend der ratifizierten Aarhus-Konvention hat 

nicht stattgefunden! 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hier handelt es sich um eine Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu 

beantworten ist. 

 

Aus den genannten Gründen verlange ich daher eine sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern“, ein rechtlich vorgeschriebenes, echtes 

Bürgerbeteiligungsverfahren und die Rückführung des Projektes in eine anrainerverträgliche 

Verbindungsstraße ohne Autobahnverbindung! Da im Wohngebiet erhebliche Eingriffe und 

Einschränkungen im täglichen Leben durch dieses Straßenbauprojekt zu erwarten sind, 

fordere ich einen Ortsaugenschein durch die Vertreter des Bauwerbers sowie durch 

Sachverständige und weiters durch Behördenvertreter aller im Projekt involvierten Stellen 

inklusive aller verfahrensbeteiligten Personen zur Feststellung der Zumutbarkeit der 

Auswirkungen des Projektes während der Bau- und der späteren Betriebsphase der 

„Stadtstraße Aspern“ 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  477 

Florian Mutzek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 114 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 476 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  478 

Ing. Heinz Mutzek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 114 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten UVP-Unterlagen lt. UVP-G 2000 erhebe 

ich als Nachbar des Bauvorhaben im Sinne des § 19 Abs. 1 Z.1 UVP-G 2000 (inkl. 

einschlägiger Genehmigungsbestimmungen) folgende Einwendungen und begehre 

Parteienstellung im Verfahren. 

Meine Stellung als Nachbar begründe ich damit, dass ich durch die allfällige Einrichtung, den 

allfälligen Betrieb und den allfälligen Bestand der, den Gegenstand des laufenden UVP-

Verfahrens bildenden Landesstraßen-Bauverfahren gefährdet und belästigt würde. Im 

Speziellen die kumulativen Wirkungen durch die S1-Außenring-Schnellstraße, S1-Spange 

Seestadt und die S8-Marchfeldschnellstraße sowie die beiden Straßenbauwerke, welche die 

S1-Spange-Seestadt und die fachlich u. rechtlich nicht dargestellte Anschlussstelle A23-

Hirschstetten ergeben! Hier wäre der Tatbestand der Projekt-Teilung von UVP-Verfahren, 

letztlich durch die zuständigen Höchstgerichte zu prüfen, daher fordere ich die Behörde bzw. 

Sachverständigen dazu auf, den juristischen Nachweis über zeitliche und legislative 

Vorgangsweise sowie die fachlich-verkehrliche Wirkung der ASt-A23-Hischstetten und deren 

Neubauversion mit der baldigen Fertigstellung (Sept/Okt 2016). 

Die Tatbestände der Gefährdung und die Verletzung Subjektiver Rechte sind mit dem 

vorliegenden Projekt Stadtstraße Aspern auch durch das gegebene Ansteigen des 

motorisierten Verkehrsaufkommens durch die Attraktivierung des MIV gegenüber dem 

öffentlichen Verkehrnetz gegeben. In sämtlichen Zulaufstrecken der Anschlussstelle im 

Wohngebiet findet damit eine Erhöhung der Lärmbelästigung, die wesentliche Erhöhung der 
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Luftbelastung insbesondere mit toxischen Schadstoffen, welche neben humanmedizinischen 

Auswirkung auch eine Belastung von landwirtschaftlich genützten Böden und Grundwasser 

nach sich zieht. Obst und Gemüse als Nahrungsmittelverschmutzung sowie Luft- und 

Wasserverschmutzung durch das gegenständliche Projekt bewirken eine Gefährdung meiner 

dinglichen Recht in Österreich. 

 

Nr. 478.1) Mobilität 

Die im Einreichprojekt dargestellten Verkehrsströme sind unglaubwürdig und offensichtlich 

herbeigerechnet. Es wurde eine Steigerung des Verkehrsaufkommen in der Donaustadt 

zugrunde gelegt. Diese Annahme berücksichtigen weder die zukünftige 

Parkraumbewirtschaftung in vielen Bezirken Wiens noch den weiteren Ausbau des 

öffentlichen Verkehrsangebot durch die Wiener Linien und ÖBB (VOR usw.). Die o.g. 

Maßnahmen und deren Lenkungseffekt wurden in den Projektunterlagen falsch, nicht 

ausreichend bzw. überhaupt nicht berücksichtigt. 

Eine zeitgemäße, zukunftsorientierte Verkehrspolitik in Ballungsräumen, wird in 

Europäischen Städten und nach dem Stand der Technik in einer völlig anderen Richtung 

betrieben. Der seinerzeitige Bau der A23-Südost-Tangente in mitten der Stadt die die 

Bestrebungen der Errichtung einer Nordost-Umfahrung beweisen somit, dass die 

Verlagerung des motorisierten Verkehr aus der Stadt hinaus, in unbewohntes Gebiet längst 

dem Stand des fachlichen Wissens entspricht und daher die Projekte Stadtstraße 

Aspern+S1-Spange als mittige Querung der Donaustadt genau der Vorgangsweise aus den 

1960er und 1970er Jahren entspricht! 

Die nun öffentlich aufgelegten UVP-Projekt lösen keine Probleme für die Bewohner bzw. 

Nutzer dieser Verkehrswege sondern schaffen zusätzlich Neue. Diese lauten „Ultra-

Feinstaub“, Abgase und Abriebe sowie unkalkulierbarer Lärm im Wohngebiet an der 

Stadtstraße und deren Zubringern! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Wie die Verkehrsströme "herbeigerechnet" wurden ist in der Verkehrsuntersuchung 

umfangreich dokumentiert. Darin wurde im Verkehrsmodell Ostregion entsprechend den 

Angaben aus der Stadtentwicklung eine Erhöhung der Einwohnerzahlen (ohne Arbeitsplätze) 

von +45.000 bis 2030 in der Donaustadt berücksichtigt, aber auch das Wachsen in den 

angrenzenden Bezirken in NÖ und Bgld. Allein die Seestadt Aspern wird auf 25.800 EW und 

22.600 AP bis 2032 wachsen. In der Verkehrsmodellierung wurden die Wirkungen des ÖV 

aus dem Verkehrsmodell Wien übernommen. Gegenüber dem Bestand (2012) wurden 

folgende bekannte und zum Teil bereits in Betrieb genommenen ÖV-Vorhaben im Modell 

berücksichtigt: U2 bis Seestadt, Linie 26 bis U2-Hausfeldstraße sowie 6 neue und 6 

angepasste Buslinien bei der U-Bahn-Station. Zusätzlich der Ausbau der ÖBB-Strecke 117 

Marchegger Ast (S80) bis zur Staatsgrenze, somit alle rechtlich und vertraglich fixierten 

Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen für ÖV und MIV. Derzeit dem Umfang, der Lage bzw. 

Ausdehnung nach oder hinsichtlich des Realisierungszeitpunktes nicht bekannte Vorhaben 

wie weiterer ÖV-Ausbau oder Parkraumbewirtschaftung können in der Prognose nicht 

berücksichtigt werden. Als letzte bekannte PRB-Maßnahme wurde die Erweiterung im 17. 

Bezirk eingearbeitet. Zur Lage der Stadtstraße gab es eine Vielzahl von Varianten. Die 

nunmehr zur Beurteilung stehende setzt dort an, wo der Verkehr entsteht - hauptsächlich im 
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Bereich der Seestadt, ohne den dort auftretenden Verkehr im bestehenden Straßennetz über 

unmittelbar an Anwohner angrenzende Straßen bis zum Autobahnnetz vorbeizuführen. Dort 

wo Anwohner unmittelbar betroffen sind, wurden Tunnel gewählt, bei den Zubringern und auf 

der freien Strecke Lärmschutzmaßnahmen. Die A23 liegt diagonal in der Stadt und wird 

daher als Verkehrsverteilerschiene entsprechend genutzt, das „um die Stadt herum führen“ 

des Verkehrs soll von der S1 übernommen werden. Rund 93% des Verkehrs auf der 

Stadtstraße haben Ziel oder Quelle im Nahbereich der Stadtstraße, d.h. nur 7,1% fahren 

vom S1-Knoten Raasdorf bis zur A23 durch. 

 

Anmerkung 

Zu Verkehrspolitik und Problemlösung wird auf die Einleitung im Stellungnahmenband 1 

erwiesen. 

Zu den Themen Luft und Lärm wird auf die Beantwortungen der Nr. 478.3 und Nr. 478.5 

verwiesen. 

 

Nr. 478.2) Nahversorgung 

Der Osten Wiens, entlang der geplanten Trasse ist bereits heute durch eine unzureichende 

Nahversorgung gekennzeichnet. Die falsche Raumplanung der Vergangenheit hat zu einer 

Konzentration auf wenige Einkaufzentren geführt, die z.T. keinen S-Bahn besitzen, obwohl 

dieser möglich wäre – wodurch MIV gefördert wird. Nun soll mit den Projekten S1-Spange 

Seestadt u. der Stadtstraße eine “Hochrangige Verbindung“ zum Gewerbegebiet Marchfeld-

Center bis Groß Enzersdorf errichtet werden und damit die lokale Nahversorgung 

(Lebensmittelhändler, Abhof-Verkäufe der Landwirtschaft sowie Händler und 

Gewerbebetriebe) zerstört bzw. benachtiligt werden. 

Diese Effekte sind gerade für ältere Menschen, für Personen mit körperlichen 

Einschränkungen sowie für Kinder eine grobe Benachteiligung. 

Die Versorgungswege werden in jedem Fall länger und komplizierter, nicht zuletzt durch die 

Barrierewirkung der Projekt. Zahlreiche Studien belegen außerdem, das große 

Einkaufzentren im NÖ-Stadtrandgebieten einen Kaufkraft-Abfluß in Milliardenhöhe und eine 

Verlagerung von Arbeitsplätzen von Wien nach NÖ bewirken. Dadurch werden meine 

Möglichkeiten bzw. die meiner Kinder zur Versorgung bzw. zur Arbeitsplatzbeschafffung 

negativ beeinträchtig. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Raumplanung 

Es wird auf die Stellungnahmen zu Nr. 2.5., Nr. 29.4. und Nr. 169.3 verwiesen. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 
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Nr. 478.3) Luftschadstoffe 

Das Projektgebiet ist bereits ein Feinstaub- bzw. NOx Sanierungsgebiet lt. IGL 

(Immissionsschutzgesetz Luft), weshalb statistisch betrachtet eine Vielzahl an Erkrankungen 

und Todesfälle im Projektgebiet auf den „Cocktail“ an Luftschadstoffen zurückzuführen ist. 

Die im UVP-Projekt gezeigte Verkehrszunahme in sämtlichen Planfällen führt aufgrund der 

Attraktivierung des MIV zur weiteren Erhöhung von Feinstaub, Ultra-Feinstaub, Abgas- und 

Abriebstoffen an den Zubringen im Wohngebiet. 

Feinstäube mit einer Korngröße von weniger 3,5 µm (Mikrometer) wie PM1 oder PM 0,1 sind 

laut mir vorliegenden Unterlagen messbar und deren Auswirkungen als extrem 

gesundheitsgefährdend bekannt! Ich fordere daher die prüfende Umweltbehörde dazu auf, 

dem Projektwerber und seinen Gutachtern eine umfangreiche Darstellung von Ultra-

Feinstaub in seinem UVP-Berichten aufzutragen. Laut UVP-Gesetz müssen Schutzgüter und 

diesbezüglich Gefahrenmomente dargestellt werden – auch wenn keine nationalen 

Grenzwerte vorliegen. 

Weiters zeigen die Emissionsberechnungen laut HBEFA eine hinterfragenswerte 

Abweichung bei PKW- und SNF-Flottenzusammensetzung! Die aktuellen Erkenntnisse aus 

dem Abgasskandal der KFZ-Produzenten zeigen, das die vorliegenden Berechnungen nicht 

korrekt sein können. 

Die Berechnungen sind daher entsprechend der Messungen der Verkehrsclubs und der 

KFZ-Prüfstellen zu korrigieren und dem neuesten technischen und wissenschaftlichen 

Erkenntnissen anzupassen! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Hinsichtlich Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1  sind – wie im gesamten Bereich 

des Luftreinhalte-rechts - die Vorgaben der Europäischen Union bindend. Die wichtigste 

Richtlinie, welche das Monitoring und die Bewertung der Ergebnisse anhand von 

Grenzwerten regelt, ist die Luftqualitätsrichtlinie RL 2008/50/EG. Diese Richtlinie normiert 

neben anderen Luftschadstoffen die Erfassung und Begrenzung der Feinstaubfraktionen 

PM10 und PM2,5 in Europa. Im Jahr 2013 hat die EU ihre Luftreinhaltestrategie anhand der 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. Unter Beiziehung von Expertinnen 

und Experten (z.B. der Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde unter anderem überprüft, 

welche Auswirkungen die Luftqualitätsrichtlinie auf die Entwicklung der Luftqualität in den 

Mitgliedstaaten seit Inkrafttreten hatte und wie gefährlich Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid 

und weitere Luftschadstoffe gemäß dem neuesten Wissensstand sind. Auch die 

Messmethodik und die gewonnenen Messergebnisse waren Teil der Untersuchungen. 

Darüber hinaus wurde eine öffentliche Konsultation durch-geführt, um 

Verbesserungspotentiale in der Luftreinhaltepolitik zu identifizieren. Die Dokumentation der 

Evaluierung und deren Ergebnisse sind unter folgenden Weblink 

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm abrufbar. 

Bezüglich der zu überwachenden Feinstaubfraktionen – derzeit PM10 und PM2,5 - sahen die 

eingebundenen Expertinnen und Experten keine Notwendigkeit diese durch die Einführung  

weiterer Feinstaub-Fraktionen zu ergänzen. Die Europäische Union erachtete somit die 

bestehenden Feinstaub-Grenzwerte PM10 und PM2,5  als ausreichend um die menschliche 

Gesundheit zu schützen. 
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Um die Vergleichbarkeit von Messdaten zu gewährleisten, müssen Referenzverfahren für die 

Messung und qualitätssichernde Maßnahmen festgelegt werden, bzw. es muss die 

Rückführbarkeit der Messdaten auf Referenzverfahren nachvollziehbar gewährleistet sein. 

Üblicherweise werden dazu entsprechende Normen und Leitfäden erarbeitet, die in weiterer 

Folge durch rechtliche Vorgaben verbindlich werden. In Genehmigungsverfahren müssen 

unabhängige Gutachter im Rahmen von festgelegten Messunsicherheiten zu den gleichen 

Messergebnissen kommen können. Für Ultrafeinstaub in den Fraktionen PM1,0 und PM0,1  

sind derzeit keine Referenzverfahren und Qualitätssicherungsmaßnahmen definiert, und die 

vorhandenen Messreihen von PM10 und PM2,5  sind damit untereinander weder direkt 

vergleichbar, noch wiederholbar. 

Da PM10 und PM2,5 in PM2,5 enthalten sind, werden diese ultrafeinen Feinstaubanteile zum 

derzeitigen Stand der Technik durch die Bewertung von PM2,5 mitberücksichtigt. 

Die Emissionsfaktoren für NOx werden dem im April 2017 veröffentlichten Update des 

Handbuchs der Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA Version 3.3) entnommen. 

In diesem Update wurden die NOx Faktoren für die Abgasklassen Euro 4, 5 und 6 von 

Diesel-PKW aktualisiert. Dem HBEFA 3.3 liegen umfangreiche Messungen und aktuelle 

Untersuchungen zugrunde. Dies ist insofern von Bedeutung, als die Untersuchungen in den 

vergangenen Jahren gezeigt haben, dass die Emissionen in realen Fahrsituationen deutlich 

höher sein können, als es die Grenzwertgesetzgebung vermuten lässt. 

Die Emissionsfaktoren für die Berechnung der übrigen Emissionen des Straßenverkehrs 

werden dem Handbuch der Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA) in der 

Version 3.2 entnommen  

Das Handbuch der Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA) entspricht somit dem 

bisher veröffentlichten, qualitätsgesicherten Stand der Technik (siehe 

http://www.umweltbundesamt.at/en/hbefa/). 

 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Fachgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

Wie in der Stellungnahme Luft dargelegt, sind Definitionen zu Grenzwerten bzw. 

Beurteilungswerten zu Partikeln in der Größenordnung von < PM2,5 in internationalen 

Fachgremien bislang nicht festgelegt worden. Zur Erfassung dieser Partikelgrößen ist aber 

festzustellen, dass sie als Teilmengen von PM10 und PM2,5 jedenfalls mit erfasst werden und 

somit in die Beurteilung der Auswirkungen von Feinstaub Eingang finden. 

 

Nr. 478.4) Wasser und Grundwasser/Ackerböden 

Einschlägige Studien betreffend die Ausbringung von Auftaumitteln auf Fahrbahnen im 

Winter beweisen die Schädlichkeit für sämtliche Organismen im Umfeld. Durch das 

Schmelzen von in Eis und Schnee gebundenen Chloriden und weiteren toxischen 

Rückständen kommt es zu einer nachhaltigen Verschmutzung von Grundwässern und 

Böden. 

http://www.umweltbundesamt.at/en/hbefa/
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Die vorgesehene Entwässerung von Grundwasserschutz-Anlagen im Winter ist ungeeignet, 

die fortschreitende Grundwasserverschmutzung sowie von landwirtschaftlich genützten 

Böden/Äckern zu verhindern. 

Bei Starkregen-Ereignissen im Winter wären die projektierten Kanalsysteme aufgrund 

Überlastung mit Grauwasser&Schmutzwässern überlastet, wodurch die wesentlich 

unterdimensionierte GSA-Becken sich über den Überlauf der Versickerung entleeren 

müssten. 

Die traditionelle Landwirtschaft unseres Nahversorgers Fa. GANGER, Aspernstraße wird 

damit zerstört, wodurch meine bzw. die Versorgung meiner Kinder mit gesunden 

Lebensmitteln nicht mehr wie bisher möglich sein würde! 

Private Versorgung mit Gemüse, Obst und weiteren Früchten aus dem eigenen Garten und 

aus Wildsammlung: Meine Familie setzt bei Ihrer Versorgung seit jeher auf Eigenanbau und 

das Sammeln von Wildfrüchten. Im Trassenbereich der Stadtstraße werden unsere 

Sammelplätze zerstört bzw. stark beeinträchtigt! Dieser Aspekt wurde in den vorliegenden 

Bericht zu den Schutzgütern nicht dargestellt. 

Langzeit Schäden an Organismen, welche in schutzwürdigen Habitaten laut FF-Habitat 

Richtlinien der EU leben wurden nicht genannt bzw. nicht ausreichend dargestellt. Bei 

NICHT- Behebung dieses Mangels liegt nach meiner Einschätzung ein wesentlicher 

Verfahrensmangel vor! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Hydrogeologie 

Die anfallenden, mit allfälligen Schadstoffen belasteten Wässern werden über eine 

humusierte Bodenzone versickert. Diese Art der Verbringung entspricht dem Stand der 

Technik und ist erfahrungsgemäß ausreichend um straßenspezifische Schadstoffe aus 

Straßenwässer (mit Ausnahme des Parameters Chlorid aus dem Winterdienst) 

herauszufiltern. Aus diesem Grund werden die Winterwässer in den Kanal abgeleitet und 

somit nur der Eintrag von Chlorid über Sprühnebel und Gischt zu erwarten. Hier wurden 

zusätzliche Auflagenvorschläge durch den Gutachter zum Schutz des Grundwassers 

formuliert 

Der Eintrag von Chlorid über den Sprühnebel wurde bei der UVE berücksichtigt..  Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Sprühverluste aus der Salzstreuung Auswirkungen auf die 

Grundwasserqualität im Grundwasserabstrom haben werden.  

Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der hohen Vorbelastung bei einzelnen 

Messstellen dadurch der Wert von 150 mg/l, welcher den Ausgangspunkt für die 

Trendumkehr gemäß Qualitätszielverordnung Chemie-Grundwasser definiert, überschritten 

wird. Eine gesamtheitliche Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers Marchfeld hinsichtlich 

des Parameters Chlorid ist jedoch nicht zu erwarten. 

Es ist weiters damit zu rechnen, dass es bei einzelnen Bewässerungsbrunnen zu 

Überschreitungen des pflanzenwachstumsrelevanten Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV 

Regelblatt 407) kommt, wobei jedoch auch festgehalten wird, dass dieser Wert auch ohne 

das ggst. Projekt, der Fall wäre. Der projektinduzierte Anteil daran ist allerdings 

vergleichsweise gering. Die Auswirkungen sind jedenfalls für jene Brunnenbesitzer relevant, 

welche chloridempfindliche Kulturen mit Brunnenwasser bewässern. Diesbezüglich wird auf 

die Ausführungen das TGA Landwirtschaft verwiesen. 
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Zudem werden Beweissicherungsmessungen hinsichtlich der Grundwasserqualität im 

möglichen Beeinträchtigungsbereich des geplanten Vorhabens vorgesehen 

Hinsichtlich der möglichen Beeinträchtigungen der Brunnen der Landwirtschaft Ganger wird 

auf die Fragebeantwortung 177/1.2 verwiesen. 

 

Altlasten und Gewässerschutz: 

Zur Straßenabwässer: 

Befund 

Bauphase:  

Klarzustellen ist, dass bei den Baustraßen kein Streusalz zum Einsatz kommt.  

Die auf den Baustraßen anfallenden Wässer werden entsprechend dem Stand der Technik 

seitlich über die Böschungen abgeleitet bzw. versickert, sofern sie nicht versiegelt 

(asphaltiert) sind, erfolgt die Versickerung auch auf die Baustraße selbst.  

In der Bauphase werden für die anfallenden Wässer aus der Bauwasserhaltung 

(Leckagewässer) Bau-Gewässerschutzanlagen (Bau-GSA) nach dem Stand der Technik 

vorgesehen. Es werden insgesamt 4 temporäre Bau-GSA, je 2 für den Bereich Tunnel 

Emichgasse (Ost und West) und Tunnel Hausfeld (Ost und West) geplant. Die Anlagen 

wurden mit je 2 Absetzbecken, für die Sedimentation von Feststoffen und eine Neutralisation 

und pH-Wert-Regulierung mittels CO2-Begasung vorgesehen. Der Standort dieser Anlagen 

entspricht der Lage den künftigen Gewässerschutzanlagen für die Betriebsphase. 

Betriebsphase:  

Die Oberflächenwässer der Stadtstraße Aspern werden in der Betriebsphase über 

Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen, bemessen gemäß RVS 

04.04.11, dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Der weitere Ablauf unterscheidet  sich 

in Sommer- (01.04-30.09) und Winterbetrieb (01.10.-31.03.).  

Im Sommerbetrieb werden die gesammelten Oberflächenwässer in den gemäß RVS 

04.04.11 bemessene Gewässerschutzanlagen (GSA), und bei dem untergeordneten 

Straßennetz in den öffentlichen Kanal (Wien Kanal) abgeleitet.  

Es wurden insgesamt 7 GSA geplant (GSA 1 bis 5, GSA Ost und die temporäre GSA West). 

Die Gewässerschutzanlagen 1 bis 5 und die GSA Ost werden nur für die Betriebsphase und 

die GSA-West auch für die Bauphase eingesetzt.  

Im Falle der temporären GSA West erfolgt mit vorliegen des neuen Kanalnetzes der Stadt 

Wien im Bereich Seestadt Aspern die Ableitung in den öffentlichen Kanal. 

Die Gewässerschutzanlagen wurden mit zwei Reinigungsstufen geplant: 

 Absetzbecken  

 Bodenfilterbecken 

Die gereinigten Wässer werden im Untergrund versickert.  

Im Winterbetrieb erfolgt eine Retention der Straßenwässer im Absetzbecken der GSA, das 

Bodenfilterbecken dient nur als Notüberlauf. Die Ableitung erfolgt gedrosselt in den 

öffentlichen Kanal (Wien Kanal). 
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Gutachten 

Bauphase:  

Im Zuge der Errichtung der Tunnel Hausfeldstraße und Emichgasse erfolgt keine offene 

Bauwasserhaltung und somit auch keine Grundwasserabsenkung. Von der dicht 

umschlossenen Baugrube wird das Grundwasser abgepumpt und in der Bau-GSA geleitet. 

Die Bemessung und die Ausführung der Bau-GSA erfolgten gemäß RVS 04.04.11 und 

SIA 431 (Absetzbecken), somit nach dem Stand der Technik. Die beschriebenen 

Maßnahmen lassen daher einer Verschlechterung der Grundwasserqualität nicht erwarten. 

Die fachgerechte Baudurchführung wird durch die Bauaufsicht kontrolliert. Der Umgang bei 

Störfällen wird durch Auflagen bzw. das Wasserrechtsgesetz geregelt. 

Betriebsphase: 

Die beschriebene Entwässerung über Grundwasserschutz-Anlagen im Winter erfolgt nicht, 

diese Zeit erfolgt eine Ableitung in den öffentlichen Kanal (Wien Kanal). 

Die Emissionsquellen bei dem Straßenverkehr sind u.A. der Reifenabrieb, die 

Bremsbelägen, die Tropfverlusten, die Abgase, Korrosion bzw. Verschließ und der 

Winterdienst. Folgende Schadstoffe kommen vor:   

 Feinstoffe und flüchtige organische Verbindungen  

 Schwermetalle, wie z.B.: Zn, Ni und Cu 

 Schmier- und Trübstoffe 

 Verbrennungsrückstände in den Abgasen 

 Aus Korrosion bzw: Verschließ: Al, Cu, Fe und Mn 

 Aus dem Winterdienst: Streusalz und Splitt 

Eine direkte Einbringung von Straßenabwässern in den Untergrund bzw. GW-Körper erfolgt 

nicht. 

Die geplante Reinigung der Abwässer erfolgt mittels zweistufiger Gewässerschutzanlage 

(GSA), die aus einen Absetzbecken (mechanische Reinigungsstufe) und einen 

Bodenfilterbecken (biologische und chemische Reinigungsstufe) besteht. Die Bemessung 

und die Ausführung der GSA erfolgte gemäß RVS 04.04.11 (Grundwasserverhältnisse Fall 

2). In der Bodenfilteranlage erfolgt die Versickerung durch die Filterschichten 

(Mindestabstand zwischen UK Filterschicht und HGW 100 ist 50 cm) in den Untergrund. 

Die Bodenfilterkörper sind für den Rückhalt und Abbau organischer und anorganischer 

Schadstoffe zuständig. Die Reinigungswirkung basiert auf physikalisch-chemischen und 

mikrobiologischen Prozessen. Durch diese Abbau- und Rückhaltung können die oben 

genannten straßenspezifischen Schadstoffe (insbesondere Feinstoffe, Metalle, 

Kohlenwasserstoffe und Verbrennungsrückstände) aus den Straßenabflüssen so weit 

entfernt werden, dass bei dem Grundwasser keine Qualitätsveränderung zu erwarten ist.  

Bei Einhaltung der Vorgaben der QZV Chemie GW (Anhang 2 und 3), sowie fachgerechtem 

Betrieb und Wartung sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Grundwasserhaushaltes zu erwarten.  

Im Winterbetrieb werden die Abflüsse der Straßen gesammelt und über Rohrleitungen in die 

Kanäle von Wien Kanal geleitet (Die entsprechende Genehmigung für die Einleitung wurde 

eingeholt). In diesem Fall ist das Grundwasser von einer möglichen Kontamination durch die 

Straßenwässer nicht betroffen. 
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Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt 

durch Straßenabwässer nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

 

Boden 

Als Auftaumittel wird auf Österreichs Verkehrsflächen hauptsächlich Natriumchlorid (NaCl) 

verwendet. Das Salz löst sich in Wasser, die hydratisierten Na- und Cl-Ionen dringen in den 

Boden ein. Das Na+ wird ob seiner positiven Ladung an den im Boden vorherrschenden 

negativen Oberflächenladungen adsorbiert, das Chloridanion (Cl-) wird aufgrund der kaum 

vorhandenen positiven Sorptionsstellen rasch ausgewaschen. Eine Untersuchung in 

Vorarlberg zeigte, dass bereits im späten Frühjahr nach der winterlichen 

Ausbringungsperiode nur noch Cl--Restkonzentrationen im Boden zu finden waren (Amt der 

Vorarlberger Landesregierung, 2004). Das an die Bodenmatrix adsorbierte Natrium 

verursacht bei zu hoher Sättigung (>5%) Struktur- und Gefügeschäden mit nachteiligen 

Auswirkungen auf das Porenvolumen und damit auf den Wasser- und Lufthaushalt des 

Bodens. Darunter leiden in erster Linie die Vegetation und das Bodenleben. Die Natrium-

Belastung klingt verzögerter ab als die Chlorid-Belastung. So sind im späten Frühjahr noch 

erhöhte Na-Konzentrationen festzustellen. 

Sind im Boden freie Carbonat-Ionen (CO32-) vorhanden, verbinden sich diese mit den Na-

Ionen wodurch sich Na2CO3 (Soda) bildet, das alkalisch wirkt. Dadurch steigt der pH-Wert 

des Bodens an. Die veränderten physikalischen und chemischen Bedingungen haben auch 

Auswirkungen auf das Bodenleben. Die durch die Strukturveränderung bedingte 

Verschiebung in Richtung anaerobe (sauerstoffarme/-freie) Verhältnisse sowie die 

Alkalisierung führen zu einer Veränderung des Artenspektrums v.a. jenes der 

Mikroorganismen. Davon betroffen sind neben den Pilz-Lebensgemeinschaften auch die 

Vertreter der Mykorrhiza Pilzarten, die eine wichtige Rolle für die Nährstoffversorgung von 

Pflanzen spielen. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass durch die Verkehrsgischt 10-40% des ausgebrachten 

Streusalzes in den Straßenrandbereich gelangen. Innerhalb der ersten 10 m an den 

Straßenkörper angrenzend werden ca. 90% dieser Fracht deponiert (BMVIT, 2009), die 

landwirtschaftlichen Böden also –  wenn überhaupt – in Randbereichen beeinflusst. 

 

Landwirtschaft 

Durch das Projekt (Stadtstrasse, AST Seestadt Ost) werden dauerhaft landwirtschaftliche 

Nutzflächen (überwiegend Ackerland) im Ausmaß von insgesamt 20 ha beansprucht, wovon 

rd. 5 ha für ökologische Ausgleichsmaßnahmen verwendet werden. Es ist jedoch kein im 

geltenden Agrarstrukturellen Entwicklungsplan für Wien (AGSTEP für Wien 2014) 

ausgewiesenes landwirtschaftliches Vorranggebiet durch das Projekt berührt. In dem  für den 

Fachbereich Landwirtschaft relevanten, ausgewiesenen Untersuchungsraum liegen zudem 

nur einige wenige Betriebsstandorte von Gartenbaubetrieben, wobei jedoch kein aktiver 

landwirtschaftlicher (gartenbaulicher) Betriebsstandort durch die projektierte Trasse 

unmittelbar betroffen ist. Die in der Einwendung geäußerte Befürchtung, dass bedingt durch 

das projektierte Vorhaben landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz gefährdet sind und 

damit auch die Möglichkeiten der Nahversorgung mit frischen landwirtschaftlichen Produkten 

eingeschränkt werden, ist somit unbegründet. 
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Hinsichtlich der projektbedingten Auswirkungen durch Streusalz auf die Grundwasserqualität 

wird auf die Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich Hydrogeologie/Chlorid 

verwiesen. Laut diesen, kann es bei einzelnen Bewässerungsbrunnen zu Überschreitungen 

des pflanzenwachstumsrelevanten Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV Regelblatt 407) 

kommen, sodass nachteilige Auswirkungen auf chloridempfindliche Kulturpflanzen bei 

Verwendung des Brunnenwassers nicht auszuschließen sind. Auf Grund der geschilderten 

agrarstrukturellen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet (nur wenige landwirtschaftliche 

Betriebe, kein landwirtschaftliches Vorranggebiet, etc.) ist dadurch jedoch eine 

Existenzgefährdung von landwirtschaftlichen bzw. gartenbaulichen Betrieben nicht gegeben, 

zumal der für die angesprochene Nahversorgung relevante Betrieb (Gärtnerei Ganger, 

Aspernstraße 15-21), auf Grund seiner örtlichen Lage und der Lage seiner für 

Bewässerungszwecke genutzten Brunnen von einer projektbedingten Erhöhung der 

Chloridbelastung des Grundwassers nicht betroffen ist. 

Ergänzende Anmerkung: Der Einwender selbst ist davon nicht betroffen (unter der 

genannten Adresse gibt es keinen landwirtschaftlichen Betrieb und auch keinen Brunnen der 

für landwirtschaftliche Bewässerungszwecke verwendet wird). 

 

Abfallwirtschaft 

Die Abfalleigenschaft setzt grundsätzlich die Beweglichkeit einer Sache voraus. Abfall liegt 

jedoch auch dann vor, wenn Sachen eine die Umwelt beeinträchtigende Verbindung mit dem 

Boden eingegangen sind (z. B. ölverunreinigtes Erdreich). Mit Verweis auf die 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden wird das im Streusalz enthaltene Chlorid 

rasch aus dem Boden ausgewaschen. Das ebenfalls im Streusalz enthaltene Natrium 

verweilt im Vergleich zum Chlorid etwas länger im Boden. Aus abfalltechnischer Sicht führt 

die im Nahebereich der Straßentrasse durch Gischt verursachte Einbringung von gelöstem 

Streusalz in den Boden lediglich zu einer temporären Verunreinigung, die keine 

Abfalleigenschaft im Sinne des Abfallrechts auslöst und folglich auch keine Behandlung als 

Abfall im öffentlichen Interesse erforderlich macht. 

 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Aus dem Fachbereich „Altlasten und Gewässerschutz“ sind keine Auswirkungen auf 

Schutzgüter der FFH-Richtlinie der Vogelschutz-Richtlinie sowie auf Schutzgüter gemäß 

Wiener Naturschutzgesetz und Wiener Naturschutzverordnung ableitbar, die zu einem 

Verstoß gegen die Verbote des § 10 Wiener Naturschutzgesetz oder § 7 Wiener 

Naturschutzverordnung führen könnten. 

 

Anmerkung 

Betreffend Nahversorgung bzw. private Versorgung wird auf die Ausführungen in der 

Einleitung im Stellungnahmenband 1  verwiesen. 

 

Nr. 478.5) Lärmbelastung im Wohngebiet 

Die gesundheitschädigende Verlärmung der Wohn- und Arbeitsplätze ist für mich und meine 

Kinder nicht ausreichend nachvollziehbar beschrieben. Wird das Schlafen in den 
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Schlafräumen unseres Reihenhauses bei geöffnetem Fenster im Sommer noch möglich sein. 

Wie wirkt sich der ungleichförmige Verkehrslärm von PKW, LKW und Motorädern auf meine 

bzw. die Gesundheit meiner Kinder aus? Die im Projekt dargestellten Nullplanfälle beinhalten 

die bisher noch nicht errichteten bzw. genehmigten Projekte Marchegger Ast, S1-Spange 

Seestadt, diese Darstellung führt zu einer falschen Darstellung zu Lasten der Bewohner/ 

Nachbarn des UVP-Projekt.  

Die im Verkehrsprojekt dargestellten Referenzplanfälle sind für die entsprechende Zeiträum 

zur Beurteilung der Lärmbelastung heranzuziehen. Dabei sind auch die Kumulierung aller 

Straßenprojekte inklusive Zubringerstraßen darzustellen. Im Errichtungsgebiet befinden sich 

die Schulen / Kindergärten meiner Kinder. 

Auf dem Grundstück meines Wohnhauses, den der Schulen und Kindergärten führt die 

Lärmsituation in Bau- und Betriebsphase zu einer Gesundheitsgefährdung bzw. auch zu 

einer Einschränkung der Sprachverständlichkeit, was ggf. auch zu gefährlichen 

Alltagssituationen führen könnte! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die Darstellung der Nullplanfälle erfolgte korrekt. Der Ausbau der ÖBB-Strecke Ostbahn 

Marchegger Ast ist genehmigt und wird errichtet und demzufolge zu berücksichtigen. Das 

Projekt S1 – Spange wurde im Nullpanfall nicht berücksichtigt, wohl aber im 

Vorhabensplanfall kumuliert. 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Nr. 478.6) Bürgerbeteiligung 

Als Bewohner des Errichtungsgebiet habe ich am sogenannte BIB (Bürgerinnen-Beirat) 

teilgenommen und habe in diesem Beirat festgestellt, das keine Bürgerbeteiligung 

entsprechend der ratifizierten Aarhaus-Konvention stattgefunden hat. Daher hätte die 

Nichterfüllung dieser Anforderung einen Verfahrensmangel zur Folge, wenn dieser Mangel 

nicht behoben würde! Ein strategische Umweltprüfung wurde vor mehr 13 Jahren 

durchgeführt, hier hatte ich keine Möglichkeit zur Mitsprache, die Ergebnisse aus der SUP 

NOW 2002 sind mittlerweile veraltet! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 478.7) Grundrechte 

Die zuständige Behörde MA 22 ist als Vertreter der Wr. Landesregierung dazu verpflichtet 

meine Rechte als Eigentürmer und als Bewohner zu schützen. Meine bzw. die Gesundheit 

meiner Kinder sowie unsere Grundrechte als Österr. Bürger werden aufgrund der vielfältigen 

Verschlechterungen mit dem UVP-Projekt Stadtstraße stark beeinträchigt. 
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Es entsteht der massive Eindruck, dass die mit der Planung und Erstellung des Projekt 

Stadtstraße befassten Beamte und Techniker sowie die Sachverständigen ihre 

Einschätzungen zum Großteil auf dem Papier bzw. dem Bildschirm ohne Bezug- und 

Einschätzung der Situation Vorort durchgeführt haben – was ein schwerer Fehler war. 

Die Einstufung der Umweltverträglichkeit hat wesentliche Kollisionspunkte entlang der 

Terrassenführung außer Acht gelassen, beispielsweise die zahlreichen Kindergärten in 

Sichtweite zur Stadtstraße (Claretinersiedlung, Pfarrkindergarten), die Auf- und Abfahrt im 

Bereich des Friedhof Hirschstetten, die massiven Eingriffe im Bereich der Emichgasse + 

Einkaufszentrum, die Nähe zu den vielen Schulen sowie Freizeiteinrichtungen. Die 

Zerstörung der landwirtschaftlichen Betriebe Bach und in der Folge auch Ganger. 

Die notwendige Verlegung des Großkanalsystems aus der Emichgasse in die kleine 

Siedlung „Kriegerheimstätte“ mit seinen Bruch-Ziegel-Mauern, welche bei 

Straßengrabearbeiten mit erheblichen statischen Probleme zu kämpfen hätten. Die Siedlung 

„Hirschstetten“ welche mit dem Ausgangs-Telefonie-Schall von zwei Tunnelröhren verlärmt 

würde und nicht zuletzt das Tunnelbauwerk Hausfeldstraße welches eine Beeinträchtigung 

des U-Bahnbetriebes und des ÖV in der Bauphase bewirken würde! 

Ich fordere daher die umfangreiche Korrektur des Projekt und die Ergänzung von vielen 

notwendigen Begleitmaßnahmen im Projekt! Diese waren Rückbau-Maßnahmen in den 

Ortskernen, Ausgleichsmaßnahmen im Bereich ÖV-Netz, weitere Redimensionierung von 

Fahrbahnen & Anzahl sowie aktive Schutzmaßnahmen für Erwachsene und Kinder 

hinsichtlich von Luftschadstoffen & Lärm sowie Sicherstellungen dafür, dass die lokale 

Landwirtschaft nicht zerstört wird. 

Um die Tragweite und Ausmaße der Projektplanung anschaulich und für alle Beteiligte 

verständlich zu machen, fordere ich die verbindliche Durchführung eines Ortsaugenschein 

an den genannten Kollisionspunkten! 

Für den Fall einer möglichen UVP-Verfahrensunterbrechung schlage ich die ergänzende 

Durchführung eines Mediationsverfahrens welches verbindlich Charakter in rechtlicher und 

faktischer Hinsicht der daraus resultierenden Verbesserungsmaßnahmen haben soll. 

Ich bitte daher die zuständigen Vertreter der Umweltschutzabteilung darum, unter Abwägung 

der möglichen maßgeblichen Verzögerungen im Verlauf des UVP-Verfahrens um eine 

angebrachte rechtsphilosophische Betrachtung welche den unterschiedlichen 

Lehrmeinungen im Spannungsfeld zwischen Rechtspositivismus und Naturrecht notwendige 

Bewegungsfreiheit einräumt. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Die Auseinandersetzung im Rahmen des gegenständlichen Stellungnahmenbandes erfolgt 

nur aus fachlicher Sicht, das gegenständliche Projekt betreffend. Hierzu wird auf die 

Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Lärm, Erschütterungen (zu statischen Problemen Kriegerheimstätte) 

Tiefbauarbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen werden nach dem Stand der Technik 

vorgenommen. Die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen sind fester Bestandteil der 

Baumaßnahmen. Die Einhaltung der Grenzwerte für Gebäudeerschütterungen gemäß 
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ÖNORM S 9020 ist daher jedenfalls Teil der Vorgaben für die entsprechenden 

Baumaßnahmen. Allfällige statische Probleme einzelner Gebäude der Siedlung 

Kriegerheimstätte wären durch die Baubehörde zu prüfen. 

Die erforderlichen Schutzmaßnahmen sind im Fachgutachten Lärm dargelegt. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 476 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  479 

Maximilian Mutzek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 114 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 476 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  480 

Franz Nemec  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Kalmusweg 34/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

In der Stellungnahme werden die Kinder des Unterzeichnenden wie folgt angeführt: 

Namen und Geburtstag meiner minderjährigen Kinder: 

Elena Nemec, [Geburtsdatum aus Datenschutzgründen nicht wiedergegeben] 
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Fabian Nemec. [Geburtsdatum aus Datenschutzgründen nicht wiedergegeben] 

 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 480.1): Hier wird ein einzigartiges Naherholungs- und Wohngebiet (Badeteich, 

Reservegärten) zerstört!!! 

Nr. 480.2): Hunderte Kinder, die bisher Kindergärten und Schulen im Grünruhebereich 

fast „auf dem Land“ besuchten (Contiweg, Schrebergasse, Kiga Hirschstetten…) finden sich 

neben einer Autobahn! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 465 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  481 

Silvia Neuwirth  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Aspernstraße 32 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  
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Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  482 

Gerald Niederle  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Portheimgasse 1/68 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  483 

Mario Niederle  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Portheimgasse 1/68 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 482 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  484 

Monika Niederle  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Portheimgasse 1/68 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 482 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  485 

Christine Novak  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 127/131 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  486 

Gerlinde Novak  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Enzianweg 32a 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  
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Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  487 

Ali Nura  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1050 Wien, Fendigasse 9/20 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 9 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  488 

Ahmet Ogultay  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 351 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  489 

Leyla Ogultay  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 351 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  490 

Merve Ogultay  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 
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Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 351 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  491 

Mustafa Ogultay  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 351 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  492 

Sefa Ogultay  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 351 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  493 

Binnaz Önel  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/12 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stiege 12 sind die für den Immissionspunkt IP10 

ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt etwas weniger weit von der Trasse 

entfernt liegt. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem 

Betrieb nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu 

erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Immissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  68 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  67 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  61 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  68 dB 

Bestand 2012:  Lday  58 dB 
  Levening  55 dB 
  Lnight  50 dB 
  Lden  59 dB 
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Auf Grund der Entfernung von etwa 100 m vom Tunnelbauwerk sind zwar wahrnehmbare 

Erschütterungen nicht auszuschließen, jedoch können Bauwerksschäden ausgeschlossen 

werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  494 

Mustafa Önel  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/12 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 493 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  495 

Tufan Önel  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/12 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 493 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  496 

Asude Özat  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 
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Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 496.1): Ich fahre in die Schule falls die Busse nichtmehr fahren, brauche ich viel 

länger als sonst. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Bedauerlicherweise fehlt die Angabe zum Schulstandort. Während der Bauzeit ist die 

Emichgasse für ein Durchfahren gesperrt. Dies trifft die Busse der Linien 22A und 95B im 

Zeitraum Mai/01 bis Apr/02. Die Umleitungsstrecke wird über Guido-Lammer-Gasse und 

Hirschstettner Straße vorgeschlagen, ist aber mit den Wiener Linien noch abzustimmen. 

Haltestellen auf der Umleitungsstrecke sind noch nicht fixiert. In der Quadenstraße wird 

während der Baumaßnahmen zum Tunnel Emichgasse die Fahrbahn in südlicher Richtung 

verschoben. Zufolge der beengten Platzverhältnisse bei der Baugrube wird auch die 

Bushaltestelle auf stadteinwärts Quadenstraße 11 verschoben. Dort fährt zumindest die Linie 

95A. Die Zugänglichkeit zur Quadenstraße ist auch während der Baumaßnahmen über eine 

Gehverbindung in der Emichgasse gegeben. Möglicherweise findet sich auch ein Weg 

abseits der Baustelle durch die Wohnhausanlage. Zeitweilige Behinderungen vor allem 

während der Asphaltierung der Einmündungen des Provisoriums in den Bestand können 

nicht ausgeschlossen werden. Die Bauarbeiten für das Provisorium sind zw. Apr/01 und 

Mai/01 vorgesehen. Die Wiederherstellung der Quadenstraße ist für Aug/01 bis Nov/01 

vorgesehen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 80 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 60 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  497 

Berat Özat  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 497.1): Ich bin noch klein es kann alles passieren! 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 80 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 60 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  498 

Esra Özat  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 498.1): Ich gehe hier zur Schule (am Contiweg) wir brauchen Verkehrsmittel und 

Einkaufsmöglichkeiten 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 497 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  499 

Mansur Özat  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/28/16 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 80 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 60 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  500 

Nazan Özat  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt (die Ergänzung wurde in türkischer Sprache verfasst. 

Der folgende Text ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache): 

Nr. 500.1): Ich habe 3 Kinder und ich möchte nicht, dass sie in Gefahr leben! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 497 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  501 

Bekir Öztürk  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/3 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=29 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=5 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=20 <=168 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=19 <=149 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden in 

der Bauphase auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im 

Untersuchungsgebiet an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht 

überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 29 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stiege 16 sind die für den Immissionspunkt 

IP 28 ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt an der Front Emichgasse vor der 

Stiege 22 situiert ist und näher an der Trasse liegt als die Stiege 16. Die Trasse selbst 

verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem Betrieb nicht zu erwarten sind. Die 

Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Schallimmissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  70 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  69 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  60 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  70 dB 

Bestand 2012:  Lday  49 dB 
  Levening  46 dB 
  Lnight  41 dB 
  Lden  50 dB 
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Die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen sind: 

Auf Grund des Abstandes zwischen dem Fundament und dem Tunnelbauwerk von mehr als 

40 m sind Schwingungseinwirkungen von mehr als 3 mm/s im Fundamentbereich nicht zu 

erwarten.  

Gleichzeitig können spürbare Erschütterungen mit einer frequenzbewerteten Beschleunigung 

von bis zu aw = 50, was als „deutlich spürbar“ einzustufen ist, auftreten. 

Anzumerken ist, dass sich diese Auswirkungen nur während der Arbeiten zur Herstellung 

von Schlitzwänden, Spundwänden oder zur Bodenverdichtung im unmittelbaren Nahbereich 

ergeben werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 
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Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  502 

Emel Öztürk  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/3 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme 

Nr. 211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 501 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  503 

Niyazi Öztürk  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/3 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 501 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  504 

Snezana Pavnovic  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/1 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 70 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 65 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 70 m vom Tunnelbauwerk sind wahrnehmbare 

Erschütterungen nicht ganz auszuschließen, jedoch können Bauwerksschäden 

ausgeschlossen werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 
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Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  505 

Claudia Perlega  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lavendelweg 19 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 700 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken.  
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Stellungnahme Nr.:  506 

Michael Pichler  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hardeggasse 63/3/7 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 289 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  507 

Aaron Pitschl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Plattensteinergasse 17 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  508 

Doris Pitschl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 97 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 700 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken.  
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Stellungnahme Nr.:  509 

Asimcan Polat  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 509.1): Abgase, Lärmbelästigung, 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Luft 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständlichen Adresse gültig ist. 

 

Humanmedizin 

Hinsichtlich der Beurteilung der  Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das 

Projekt Stadtstraße Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit verwiesen, die auch für die gegenständliche Adresse gültig ist. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stg. 26 sind die für den Immissionspunkt IP29 

ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt an der Ecke Guido-Lammer-

Gasse/Emichgasse vor der Stiege 25 situiert ist, und damit nur wenige Meter vom betroffen 

Objekt entfernt liegt. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem 

Betrieb nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu 

erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Schallimmissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  71 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  70 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  65 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  71 dB 

Bestand 2012:  Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

Die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen sind: 

Auf Grund des Abstandes zwischen dem Fundament und dem Tunnelbauwerk von mehr als 

40 m sind Schwingungseinwirkungen von mehr als 3 mm/s im Fundamentbereich nicht zu 

erwarten.  

Gleichzeitig können spürbare Erschütterungen mit einer frequenzbewerteten Beschleunigung 

von bis zu aw = 50, was als „deutlich spürbar“ einzustufen ist, auftreten. 

Anzumerken ist, dass sich diese Auswirkungen nur während der Arbeiten zur Herstellung 

von Schlitzwänden, Spundwänden oder zur Bodenverdichtung im unmittelbaren Nahbereich 

ergeben werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  510 

Hülya Polat  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 510.1): Lärmbelestigung, Abgasverschmutzung, 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 509 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 509 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  511 

Ilhan Polat  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 511.1): Lärmbelestigung, Abgasverschmutzung 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 509 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 509 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  512 

Meulüde Polat  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 512.1): Abgase 

Nr. 512.2): Lärmbelästigung, 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 509 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 509 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  513 

Dr. Günter Pollach  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 2301 Groß-Enzersdorf, Kastanienallee 27 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Die Liegenschaft 2301 Gross-Enzersdorf, Kastanienallee 27 liegt mehrere km vom Vorhaben 

entfernt. Eine persönliche Betroffenheit durch den Verkehrslärm auf der Trasse oder deren 

Errichtung ist ausgeschlossen. Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des 

nachgeordneten Straßennetzes betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 

1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 
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Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  514 

Wolfgang Pollak  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Enzianweg 5A 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  
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Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  515 

Mariana Potocnik  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Anton-Sattler-Gasse 100/6 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1,5 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  516 

Martha Praxl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spandlgasse 25/5/8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=0,1 <= 26     <=0,1 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 27       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 29 <= 1 <= 29 <= 1,1 <= 28 <=-0,4 <= 27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,3 <= 163 <= 3,8 <= 166 <= 4,8 <= 161 <=-1,8 <= 155 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,6 <= 131 <=-2,8 <= 128 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Lärm 

Für das Objekt 1220 Wien, Spandlgasse 25 Stiege 5 sind die für den Immissionspunkt IP11 

ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt deutlich weniger weit von der Trasse 

entfernt liegt. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem 

Betrieb nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu 

erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Immissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  66 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  65 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  62 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  66 dB 

Bestand 2012:  Lday  54 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  46 dB 
  Lden  55 dB 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  517 

Mag. Eva Rainer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 71 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 800 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  518 

Mag. Maria Ranacher  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1030 Wien, Wassergasse 23/8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  519 

Dr. Brigitte Rath  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1180 Wien, Genzgasse 166/5 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 9 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  
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Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  520 

Dr. Regina Rath-Wacenovsky  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spandlgasse 7 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 520.1): Welchen Anstieg d. Inzidenz an Asthma bronchiale bei Kindern im Umfang 

von 1 km entlang des Straßenverlaufs zu rechnen. 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Humanmedizin 

Die Inzidenz von Erkrankungen durch Luftschadstoffe ist in städtischen und stadtnahen 

Regionen durch die Immissionssituation des Gebietes, jedoch nicht in Kleinstrukturen kausal 

zu differenzieren. Durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Einhaltung der dort 

definierten Grenzwerte, die nach humanmedizinischen Kriterien geprüft wurden und die 

luftreinhaltetechnischen Feststellungen über die Ist-Situation und die Prognossituation ist 

nicht von einer projektskausalen Veränderung der Inzidenz auszugehen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=29 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=5 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=20 <=168 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=19 <=149 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden in 

der Bauphase auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im 

Untersuchungsgebiet an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht 

überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 29 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=0,1 <= 26     <=0,1 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 27       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 29 <= 1 <= 29 <= 1,1 <= 28 <=-0,4 <= 27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,3 <= 163 <= 3,8 <= 166 <= 4,8 <= 161 <=-1,8 <= 155 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,6 <= 131 <=-2,8 <= 128 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Spandlgasse 7 sind die für die Immissionspunkte IP11 und IP31 

ermittelten Immissionen maßgebend, da diese Punkte etwa gleich weit von der Trasse 

entfernt liegt. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem 

Betrieb nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu 

erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Immissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  66 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  65 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  62 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  66 dB 

Bestand 2012:  Lday  51 dB 
  Levening  48 dB 
  Lnight  42 dB 
  Lden  52 dB 
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Die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen sind: 

Auf Grund des Abstandes zwischen dem Fundament und dem Tunnelbauwerk von etwa 

20 m sind Schwingungseinwirkungen von mehr als 5 mm/s im Fundamentbereich nicht zu 

erwarten, sodass die untere Grenze des Richtwertebereichs für die Empfindlichkeitsklassen 

2 und 3 gemäß ÖNORM S 9020 nicht erreicht wird.  

Dennoch können spürbare Erschütterungen mit einer frequenzbewerteten Beschleunigung 

von bis zu aw = 30, was als „deutlich spürbar“ einzustufen ist auftreten. 

Anzumerken ist, dass sich diese Auswirkungen nur während der Arbeiten zur Herstellung 

von Schlitzwänden, Spundwänden oder zur Bodenverdichtung im unmittelbaren Nahbereich 

ergeben werden und bereits ab einem Abstand von 40 m bei derartigen Arbeiten nur mehr 

Erschütterungen im schwach spürbaren Bereich zu erwarten sind. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 
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Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  521 

Dagmar Reicher  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Kalmusweg 27/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 600 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  522 

Ing. Friedrich Reicher  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Kalmusweg 27/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 521 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  523 

Sarah Richter  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1110 Wien, Fickeysstraße 17/12 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 8 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  524 

Bernadette Riedelmayer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Bergengasse 6/5/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  
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Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  525 

Elias Riedelmayer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Bergengasse 6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  526 

Ewald Riedelmayer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Bergengasse 6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 525 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  527 

Jakob Riedelmayer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Bergengasse 6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 525 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  528 

Judith Riedelmayer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Bergengasse 6 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 525 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  529 

Tobias Riedelmayer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Bergengasse 6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 525 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  530 

Josef Rohaczek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Späthgasse 6/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 31 verwiesen.  
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Stellungnahme Nr.:  531 

Maria Röhrenbacher  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Rennbahnweg 50/2/53 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 1,5 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  532 

Alma Rovcanim  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32/34/9/13 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 179 von 445 

 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  533 

Hermin Rovcanim  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32/34/9/13 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 532 verwiesen.  
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Stellungnahme Nr.:  534 

Julia Sachs  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Bergengasse 6/4/35 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 440 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  535 

Mag. Birgit Salzmann  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Kanalstraße 6/31 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  536 

Sinan Sari  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 213 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  537 

Sunay Sari  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 

 

Es wurden dieselben Einwände in türkischer Sprache eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 

211. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 211 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 213 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  538 

Petra Saßmann  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1050 Wien, Siebenbrunnengasse 37/22 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 
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Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 9 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  539 

Gertrude Sauer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Stadlauerstraße 49/17 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 100 m zum Vorhabensteil Franz-Feller-Gasse und 

von mehr als 400 m zum übrigen Vorhaben sind die Immissionen aus dem Vorhaben selbst 

deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm ist während der 

gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 
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die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  540 

Robert Sauer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Eibischweg 55 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 800 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  541 

Diana Schatzl-Horvat  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hirschstettner Straße 89/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 541.1): Meine Kinder gehen in den Pfarrkindergarten in der Hirschstettner Str. u. habe 

Angst vor Feinstaub- und Lärmbelastung und Angst bzgl. Abwertung von Eigentum. Angst 

auch bzgl. Durchzugsverkehr!  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Zum Thema „Abwertung von Eigentum“ wird auf die Ausführungen in der Einleitung im 

Stellungnahmenband 1 verwiesen. 
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Lärm 

Die Auswirkungen auf den Pfarrkindergarten sind bei den Ausführungen zur persönlichen 

Betroffenheit dargelegt. 

 

Luft 

Die Auswirkungen auf den Pfarrkindergarten sind bei den Ausführungen zur persönlichen 

Betroffenheit dargelegt. 

 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen auf den Pfarrkindergarten sind bei den Ausführungen zur persönlichen 

Betroffenheit dargelegt. 

 

Verkehr 

Durch die Bevölkerungsentwicklung im 22. Bezirk mit +45.000 EW bis 2030, aber auch durch 

die Entwicklung in angrenzenden niederösterreichischen Bezirken kommt es zu einer 

Verkehrszunahme im 22. Bezirk, welche im bestehenden Straßennetz nicht mehr 

zufriedenstellend bewältigt werden kann. Mit dem Projekt Stadtstraße soll ein Großteil des 

aus dieser Stadtentwicklung generierten Verkehrs vom untergeordneten Straßenetz verlagert 

werden. Insbesondere für den Ortskern Hirschstetten kann mit der Stadtstraße (und S1) 

erreicht werden, dass sich die Verkehrsbelastung trotz Bevölkerungszunahme im Jahr 2030 

auf Werte unterhalb des Bestandes 2012 reduziert. Auf der Stadtstraße selbst ist auch ein 

Anteil Durchgangsverkehr enthalten. Etwa 7,1% des Verkehrs aus dem S1-Knoten Raasdorf 

fahren bis zur A23 durch. Alle übrigen haben Ziel oder Quelle im Einzugsbereich der 

Stadtstraße bzw. S1-Spange. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort und zum Kindergarten 

Hirschstetten/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Wohnort: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Kindergarten: 

Auf Grund der Entfernung zum Projekt treten beim Kindergarten auf der Liegenschaft 

Hirschstettner Str. 91 in der Bauphase keine relevanten Zusatzbelastungen durch 

Luftschadstoffe gemäß des Schwellwertkonzeptes auf und in der Betriebsphase kommt es 

aufgrund der geänderten Verkehrssituation zu Entlastungen von Luftschadstoffen durch das 

Projekt. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 250 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

Der Kindergarten in der Hirschstettner Straße 91 weist dieselben Immissionen wie der 

Wohnort auf. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

Wohnort: 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

Kindergarten Hirschstettner Straße 91: 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse des Kindergartens negativ auf die Gesundheit 

auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 
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vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

Für den Kindergarten in der Hirschstettner Straße 91 gelten dieselben Aussagen wie für den 

Wohnort. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  542 

Werner Schiesswald  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Markweg 34 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 
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eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  543 

Monika Schmidt  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Donaufelderstraße 233/11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  544 

Stephanie Schmol  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hasslwanderweg 8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 330 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  545 

Brigitte Schnabel  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Gladiolenweg 13/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=0,1 <= 26     <=0,1 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 27       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 29 <= 1 <= 29 <= 1,1 <= 28 <=-0,4 <= 27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,3 <= 163 <= 3,8 <= 166 <= 4,8 <= 161 <=-1,8 <= 155 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,6 <= 131 <=-2,8 <= 128 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Gladiolenweg 13 liegt etwa 190 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden auf Grund der 

ähnlichen Entfernung von der Trasse knapp unter jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP14 (Spandlgasse 82) liegen. 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP14 (Spandlgasse 82) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  48 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  47 dB 
  Levening  44 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  46 dB 
  Levening  43 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  59 dB 

Bestand 2012:  Lday  44 dB 
  Levening  41 dB 
  Lnight  35 dB 
  Lden  45 dB 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  546 

Thomas Schnabel  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Gladiolenweg 15/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=0,1 <= 26     <=0,1 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 27       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 29 <= 1 <= 29 <= 1,1 <= 28 <=-0,4 <= 27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,3 <= 163 <= 3,8 <= 166 <= 4,8 <= 161 <=-1,8 <= 155 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,6 <= 131 <=-2,8 <= 128 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Gladiolenweg 15 liegt etwa 170 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden auf Grund der 

ähnlichen Entfernung von der Trasse knapp unter jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP14 (Spandlgasse 82) liegen. 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP14 (Spandlgasse 82) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  48 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  47 dB 
  Levening  44 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  46 dB 
  Levening  43 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  59 dB 

Bestand 2012:  Lday  44 dB 
  Levening  41 dB 
  Lnight  35 dB 
  Lden  45 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  547 

Susanne Schneider  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1030 Wien, Gestettengasse 21/20 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  548 

Karl Schranz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Rennbahnweg 27/55/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  
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Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  549 

Roland Schwabl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  550 

Manuel Schwarzer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lohsinggasse 2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  551 

Robert Schwarzer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lohsinggasse 2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 550 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  552 

Sabine Schwarzer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lohsinggasse 2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 550 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  553 

Birgitt Schweitzer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Inge-Konradi-Gasse 13/2/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 
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bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  554 

Gerald Schweller  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 463 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  555 

Nina Schweller  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 463 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  556 

Franz Sedlacek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Resedaweg 3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 700 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  557 

Daniela Seebacher  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Haberergasse 4/4/7 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 209 von 445 

 

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1,5 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  558 

Franziska Seitler  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pirquetgasse 3/16/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  559 

Anaib Singh  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pogrelzstraße 60 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Pogrelzstraße 60 (Immissionspunktes IP01) liegt etwa 450 m von der 

geplanten Trasse der Stadtstraße in südöstlicher Richtung.  
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An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  61 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  53 dB 
  Lden  62 dB 

 Nullplanfall Lday  61 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  53 dB 
  Lden  62 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  61 dB 
  Levening  58 dB 
  Lnight  53 dB 
  Lden  62 dB 

 Nullplanfall Lday  61 dB 
  Levening  58 dB 
  Lnight  53 dB 
  Lden  62 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  53 dB 

Bestand 2012:  Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 
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negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  560 

Dr. Samira Soliman  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Kalmusweg 44/Haus 11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 900 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 
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Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  561 

Günther Sommer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pfalzgasse 58/H 9 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Pfalzgasse 58 Haus 9 liegt etwa 300 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung. Für das Objekt wurden 

Fassadenpegel dargestellt und werden hier auszugsweise für die ungünstigste Fassade 

(Dachgeschoß (2.OG)) wiedergegeben. 

 

An Immissionen aus der Betriebsphase sind zu erwarten: 

Planfall 2024/2025: Vorhabensplanfall Lden 50,1 dB 
  Lnight  41,3 dB 
 
 Nullplanfall Lden  42,0 dB 

  Lnight  33,0 dB 

 
Planfall 2030: Vorhabensplanfall Lden  49,7 dB 
   Lnight  40,9 dB 
  

 Nullplanfall Lden  42,5 dB 
   Lnight  33,5 dB 

 

Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume vor. Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case 

Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB Strecke 

Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen Bauphasen der 

S1 Spange liegen geringer. Die ungünstigste Fassade liegt im Dachgeschoß (2.OG) in 

östlicher Richtung. 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  58,1 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 49,9 dB 

  Lr,Bau,Nacht  32,8 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  52,5 dB 

 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 
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projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  562 

Sabine Sommer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pfalzgasse 58/9 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 561 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  563 

Mario Sop  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Saikogasse 6/20/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  564 

Lydia Sprinzl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32-34/12/10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  
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Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  565 

Margit Sprinzl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32-34/12 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 564 verwiesen.  
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Stellungnahme Nr.:  566 

Raphaela Sprinzl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32-34/12/10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 564 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  567 

Wolfgang Stadler  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hagedornweg 4/RH 2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 24 <= 0,5 <= 24 <= 0,4 <= 24 <= 0,3 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,2 <= 148 <= 2,6 <= 148 <= 2,2 <= 147 <= 1,2 <= 146 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,4 <= 131 <= 0,3 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 223 von 445 

 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  568 

Harald Starzinger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pfalzgasse 37/4/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 568.1): Ich fordere von der Behörde den Nachweis, dass ich auch nach 

Projektfertigstellung bei geöffnetem Fenster schlafen kann 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 26 <= 0,5 <= 26 <= 0,8 <= 26 <= 0,3 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,6 <= 156 <= 3 <= 158 <= 4,3 <= 155 <= 1,4 <= 151 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,5 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes-Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsraum an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Pfalzgasse 37/4/1 liegt etwa 500 m von der geplanten Trasse 

in nördlicher Richtung. Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der 

S1-Spange (kumuliert mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight 

und 54 dB Lden. Es kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen im 

untergeordneten Straßennetz die eine Immissionserhöhung um mehr als 1 dB bewirken. 

Die Baulärmimmissionen werden bis zu 60 dB betragen 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  569 

Barbara Steiner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Murraygasse 5 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Murraygasse 5 liegt über 250 m von der in Tieflage geführten und 

mehr als 300 m von der oberirdischen Trasse entfernt. Es sind daher Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst von deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts zu erwarten. Die Belastung 

durch Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB. 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  570 

Claudia Steiner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 107/21/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 570.1): starke Schmutz und Lärmbelastung 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Die Staubbelastung während der Bauphase wurde in der UVE durch Berechnung der Lang- 

und Kurzzeitmittelwerte bei den nächsten Anrainern entlang der Trasse bewertet. Die 

Immissionsbeiträge der Zusatzbelastung bleiben durchwegs irrelevant bzw. werden bei 

konsequentem Einsatz der vorgeschlagenen staubmindernden Maßnahmen die in § 20 (3) 

IG-L festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt. Es ist also mit keiner Gefährdung 

der Bevölkerung aus Sicht des Fachbereichs Luft zu rechnen. 

 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Lärm und Luftschadstoffen wurden in den immissionstechnischen 

Fachgutachten ausführlich dargelegt und im Fachgutachten Humanmedizin aus 

humanmedizinischer Sicht beurteilt. Im Übrigen wird auf die Feststellungen zur persönlichen 

Betroffenheit verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 
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Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  571 

Johanna Steiner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Emichgasse 1/22/8 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=29 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=5 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=20 <=168 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=19 <=149 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden in 

der Bauphase auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im 

Untersuchungsgebiet an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht 

überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 29 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Emichgasse 1 Stiege 22 sind die für den Immissionspunkt IP 28 

ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt an der Front Emichgasse vor der 

Stiege 22 situiert ist. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem 

Betrieb nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu 

erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Schallimmissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  70 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  69 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  60 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  70 dB 

Bestand 2012:  Lday  49 dB 
  Levening  46 dB 
  Lnight  41 dB 
  Lden  50 dB 

Die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen sind: 
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Auf Grund des Abstandes zwischen dem Fundament und dem Tunnelbauwerk von etwa 

10 m sind Schwingungseinwirkungen von mehr als 5 mm/s im Fundamentbereich nicht von 

vornherein auszuschließen, weshalb jedenfalls ein permanentes Monitoring mit direkter 

Einflussnahme auf das Baugeschehen bei Erreichen der unteren Grenze des 

Richtwertebereichs für die Empfindlichkeitsklassen 2 und 3 gemäß ÖNORM S 9020 

(Einstellen der Arbeiten oder Änderung des Bauverfahrens).  

Gleichzeitig können spürbare Erschütterungen mit einer frequenzbewerteten Beschleunigung 

von bis zu aw = 150, was als „stark spürbar“ einzustufen ist auftreten. 

Anzumerken ist, dass sich diese Auswirkungen nur während der Arbeiten zur Herstellung 

von Schlitzwänden, Spundwänden oder zur Bodenverdichtung im unmittelbaren Nahbereich 

ergeben werden und bereits ab einem Abstand von 40 m bei derartigen Arbeiten nur mehr 

Erschütterungen im schwach spürbaren Bereich zu erwarten sind. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 
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Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  572 

Hans Steirer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/15 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 572.1): Gesundheitliche und seelische Beeinträchtigung durch erhöhten Lärm und 

Schadstoffausstoß 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Luft 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständlichen Adresse gültig ist. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  
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Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  573 

Susanne Steirer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/15 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 573.1): Die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder liegt mir sehr am Herzen. 

Grünflächen, somit Erholungsgebiete gehen verloren – immer mehr Beton, Straßen, Lärm 

und Luftverschmutzung führen in weiterer Folge zu seelischen Belastungen! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Landschaft/Landschaftsbild 

siehe auch Stellungnahme zu Nr.1.10 

Das Projekt Stadtstraße ist Teil der in diesem Gebiet bzw. dessen Umfeld geplanten 

Entwicklung, welche auf dem Stadtentwicklungsplan basiert. Die Errichtung der Stadtstraße 

stellt zwar einen Eingriff in das Landschaftsbild dar, dieser wird jedoch im Hinblick auf den 

Gesamtnutzen des Projektes  als vertretbar eingestuft. Einerseits gliedert sich die oberirdisch 

wahrnehmbare Trassenführung zur bereits vorhandenen Bahnlinie ein, andererseits wird 

durch die Tunnelführung v.a. in den bebauten Bereichen der  Eingriff in der Betriebsphase 

auf ein Minimum reduziert. Die Bereiche, die derzeit der Bevölkerung zur Erholungs- und 

Aufenthaltsnutzung zur Verfügung stehen, werden nach Fertigstellung bestandsnah 

wiederhergestellt und für Fußgänger und Radfahrer nutzungsoptimiert. Die nördlich der 

Anfanggasse in Anspruch genommenen landwirtschaftlichen Flächen, die derzeit nur bedingt 

der Erholungsnutzung dienen, werden durch die parkartige Ausgestaltungen (inkl. 

Baumpflanzungen) eine Verbesserung der derzeitigen Nutzungsmöglichkeiten und auch eine 

Kompensation des Landschaftsbildes erfahren.  

 

Humanmedizin 

Unter Berücksichtigung der berührten Fachgutachten kommt es während der Bauphase zu 

Nutzungseinschränkungen für Erholungszwecke und Freizeitaktivitäten. Diese sind in 

Hinblick auf eine beschränkte Zeitdauer als vertretbar zu betrachten.  

In der Betriebsphase wird unter Hinweis auf die einschlägigen Fachbeiträge ersichtlich, dass 

bestehende Nutzungsmöglichkeiten ausgeglichen werden und langfristig Erholungsräume 

erhalten bleiben. Aus humanmedizinischer Sicht sind in der Betriebsphase keine nachteiligen 

Einschränkungen der Erholungsmöglichkeiten erkennbar. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 572 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  574 

Mag. Alfred Stejskal  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Oberfeldgasse 9/134 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,4 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 26       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,8 <= 29 <= 1,9 <= 29 <= 1,5 <= 27 <= 1,1 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 4,3 <= 161 <= 5 <= 164 <= 3,5 <= 157 <= 2,8 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 2,3 <= 133     <= 2,7 <= 133 <= 2,7 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Oberfeldgasse 9 liegt etwa 430 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf Grund 

der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten Immissionspunktes 

IP09 (Oberfeldgasse 19). 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP09 (Oberfeldgasse 19) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  63 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  55 dB 
  Lden  64 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  64 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  52 dB 

Bestand 2012:  Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  575 

Claudia Stejskal-Heftberger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Oberfeldgasse 9/111 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,4 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 26       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,8 <= 29 <= 1,9 <= 29 <= 1,5 <= 27 <= 1,1 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 4,3 <= 161 <= 5 <= 164 <= 3,5 <= 157 <= 2,8 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 2,3 <= 133     <= 2,7 <= 133 <= 2,7 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Oberfeldgasse 9 liegt etwa 430 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf Grund 

der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten Immissionspunktes 

IP09 (Oberfeldgasse 19). 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP09 (Oberfeldgasse 19) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  63 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  55 dB 
  Lden  64 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  64 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

 Nullplanfall Lday  64 dB 
  Levening  61 dB 
  Lnight  56 dB 
  Lden  65 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  52 dB 

Bestand 2012:  Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  576 

Erich Stemmer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/26 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  577 

Mag. Sven Straßgschwandtner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Karl-Bednarik-Gasse 5/16 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  
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Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  578 

Karin-Christine Sturm  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1080 Wien, Florianigasse 73/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 8 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  579 

Beatrice Svoboda  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Steigenteschgasse 57 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  580 

Roman Szerelem  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 102 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 
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eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  581 

Sophie Thiel, BSc  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1020 Wien, Castellezgasse 27/26 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  582 

Olga Topuridze  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 5A/Haus 1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 141 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  583 

Sabine Tseng  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 13/3/26 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=1 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=3 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 251 von 445 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 26     <= 0,1 <= 26 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 26 <= 0,6 <= 26 <= 0,4 <= 25 <= 0,1 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,3 <= 155 <= 2,7 <= 156 <= 1,6 <= 152 <= 0,3 <= 149 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,6 <= 131     <= 0,6 <= 131 <= 0,1 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 13 (Immissionspunktes IP05) liegt etwa 60 m 

von der geplanten Trasse der Stadtstraße in südöstlicher Richtung.  

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  60 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 Nullplanfall Lday  59 dB 
  Levening  55 dB 
  Lnight  51 dB 
  Lden  60 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  60 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 Nullplanfall Lday  59 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  51 dB 
  Lden  60 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  58 dB 

Bestand 2012:  Lday  58 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  50 dB 
  Lden  59 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  584 

Teresa Tylek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 18 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Es werden dieselben ergänzenden Einwände eingebracht wie in der Stellungnahme Nr. 328 

(Nr. 328.1 und Nr. 328.2). Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die 

Stellungnahme Nr. 328 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Preyweg 18 liegt etwa 200 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung. Für das Objekt wurden 

Fassadenpegel dargestellt und werden hier auszugsweise für die ungünstigste Fassade in 

südlicher Richtung wiedergegeben. 

 

An Immissionen aus der Betriebsphase sind zu erwarten: 

Planfall 2024/2025: Vorhabensplanfall Lden 50,7 dB 
  Lnight  41,7 dB 
 
 Nullplanfall Lden  42,1 dB 

  Lnight  33,0 dB 

 
Planfall 2030: Vorhabensplanfall Lden  50,3 dB 
   Lnight  41,4 dB 
 Nullplanfall Lden  42,7 dB  

   Lnight  33,6 dB 
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Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume vor. Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case 

Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB Strecke 

Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen Bauphasen der 

S1 Spange liegen geringer. 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  61,1 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 52,8 dB 

  Lr,Bau,Nacht  32,9 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  55,3 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  585 

Wladyslaw Tylek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 18 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Es werden dieselben ergänzenden Einwände eingebracht wie in der Stellungnahme Nr. 328 

(Nr. 328.1 und Nr. 328.2). Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die 

Stellungnahme Nr. 328 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 584 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  586 

Arno Uhlmann  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1030 Wien, Rabengasse 2-10/59/19 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  587 

Hermann Unger, Elfriede Unger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lavendelweg 50 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 24 <= 0,5 <= 24 <= 0,4 <= 24 <= 0,3 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,2 <= 148 <= 2,6 <= 148 <= 2,2 <= 147 <= 1,2 <= 146 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,4 <= 131 <= 0,3 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  588 

Edith Vetter  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/35/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 588.1): Ich befürchte, daß der Straßenlärm dieses Vorhaben meine Lebensqualität 

nachhaltig beeinflusst, sodaß ich in Zukunft bei geöffneten Fenster nicht mehr in Ruhe 

Einschlafen- sowie Durchschlafen kann!  

und 

Nr. 588.2): „Gassi-Gehwege“ werden massivst dadurch gestrichen, somit zuviel Natur 

gestört bzw. zerstört! 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Landschaft/Landschaftsbild 

Die durch das Projekt Stadtstraße entfallenden Gehwege werden durch die neue  Anlage 

von begleitenden Fuß- und Radwegen in vielen Bereichen kompensiert bzw. auch 

verbessert. Derzeit bebaute Bereiche werden nach Tunnelfertigstellung bestandsnah 

wiederhergestellt und werden somit für die Bevölkerung in gleicher Weise bzw. nach 

Ausgestaltung attraktiver nutzbar sein.  

siehe auch Stellungnahme zu Nr.1/Nr.1.10, und Nr.573. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=30 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=169 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=30 <=160 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 30 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 26     <= 0,2 <= 26 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 25   <= 25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 27 <= 0,5 <= 27 <= 0,8 <= 27 <= 0,2 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,3 <= 160 <= 1,5 <= 162 <= 2,2 <= 157 <= 0,4 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <=0 <= 2     <=0 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,6 <= 131     <= 0,9 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Am Heidjöchl 14 Stiege 35 liegt etwa 130 m von der geplanten 

Trasse der Stadtstraße in nordwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen 

entsprechen auf Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des 

benachbarten Immissionspunktes IP17 (Guido-Lammer-Gasse 44). 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP17 (Guido-Lammer-Gasse 44) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  54 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  46 dB 
  Lden  55 dB 

 Nullplanfall Lday  53 dB 
  Levening  50 dB 
  Lnight  45 dB 
  Lden  54 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  54 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  46 dB 
  Lden  55 dB 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 262 von 445 

 

 Nullplanfall Lday  52 dB 
  Levening  50 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  61 dB 

Bestand 2012:  Lday  50 dB 
  Levening  47 dB 
  Lnight  42 dB 
  Lden  51 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  589 

Christine Vincze  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lannesstraße 20 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  590 

Theo Vincze  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lannesstraße 20 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 589 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  591 

Gerhard Vitecek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Claretinergasse 3/6 liegt etwa 100 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf 

Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41). 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  592 

Birgit Vitek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Inge-Konradi-Gasse 13/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 
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Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  593 

Josef Vlahovic  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 8 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Preyweg 8 liegt etwa 200 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung. Für das Objekt wurden 

Fassadenpegel dargestellt und werden hier auszugsweise für die ungünstigste Fassade 

wiedergegeben. 

 

An Immissionen aus der Betriebsphase sind zu erwarten: 

Planfall 2024/2025: Vorhabensplanfall Lden 50,6 dB 
  Lnight  41,6 dB 
 
 Nullplanfall Lden  40,9 dB 

  Lnight  31,8 dB 

 
Planfall 2030: Vorhabensplanfall Lden  49,9 dB 
  Lnight  40,9 dB 
 
 Nullplanfall Lden  41,5 dB 
   Lnight  32,5 dB 

 

Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume vor. Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case 

Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB Strecke 

Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen Bauphasen der 

S1 Spange liegen geringer. 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  59,8 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 51,8 dB 

  Lr,Bau,Nacht  22,3 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  54,8 dB 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  594 

Josefine Vlahovic  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 593 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  595 

Brigitte Volejnik  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 54 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 250 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  596 

Bernhard Vrabic  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hirschstettnerstraße 12-20/3/10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 700 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  597 

Alena Wacenovsky  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spandlgasse 7 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 597.1): Wenn der Sportplatz in der Emichgasse der Stadtstraße Platz machen muss, 

gibt es keinen geeigneten Ort mehr, an dem die Kinder der Umgebung in einem so 

geschützten und entspannten Umfeld zusammenkommen und spielen können. Wird es 

Alternativen dafür geben? Dies wäre für alle die hier wohnen ziemlich wichtig, der Sportplatz 

ist nämlich jeden Tag besucht. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Landschaft/Landschaftsbild 

In Bezug auf das Landschaftsbild, aber auch in Bezug auf die Nutzung wird es nur in der 

Bauphase zu Beeinträchtigungen kommen. Hinsichtlich der Nutzung kann auf die im näheren 

Umfeld vorhandenen Parkanlagen westlich und nördlich der Kartouschgasse ausgewichen 

werden. In der Betriebsphase ist die bestandsnahe Wiederherstellung vorgesehen, weshalb 

langfristig sowohl das Erscheinungsbild als auch die Nutzungsmöglichkeiten erhalten 

bleiben. 

 

Sportstätten 

Wie bereits mehrmals bei diversen Besprechungen festgestellt wurde, wird die Sportanlage 

Emichgasse nicht geschlossen werden. Während der Bauarbeiten ist ein eingeschränkter 

Betrieb auf einem etwas reduzierten Areal möglich. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird 
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der Sportbetrieb auf der Anlage in gleicher, bzw. verbesserter Weise wie bisher möglich sein. 

Verbesserungen sind insofern zu erwarten, da die Stadtstraße in diesem Bereich in 

Tunnelbauweise geführt wird und daher weniger Lärm- und Luftemissionen zu erwarten sind. 

Weiter wird die Anlage um eine ca. 1.200 m² Fläche erweitert werden. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 520 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  598 

Waltraude Wacha  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spandlgasse 90 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=0,1 <= 26     <=0,1 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 27       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 29 <= 1 <= 29 <= 1,1 <= 28 <=-0,4 <= 27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,3 <= 163 <= 3,8 <= 166 <= 4,8 <= 161 <=-1,8 <= 155 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,6 <= 131 <=-2,8 <= 128 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spandlgasse 90 liegt etwa 110 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden auf Grund der 

praktisch gleichen Entfernung von der Trasse jenen der benachbarten Immissionspunkte 

IP14 (Spandlgasse 82) und IP15 (Spandlgasse 106) entsprechen. 
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An Immissionen sind an den Immissionspunkten IP14 (Spandlgasse 82) und IP15 

(Spandlgasse 106) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  48 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  47 dB 
  Levening  44 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  46 dB 
  Levening  43 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  59 dB 

Bestand 2012:  Lday  44 dB 
  Levening  41 dB 
  Lnight  35 dB 
  Lden  45 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  599 

Martin Wagner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 85B 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  600 

Rosa Wagner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 85B 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 599 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  601 

Astrid Waleczka  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pfalzgasse 37/4/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 601.1): Ich fordere von der Behörde den Nachweis, daß ich auch nach 

Projektfertigstellung bei geöffnetem Fenster schlafen kann. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Humanmedizin 

Die Lärmauswirkungen wurden im Fachgutachten Lärm ausführlich dargelegt und im 

Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. Im Übrigen wird auf 

die Feststellungen zur persönlichen Betroffenheit verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 568 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  602 

Julian Walkowiak  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maria-Tusch-Straße 8/1/20 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Maria-Tusch-Straße 8/1/20 liegt mehr als 700 m von der 

geplanten Trasse in südlicher Richtung.  

Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert 

mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden. Es 

kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen im untergeordneten Straßennetz die 

eine Immissionszunahme um mehr als 1 dB bewirken. 

Aus dem Baubetrieb sind Immissionen unter 55 dB zu erwarten. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  603 

Karina Wallner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Burgkmairgasse 1A/4/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 27 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  604 

Erich Wank  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lohsinggasse 3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 453 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  605 

Zuzana Wasinger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/46 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  606 

Dr. Thomas Wasinger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/46 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 605 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  607 

Klaus Wechselberger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1190 Wien, Hardtgasse 14/8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 8 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  608 

Andrea Weidinger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/20/17 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=29 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=5 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=20 <=168 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=19 <=149 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden in 

der Bauphase auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im 

Untersuchungsgebiet an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht 

überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 29 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 70 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 65 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

Die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen sind: 

Auf Grund des Abstandes zwischen dem Fundament und dem Tunnelbauwerk von mehr als 

40 m sind Schwingungseinwirkungen von mehr als 3 mm/s im Fundamentbereich nicht zu 

erwarten.  

Gleichzeitig können spürbare Erschütterungen mit einer frequenzbewerteten Beschleunigung 

von bis zu aw = 50, was als „deutlich spürbar“ einzustufen ist, auftreten. 

Anzumerken ist, dass sich diese Auswirkungen nur während der Arbeiten zur Herstellung 

von Schlitzwänden, Spundwänden oder zur Bodenverdichtung im unmittelbaren Nahbereich 

ergeben werden. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  609 

Ernst Weindl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Berresgasse 4/A/23 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  610 

Martina Weindl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Berresgasse 4/A/23 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

In der Stellungnahme werden die Kinder der Unterzeichnenden wie folgt angeführt: 

Namen und Geburtstag meiner minderjährigen Kinder: 

Paul Weindl [Geburtsdatum aus Datenschutzgründen nicht wiedergegeben] 

 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 610.1): Insbesonders gilt meine Sorge den wachsenden Luftschadstoffen, da gerade 

im 22. Bezirk durch viele geplante Großbauprojekte bestehende Grünzonen massiv 

vernichtet werden. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Im Sinne einer gesamthaften Prüfung nach UVP-G 2000 werden die Luftschadstoffe der 

Anlagen 1 und 2 gemäß IG-L herangezogen. Ziel des IG-L ist unter anderem der dauerhafte 

Schutz der Gesundheit des Menschen, des Tier- und Pflanzenbestands, sowie von Kultur- 

und Sachgütern. 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf Grünzonen werden daher in der UVE 

mitberücksichtigt. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 609 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  611 

Stefan Weindl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Berresgasse 4/A/23 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 609 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  612 

Angela Weiss  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Bodmergasse 1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 600 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  613 

Alizah Weissmann  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Thayagasse 1A/1/20 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 
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Nr. 613.1): Stellvertretend für meine Tochter fordere ich den Nachweis, dass aufgrund der 

Ultra-Feinstäube und weiterer Luftschadstoffe keine gesundheitlichen Schäden, weder 

kurzfristig noch Spätfolgen resultieren! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Hinsichtlich Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1  sind – wie im gesamten Bereich 

des Luftreinhalte-rechts - die Vorgaben der Europäischen Union bindend. Die wichtigste 

Richtlinie, welche das Monitoring und die Bewertung der Ergebnisse anhand von 

Grenzwerten regelt, ist die Luftqualitätsrichtlinie RL 2008/50/EG. Diese Richtlinie normiert 

neben anderen Luftschadstoffen die Erfassung und Begrenzung der Feinstaubfraktionen 

PM10 und PM2,5 in Europa. Im Jahr 2013 hat die EU ihre Luftreinhaltestrategie anhand der 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. Unter Beiziehung von Expertinnen 

und Experten (z.B. der Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde unter anderem überprüft, 

welche Auswirkungen die Luftqualitätsrichtlinie auf die Entwicklung der Luftqualität in den 

Mitgliedstaaten seit Inkrafttreten hatte und wie gefährlich Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid 

und weitere Luftschadstoffe gemäß dem neuesten Wissensstand sind. Auch die 

Messmethodik und die gewonnenen Messergebnisse waren Teil der Untersuchungen. 

Darüber hinaus wurde eine öffentliche Konsultation durch-geführt, um 

Verbesserungspotentiale in der Luftreinhaltepolitik zu identifizieren. Die Dokumentation der 

Evaluierung und deren Ergebnisse sind unter folgenden Weblink 

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm abrufbar. 

Bezüglich der zu überwachenden Feinstaubfraktionen – derzeit PM10 und PM2,5 - sahen die 

eingebundenen Expertinnen und Experten keine Notwendigkeit diese durch die Einführung  

weiterer Feinstaub-Fraktionen zu ergänzen. Die Europäische Union erachtete somit die 

bestehenden Feinstaub-Grenzwerte PM10 und PM2,5  als ausreichend um die menschliche 

Gesundheit zu schützen. 

Um die Vergleichbarkeit von Messdaten zu gewährleisten, müssen Referenzverfahren für die 

Messung und qualitätssichernde Maßnahmen festgelegt werden, bzw. es muss die 

Rückführbarkeit der Messdaten auf Referenzverfahren nachvollziehbar gewährleistet sein. 

Üblicherweise werden dazu entsprechende Normen und Leitfäden erarbeitet, die in weiterer 

Folge durch rechtliche Vorgaben verbindlich werden. In Genehmigungsverfahren müssen 

unabhängige Gutachter im Rahmen von festgelegten Messunsicherheiten zu den gleichen 

Messergebnissen kommen können. Für Ultrafeinstaub in den Fraktionen PM1,0 und PM0,1  

sind derzeit keine Referenzverfahren und Qualitätssicherungsmaßnahmen definiert, und die 

vorhandenen Messreihen von PM10 und PM2,5  sind damit untereinander weder direkt 

vergleichbar, noch wiederholbar. 

Da PM10 und PM2,5 in PM2,5 enthalten sind, werden diese ultrafeinen Feinstaubanteile zum 

derzeitigen Stand der Technik durch die Bewertung von PM2,5 mitberücksichtigt. 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen gem. IG-L durch das Projekt 

Stadtstraße Aspern wird auf die die gutachtlicher Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit an der gegenständlichen Adresse verwiesen. 
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Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Fachgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

Wie in der Stellungnahme Luft dargelegt, sind Definitionen zu Grenzwerten bzw. 

Beurteilungswerten zu Partikeln in der Größenordnung von < PM2,5 in internationalen 

Fachgremien bislang nicht festgelegt worden. Zur Erfassung dieser Partikelgrößen ist aber 

festzustellen, dass sie als Teilmengen von PM10 und PM2,5 jedenfalls mit erfasst werden und 

somit in die Beurteilung der Auswirkungen von Feinstaub Eingang finden. 

Die Inzidenz von Erkrankungen durch Luftschadstoffe ist in städtischen und stadtnahen 

Regionen  durch die Immissionssituation des Gebietes, jedoch nicht in Kleinstrukturen kausal 

zu differenzieren. Durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die nach 

humanmedizinischen Kriterien geprüft wurden und die luftreinhaltetechnischen 

Feststellungen über die Ist-Situation und die Prognossituation ist nicht von einer 

projektskausalen Veränderung der Inzidenz auszugehen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 4 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 
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bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  614 

Mag. (FH) Helmut Weissmann  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Thayagasse 1A/1/20 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 614.1): Ich fordere von der Behörde ein humanmedizinisches Gutachten, das 

aufgrund der großflächig auftretenden Emissionen – im Speziellen Ultra-Feinstaub – keine 

gesundheitlichen Schäden für mich aus diesem Projekt resultieren. 

Das oben angesprochene Thema entspricht im Wesentlichen den ergänzenden 

Anmerkungen der Stellungnahme Nr. 613. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu 

wird auf die Stellungnahme Nr. 613 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 613 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  615 

Mag. (FH) Jeanette Weissmann  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Thayagasse 1A/1/20 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

In der Stellungnahme werden die Kinder der Unterzeichnenden wie folgt angeführt: 

Namen und Geburtstag meiner minderjährigen Kinder: 

Amelie Weissmann [Geburtsdatum aus Datenschutzgründen nicht wiedergegeben] 

 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 615.1): Ich fordere von der Behörde ein humanmedizinisches Gutachten, das 

aufgrund der großflächig auftretenden Emissionen – im Speziellen Ultra-Feinstaub – keine 

gesundheitlichen Schäden für mich und meine beiden Töchter (8 Monate, 5 Jahre) aus 

diesem Projekt resultieren. 

Die oben angesprochenen Themen entsprechen im Wesentlichen den ergänzenden 

Anmerkungen der Stellungnahme Nr. 613. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu 

wird auf die Stellungnahme Nr. 613 verwiesen. 

Gegebenenfalls ergänzende gutachterliche Stellungnahme 

Luft 

Hinsichtlich Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1  sind – wie im gesamten Bereich 

des Luftreinhalte-rechts - die Vorgaben der Europäischen Union bindend. Die wichtigste 

Richtlinie, welche das Monitoring und die Bewertung der Ergebnisse anhand von 

Grenzwerten regelt, ist die Luftqualitätsrichtlinie RL 2008/50/EG. Diese Richtlinie normiert 

neben anderen Luftschadstoffen die Erfassung und Begrenzung der Feinstaubfraktionen 

PM10 und PM2,5 in Europa. Im Jahr 2013 hat die EU ihre Luftreinhaltestrategie anhand der 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. Unter Beiziehung von Expertinnen 

und Experten (z.B. der Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde unter anderem überprüft, 

welche Auswirkungen die Luftqualitätsrichtlinie auf die Entwicklung der Luftqualität in den 

Mitgliedstaaten seit Inkrafttreten hatte und wie gefährlich Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid 

und weitere Luftschadstoffe gemäß dem neuesten Wissensstand sind. Auch die 

Messmethodik und die gewonnenen Messergebnisse waren Teil der Untersuchungen. 

Darüber hinaus wurde eine öffentliche Konsultation durch-geführt, um 

Verbesserungspotentiale in der Luftreinhaltepolitik zu identifizieren. Die Dokumentation der 

Evaluierung und deren Ergebnisse sind unter folgenden Weblink 

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm abrufbar. 

Bezüglich der zu überwachenden Feinstaubfraktionen – derzeit PM10 und PM2,5 - sahen die 

eingebundenen Expertinnen und Experten keine Notwendigkeit diese durch die Einführung  

weiterer Feinstaub-Fraktionen zu ergänzen. Die Europäische Union erachtete somit die 
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bestehenden Feinstaub-Grenzwerte PM10 und PM2,5  als ausreichend um die menschliche 

Gesundheit zu schützen. 

Um die Vergleichbarkeit von Messdaten zu gewährleisten, müssen Referenzverfahren für die 

Messung und qualitätssichernde Maßnahmen festgelegt werden, bzw. es muss die 

Rückführbarkeit der Messdaten auf Referenzverfahren nachvollziehbar gewährleistet sein. 

Üblicherweise werden dazu entsprechende Normen und Leitfäden erarbeitet, die in weiterer 

Folge durch rechtliche Vorgaben verbindlich werden. In Genehmigungsverfahren müssen 

unabhängige Gutachter im Rahmen von festgelegten Messunsicherheiten zu den gleichen 

Messergebnissen kommen können. Für Ultrafeinstaub in den Fraktionen PM1,0 und PM0,1  

sind derzeit keine Referenzverfahren und Qualitätssicherungsmaßnahmen definiert, und die 

vorhandenen Messreihen von PM10 und PM2,5  sind damit untereinander weder direkt 

vergleichbar, noch wiederholbar. 

Da PM10 und PM2,5 in PM2,5 enthalten sind, werden diese ultrafeinen Feinstaubanteile zum 

derzeitigen Stand der Technik durch die Bewertung von PM2,5 mitberücksichtigt. 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen gem. IG-L durch das Projekt 

Stadtstraße Aspern wird auf die die gutachtlicher Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit an der gegenständlichen Adresse verwiesen. 

 

Humanmedizin (Alter der Kinder?) 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Fachgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

Wie in der Stellungnahme Luft dargelegt, sind Definitionen zu Grenzwerten bzw. 

Beurteilungswerten zu Partikeln in der Größenordnung von < PM2,5 in internationalen 

Fachgremien bislang nicht festgelegt worden. Zur Erfassung dieser Partikelgrößen ist aber 

festzustellen, dass sie als Teilmengen von PM10 und PM2,5 jedenfalls mit erfasst werden und 

somit in die Beurteilung der Auswirkungen von Feinstaub Eingang finden. 

Die Inzidenz von Erkrankungen durch Luftschadstoffe ist in städtischen und stadtnahen 

Regionen  durch die Immissionssituation des Gebietes, jedoch nicht in Kleinstrukturen kausal 

zu differenzieren. Durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die nach 

humanmedizinischen Kriterien geprüft wurden und die luftreinhaltetechnischen 

Feststellungen über die Ist-Situation und die Prognossituation ist nicht von einer 

projektskausalen Veränderung der Inzidenz auszugehen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 613 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  616 

Robert Wenzl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/Haus 20 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/Reihenhaus 20 liegt etwa 100 m von der 

geplanten Trasse der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden 

Immissionen werden auf Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des 

benachbarten Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41) entsprechen. 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  617 

Mag. Gerhard Wertanzl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1180 Wien, Herbeckstraße 46/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 10 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 303 von 445 

 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  618 

Herta Wessely  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1050 Wien, Siebenbrunnengasse 29/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 9 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  619 

Marie Wiedek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Rittersporngasse 59 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  
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Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 900 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  620 

August Wieselmayer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Janis-Joplin-Promenade 8/28 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Janis-Joplin-Promenade 8/28 liegt mehr als 600 m von der 

geplanten Trasse in südlicher Richtung.  

Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert 

mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden. Es 

kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen im untergeordneten Straßennetz die 

eine Immissionszunahme um mehr als 1 dB bewirken. 

Aus dem Baubetrieb sind Immissionen unter 55 dB zu erwarten. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  621 

Elisabeth Wiesinger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32-34/5/24 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  622 

Petra Wilfinger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Gladiolenweg 3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=0,1 <= 26     <=0,1 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 27       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 29 <= 1 <= 29 <= 1,1 <= 28 <=-0,4 <= 27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,3 <= 163 <= 3,8 <= 166 <= 4,8 <= 161 <=-1,8 <= 155 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,6 <= 131 <=-2,8 <= 128 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Gladiolenweg 3 liegt etwa 90 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden auf Grund der 

praktisch gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten Immissionspunktes 

IP14 (Spandlgasse 82) entsprechen. 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP14 (Spandlgasse 82) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  48 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  47 dB 
  Levening  44 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  46 dB 
  Levening  43 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  59 dB 

Bestand 2012:  Lday  44 dB 
  Levening  41 dB 
  Lnight  35 dB 
  Lden  45 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 
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Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  623 

Andrea Willson  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1030 Wien, Keilgasse 6/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  
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Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 7 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  624 

Franz Winkelmayer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Schrebergasse 39A/2/7 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Schrebergasse 39A Stiege 2 liegt über 200 m von der Trasse 

entfernt. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem Betrieb 

nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird zu Immissionen von 

weniger als 55 dB führen. 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 
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Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  625 

Gerhard Winkler  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 56 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 250 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 
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eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  626 

Hilda Winkler  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 56 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 625 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  627 

Gerhard Wist  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 125/28 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

zu Nr. 1.13) Geplante Abänderungen der Einreichunterlagen:  

Nr. 627.1): Kreuzung Süßenbrunnerstraße, sollte ja diese abgesenkt werden, Stadtstraße 

oberhalb geführt. Mit ein Grund war, daß die Stadtstraße nicht schneller gesenkt werden 

kann. Aussage Hr. Kauzner, MA 28, mehr wie 4% Gefälle nicht zulässig. Jetzt soll es gehen 

– [Wort unleserlich]?! 

Ergänzung: 

Nr. 627.2): Absichtliche Teilung der Gesamtstrecke in Stadtstraße und Spange, da als 

Gesamtprojekt keine Chance in einem UVP-Verfahren. (Zitat: DI Honeder, Asfinag, Zeitung 

die presse 20.11.2009 

Nr. 627.3): Die Steigerung der Feinstaubbelastung für Partikel PM 2,5 nicht 

berücksichtigt. Enorme Krebsgefahr siehe Studien unter Science.ORF.AT 

Nr. 627.4): Steigerung der Lärmbelastung 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

zu Nr.627.1:Die Frage ist nicht voll verständlich. Die Angabe von DI Kauzner dürft sich 

hinsichtlich des Gefälles/Steigung von 4% wahrscheinlich auf die Lage des westlichen 

Tunnelportals und die erforderliche Höhenlage der Unterführung Süßenbrunner Straße 

beziehen.Ein anderes Projekt liegt derzeit nicht vor und kann daher nicht beurteilt werden. 

zu Nr.627.2: Die Einschätzung der ASFINAG zu dem zum Zeitpunkt 2009 vorliegenden offen 

geführten Autobahn-Projekt bis zur AS Hirschstetten erscheint berechtigt und bedurfte einer 

Überarbeitung im stadteinwärtigen Teil; das Projekt wurde geteilt. In einer 2011 

durchgeführten Variantenuntersuchung für den Abschnitt der Stadtstraße Aspern ging die 

nunmehrige Variante XIII mit 2x2-streifigen Querschnitt, Tunnel und niveaugleichen 

Kreuzungen hervor. 

 

Anmerkung 

Betreffend 627.2 wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 

verwiesen. 

 

Luft 

Im Sinne einer gesamthaften Prüfung nach UVP-G 2000 wurden auch die Luftschadstoffe 

der Anlagen 1 und 2 gemäß IG-L herangezogen. Die Feinstaubfraktion PM2,5 wird 

vollständig und richtig dargestellt. 

 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  
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Humanmedizin 

Die Lärmauswirkungen wurden im Fachgutachten Lärm ausführlich dargelegt und im 

Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Fachgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

Wie in der Stellungnahme Luft dargelegt, sind Definitionen zu Grenzwerten bzw. 

Beurteilungswerten zu Partikeln in der Größenordnung von < PM2,5 in internationalen 

Fachgremien bislang nicht festgelegt worden. Zur Erfassung dieser Partikelgrößen ist aber 

festzustellen, dass sie als Teilmengen von PM10 und PM2,5 jedenfalls mit erfasst werden und 

somit in die Beurteilung der Auswirkungen von Feinstaub Eingang finden. 

Die Inzidenz von Erkrankungen durch Luftschadstoffe ist in städtischen und stadtnahen 

Regionen  durch die Immissionssituation des Gebietes, jedoch nicht in Kleinstrukturen kausal 

zu differenzieren. Durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die nach 

humanmedizinischen Kriterien geprüft wurden und die luftreinhaltetechnischen 

Feststellungen über die Ist-Situation und die Prognossituation ist nicht von einer 

projektskausalen Veränderung der Inzidenz auszugehen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 1 km zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  628 

Helene Wittmann  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Enzianweg 46/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  
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Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 900 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  629 

Helmut Wittmann  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Enzianweg 46/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 628 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  630 

Barbara Wöss  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 82 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 55 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 
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eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  631 

Manuel Wöss  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 82 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 630 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  632 

Nikolas Wöss  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 82 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 630 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  633 

Mehmet Yildiz  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1160 Wien, Degengasse 75/27 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 633.1): !angst um den COP verlieren Emichgasse Sepaş! 

 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Raumplanung 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 2.5. verwiesen. 

Anmerkung 

Betreffend Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben wird auf die Ausführungen in der Einleitung 

im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  
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Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 10 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  634 

Andrea Zach  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1090 Wien, Hahngasse 14/1/16 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 7 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  635 

Elisabeth Zach  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 67/12/3/8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 635.1): Feinstaubbelastung 

Nr. 635.2): Nachhaltigkeit 

Nr. 635.3): Bin gegen Zubetonierung!!! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständlichen Adresse gültig ist. 

 

Anmerkung 

Betreffend Nr. 635.2-3 wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 
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Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 600 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  636 

Norbert Zach  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Löwenzahngasse 42 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 258 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  637 

Sonja Zechner  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 52 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 250 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 
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eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  638 

Ingeborg Zehetbauer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 2301 Groß-Enzersdorf, Ziegelofenstraße 13 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Nachdem der Wohnort mehrere km außerhalb des Projektgebietes liegt ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Lärmimmissionen ausgeschlossen. Durch das untergeordnete 

Straßennetz kommt es im Wohnort zu keiner vorhabensbedingten Immissionserhöhungen 

von mehr als 1 dB.  

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  639 

Ingrid Zehetbauer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 2281 Raasdorf, Altes Dorf 23 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Die Liegenschaft 2281 Raasdorf, Altes Dorf 23 liegt mehrere km von den Vorhaben 

Stadtstraße und Anschlussstelle Seestadt Aspern Ost entfernt. Die aus dem Projekt 

resultierenden Immissionen liegen deutlich unter unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Eine 

Belastung durch Baulärm ist nicht gegeben. 

Die Liegenschaft liegt jedoch im Einflussbereich der Projekte S1 Süssenbrunn – Schwechat 

und S8. Die Auswirkungen auf diese Liegenschaft (kumuliert mit den Immissionen aus dem 

Projekt S1 – Spange Aspern (mit der Stadtstraße als Zulaufstrecke) sind dort dargestellt. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  640 

Sarah Zeiller  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/30 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 
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Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  641 

Timo Zeiller  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/Haus 30 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  
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Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  642 

Dr. Michael Zeiller  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/30 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 640 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  643 

Petra Zeiller-Vesely  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/30 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  644 

Carmen Zieher  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Mendelssohngasse 1/12 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  
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Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 3 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 341 von 445 

 

Stellungnahme Nr.:  645 

Andreas Zier  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hasibederstraße 21/11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  646 

Birgit Zier  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hasibederstraße 21/11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 645 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  647 

Hans Zimmermann  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tomschikgasse 18/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 124 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  648 

Barbara Zoklits  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Bergengasse 6/5/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1,5 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 344 von 445 

 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  649 

Cristoph Zoklits  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Bergengasse 6/5/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 648 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  650 

Hannah Zoklits  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Bergengasse 6/5/3 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 648 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  651 

Daniela Zwerina  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Schrebergasse 80 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 
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Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=0,1 <= 26     <=0,1 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 27       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 29 <= 1 <= 29 <= 1,1 <= 28 <=-0,4 <= 27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,3 <= 163 <= 3,8 <= 166 <= 4,8 <= 161 <=-1,8 <= 155 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,6 <= 131 <=-2,8 <= 128 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 200 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 
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zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  652 

Franz Zwerina  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Murraygasse 38/2/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Murraygasse 38 Stiege 2 liegt über 200 m von der Trasse entfernt. 

Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem Betrieb nicht zu 

erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird zu Immissionen von weniger als 

55 dB führen. 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken.  
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Stellungnahme Nr.:  653 

Ingrid Zwerina  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Murraygasse 38/2/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 652 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  654 

Doris Zwirn  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1060 Wien, Hirschengasse 19/12 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 9 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  655 

Spahija Zymer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 14 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 253. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 253 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=30 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=169 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=30 <=160 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 30 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 26     <= 0,2 <= 26 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 25   <= 25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 27 <= 0,5 <= 27 <= 0,8 <= 27 <= 0,2 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,3 <= 160 <= 1,5 <= 162 <= 2,2 <= 157 <= 0,4 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <=0 <= 2     <=0 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,6 <= 131     <= 0,9 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Eine Angabe zur persönlichen Betroffenheit kann nicht erfolgen, da die Adressangabe zu 

unbestimmt ist. Das Objekt 1220 Wien, Am Heidjöchl 14 umfasst 71 Stiegen und eine Fläche 

von mehr als 8 ha. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  656 

Manuela Neyder, Ing. Thomas Neyder  

Datum Eingang:  21.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Telephonweg 398 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 erheben wir Einwände gegen die Genehmigung 

des Vorhabens „Stadtstraße Aspern" und begründen das wie folgt: 
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 Das Vorhabensgebiet ist bereits jetzt als Feinstaubsanierungsgebiet ausgewiesen, 

weshalb statistisch gesehen eine Vielzahl von Erkrankungen im betreffenden Gebiet 

auf diese und weitere Luftschadstoffe zurückzuführen sein wird. Besonders 

gefährliche Ultra-Feinstaub-Partikel, welche in der Lage sind, die Blut-Hirnschranke 

zu überwinden, wurden in der vorliegenden Umweltverträglichkeitserklärung nicht 

berücksichtigt sowie keine Grenzwerte definiert! 

 Die Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel wurden nicht vollständig behandelt. 

Wir fordern umfassende Maßnahmen um eine Qualitätsverschlechterung bzw. ein 

Absinken oder Ansteigen des bestehenden Grundwasserspiegels zu verhindern. Es 

ist sicherzustellen, dass eine zu hohe Chloridkonzentration vermieden wird. 

 Es entspricht auch nicht den heutigen Stand der Technik Gifte einfach zu verdünnen 

und in den Bach zu leiten. Wir gehen davon aus, dass der Oberflächen- und 

Grundwasserhaushalt durch Straßenabwässer und Streusalz erheblich beeinträchtigt 

werden. Es muss sichergestellt werden, dass das Grundwasser nicht durch den 

Anstieg von Chloriden im Grundwasser, für die Bewässerung von Obst, Gemüse,… 

usw. unbrauchbar wird. 

 Es wurde auch nicht die durch dieses Projekt induzierte Verkehrszunahme auf 

anderen Straßen berücksichtigt, wie z.B. im Bereich der S1 Knoten S8. Diese 

unmittelbaren negativen Auswirkungen (wie z.B. Lärm und Feinstaubanstieg durch 

ansteigen des Verkehrsaufkommens) sind in dem Projekt einzuarbeiten und zu 

berücksichtigen. 

 Als Bewohner dieses Errichtungsgebiets fühle ich mich mit all diesen unkoordinierten' 

bzw. unzureichend abgestimmten Projekten bzw. strategischen Veränderungen nicht 

ausreichend beteiligt. Die notwendige Bürgerbeteiligung entsprechend der 

ratifizierten Aarhus-Konvention hat nicht stattgefunden. Eine strategische 

Umweltprüfung (SUPer-Now 2002) fand vor mittlerweile 14 Jahren statt und ist 

vollkommen veraltet und rechtlich überholt. 

Daher fordern wir eine komplette Überarbeitung aller Bereiche (vor allem Lärmschutz, 

Feinstaub und sonstige Emissionen) die auch auf die „vergessenen" Bereiche im 

Einflussbereich der geplanten Straße Bezug nehmen. 

Da die UVP Verfahren mehrerer Teile der S1 und die S8 West noch nicht abgeschlossen 

sind, fordern wir die Projekte in einem einzigen Verfahren zu behandeln und nicht 

Scheibchenweise. Das hat sicher auch aus wirtschaftlicher Sicht viele Synergieeffekte. 

Durch die geplante Straße werden wir daher in unserem Leben und unserer Gesundheit und 

unseren dinglichen Rechten gefährdet. Dies vor allem durch die von der zukünftigen Straße 

ausgehenden Lärm- und sonstigen Schadstoffimmissionen. 

Aus diesen Gründen beantragen wir, diesen Antrag abgewiesen, da solange das Projekt 

nicht umgeplant und anpasst ist, keine Umweltverträglichkeit besteht. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

In den Verkehrsprognosen des für die verkehrliche Beurteilung maßgeblichen 

Maßnahmenplanfalls 1.D.3 2030 mit dem dazugehörigen 0-Planfall 0.D.3 2030 sind die 

Verkehrswerte aus der S8 bereits berücksichtigt. Damit können die etwas höheren 

Verkehrswerte hinsichtlich ihres Einflusses auf die zu erwartende Qualität im Verkehrsablauf 

Berücksichtigung finden. Da das Projekt S8 weit von Wien entfernt ist, ergeben sich im 
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Bereich der Stadtstraße keine lokalen Einflüsse außer der geänderten Verkehrsmenge und 

bedarf es daher keinem im Detail  konkretisierten Ausführungsprojekt (im Gegensatz zur 

ASFINAG-Einreichung). In den Prognosen ist der induzierte Verkehr berücksichtigt und 

wurde im Untersuchungsraum mit 9,1% errechnet. 

 

Lärm 

Die verkehrlichen Auswirkungen des Projektes auf das nachgeordnete Straßennetz ist im 

Verkehrsgutachten beschrieben und eine Beurteilung der Auswirkungen erfolgt gemäß 

BStLärmIV. 

 

Luft 

Hinsichtlich Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1  sind – wie im gesamten Bereich 

des Luftreinhalte-rechts - die Vorgaben der Europäischen Union bindend. Die wichtigste 

Richtlinie, welche das Monitoring und die Bewertung der Ergebnisse anhand von 

Grenzwerten regelt, ist die Luftqualitätsrichtlinie RL 2008/50/EG. Diese Richtlinie normiert 

neben anderen Luftschadstoffen die Erfassung und Begrenzung der Feinstaubfraktionen 

PM10 und PM2,5 in Europa. Im Jahr 2013 hat die EU ihre Luftreinhaltestrategie anhand der 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. Unter Beiziehung von Expertinnen 

und Experten (z.B. der Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde unter anderem überprüft, 

welche Auswirkungen die Luftqualitätsrichtlinie auf die Entwicklung der Luftqualität in den 

Mitgliedstaaten seit Inkrafttreten hatte und wie gefährlich Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid 

und weitere Luftschadstoffe gemäß dem neuesten Wissensstand sind. Auch die 

Messmethodik und die gewonnenen Messergebnisse waren Teil der Untersuchungen. 

Darüber hinaus wurde eine öffentliche Konsultation durch-geführt, um 

Verbesserungspotentiale in der Luftreinhaltepolitik zu identifizieren. Die Dokumentation der 

Evaluierung und deren Ergebnisse sind unter folgenden Weblink 

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm abrufbar. 

Bezüglich der zu überwachenden Feinstaubfraktionen – derzeit PM10 und PM2,5 - sahen die 

eingebundenen Expertinnen und Experten keine Notwendigkeit diese durch die Einführung  

weiterer Feinstaub-Fraktionen zu ergänzen. Die Europäische Union erachtete somit die 

bestehenden Feinstaub-Grenzwerte PM10 und PM2,5  als ausreichend um die menschliche 

Gesundheit zu schützen. 

Um die Vergleichbarkeit von Messdaten zu gewährleisten, müssen Referenzverfahren für die 

Messung und qualitätssichernde Maßnahmen festgelegt werden, bzw. es muss die 

Rückführbarkeit der Messdaten auf Referenzverfahren nachvollziehbar gewährleistet sein. 

Üblicherweise werden dazu entsprechende Normen und Leitfäden erarbeitet, die in weiterer 

Folge durch rechtliche Vorgaben verbindlich werden. In Genehmigungsverfahren müssen 

unabhängige Gutachter im Rahmen von festgelegten Messunsicherheiten zu den gleichen 

Messergebnissen kommen können. Für Ultrafeinstaub in den Fraktionen PM1,0 und PM0,1  

sind derzeit keine Referenzverfahren und Qualitätssicherungsmaßnahmen definiert, und die 

vorhandenen Messreihen von PM10 und PM2,5  sind damit untereinander weder direkt 

vergleichbar, noch wiederholbar. 

Da PM10 und PM2,5 in PM2,5 enthalten sind, werden diese ultrafeinen Feinstaubanteile zum 

derzeitigen Stand der Technik durch die Bewertung von PM2,5 mitberücksichtigt. 
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Die verkehrlichen Auswirkungen der Projekte S1 Spange Aspern, S1 Wiener Außenring 

Schnellstraße Abschnitt Schwechat-Süßenbrunn und die S8 Marchfeld Schnellstraße West 

wurden direkt in der Emissionsanalyse bzw. in der Modellierung der Immissionen 

berücksichtigt. Die ausgewiesenen Gesamtimmissionen sind bereits kumulierte Immissionen. 

 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Lärm und Luftschadstoffen wurden in den immissionstechnischen 

Fachgutachten ausführlich dargelegt und im Fachgutachten Humanmedizin aus 

humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

Wie in der Stellungnahme Luft dargelegt, sind Definitionen zu Grenzwerten bzw. 

Beurteilungswerten zu Partikeln in der Größenordnung von < PM2,5 in internationalen 

Fachgremien bislang nicht festgelegt worden. Zur Erfassung dieser Partikelgrößen ist aber 

festzustellen, dass sie als Teilmengen von PM10 und PM2,5 jedenfalls mit erfasst werden und 

somit in die Beurteilung der Auswirkungen von Feinstaub Eingang finden. 

 

Hydrogeologie 

Die anfallenden, mit allfälligen Schadstoffen belasteten Wässern werden über eine 

humusierte Bodenzone versickert. Diese Art der Verbringung entspricht dem Stand der 

Technik und ist erfahrungsgemäß ausreichend um straßenspezifische Schadstoffe aus 

Straßenwässer (mit Ausnahme des Parameters Chlorid aus dem Winterdienst) 

herauszufiltern. Aus diesem Grund werden die Winterwässer in den Kanal abgeleitet und 

somit nur der Eintrag von Chlorid über Sprühnebel und Gischt zu erwarten. Hier wurden 

zusätzliche Auflagenvorschläge durch den Gutachter zum Schutz des Grundwassers 

formuliert 

Der Eintrag von Chlorid über den Sprühnebel wurde bei der UVE berücksichtigt..  Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Sprühverluste aus der Salzstreuung Auswirkungen auf die 

Grundwasserqualität im Grundwasserabstrom haben werden.  

Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der hohen Vorbelastung bei einzelnen 

Messstellen dadurch der Wert von 150 mg/l, welcher den Ausgangspunkt für die 

Trendumkehr gemäß Qualitätszielverordnung Chemie-Grundwasser definiert, überschritten 

wird. Eine gesamtheitliche Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers Marchfeld hinsichtlich 

des Parameters Chlorid ist jedoch nicht zu erwarten. 

Es ist weiters damit zu rechnen, dass es bei einzelnen Bewässerungsbrunnen zu 

Überschreitungen des pflanzenwachstumsrelevanten Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV 

Regelblatt 407) kommt, wobei jedoch auch festgehalten wird, dass dieser Wert auch ohne 

das ggst. Projekt, der Fall wäre. Der projektinduzierte Anteil daran ist allerdings 

vergleichsweise gering. Die Auswirkungen sind jedenfalls für jene Brunnenbesitzer relevant, 

welche chloridempfindliche Kulturen mit Brunnenwasser bewässern. Diesbezüglich wird auf 

die Ausführungen das TGA Landwirtschaft verwiesen. 

Zudem werden Beweissicherungsmessungen hinsichtlich der Grundwasserqualität im 

möglichen Beeinträchtigungsbereich des geplanten Vorhabens vorgesehen 
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Altlasten und Gewässerschutz: 

Zur Straßenabwässer : 

Befund 

Bauphase:  

Klarzustellen ist, dass bei den Baustraßen kein Streusalz zum Einsatz kommt. Die auf den 

Baustraßen anfallenden Wässer werden entsprechend dem Stand der Technik seitlich über 

die Böschungen abgeleitet bzw. versickert, sofern sie nicht versiegelt (asphaltiert) sind, 

erfolgt die Versickerung auch auf die Baustraße selbst.  

In der Bauphase werden für die anfallenden Wässer aus der Bauwasserhaltung 

(Leckagewässer) Bau-Gewässerschutzanlagen (Bau-GSA) nach dem Stand der Technik 

vorgesehen. Es werden insgesamt 4 temporäre Bau-GSA, je 2 für den Bereich Tunnel 

Emichgasse (Ost und West) und Tunnel Hausfeld (Ost und West) geplant. Die Anlagen 

wurden mit je 2 Absetzbecken, für die Sedimentation von Feststoffen und eine Neutralisation 

und pH-Wert-Regulierung mittels CO2-Begasung vorgesehen. Der Standort dieser Anlagen 

entspricht der Lage den künftigen Gewässerschutzanlagen für die Betriebsphase. 

Betriebsphase:  

Die Oberflächenwässer der Stadtstraße Aspern werden in der Betriebsphase über 

Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen, bemessen gemäß RVS 

04.04.11, dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Der weitere Ablauf unterscheidet  sich 

in Sommer- (01.04-30.09) und Winterbetrieb (01.10.-31.03.).  

Im Sommerbetrieb werden die gesammelten Oberflächenwässer in den gemäß RVS 

04.04.11 bemessene Gewässerschutzanlagen (GSA), und bei dem untergeordneten 

Straßennetz in den öffentlichen Kanal (Wien Kanal) abgeleitet.  

Es wurden insgesamt 7 GSA geplant (GSA 1 bis 5, GSA Ost und die temporäre GSA West). 

Die Gewässerschutzanlagen 1 bis 5 und die GSA Ost werden nur für die Betriebsphase und 

die GSA-West auch für die Bauphase eingesetzt.  

Im Falle der temporären GSA West erfolgt mit vorliegen des neuen Kanalnetzes der Stadt 

Wien im Bereich Seestadt Aspern die Ableitung in den öffentlichen Kanal. 

Die Gewässerschutzanlagen wurden mit zwei Reinigungsstufen geplant: 

 Absetzbecken  

 Bodenfilterbecken 

Die gereinigten Wässer werden im Untergrund versickert.  

Im Winterbetrieb erfolgt eine Retention der Straßenwässer im Absetzbecken der GSA, das 

Bodenfilterbecken dient nur als Notüberlauf. Die Ableitung erfolgt gedrosselt in den 

öffentlichen Kanal (Wien Kanal). 

 

Gutachten 

Bauphase:  

Im Zuge der Errichtung der Tunnel Hausfeldstraße und Emichgasse erfolgt keine offene 

Bauwasserhaltung und somit auch keine Grundwasserabsenkung. Von der dicht 

umschlossenen Baugrube wird das Grundwasser abgepumpt und in der Bau-GSA geleitet. 
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Die Bemessung und die Ausführung der Bau-GSA erfolgten gemäß RVS 04.04.11 und 

SIA 431 (Absetzbecken), somit nach dem Stand der Technik. Die beschriebenen 

Maßnahmen lassen daher einer Verschlechterung der Grundwasserqualität nicht erwarten. 

Die fachgerechte Baudurchführung wird durch die Bauaufsicht kontrolliert. Der Umgang bei 

Störfällen wird durch Auflagen bzw. das Wasserrechtsgesetz geregelt. 

Betriebsphase:  

Die Emissionsquellen bei dem Straßenverkehr sind u.A. der Reifenabrieb, die 

Bremsbelägen, die Tropfverlusten, die Abgase, Korrosion bzw. Verschließ und der 

Winterdienst. Folgende Schadstoffe kommen vor:   

 Feinstoffe und flüchtige organische Verbindungen  

 Schwermetalle, wie z.B.: Zn, Ni und Cu 

 Schmier- und Trübstoffe 

 Verbrennungsrückstände in den Abgasen 

 Aus Korrosion bzw: Verschließ: Al, Cu, Fe und Mn 

 Aus dem Winterdienst: Streusalz und Splitt 

 

Eine direkte Einbringung von Straßenabwässern in den Untergrund bzw. GW-Körper erfolgt 

nicht. 

Die geplante Reinigung der Abwässer erfolgt mittels zweistufiger Gewässerschutzanlage 

(GSA), die aus einen Absetzbecken (mechanische Reinigungsstufe) und einen 

Bodenfilterbecken (biologische und chemische Reinigungsstufe) besteht. Die Bemessung 

und die Ausführung der GSA erfolgte gemäß RVS 04.04.11 (Grundwasserverhältnisse Fall 

2). In der Bodenfilteranlage erfolgt die Versickerung durch die Filterschichten 

(Mindestabstand zwischen UK Filterschicht und HGW 100 ist 50 cm) in den Untergrund. 

Die Bodenfilterkörper sind für den Rückhalt und Abbau organischer und anorganischer 

Schadstoffe zuständig. Die Reinigungswirkung basiert auf physikalisch-chemischen und 

mikrobiologischen Prozessen. Durch diese Abbau- und Rückhaltung können die oben 

genannten straßenspezifischen Schadstoffe (insbesondere Feinstoffe, Metalle, 

Kohlenwasserstoffe und Verbrennungsrückstände) aus den Straßenabflüssen so weit 

entfernt werden, dass bei dem Grundwasser keine Qualitätsveränderung zu erwarten ist.  

Bei Einhaltung der Vorgaben der QZV Chemie GW (Anhang 2 und 3), sowie fachgerechtem 

Betrieb und Wartung sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Grundwasserhaushaltes zu erwarten.  

Im Winterbetrieb werden die Abflüsse der Straßen gesammelt und über Rohrleitungen in die 

Kanäle von Wien Kanal geleitet (Die entsprechende Genehmigung für die Einleitung wurde 

eingeholt). In diesem Fall ist das Grundwasser von einer möglichen Kontamination durch die 

Straßenwässer nicht betroffen. 

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt 

durch Straßenabwässer nicht erheblich beeinträchtigt wird. 
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Zur Störung der Grundwasserströmung durch die Tunnelbauten und zur Berührung 

fremde Wasserrechte: 

Befund 

Im Bereich der Trasse der Stadstraße Aspern können zwei voneinander getrennte 

Grundwasserkörper unterschieden werden. Zum einen handelt es sich um den 

Grundwasserkörper im Quartär (Donnerschotter) und zum anderen handelt es sich um das 

Grundwasser im Miozän, welches vorzugsweise in den sandigen Einlagerungen beweglich 

ist.  

Die im Projektgebiet im Donauschotter (Quartär) vorherrschende 

Grundwasserströmungsrichtung bei mittlerem Grundwasserstand zeigt in ostsüdöstliche 

Richtung in etwa parallel zur Donau (siehe Abbildung1).  

 

 
 Abbildung 1: Schichtplan des Grundwassers bei mittlerem Grundwasserstand (MGW) 
Quelle: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser/schutz/hydrografie/grundwasser/darstellung.html 
 

Entsprechend den Projektunterlagen können Grundwasserschwankungen durch den Bau der 

Tunnel Emichgasse und Hausfeld vorkommen. Um die quantitativen Auswirkungen auf den 

Grundwasserkörper zu erfassen wurde eine Grundwassermodellierung erstellt.  

Um den IST-Zustand und die Veränderungen vor, während und nach der Bauphase zu 

erfassen, wurden mehrere Maßnahmen getroffen, wie Pegelmessungen, Pumpversuche, 

GW-Simulation und eine Grundwasserbeweissicherung für die Projekte Stadtstraße Aspern 

und Ast. Seestadt Ost. 
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Gutachten 

Die vorgenommene Grundwassermodellierung entspricht dem Stand der Technik und lässt 

die künftigen Änderungen des Grundwassers ausreichend abschätzen. 

Während der Bau- und Betriebsphase durch den Tunnel verursachte künstliche 

Veränderungen des Grundwasserspiegels mit einem maximalen Anstieg von 14 cm und 

einem maximalen Sunk von 11 cm sind im Vergleich zur natürlichen 

Grundwasserschwankung (ca. 1,5 m) sehr gering und daher zu vernachlässigen. 

Entsprechend der GW-Modellierung sind Veränderungen der lokalen Grundwasserstände in 

einem Ausmaß zu erwarten, das fremde Rechte nicht erreicht und damit auch eine 

Beeinträchtigung nicht möglich ist. 

Veränderungen der miozänen Grundwasserverhältnisse sind nicht zu erwarten.  

 

Anmerkung 

Die Auseinandersetzung im Rahmen des gegenständlichen Stellungnahmenbandes erfolgt 

nur aus fachlicher Sicht, das gegenständliche Projekt betreffend. Hierzu wird auf die 

Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Telephonweg 398 liegt im Nahebereich zum Knoten S1/S8. 

Dafür wurde eine plausible detaillierte Darstellung der verkehrlichen Veränderungen 

durchgeführt. Aufgrund dieser Veränderungen ergibt sich für die Adresse keine 

vorhabensbedingte Immissionszunahme.  
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  657 

ÖBB-Infrastruktur AG  

Datum Eingang:  20.09.2016 

Adresse: 1020 Wien, Praterstern 3 

 

Die OBB-lnfrastruktur AG (ÖBB) gibt zum gegenständlichen Straßenbauvorhaben 

nachstehende Stellungnahme ab: 

 

Nr. 657/1) Bauverbots- und Gefährdungsbereich der ÖBB-Strecke 117: 

Das Straßenprojekt befindet sich im Bauverbots- bzw. Gefährdungsbereich der derzeit 

eingleisigen ÖBB-Strecke 117. Durch das Straßenprojekt soll auch Bahngrund in Anspruch 

genommen werden. Die ÖBB-Strecke 117 soll zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert 

werden. 

Betreffend Teilprojekte „S1-Spange Seestadt" und „Tunnel Hausfeld, Emichgasse sowie 

Rohrpressung" wurden bereits von den ÖBB im Zuge der Herstellung des Einvernehmens im 

Sinne des § 42 und 43 des Eisenbahngesetzes 1957 speziell für diese Bauvorhaben als 

erforderlich erachteten eisenbahnfachlichen Auflagen bzw. Vorschreibungen dem 

Konsenswerber nach Abschluss des Eisenbahnfachlichen Prüfverfahrens in Form von ÖBB -

Einverständniserklärungen mit Zahlen: SAEVERT-EV-001987-2014 sowie SAE-EV-002191-

2015 nachweislich zur Kenntnis gebracht. 

Für das Teilprojekt Seestadt-Nord Aspern wurden die Einreichunterlagen bereits seitens 

MA 28 übermittelt. Nach Abschluss der eisenbahnfachlichen Überprüfung wird im Fall einer 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 362 von 445 

 

positiven Beurteilung und Genehmigung durch die zuständigen Organe für das Teilprojekt 

Seestadt Nord Aspern ebenfalls eine ÖBB-Einverständniserklärung nachweislich zur 

Kenntnis gebracht. Inhalt der Einverständniserklärung werden neben Haftungs- und 

Kostenfragen jene Maßnahmen sein, welche bei der Bauausführung und dem weiteren 

Betrieb der gegenständlichen Anlage auf Bahngrund und im Bauverbots - und 

Gefährdungsbereich der Eisenbahnanlagen zu beachten und einzuhalten sind. 

Vor der Umsetzung von Maßnahmen für die Straßenanlagen (Bau, Instandhaltung, Betrieb, 

Änderung, Erneuerung, Abtrag) sind die erforderlichen Grundbenützungs- und 

Arbeitsübereinkommen abzuschließen. 

 

Nr. 657/2) Zweigleisiger Ausbau und Elektrifizierung der ÖBB-Strecke 117 Wien Stadlau - 

Staatsgrenze nächst Marchegg: 

Mit Bescheid vom 22.08.2014, GZ. BMVIT-820.341/0011-IV/SCH2/2014, bewilligte das 

BMVIT unter Wahrung des Parteiengehörs der Projektwerberin des Straßenbauvorhabens 

den zweigleisigen Ausbau und die Elektrifizierung der ÖBB-Strecke 117 Wien Stadlau - 

Staatsgrenze bei Marchegg. 

Die mit Bescheid des BMVIT vom 22.12.2015, GZ. BMVIT-820.341/0014-IV/IWS4/2015, 

bewilligten Projektänderungen betrafen u.a. die Errichtung einer Überführung der 

Landesstraße L5 und von Park & Rideanlagen in Raasdorf. Beide Bescheide des BMVIT 

sind mittlerweile in Rechtskraft erwachsen. Das öffentliche Interesse an der Umsetzung des 

ÖBB-Projekts wurde festgestellt. 

Mit Bescheid vom 14.04.2015 erteilte die Wiener Landesregierung die 

naturschutzbehördliche Bewilligung gemäß Wiener Naturschutzgesetz. Auch dieser 

Bescheid ist rechtskräftig. 

Zum Zeitpunkt der Einreichung des ÖBB-Projekts bzw. zum Zeitpunkt der 

Bescheiderlassung war für das Projekt „Stadtstraße Apern" die endgültige Lage der Trasse 

bzw. Straßenbauwerke noch nicht bekannt (vgl. die Ausführungen im Bescheid vom 

22.08.2014, insbes. Seite 83f und des UVPGutachtens Seite 525 ff). 

Das ÖBB-Projekt ist somit gegenüber dem Straßenprojekt prioritär; dieser Umstand ist im 

Straßenverfahren zu berücksichtigen. Dies betrifft insbesondere kumulative Wirkungen von 

Immissionen durch gleichzeitig durchgeführte Baumaßnahmen. 

 

So weit sich zwischen dem Projekt „Stadtstraße Aspern" und jenem der ÖBB bzw. den 

bereits bestehenden ÖBB-Anlagen Berührungen ergeben oder entstehen sollten, sind aus 

Sicht der ÖBB jedenfalls folgende Punkte zu beachten: 

• Die Genehmigungen für die ÖBB-Anlagen sind als prioritär zu berücksichtigen. 

• Die eisenbahnfachliche Überprüfung für das Teilprojekt Seestadt-Aspern Nord wird 

positiv abgeschlossen und genehmigt. 

• Die MA 28 hat für sämtliche Maßnahmen des Straßenprojekts (Bau, Instandhaltung, 

Betrieb, Änderung, Erneuerung, Abtrag) die erforderlichen Grundbenützungs- und 

Arbeitsübereinkommen mit der ÖBB abzuschließen und zwar unabhängig davon, ob sie vor, 

gleichzeitig oder nach dem ÖBB-Projekt verwirklicht werden. 
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• So weit durch das Straßenprojekt Grundstücke in Anspruch genommen werden 

sollen, die auch für die Realisierung des genehmigten ÖBB-Projekts erforderlich sind (z. B. 

Ausgleichsflächen), hat die MA 28 der ÖBB geeignete Ersatzflächen zur Verfügung zu 

stellen; allenfalls dadurch bedingte Änderungen des ÖBB-Projekts werden von den 

zuständigen Behörden genehmigt. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Es handelt es sich hier um eine reine Rechtsfragen, welche nicht von den Sachverständigen 

zu beantworten sind. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

keine persönliche Betroffenheit 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  658 

Inhaber der Alpha Apotheke  

Datum Eingang:  20.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 124 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 erheben wir Einwände gegen die Genehmigung 

des Vorhabens „Stadtstraße Aspern" und begründen das wie folgt: 

 

Nr. 658.1) Lärm 

Es wurden keine Erhebungen betreffend die zu erwartende Lärmbelastung auf der 

Liegenschaft, Quadenstraße 124, getroffen. Es ist daher völlig unklar, ob Lärmbelastungen in 

der Bauphase bzw. in der Betriebsphase zu erwarten sind und welche Ausmaße selbige 

haben werden. Eine allfällige Gesundheitsgefährdung der Kunden sowie der Mitarbeiter der 

Alpha-Apotheke ist somit nicht auszuschließen. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  
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Nr. 658.2) Luftschadstoffe 

Das geplante Projekt führt zu erheblichen Steigerungen der Luftschadstoffe und verursacht 

somit eine Beeinträchtigung der Mitarbeiter und der Kunden der Alpha Apotheke. Das 

Vorhabensgebiet ist bereits heute als belastetes Gebiet hinsichtlich Stickstoffdioxid sowie 

PM10 ausgewiesen, weshalb statistisch gesehen eine Vielzahl von Erkrankungen auf diese 

Luftschadstoffe zurückzuführen sind. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständlichen Adresse gültig ist. 

 

Nr. 658.3) Schneise durch den Bezirk 

Durch die geplante Trassenführung wird es sowohl in der Bauphase, als auch in der 

Betriebsphase zu einer Barrierewirkung im Bezirk kommen. Diese ist aus Sicht der 

Einwender jedenfalls gegeben.  

Am Beispiel der Versorgung mit Medikamenten durch die Apotheke lässt sich darstellen, 

dass das gegenständliche Projekt die Anrainer der Stadtstraße schon in der Bauphase, aber 

auch im Betrieb, von der derzeitigen Versorgung abschneiden wird. Sämtliche Anrainer 

südwestlich der Barriere werden von jener Apotheke, die derzeit zur Versorgung dieser 

Personen bestimmt ist, abgeschnitten. Auch sämtliche anderen 

Nahversorgungsunternehmen nordöstlich der Stadtstraße sind für diese Personen nicht 

mehr, oder nur mit der Inkaufnahme größerer Umwege, erreichbar. Es würde mit der 

Realisierung des Projekts zu einer Trennung natürlich gewachsener Ortsstrukturen kommen, 

die mit einer modernen Stadtentwicklung nicht in Einklang zu bringen ist. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Für die durch die Baumaßnahmen am meisten betroffene Apotheke in der Emichgasse ON8 

siehe Stellungnahmen zu Nr. 175.X. Die weitere Beantwortung erfolgt mit Bezug zur 

örtlichen Lage der Alpha-Apotheke Quadenstraße 124.   

Betriebsphase: Die Barrierewirkung in N-S-Richtung ist bereits im Bestand durch die 

Bahntrasse gegeben. Im Projekt Stadtstraße und S1-Spange Aspern sind an sämtlichen 

Querungen der Bahntrasse auch Querungen der Stadtstraße im Projekt ausgewiesen. In 

jenen Abschnitten, wo die Trasse der Stadtstraße den unmittelbaren Verlauf parallel zur 

Bahntrasse verlässt, erfolgen die Querungen niveaufrei (Tunnel, Unterführungen) oder sind 

Querungen im Zuge von Verkehrslichtsignalanlagen vorgesehen. Nach Herstellung des 

Tunnel Emichgasse wird die Fahrbahn in einer bestandsnahen Ausführung 

wiederhergestellt. In der Quadenstraße erfolgt die Wiederherstellung der Fahrbahn in einer 

zum Bestand verbreiterten Form, welche Busfahrstreifen berücksichtigt. Ein Zerschneiden 

bestehender Strukturen kann nicht festgestellt werden.  

Bauphase: In der Bauphase gibt es abschnittsweise Sperren der Emichgasse, welche ein 

Durchfahren zwischen Guido-Lammer-Gasse und Quadenstraße nicht ermöglichen. Die 

parallel verlaufende Murraygasse ist von den Baumaßnahmen nicht betroffen und kann 
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alternativ befahren werden. Lediglich in der Bauphase der Deckenherstellung unter der 

Guido-Lammer-Gasse zwischen Emichgasse und Spandlgasse ist selbige für KFZ nicht 

befahrbar und muss über Quadenstraße und Hirschstettner Straße gefahren werden. Im 

Zeitraum Mai/01 bis Aug/01 kann weder über die Emichgasse, noch über die Murraygasse - 

Guido-Lammer-Gasse der Bereich der Eisenbahnkreuzung Contiweg direkt ereicht werden. 

Fuß- und Radverkehr in der Guido-Lammer-Gasse sind jedoch auch in der Bauzeit möglich. 

Während der Herstellung der neuen Fahrbahn der Quadenstraße und während der 

Asphaltierung der Anschlüsse des Provisoriums Quadenstraße an den Bestand kann es zu 

zeitlich begrenzten Behinderungen im Verkehrsfluss etwa durch Gegenverkehrsregelungen 

kommen. Ein Abschneiden der Zufahrtsmöglichkeiten ist nicht erkennbar. Beim Bau des 

Tunnels Hausfeldstraße wird für die Bauphase, in welcher die Deckenherstellung unter der 

Hausfeldstraße erfolgt, eine in westlicher Richtung verschobene provisorische 

Ersatzfahrbahn hergestellt. Die Verkehrsverbindung im Zuge Hausfeldstraße bleibt damit 

ebenfalls aufrecht und somit die Erreichbarkeit der Alpha-Apotheke vom Südosten. 

 

Raumplanung 

Ergänzung betreffend Barrierewirkung für Anrainer südwestlich des Projekts: 

Entgegen der Darstellung des Einwenders ist in der Betriebsphase aufgrund der 

Untertunnelung der Stadtstraße im Bereich Emichgasse keine Barrierewirkung vorhanden. 

Auch in der Bauphase sind die Anrainer südwestlich des Projekts nicht abgeschnitten. 

Gemäß der Einlage B.05.01.1001 bleiben fußläufige Längs- und Querverbindungen während 

der gesamten Bauzeit bestehen. Teilsperren der Emichgasse sind nicht zu vermeiden, die 

Erreichbarkeit der Betriebe für Kunden und Zulieferer ist jedoch in den Bauphasen-Plänen 

(Einlage B.05.01.1003-1016) berücksichtigt. 

Weiter südlich verläuft die Trasse parallel zur bestehenden Ostbahn, hier bleiben alle 

bestehenden Querungsmöglichkeiten (Hirschstettner Straße, Contiweg, Hausfeldstraße, 

Hasibederstraße) aufrecht. Die bestehenden Bahnübergänge Contiweg und Hirschstettner 

Straße sollen – unabhängig vom Projekt Stadtstraße - im Zuge des ÖBB-Ausbauprojekts 

Marchegger Asts durch Unterführungen ersetzt werden, wodurch die funktionale Verbindung 

der Siedlungsräume nördlich und südlich der Bahn verbessert wird.  

 

Nr. 658.4) Rückstau Quadenstraße 

Da bereits heute der Verkehr der A23 beim Knoten Hirschstetten Richtung Süden mehrmals 

täglich zum Erliegen kommt, erwarten wir massiven Rückstau des Verkehrs auf der 

Stadtstraße Aspern und ihren Zubringern, zu denen die Quadenstraße zählt. Jenen Kunden, 

die mit dem Auto zur Apotheke zufahren wollen, wird dies durch den Stau auf der 

Quadenstraße erschwert werden. Weiters ist eine vermehrte Verlagerung der Einkäufe 

meiner Kunden in umliegende Gewerbeparks zu erwarten, was ebenfalls zu 

Umsatzeinbußen führen wird. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Der heute in den Verkehrsspitzen auftretende Stau hat seine Ursache in der begrenzten 

Leistungsfähigkeit der Hirschstettner Straße. Durch die Bevölkerungsentwicklung im 22. 
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Bezirk von +45.000 EW bis 2030 ist auch eine erhöhte Verkehrsbelastung absehbar. Mit 

dem Projekt Stadtstraße (und S1) und dessen Entlastungswirkung im bestehenden 

Straßennetz kann insbesondere im Bereich des Ortskerns Hirschstetten trotz 

Bevölkerungszunahme eine Verringerung des Verkehrs auch gegenüber den 

Bestandsverkehrswerten erreicht werden. Die Leistungsberechnungen an den Kreuzungen 

Stadtstraße/Spange-Franz-Fellner-Gasse ergaben Auslastungen von 97% in den 

maßgeblichen Relationen, sodass Verzögerungen in den Verkehrsspitzen nicht 

ausgeschlossen werden können. An den Verkehrslichtsignalanlagen in der Quadenstraße 

sind die Auslastungen deutlich niedriger, sodass von einem flüssigen Verkehrsablauf 

ausgegangen werden kann. Verkehrsbehinderungen durch Rückstau auf nachfolgenden 

Straßenzügen z.B. A23 zufolge dortiger Verkehrsstörungen können nicht ausgeschlossen 

werden. 

 

Anmerkung 

Betreffend die Umsatzeinbußen wird auf die Ausführungen in der Einleitung im 

Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Antrag 

Aus all diesen Gründen wird beantragt, dem gegenständlichen Projekt die Genehmigung zu 

versagen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit/Apotheke 

(Eigentümer, Mitarbeiter) 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Mit einer Immission von 55 dB vor der Fassade sind im Innenraum Pegel von unter 50 dB 

gewährleistet, sodass die Gerenzwerte der Verordnung Lärm und Vibrationen VOLV für 

geistige Arbeiten klar eingehalten wird und damit eine Beeinträchtigung der Arbeitnehmer – 

und damit auch der Kunden – nicht gegeben ist. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

Bei Einhaltung der angegebenen Innenpegel ist davon auszugehen, dass auch bei 

überwiegend geistigen Tätigkeiten keine nachteiligen gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

am Arbeitsplatz entstehen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  659 

Initiative Denkmalschutz  

Datum Eingang:  20.09.2016 

Adresse: 1090 Wien, Fuchsthallergasse 11/5 

 

Bezug nehmend auf die mit Edikt am 14.Juli kundgemachten Projektunterlagen nach dem 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 erhebt der Verein Initiative Denkmalschutz 
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Einwände aufgrund von Widersprüchen zum Denkmalschutzgesetz und begründet dies wie 

folgt: 

Denkmalschutz 

Das geplante Projekt könnte zu erheblichen Schäden an schutzwürdigen bzw. 

denkmalgeschützten Gebäuden führen, weil im Vorfeld des Projekts keine eingehende 

Prüfung der Bausubstanz und der Schutzgüter stattgefunden hat. Wir fordern daher eine 

seriöse Bewertung der Gefahrenpotentiale für diese Objekte. 

Archäologie 

Das Projektgebiet unterliegt auf Grund historischer Ereignisse einer hohen Sensibilität. Die in 

den Projektunterlagen angegebenen Maßnahmen im Zuge der Bautätigkeiten sind im Falle 

des Auffindens von archäologischen Fundstellen nicht ausreichend. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Kulturgut 

Kulturgüter: Im Vorhabensort bzw. auf der Trasse sind keine denkmalgeschützten Objekte 

oder Objekte der Kunst im öffentlichen Raum vorhanden. Auswirkungen auf die im 

Einflussraum bzw. Untersuchungsraum liegenden Objekte und die daraus resultierenden 

Maßnahmen werden bei den in Frage kommenden Wirkfaktoren (Erschütterung) schlüssig 

dargestellt. 

Archäologie: Im Einflussraum bzw. Untersuchungsraum wurden im Jahr 2012 durch 

Begehungen und Recherchen mittels aller zugänglicher Quellen geringe Mengen 

archäologischer Oberflächenfunde festgestellt, die auf archäologische Fundstellen hinweisen 

und die die Maßnahmen „Ausgrabung“ und „Sicherung“ notwendig machen. Diese 

Maßnahmen kommen zur Umsetzung. Erhaltene Fundstellen herausragender Qualität, die 

weitere als die beschriebenen denkmalpflegerischen Maßnahmen erfordern, konnten durch 

die Erkundung im Einflussraum bzw. Untersuchungsraum nicht belegt werden. Die 

Erforschung und Sicherung der Kulturgüter (Dokumentation der Fundstellen und Sicherung 

der Funde) erfolgt gemäß den zum Zeitpunkt der Ausgrabung gültigen Richtlinien für 

archäologische Maßnahmen, die hohe, international anerkannte Qualitätskriterien für 

Ausgrabung und Dokumentation definieren. Die erzielten Prospektions- und 

Ausgrabungsergebnisse sind für die Veröffentlichung vorgesehen und stehen der nationalen 

und internationalen Forschung zu Verfügung. 

Der von der Fa. Novetus (archäologische Dienstleistungen und bauhistorische 

Untersuchungen) vorgelegte Prospektionsbericht und die darin vorgeschlagenen 

Maßnahmen entsprechen dem Stand von Wissenschaft und Technik. Der Bericht wurde 

gemäß den damals gültigen Richtlinien für archäologische Maßnahmen (2. Fassung, Jänner 

2012) von der zuständigen Behörde (Bundesdenkmalamt) eingefordert, die daraus 

resultierenden weiteren Maßnahmen sind gem. „Bundesgesetz vom 25.09.1923, BGBl. Nr. 

533/1923 (Denkmalschutzgesetz), in der Fassung BGBl. I Nr. 92/2013,“ bewilligungspflichtig 

und müssen daher auch den vorgesehenen Anforderungen entsprechen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

keine persönliche Betroffenheit 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  660 

Waldpilz Gourmet- und Vitalpilzzucht  

Datum Eingang:  20.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 124 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 erhebe ich für meinen Landwirtschaftsbetrieb 

Einwände und begründe diese wie folgt: 

Nr. 660.1) Boden und Grundwasser 

Das geplante Projekt könnte zu erheblichen Schäden an den von mir landwirtschaftlich 

genutzen Flächen bzw. den Bewässerungssystemen verursachen. 

Nr. 660.2) Lärm- und Luftschadstoffe 

Mit der großen Anzahl von KFZ, welche über die neue Verkehrsachse im Nahbereich meiner 

landwirtschaftlichen Hofstelle verkehren, werden relevante toxische Partikel und Abgase 

emittiert, welche zur nachhaltigen Schädigung meiner Kulturen führen können. Im Zuge von 

Veranstaltungen unter dem Titel „Schule am Bauernhof, wäre mit einer maßgebliche 

Lärmbeeinträchtigung zu rechnen. 

Ich stelle daher den Antrag, dem UVP-Projekt Stadtstraße Aspern die Genehmigung zu 

versagen! 

 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Boden (zu Nr. 660.1 und Nr. 660.2) 

Da weder das konkrete Grundstück noch ein konkretes Schadelement genannt wird, erfolgt 

eine allgemeine Stellungnahme. 

Als Auftaumittel wird auf Österreichs Verkehrsflächen hauptsächlich Natriumchlorid (NaCl) 

verwendet. Das Salz löst sich in Wasser, die hydratisierten Na- und Cl-Ionen dringen in den 

Boden ein. Das Na+ wird ob seiner positiven Ladung an den im Boden vorherrschenden 

negativen Oberflächenladungen adsorbiert, das Chloridanion (Cl-) wird aufgrund der kaum 

vorhandenen positiven Sorptionsstellen rasch ausgewaschen. Eine Untersuchung in 

Vorarlberg zeigte, dass bereits im späten Frühjahr nach der winterlichen 

Ausbringungsperiode nur noch Cl--Restkonzentrationen im Boden zu finden waren (Amt der 

Vorarlberger Landesregierung, 2004). Das an die Bodenmatrix adsorbierte Natrium 

verursacht bei zu hoher Sättigung (>5%) Struktur- und Gefügeschäden mit nachteiligen 

Auswirkungen auf das Porenvolumen und damit auf den Wasser- und Lufthaushalt des 
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Bodens. Darunter leiden in erster Linie die Vegetation und das Bodenleben. Die Natrium-

Belastung klingt verzögerter ab als die Chlorid-Belastung. So sind im späten Frühjahr noch 

erhöhte Na-Konzentrationen festzustellen. 

Sind im Boden freie Carbonat-Ionen (CO32-) vorhanden, verbinden sich diese mit den Na-

Ionen wodurch sich Na2CO3 (Soda) bildet, das alkalisch wirkt. Dadurch steigt der pH-Wert 

des Bodens an. Die veränderten physikalischen und chemischen Bedingungen haben auch 

Auswirkungen auf das Bodenleben. Die durch die Strukturveränderung bedingte 

Verschiebung in Richtung anaerobe (sauerstoffarme/-freie) Verhältnisse sowie die 

Alkalisierung führen zu einer Veränderung des Artenspektrums v.a. jenes der 

Mikroorganismen. Davon betroffen sind neben den Pilz-Lebensgemeinschaften auch die 

Vertreter der Mykorrhiza Pilzarten, die eine wichtige Rolle für die Nährstoffversorgung von 

Pflanzen spielen. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass durch die Verkehrsgischt 10-40% des ausgebrachten 

Streusalzes in den Straßenrandbereich gelangen. Innerhalb der ersten 10 m an den 

Straßenkörper angrenzend werden ca. 90% dieser Fracht deponiert (BMVIT, 2009), die 

landwirtschaftlichen Böden also –  wenn überhaupt – in Randbereichen beeinflusst. 

Nach dem EU-weiten Verbot von bleihaltigen Treibstoffen sind die Pb-Emissionen aus dem 

Kfz-Verkehr stark zurückgegangen. Durch Reifenabrieb und Verbrennungsrückstände von 

Diesel gelangt jedoch das Schwermetall Cadmium in die Umwelt. Scheffer & Schachtschabel 

(2002) führen an, dass eine Belastung der Böden im unmittelbaren Einflussbereich der 

Straße (bis 10 m neben Hauptverkehrsstraßen) eintritt. Durch den steten Eintrag kommt es 

zu einem Ansteigen der Gesamtkonzentration. Die Löslichkeit von Cd, und damit dessen 

Bioverfügbarkeit, nimmt mit abnehmender Bodenacidität ab. Bei pH-Werten um 7, wie wir sie 

in den Tschernosmenen des Untersuchungsgebietes finden, weist die Bodenlösung die 

niedrigsten Cd-Konzentrationen auf. Weitere eingetragene Schwermetalle können Zink, 

Chrom, Nickel und Kupfer sein. Entlang von deutschen Bundesfernstraßen wurden 

Beprobungen durchgeführt, wobei man für die Schwermetalle Mittelwerte feststellte, die 

bezüglich der relevanten Elemente allesamt unterhalb des Richtwertes lt. ÖNORM L 1075 

liegen (Bundesanstalt für Straßenwesen, 2002). 

In den Abgasen von Kfz sind polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

enthalten. Diese PAK sind, v.a. mit steigender Anzahl an Ringstrukturen, hydrophob und 

adsorbieren rasch an unpolare Huminstoffe der organischen Substanz. 

 

Landwirtschaft 

Der Einwender ist derzeit dabei einen auf die Pilzzucht spezialisierten landwirtschaftlichen 

Betrieb aufzubauen (die Anmeldung als landwirtschaftlicher Betrieb erfolgte bei der Wiener 

Landwirtschaftskammer bereits 2016). Betriebsadresse ist die im Zentrum von Hirschstetten 

liegende Adresse Quadenstrasse 124. Die Produktionsstätte für die Pilze liegt laut Wiener 

Landwirtschaftskammer auf einem von der Stadt Wien gepachteten Areal im Bereich des 

Naufahrtweges (somit deutlich außerhalb des Untersuchungsgebietes). Auf Grund dieser 

Entfernung von der projektierten Straße ist daher eine projektbedingte Beeinträchtigung der 

Pilzproduktion auszuschließen. 

Hinsichtlich der behaupteten Beeinträchtigungen durch Lärm und Staubimmissionen im 

Bereich der angeführten Betriebsadresse (Quadenstraße 124) bei der beabsichtigten  
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Abhaltung von „Schule am Bauernhof – Informationsveranstaltungen“, ist die Beurteilung 

durch die dafür zuständigen Sachverständigen (Lärm , Immission) vorzunehmen. 

 

Hydrogeologie 

Der gegenständliche Betriebsstandort Quadenstraße 124 liegt nicht im Grundwasserabstrom 

der geplanten Trasse, eine Beeinträchtigung des Grundwassers am Standort Quadenstraße 

124 ist daher nicht zu erwarten. 

 

Altlasten und Gewässerschutz: 

Zu möglichen quantitativen Schäden an den Bewässerungssystemen: 

Befund 

Im Bereich der Trasse der Stadtstraße Aspern können zwei voneinander getrennte 

Grundwasserkörper unterschieden werden. Zum einen handelt es sich um den 

Grundwasserkörper im Quartär (Donnerschotter) und zum anderen handelt es sich um das 

Grundwasser im Miozän, welches vorzugsweise in den sandigen Einlagerungen beweglich 

ist. 

Die im Projektgebiet im Donauschotter (Quartär) vorherrschende 

Grundwasserströmungsrichtung bei mittlerem Grundwasserstand zeigt in ostsüdöstliche 

Richtung in etwa parallel zur Donau (siehe Abbildung1).  

 

 
 Abbildung 1: Schichtplan des Grundwassers bei mittlerem Grundwasserstand (MGW) 

Quelle: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser/schutz/hydrografie/grundwasser/darstellung.html 
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Entsprechend den Projektunterlagen können Grundwasserschwankungen durch den Bau der 

Tunnel Emichgasse und Hausfeld vorkommen. Um die quantitativen Auswirkungen auf den 

Grundwasserkörper zu erfassen wurde eine Grundwassermodellierung erstellt.  

Um den IST-Zustand und die Veränderungen vor, während und nach der Bauphase zu 

erfassen, wurden mehrere Maßnahmen getroffen, wie Pegelmessungen, Pumpversuche, 

GW-Simulation und eine Grundwasserbeweissicherung für die Projekte Stadtstraße Aspern 

und Ast. Seestadt Ost. 

 

Gutachten 

Die vorgenommene Grundwassermodellierung entspricht dem Stand der Technik und lässt 

die künftigen Änderungen des Grundwassers ausreichend abschätzen. 

Während der Bau- und Betriebsphase durch den Tunnel verursachte künstliche 

Veränderungen des Grundwasserspiegels mit einem maximalen Anstieg von 14 cm und 

einem maximalen Sunk von 11 cm sind im Vergleich zur natürlichen 

Grundwasserschwankung (ca. 1,5 m) sehr gering und daher zu vernachlässigen. 

Entsprechend der GW-Modellierung sind Veränderungen der lokalen Grundwasserstände in 

einem Ausmaß zu erwarten, das fremde Rechte nicht erreicht und damit auch eine 

Beeinträchtigung nicht möglich ist.  

Veränderungen der miozänen Grundwasserverhältnisse sind nicht zu erwarten. 

Die Adresse des Einwenders ist angegeben mit Quadenstraße 124, 1220 Wien und liegt 

nördlich des Tunnels Hausfeldstraße. In den beiden nachstehenden Bildern ist diese 

Adresse samt Umgebung bzw. mit der prognostizierten Grundwasserspiegeländerung 

dargestellt. 

 
 

 
 
Das Modell zeigt, dass der Einfluss des geplanten Tunnels Hausfeldstraße auf die Höhe des 

Grundwasserspiegels 0 bis 2 cm ist, was in der praktischen Nutzung des Grundwassers bzw. 

hinsichtlich des Einflusses auf das Bewässerungssystem sehr gering ist, zumal die natürliche 

Grundwasserschwankung von 1,5 m nahezu zwei Zehnerpotenzen größer ist. 
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Zu möglichen qualitativen Schäden an den Bewässerungssystemen: 

Befund 

Bauphase: 

Klarzustellen ist, dass bei den Baustraßen kein Streusalz zum Einsatz kommt.  

Die auf den Baustraßen anfallenden Wässer werden entsprechend dem Stand der Technik 

seitlich über die Böschungen abgeleitet bzw. versickert, sofern sie nicht versiegelt 

(asphaltiert) sind, erfolgt die Versickerung auch auf die Baustraße selbst.  

In der Bauphase werden für die anfallenden Wässer aus der Bauwasserhaltung 

(Leckagewässer) Bau-Gewässerschutzanlagen (Bau-GSA) nach dem Stand der Technik 

vorgesehen. Es werden insgesamt 4 temporäre Bau-GSA, je 2 für den Bereich Tunnel 

Emichgasse (Ost und West) und Tunnel Hausfeld (Ost und West) geplant. Die Anlagen 

wurden mit je 2 Absetzbecken, für die Sedimentation von Feststoffen und eine Neutralisation 

und pH-Wert-Regulierung mittels CO2-Begasung vorgesehen. Der Standort dieser Anlagen 

entspricht der Lage den künftigen Gewässerschutzanlagen für die Betriebsphase. 

 

Betriebsphase: 

Die Oberflächenwässer der Stadtstraße Aspern werden in der Betriebsphase über 

Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen, bemessen gemäß RVS 

04.04.11, dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Der weitere Ablauf unterscheidet  sich 

in Sommer- (01.04-30.09) und Winterbetrieb (01.10.-31.03.).  

Im Sommerbetrieb werden die gesammelten Oberflächenwässer in den gemäß RVS 

04.04.11 bemessene Gewässerschutzanlagen (GSA), und bei dem untergeordneten 

Straßennetz in den öffentlichen Kanal (Wien Kanal) abgeleitet.  

Es wurden insgesamt 7 GSA geplant (GSA 1 bis 5, GSA Ost und die temporäre GSA West). 

Die Gewässerschutzanlagen 1 bis 5 und die GSA Ost werden nur für die Betriebsphase und 

die GSA-West auch für die Bauphase eingesetzt.  

Im Falle der temporären GSA West erfolgt mit vorliegen des neuen Kanalnetzes der Stadt 

Wien im Bereich Seestadt Aspern die Ableitung in den öffentlichen Kanal. 

Die Gewässerschutzanlagen wurden mit zwei Reinigungsstufen geplant: 

 Absetzbecken  

 Bodenfilterbecken 

Die gereinigten Wässer werden im Untergrund versickert.  

Im Winterbetrieb erfolgt eine Retention der Straßenwässer im Absetzbecken der GSA, das 

Bodenfilterbecken dient nur als Notüberlauf. Die Ableitung erfolgt gedrosselt in den 

öffentlichen Kanal (Wien Kanal). 

 

Gutachten 

Bauphase: Im Zuge der Errichtung der Tunnel Hausfeldstraße und Emichgasse erfolgt keine 

offene Bauwasserhaltung und somit auch keine Grundwasserabsenkung. Von der dicht 

umschlossenen Baugrube wird das Grundwasser abgepumpt und in der Bau-GSA geleitet. 

Die Bemessung und die Ausführung der Bau-GSA erfolgten gemäß RVS 04.04.11 und 

SIA 431 (Absetzbecken), somit nach dem Stand der Technik. Die beschriebenen 

Maßnahmen lassen daher einer Verschlechterung der Grundwasserqualität nicht erwarten. 
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Die fachgerechte Baudurchführung wird durch die Bauaufsicht kontrolliert. Der Umgang bei 

Störfällen wird durch Auflagen bzw. das Wasserrechtsgesetz geregelt. 

Betriebsphase: Die Emissionsquellen bei dem Straßenverkehr sind u.A. der Reifenabrieb, 

die Bremsbelägen, die Tropfverlusten, die Abgase, Korrosion bzw. Verschließ und der 

Winterdienst. Folgende Schadstoffe kommen vor:   

 Feinstoffe und flüchtige organische Verbindungen  

 Schwermetalle, wie z.B.: Zn, Ni und Cu 

 Schmier- und Trübstoffe 

 Verbrennungsrückstände in den Abgasen 

 Aus Korrosion bzw: Verschließ: Al, Cu, Fe und Mn 

 Aus dem Winterdienst: Streusalz und Splitt 

Eine direkte Einbringung von Straßenabwässern in den Untergrund bzw. GW-Körper erfolgt 

nicht. 

Die geplante Reinigung der Abwässer erfolgt mittels zweistufiger Gewässerschutzanlage 

(GSA), die aus einen Absetzbecken (mechanische Reinigungsstufe) und einen 

Bodenfilterbecken (biologische und chemische Reinigungsstufe) besteht. Die Bemessung 

und die Ausführung der GSA erfolgte gemäß RVS 04.04.11 (Grundwasserverhältnisse Fall 

2). In der Bodenfilteranlage erfolgt die Versickerung durch die Filterschichten 

(Mindestabstand zwischen UK Filterschicht und HGW 100 ist 50 cm) in den Untergrund. 

Die Bodenfilterkörper sind für den Rückhalt und Abbau organischer und anorganischer 

Schadstoffe zuständig. Die Reinigungswirkung basiert auf physikalisch-chemischen und 

mikrobiologischen Prozessen. Durch diese Abbau- und Rückhaltung können die oben 

genannten straßenspezifischen Schadstoffe (insbesondere Feinstoffe, Metalle, 

Kohlenwasserstoffe und Verbrennungsrückstände) aus den Straßenabflüssen so weit 

entfernt werden, dass bei dem Grundwasser keine Qualitätsveränderung zu erwarten ist.  

Bei Einhaltung der Vorgaben der QZV Chemie GW (Anhang 2 und 3), sowie fachgerechtem 

Betrieb und Wartung sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Grundwasserhaushaltes zu erwarten.  

Im Winterbetrieb werden die Abflüsse der Straßen gesammelt und über Rohrleitungen in die 

Kanäle von Wien Kanal geleitet (Die entsprechende Genehmigung für die Einleitung wurde 

eingeholt). In diesem Fall ist das Grundwasser von einer möglichen Kontamination durch die 

Straßenwässer nicht betroffen. 

Oberflächengewässer sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen. 

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt 

durch Straßenabwässer nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

 

Luft 

Laut Projektunterlagen wird der Immissionsgrenzwert zum Schutz der Ökosysteme und der 

Vegetation für NOX: (30 µg/m3 als JMW) in Bau- und Bestandsphase im 

Untersuchungsgebiet überschritten. Sofern laut dem Teilgutachten des 

Amtssachverständigen für den Fachbereich „Pflanzen, Tiere, Lebensräume“ vom 

gegenständlichen Vorhaben besonders empfindliche Ökosysteme nicht betroffen sind, ist 

dieser Grenzwert allerdings relevant. 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 375 von 445 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhaben ist mit keiner Veränderung der 

akustischen Situation durch die direkten Emissionen aus dem Vorhaben zu rechnen und die 

Veränderung der Immissionen im nachgeordneten Straßennetz wird weniger als 1 dB 

betragen.  

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit/Landwirtschaft 

Die Auswirkungen auf den Landwirtschaftlichen Betrieb sind obenstehend beschrieben. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  661 

Claudia Lutz  

Datum Eingang:  29.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Zschokkegasse 91/5/10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  
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Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  662 

BI Hirschstetten retten  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Kalmusweg 3 

 

Ich erhebe im Namen und als Sprecher der Bürgerinitiative „Hirschstetten-retten“ wie folgt 

Einwendungen gegen das Vorhaben „Stadtstraße Aspern“ und begehre für die 

Bürgerinitiative über die gemäß §19 UVPG für das vereinfache Verfahren vorgesehene 

Einsichtnahme hinaus volle Parteienstellung und Rechtsmittelbefugnis. Begründung: Im 

gegenständlichen UVP-Verfahren wird nicht nur eine Bundesstraße B unter 10 km 

verhandelt, sondern ist auch Teil der Spange S1 Gegenstand der Verhandlung (siehe auch 

weitere Begründung auf den Unterschriftenlisten zur Gründung der BI) 
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Nr. 662.1) 1.0 Luft / Gesundheit / Lärm  

Gemäß Erhebungen, Messungen und Festlegung des Umweltbundesamtes ist der gesamte 

Bereich des Wiener Stadtgebietes als „Feinstaubsanierungsgebiet“ eingestuft. Es sind daher 

von der Verwaltung Maßnahmen zu setzen die geeignet sind, diese Belastungen zu senken. 

Die enorme Zahl von bis zu 60.000 zusätzlichen prognostizierten Fahrzeugen, würden durch 

eigene Abgase und durch das Aufwirbeln von bereits abgelagerten Partikel (PM10) zur 

Verschlechterung des inakzeptablen Ist -Zustandes führen. Da die „Stadtstraße“ über weite 

Teile an der Oberfläche geführt wird, kann durch keine bauliche oder technische Maßnahme 

sichergestellt werden, dass die Gesundheit (Bronchien, Lunge, Herz) nicht zusätzlich 

geschädigt wird.  

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) steht unter Punkt 10.3.2. Auswirkungen: “wird 

weiters festgehalten, dass die Zusatzbelastung durch den Betrieb der Stadtstraße lediglich 

an wenigen betrachteten Immissionspunkten mit Wohnbebauung über der Irrelevanzgrenze 

liegt“.  

Die Belastung liegt also schon laut den Einreichunterlagen in Bereichen über der 

Irrelevanzgrenze und damit außerhalb jenes ohnehin fragwürdigen Bereiches in dem 

Grenzwertüberschreitungen zugelassen werden. Ein Ausschließen der 

Gesundheitsbelastung ist somit nicht schlüssig und das Projekt daher nicht 

genehmigungsfähig. Eine Verletzung eines der relevantesten Punkt des UVP Verfahrens, 

der Schutz des Schutzgutes Mensch, wird somit grob verletzt.   

Weiters gehen wir von einer erheblichen Steigerung des Lärms aus, was ebenfalls zu einer 

massiven Beeinträchtigung unserer Gesundheit führen würde, speziell in der Nachtruhezeit 

bei geöffnetem Fenster.  

Durch den massiven und kontinuierlichen Anstieg der Temperaturen in den 

Sommermonaten, dem Anstieg der „Tropennächte“, bedingt übrigens unter anderem durch 

Bauvorhaben wie das gegenständliche, wird unsere Gesundheit massiv gefährdet und somit 

das Ziel den Menschen zu schützen (Schutzgut Mensch) verfehlt. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Das geplante Projekt wird in vielen Bereichen eine Steigerung von Verkehrslärm bewirken, in 

einigen Bereichen auch eine Verminderung. Die Belästigungswirkung, Schlafstörung und 

potentielle Gesundheitsgefahr wird mittels standardisierten und dem Stand der Technik 

entsprechenden Lärmindizes erhoben. Diese sind sowohl für den Trassennahebereich, als 

auch für alle Bereiche in denen maßgebliche Verkehrssteigerungen im untergeordneten 

Straßennetz erfolgen dargestellt und bewertet. 

 

Luft 

Im Sinne einer gesamthaften Prüfung nach UVP-G 2000 werden die Luftschadstoffe der 

Anlagen 1 und 2 gemäß IG-L herangezogen. Ziel des IG-L ist unter anderem der dauerhafte 

Schutz der Gesundheit des Menschen, des Tier- und Pflanzenbestands, sowie von Kultur- 

und Sachgütern. 
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Klima und Umweltmeteorologie 

Die im Zuge der Errichtung der Straße und der zugehörigen Kunstbauten (Wannen, Tunnel) 

sowie infolge der lärmtechnischen Begleitmaßnahmen zu erwartenden Änderungen in den 

kleinräumigen Wind-, Temperatur- und Feuchteverhältnissen werden im Teilgutachten 

Umweltmeteorologie und Klima ausführlich diskutiert. In der Betriebsphase sind nach 

erfolgter Begrünung der Böschungen und Ausgleichsflächen keine erheblichen 

Veränderungen der Temperatur- und Feuchteverhältnisse auf Flächen abseits der 

projektierten Straßentrasse zu erwarten. 

 

Nr. 662.2) 2.0 Einschränkung der Freiheit der Wahlmöglichkeit über Wohnort, Kindergarten 

etc. 

Da wissenschaftlich nachgewiesen ist, das Feinstaub PM10 und Ultrafeinstaub und vor allem 

Rußpartikel besonders gefährlich für die Gesundheit von Kleinkindern sind wäre es uns nicht 

möglich, unsere Kinder oder Kindeskinder in einen Kindergarten in unserem direkten 

Wohnumfeld betreuen zu lassen. Sämtliche in Frage kommenden Kindergärten wie der 

Pfarrkindergarten Hirschstetten, die Sprösslinge neben dem Pfarrkindergarten, der 

Kindergarten in der Emichgasse, der Kindergarten Am Heidjöchl etc. liegen im unmittelbaren 

Emissionsbereich der Stadtstraße.  

Da durch diesen Umstand unsere Wahlmöglichkeiten eingeschränkt werden und dadurch 

auch der Wettbewerb in monetärer Hinsicht eingeschränkt wird, würden durch das Projekt 

„Stadtstraße“ neben den gesundheitlichen Schäden auch finanzielle Nachteile für uns 

entstehen.  

Das Projekt ist somit auch aus diesem Grund nicht genehmigungsfähig. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

In der Einwendung wird kein konkreter Kindergarten genannt bzw. auch nur die Möglichkeit 

eines Besuchs in Aussicht gestellt. Daher kann aus Sicht der Luftreinhaltung diese 

Fragestellung nicht beantwortet werden 

Die Wirkungen der Stadtstraße wurden kumulativ mit der S1 Spange untersucht, die 

Auswirkungen auf den Siedlungraum (wo sich auch die Kindergärten befinden) sind im 

Fachgutachten Luft dargestellt und in weiterer Folge im Fachgutachten Humanmedizin 

beurteilt. 

 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Fachgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. Die 

angewandte Beurteilungsbasis berücksichtigt auch Kinder. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 
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Nr. 662.3) 3.0 Abwertung Eigentum  

Durch die zu erwartenden Immissionen von Luftschadstoffen und Lärm durch den Betrieb 

der Stadtstraße würde unser Grundbesitz eine Abwertung erfahren, da Gutachter die Lage 

neben einer derartigen „autobahnähnlichen Stadtstraße“ mit Abschlägen auf einen allfälligen 

Kaufpreis bewerten.  

Sollte das Projekt in dieser oder ähnlicher Form genehmigt werden, mache ich bereits jetzt 

im Namen aller Unterstützerinnen und Unterstützer gemäß Liste Schadensersatzansprüche 

dem Grunde nach geltend.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hier handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu 

beantworten ist. 

 

Nr. 662.4) 4.0 Konterkarierung der getätigten Investitionen in den öffentlichen Verkehr – von 

uns mitfinanziert  

Der Einsatz von Steuergelder für den Bau einer „hochrangigen Straße“ parallel zur bereits 

errichteten hoch leistungsfähigen U2 würde die Investitionen in den U-Bahnbau entwerten. 

Da der Ausbau auch mit unserem Steuergeld vorgenommen wurde, ist eine derartige 

Vorgangsweise für uns inakzeptabel. Es liegt somit auch hier eine Minderung unseres 

Eigentums vor.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1  verwiesen. 

 

Nr. 662.5) 5.0 Fehlende Budgetmittel für Bildung und Altenbetreuung durch die Investition in 

die „Stadtstraße“  

Durch die Investition der Steuergelder in das Projekt „Stadtstraße“, der die Sinnhaftigkeit, 

weil wirkungslos, von nahezu allen namhaften Verkehrsplanern abgesprochen wird (siehe 

Stellungnahmen TU Wien etc.), würden die Mittel in Zukunft für Investitionen in die Bildung 

und deren Einrichtungen sowie in die Altenbetreuung und deren Einrichtungen eingeschränkt 

bzw. gänzlich fehlen.  

Das würde zu massiven Einbußen der Lebensqualität unserer Kinder und Kindeskinder 

führen und ist daher für uns inakzeptabel.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 
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Nr. 662.6) 6.0 Keine Wirksamkeit der „Stadtstraße“ für sich  

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) wird unter Punkt 7.1. festgehalten, dass die 

Stadtstraße in unabdingbarer Wechselwirkung zu weiteren Vorhaben wie der S 1 Spange-

Seestadt, und dem Ausbau der S 80 steht. Es wird im bezüglichen Bericht mit keinem Wort 

die Abhängigkeit zur S 8 und die S1/Lobauautobahn nur untergeordnet erwähnt, obwohl 

genau diese Abhängigkeit die Wichtigste wäre (siehe auch Expertenaussage im BIB = 

BürgerInnenbeirat).  

Die S1 Lobauautobahn oder 6. Donauquerung, wie im aktuellen Koalitionspapier der Wiener 

Stadtregierung bezeichnet soll, wenn überhaupt, erst 10 Jahre nach der „Stadtstraße“ 

errichtet werden bzw. den Betrieb aufnehmen. Da bis dato eine Genehmigung der S1 

Lobauautobahn bei weitem nicht gesichert ist bzw. allenfalls eine andere Trasse gewählt 

werden soll/muss (siehe SUPerNOW 2003) fehlt einer Genehmigung des Projektes 

„Stadtstraße“ jede Grundlage, was wiederum eine Genehmigungsfähigkeit ausschließt.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

(id. Nr. 1.6) Pkt. 7 der Einlage D.02 behandelt die kumulierende Wirkung und 

Gesamtwirkung der Stadtstraße Aspern mit der S1 Spange Seestadt Aspern, welche in 

einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang stehen. Unmittelbaren Einfluss, weil 

weitgehend entlang der Trasse geführt, übt auch das genehmigte ÖBB-Projekt der S80 aus. 

Die straßenverkehrlichen Angaben sind für Stadtstraße und S1 gleich, da sie mit demselben 

Modell berechnet wurden. Auch die übrigen im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang 

stehenden Projekte sind in 7.1 erwähnt. Die (ASFINAG)-Projekte S1 incl. Lobautunnel und 

S8 (und weitere lokale Maßnahmen in NÖ) sind als stufenweise realisierte Projekte in den 

Prognoseplanfällen ausgewiesen, wobei sinnvolle Realisierungshorizonte zugrunde gelegt 

wurden. Um die Auswirkungen feststellen zu können, wurde auch ein Planfall ohne 

Realisierung des S1-Lobautunnels berechnet. 

 

Anmerkung 

Bezüglich der Genehmigungsbedingungen handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, 

welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist.  

 

Nr. 662.7) 7.0 Entlastung der Ortskerne  

Als häufigstes Projektziel des Projektes “Stadtstraße Aspern“ wird immer wieder angeführt, 

dass damit die alten Ortskerne Essling, Breitenlee, Aspern und Hirschstetten entlastet 

werden. Wollte man eine Entlastung erreichen, müssten laut TU-Wien und anderer 

Verkehrsinstitute und Fachplaner dafür Begleitmaßnahmen wie Rückbauten in sämtlichen 

Ortskernen erfolgen. Da diese weder im Projekt vorgesehen sind bzw. deren Realisierung 

noch jemals politisch in Aussicht gestellt wurden fällt der von den Projektwerbern genannte 

Hauptgrund für das geplante Projekt zur Gänze weg.  

Dieser Umstand bildet somit einen der wesentlichsten Gründe, warum das Projekt nicht 

genehmigungsfähig ist.  
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

(Nr. 1.7+Erg. bez. "Hirschstetten"): Verkehrsverlagerungen auf andere Straßenzüge 

entstehen weitgehend dadurch, dass eine Fahrzeitreduktion auf der neuen Strecke eintritt, 

andere Parameter wie Kraftstoffkosten weisen einen geringeren Durchgriff auf. 

Erfahrungsgemäß benötigt das Erkunden der "neuen" Strecke eine gewisse Zeit, bis sich 

eine Verlagerung stabilisiert. Die Modellrechnung zeigt, dass allein durch die geringen 

Verkehrswiderstände auf der Stadtstraße (und S1 Spange) eine Entlastung der Ortskerne 

(durch deren hohe Verkehrswiderstände zufolge zeitweiliger Verkehrsüberlastung) eintritt. 

Zusätzliche Rückbaumaßnahmen sind daher nicht zwingend erforderlich um die gewünschte 

Verkehrsverlagerung zu bewirken. In Ortskern Hirschstetten werden zufolge der 

Verlagerungswirkungen im Planfall 1.D.3 2030 Verkehrswerte unter den Bestandswerten 

erreicht, in den übrigen Ortskernen wird weitgehend eine Verringerung der aus der 

Stadtentwickung entstehenden Zusatzbelastung  erreicht. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 662.8) 8.0 Stadtentwicklung (Wohnbebauung) ohne „Stadtstraße“ nicht möglich  

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) wird unter Punkt 4.2 sinngemäß zitiert, dass eine 

Erschließung der Stadtentwicklungsgebiete Pfalzgasse, Am Heidjöchl, Seestadt Aspern, 

sowie Hausfeld nicht, oder nur unzureichend erfolgen könnte. Diese Argumentation beruht 

auf Vermutungen und ist nicht schlüssig. Würde man dieser Argumentation folgen, hätte in 

jedem Wiener Gemeindebezirk eine Autobahn gebaut werden müssen bzw. müsste noch 

eine gebaut werden (siehe Stadtentwicklungsgebiete Hauptbahnhof, 

Nordbahnhof/Praterstern etc.). 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Ein Großteil der Bevölkerungsentwicklung Wiens findet in der Donaustadt statt (ca. + 45.000 

EW bis 2030), aber auch einige Gemeinden der angrenzenden Bezirke Niederösterreichs 

wachsen überproportional. Viele Straßenzüge insbesondere die B3 sind bereits jetzt 

überlastet.  Bei der Ausweisung der neuen Entwicklungsgebiete wird eine gute bis sehr gute 

ÖV-Erschließung berücksichtigt, trotzdem wird zusätzlicher KFZ-Verkehr generiert. Die 

daraus abschätzbare Verkehrsbelastung ohne Realisierung zusätzlicher 

Verkehrsinfrastruktur sind in den Referenzplanfällen (mit leicht abgeminderter disperser 

Entwicklung) dargestellt. Stellt man die daraus ablesbaren Verkehrszahlen  (z.B. 

Verkehrssteigerung auf der B3 von ca. 30.000 auf ca. 50.000 KFZ/24h) der 

Leistungsfähigkeit des bestehenden (Haupt) Straßennetzes gegenüber, ergibt sich zwingend 

der Schluss, dass selbiges ohne ergänzender Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen 

unzureichend ist. Die Stadtstraße selbst ist keine Autobahn sondern eine innerstädtische 

Verkehrsverbindung, welche an das Autobahnnetz angebunden ist. Auch die 

Stadtentwicklungsgebiete Nordbahnhof und Hauptbahnhof sind mit leistungsfähigen 
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Verkehrsverbindungen wie  Reichsbrücke bzw. ertüchtigtem  Wiedner- und Landstraßer 

Gürtel  und die noch aus zu bauende Franz-Grill-Straße an das Autobahnnetz angebunden. 

 

Nr. 662.9) 9.0 Stadtentwicklung Wirtschaftsstandort Wien  

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) werden unter Punkt 6 „Öffentliche Interessen“ 

angeführt. 

• Kleinregionales Entwicklungskonzept „Wien Nord-Marchfeld West“  

• Regionales Entwicklungskonzept „Wien–Umland Nordost“ 

• Kleinregionales Entwicklungskonzept „Donaustadt – Marchfeld Süd“  

Diese ersten drei Punkte geben die öffentlichen Interessen des Bundeslandes 

Niederösterreich wieder und nicht die des projektwerbenden Bundeslandes Wien.  

• Strategische Umweltprüfung Entwicklungsraum Nordosten Wien –SUPerNOW  

Die angeführte Strategische Umweltprüfung Entwicklungsraum Nordosten Wien SUPerNOW 

hat in der am besten bewerteten Variante 4 OPTINOW genau die gegenteilige Empfehlung 

abgegeben nämlich, Bau der inneren Variante der Donauquerung (beim Ölhafen), Anschluss 

von GM und der Seestadt, keine B3d.   

Begründung dafür war unter anderem, dass damit der Kaufkraftabfluss nach NÖ verhindert 

werden kann. Im Synthesebericht steht das Gegenteil. Die Argumentation ist somit nicht 

schlüssig und bedingt abermals Nachteile für meine finanzielle Lebenssituation.  

• StadtentwicklungsplanWien2005 und Stadtentwicklungsplan Wien 2005  

• Zielgebiet U2 Donaustadt  

Die Zielgebiete bei der U2 (Hausfeld, Heidjöchl, Seestadt Aspern) sind auch mittels 

zweistreifigen Aufschließungsstraßen vom Norden her und dann in der Fläche auslaufend zu 

erreichen. Die Kosten betragen einen Bruchteil (siehe Variante Hirschstetten-retten). Eine 

aktuelle umfassende Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung hat nicht stattgefunden und 

muss vor einer weiteren Bearbeitung dieses und anderer Verfahren durchgeführt werden!  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

In den öffentlichen Interessen der Entwicklungen in Wien und den Stadtumfeld sind 

insbesondere vereint, dass Entwicklungen entlang von Achsen stattfinden, welche bereits 

eine Verkehrsinfrastruktur im Bestand aufweisen, oder mit den zwischen den Bundesländern 

abgestimmten Projekten erhalten. Dies dient insbesondere der sinnvollen Planung 

öffentlicher Verkehrsmittel und der Vermeidung von praktisch nur mit dem KFZ erreichbaren 

Siedlungs- und Wirtschaftsstandorten. Die Interessenslage Wiens ist in diese Konzepte 

eingeflossen. Eine alternative Planung bezüglich einer Erschließung von Norden wurde nicht 

eingereicht und kann/muss daher nicht beurteilt werden. Die Varianten der BI Hirschstetten 

retten wurde allerdings berechnet (s. B01), ergaben durchwegs (z.T deutlich) schlechtere 

Werte in der Entlastungswirkung und hätte in der Variante Umfahrung Breitenlee durch die 

Führung durch ein naturschutzrechtlich sensibles Gebiet aufwendige 

Naturschutzmaßnahmen zur Folge. 
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Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 662.10) 10.0 Verfehlung bzw. Konterkarierung der Umweltziele der Stadt Wien MAterplan 

Verkehr 2003/2013, Smart City Konzept und weitere  

• MasterplanVerkehrWien2003  

Die im Masterplan 2003, Evaluierung 2013, vorgegebene Reduzierung des MIV wird mit der 

vorliegenden Planung konterkariert. Der Masterplan Verkehr wurde vom Wiener 

Gemeinderat beschlossen. Die Umsetzung der Ziele ist wohl zwingend und die Planung 

daher wohl nicht genehmigungsfähig (siehe auch Stellungnahme des BMLFUW vom 

14.08.2014 GZ: MA22-581561/2014 zu den UVE – Unterlagen der Stadtstraße).  

Weiters sind die von der Stadt Wien selbst auferlegten Ziele des „Smart City Konzeptes“ 

(Reduzierung des MIV auf 15% bis 2030) die vom Herrn Bürgermeister Häupl und der Frau 

Vizebürgermeisterin Vassilakou vertreten werden, mit dieser Planung nicht zu erreichen. Im 

Gegenteil, würde diese Planung den MIV in der Donaustadt massiv erhöhen, was sich 

natürlich auch negativ auf die Zahlen der ganzen Stadt auswirken würde.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Um die Ziele der Stadt Wien - Reduzierung des MIV-Anteils aller Wege der Wiener und 

Wienerinnen auf 15% - zu erreichen kann nicht davon ausgegangen werden, dass in 

Stadtentwicklungsgebieten der MIV-Anteil am Verkehr auf fast Null reduziert wird. Auch mit 

einer guten bis sehr guten ÖV-Erschließung wird zusätzlich MIV in den 

Stadtentwicklungsgebieten generiert. Weitere Maßnahmen werden daher greifen müssen, 

um diese Ziele zu erreichen wie beispielsweise Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung. 

Da weder Lage, Ausmaß, noch Zeitpunkt eines derartigen Vorhabens bekannt sind, konnten 

sie in der vorliegenden Untersuchung auch nicht berücksichtigt werden. Weiters ist die 

Einhaltung der Ziele aus der Smart City Rahmen-Strategie nicht Gegenstand der UVP 

Stadtstraße, wenngleich man diese Ziele auch im Auge behalten muss. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 662.11) 11.0 Landschaftsbild, Erholungswert, Regeneration  

Das regionaltypische Landschaftsbild wird durch das Projekt zerstört (Schneisenbildung). 

Entlang der Trasse befindet sich bebautes Wohngebiet bzw. ist dieses großflächig in 

Planung. Deshalb werden die Flächen im weiteren Umfeld der Stadtstraße als 

Aufenthaltsgebiet zur Nutzung für Freizeitaktivitäten und Regeneration für mich nicht mehr 

ausreichend vorhanden sein.  
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Landschaft/Landschaftsbild 

Das Projekt Stadtstraße ist Teil der in diesem Gebiet bzw. dessen Umfeld geplanten 

Entwicklung, welche auf dem Stadtentwicklungsplan basiert. Die Errichtung der Stadtstraße 

stellt zwar einen Eingriff in das Landschaftsbild dar, jedoch wird dieser im Hinblick auf den 

Gesamtnutzen des Projektes als vertretbar eingestuft. Einerseits gliedert sich die oberirdisch 

wahrnehmbare Trassenführung in die bereits vorhandene Barriere der Bahnlinie ein, 

andererseits wird durch die Tunnelführung v.a. in den bebauten Bereichen der  Eingriff in der 

Betriebsphase auf ein Minimum reduziert. Die Bereiche, die derzeit der Bevölkerung zur 

Erholungs- und Aufenthaltsnutzung zur Verfügung stehen, werden nach Fertigstellung 

bestandsnah wiederhergestellt und nutzungsbezogen eine Verbesserung erfahren (Fuß- und 

Radwegeverbindungen). Im westlichsten Abschnitt erfolgen parkartige Ausgestaltungen (inkl. 

Baumpflanzungen), die ebenfalls eine Verbesserung der derzeitigen Nutzungsmöglichkeiten 

und auch eine Kompensation des Landschaftsbildes darstellen. Die angesprochene 

Reduzierung der nutzbaren Flächen ist daher nicht nachvollziehbar.  

Ergänzend wird auf die Stellungnahme zu Nr. 573 verwiesen. 

 

Freizeit und Erholung 

Unter Berücksichtigung der berührten Fachgutachten kommt es während der Bauphase zu 

Nutzungseinschränkungen für Erholungszwecke und Freizeitaktivitäten. Diese sind in 

Hinblick auf eine beschränkte Zeitdauer als vertretbar zu betrachten.  

In der Betriebsphase wird unter Hinweis auf die einschlägigen Fachbeiträge ersichtlich, dass 

bestehende Nutzungsmöglichkeiten ausgeglichen werden und langfristig Erholungsräume 

erhalten bleiben. Aus humanmedizinischer Sicht sind in der Betriebsphase keine nachteiligen 

Einschränkungen der Erholungsmöglichkeiten erkennbar. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

 

Nr. 662.12) 12.0 Bodenversiegelung  

Durch die massive zusätzliche Bodenversiegelung wird das regional Kleinklima verändert. 

Dadurch wird unser Lebensumfeld nicht nur optisch (Erholungswert sinkt) sondern auch 

klimatisch verschlechtert. Dadurch ist in den Sommermonaten mit Überwärmungen zu 

rechnen. Gemeinsam mit dem Umstand, dass die Lärmemissionen ebenfalls steigen ist es 

uns dann unmöglich bei Nacht bei offenem Fenster zu schlafen um so im Sommer 

Abkühlung zu bekommen. Siehe wissenschaftliche Untersuchungen Hagelversicherung.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Klima und Umweltmeteorologie 

Die im Zuge der Errichtung der Straße und der zugehörigen Kunstbauten (Wannen, Tunnel) 

sowie infolge der lärmtechnischen Begleitmaßnahmen zu erwartenden Änderungen in den 
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kleinräumigen Wind-, Temperatur- und Feuchteverhältnissen werden im Teilgutachten 

Umweltmeteorologie und Klima ausführlich diskutiert. In der Betriebsphase sind nach 

erfolgter Begrünung der Böschungen und Ausgleichsflächen keine erheblichen 

Veränderungen der Temperatur- und Feuchteverhältnisse auf Flächen abseits der 

projektierten Straßentrasse zu erwarten. 

 

Nr. 662.13) 13.0 Umwelt - Gesundheit  

Die vorliegende Planung lässt eine signifikante Schlechterstellung in Bezug auf die 

Zielerreichung Österreichs bezüglich Treibhausgasreduktion (EU-2020 bzw. 2050 Ziele – 

Pariser Klimaabkommen) erwarten. Das gleiche gilt auch in Bezug auf 

Feinstaubabstimmung, v.a. im Hinblick auf bereits durch die EU Kommission angekündigten 

strengerer Vorgaben betreffend Luftqualität in Abstimmung mit WHO Zielen.  

Die Projekte konterkarieren die Empfehlungen des österreichischen Klimaschutzberichts 

2012 und des zehnten Umweltkontrollberichts des Bundesministers für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Hinsichtlich Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1  sind – wie im gesamten Bereich 

des Luftreinhalte-rechts - die Vorgaben der Europäischen Union bindend. Die wichtigste 

Richtlinie, welche das Monitoring und die Bewertung der Ergebnisse anhand von 

Grenzwerten regelt, ist die Luftqualitätsrichtlinie RL 2008/50/EG. Diese Richtlinie normiert 

neben anderen Luftschadstoffen die Erfassung und Begrenzung der Feinstaubfraktionen 

PM10 und PM2,5 in Europa. Im Jahr 2013 hat die EU ihre Luftreinhaltestrategie anhand der 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. Unter Beiziehung von Expertinnen 

und Experten (z.B. der Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde unter anderem überprüft, 

welche Auswirkungen die Luftqualitätsrichtlinie auf die Entwicklung der Luftqualität in den 

Mitgliedstaaten seit Inkrafttreten hatte und wie gefährlich Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid 

und weitere Luftschadstoffe gemäß dem neuesten Wissensstand sind. Auch die 

Messmethodik und die gewonnenen Messergebnisse waren Teil der Untersuchungen. 

Darüber hinaus wurde eine öffentliche Konsultation durch-geführt, um 

Verbesserungspotentiale in der Luftreinhaltepolitik zu identifizieren. Die Dokumentation der 

Evaluierung und deren Ergebnisse sind unter folgenden Weblink 

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm abrufbar. 

Bezüglich der zu überwachenden Feinstaubfraktionen – derzeit PM10 und PM2,5 - sahen die 

eingebundenen Expertinnen und Experten keine Notwendigkeit diese durch die Einführung  

weiterer Feinstaub-Fraktionen zu ergänzen. Die Europäische Union erachtete somit die 

bestehenden Feinstaub-Grenzwerte PM10 und PM2,5  als ausreichend um die menschliche 

Gesundheit zu schützen. 

Um die Vergleichbarkeit von Messdaten zu gewährleisten, müssen Referenzverfahren für die 

Messung und qualitätssichernde Maßnahmen festgelegt werden, bzw. es muss die 

Rückführbarkeit der Messdaten auf Referenzverfahren nachvollziehbar gewährleistet sein. 

Üblicherweise werden dazu entsprechende Normen und Leitfäden erarbeitet, die in weiterer 

Folge durch rechtliche Vorgaben verbindlich werden. In Genehmigungsverfahren müssen 

unabhängige Gutachter im Rahmen von festgelegten Messunsicherheiten zu den gleichen 
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Messergebnissen kommen können. Für Ultrafeinstaub in den Fraktionen PM1,0 und PM0,1  

sind derzeit keine Referenzverfahren und Qualitätssicherungsmaßnahmen definiert, und die 

vorhandenen Messreihen von PM10 und PM2,5  sind damit untereinander weder direkt 

vergleichbar, noch wiederholbar. 

Da PM10 und PM2,5 in PM2,5 enthalten sind, werden diese ultrafeinen Feinstaubanteile zum 

derzeitigen Stand der Technik durch die Bewertung von PM2,5 mitberücksichtigt. 

 

Klima und Umweltmeteorologie 

Wie im Teilgutachten Umweltmeteorologie und Klima dargelegt, ist in der Betriebsphase der 

Stadtstraße Aspern 2024 mit einer Erhöhung der jährlichen Treibhausgasemissionen um 

6.000 t CO2-Äquivalent gegenüber dem Nullplanfall zu rechnen.  

Aufgrund des räumlichen Zusammenhangs werden im genannten Teilgutachten die 

Auswirkungen der Projekte Stadtstraße mit AST Seestadt Ost und Spange S1 auf die 

Treibhausgasemissionen gemeinsam kumulativ betrachtet und mit den Gesamtemissionen 

der Stadt Wien verglichen. Die jährlichen Treibhausgasemissionen der drei genannten 

Projekte zusammen erhöhen sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase die 

klimarelevanten Treibhausgasemissionen der Stadt Wien um etwa 0,1 %.Das 

Klimaschutzgesetz (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011) legt in Österreich sektorale 

Emissionshöchstmengen für 2013–2020 fest. In einer Novelle des KSG (BGBl. I Nr. 94/2013) 

wurden diese für die Periode 2013–2020 ergänzt (Umweltbundesamt, Klimaschutzbericht 

2016). Maßnahmen für die Einhaltung dieser Höchstmengen sind von den jeweils fachlich 

zuständigen BundesministerInnen mit sektoralen Verhandlungsgruppen zu erarbeiten.  

Die Höchstmenge der österreichischen Gesamtemission an Treibhausgasen ist für das Jahr 

2020 mit 48,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent festgelegt. Die zu erwartende Erhöhung der 

Treibhausgasemissionen durch das gegenständliche Projekt liegt in der Größenordnung von 

0,01 % , kumuliert mit dem Projekt Spange S1 0,02% dieses Wertes. 

 

Anmerkung 

Bei der Frage nach Zulässigkeit der Erhöhung von Emissionen handelt es sich um eine reine 

Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

Nr. 662.14) 14.0 Bürgerbeteiligung im Vorfeld  

Die notwendige Bürgerbeteiligung entsprechend der ratifizierten Århus-Konvention hat nicht 

stattgefunden. Siehe auch Petition der Bürgerinitiative Hirschstetten-retten an die 

Europäische Kommission.  

Die unter hohem finanziellen Aufwand abgehaltenen Bürgerbeteiligungsbeiratssitzungen 

waren reine Placeboveranstaltungen. Nachzulesen im Protokoll des 1. BIB ist, dass nicht 

über Lage, Trasse oder Spuren diskutiert werden kann. Das steht im klaren Widerspruch zur 

Konvention von Århus in der verlangt wird, dass Bürgerbeteiligung dann stattzufinden hat, 

wenn alle Ergebnisse noch offen sind.  
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Als Bewohner dieses Errichtungsgebiets und Teilnehmer am BIB fühlen wir uns mit all 

diesen ‚unkoordinierten‘ bzw. unzureichend abgestimmten Projekten bzw. strategischen 

Veränderungen somit nicht ausreichend beteiligt.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Bei der Frage zur Umsetzung der Aarhus-Konvention handelt es sich um eine reine 

Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 662.15) 15.0 Einreichunterlagen basieren weitgehend auf UVE Unterlagen und sind nach 

wie vor nicht schlüssig  

Die Stellungnahme des BMLFUW vom 14.08.2014 GZ: MA22-581561/2014 zu den UVE – 

Unterlagen der Stadtstraße an die zuständige UVP Behörde, Wiener Umweltschutzabteilung 

MA 22, war schlicht weg vernichtend. Wir sehen nach wie vor kaum Verbesserungen bzw. 

eingearbeitete Alternativen. Nachstehend auszugsweise angeführte Stellungnahmen des 

BMLFUW und unsere Anmerkungen.  

Auszug aus der Stellungnahme des BMLFUW:  

15.1 Zitat Seite 4:   

Mit dem geplanten Vorhaben soll eine Verkehrsverlagerung auf das hochrangige 

Straßennetz erreicht werden. Durch die Verringerung der Reisezeit (und damit der 

Reisekosten) wird die Realisierung der geplanten Strecke aller Voraussicht nach mehr 

motorisierten Individualverkehr anziehen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben 

nicht dazu beiträgt, das Ziel des Masterplans Verkehr zu erreichen, den Modal Split Anteil 

des MIV der Wienerinnen und Wiener im Jahr 2020 auf einen Anteil von 25 % zu reduzieren. 

  

KEINE ÄNDERUNG DER AUSRICHTUNG IN DEN EINREICHUNTERLAGEN 

ERKENNBAR! 

15.2 Zitat Seite 4:   

Zudem führt der gewählte Prognosehorizont 2030 zu einer Unterschätzung der zu 

erwartenden maximalen Immissionsbelastung.   

KEINE ÄNDERUNG DER AUSRICHTUNG IN DEN EINREICHUNTERLAGEN 

ERKENNBAR!  

15.3 Zitat Seite 5:   

Die Unterlagen zum Fachbereich Verkehr sind durch das kombinieren von Karten und Text 

im Bericht „Verkehrsuntersuchung“ schwer lesbar. Die Ausführungen in Bezug auf die 

verwendeten Verkehrsmodelle sind nicht nachvollziehbar, da für die Verkehrsmodellierung 

essentielle Angaben fehlen. Weiters sind Auswirkungen auf den öffentlichen und den nicht 

motorisierten Verkehr in Bezug auf das gegenständliche Vorhaben in die UVE mit 

einzubeziehen.   

NUR ZUM TEIL EINGEARBEITET!  

15.4 Zitat Seite 5:   

Die projektspezifischen Annahmen (als Basis für die Modellierungsschritte 

Verkehrserzeugung, -verteilung und -aufteilung), beispielsweise zu spezifischem 
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Verkehrsaufkommen, Erzeugungsraten oder PKW-Besetzungsgrad, wurden nicht erläutert 

bzw. begründet. Dadurch ergibt sich eine Datenbasis, die nicht beurteilt werden kann und 

Ergebnisse, die nicht nachvollziehbar sind, auf denen jedoch weitreichende Entscheidungen 

basieren. Ergänzungen sind erforderlich.   

NACH WIE VOR NICHT NACHVOLLZIEHBAR!  

15.5 Zitat Seite 6:   

Die Simulationsläufe wurden, entgegen den Aussagen im Theorieteil des genannten 

Kapitels, keiner (zwingend erforderlichen) quantitativen Beurteilung nach beispielsweise 

Staulängen, Reisezeiten, Knoten- oder Fahrzeugauswertungen mit nachgelagerter 

statistischer Auswertung in Abhängigkeit der Anzahl der Simulationsläufe unterzogen. 

Stattdessen erfolgte die Beurteilung lediglich anhand der visuellen Betrachtung eines 

Umlaufes. Die Aussage (S. 79): „Die Visualisierung {…] weist nach, dass der Verkehrsablauf 

[…] in einer ausreichenden Verkehrsqualität erfolgen kann“ ist daher auf Basis der 

vorhandenen Informationen nicht nachvollziehbar. Ausführliche Ergänzungen sind 

erforderlich.   

ERGÄNZUNGEN UNZUREICHEND!  

15.6 Zitat Seite 6:  

Das Vorhaben verursacht einen Eingriff in das Gesamtverkehrssystem. Eine Darstellung des 

Eingriffs auf andere Teilnehmer des Verkehrssystems, nicht nur für den motorisierten 

Individualverkehr (sondern auch für den nicht motorisierten und öffentlichen Verkehr), ist zu 

ergänzen.   

ES GIBT IMMER NOCH KEIN MOBILITÄTSKONZEPT  

15.7 Zitat Seite 7:   

Luft  

Als Prognosehorizont wird sowohl in der Verkehrsuntersuchung als auch in den Unterlagen 

zum Fachbereich Luft das Jahr 2030 herangezogen. Dieses Bezugsjahr liegt mehr als 10 

Jahre nach der geplanten Inbetriebnahme. Aufgrund der kontinuierlichen Flottenerneuerung 

und der Verringerung der durchschnittlichen Emissionen der Fahrzeuge bis zum Jahr 2030 

stellen die prognostizierten Gesamtemissionen zu diesem Betriebszeitpunkt nicht den 

Maximalfall dar. Es ist zu erwarten, dass die Gesamtemissionen zu einem früheren Zeitpunkt 

(z.B. 2018) höher sind und damit auch höhere Immissionsbelastungen verbunden sind. Dies 

ist bei der Darstellung der Auswirkungen zu berücksichtigen.   

ES KONNTEN NACH WIE VOR KEINE KOMPENSATIONSMASSNAHMEN DARGESTLLT 

WERDEN: VIELMEHR GEHT MAN NOCH ÜBER DIE WERTE DER 

IRRELEVANZGRENZE!!  

15.8 Zitat Seite 8:   

Tiere/Pflanzen/Lebensräume Für die angeführten Ausgleichsmaßnahmen (S. 108-109) sind 

Flächenangaben zu ergänzen. Die Gehölzpflanzungen und die Wiederherstellung des 

gerodeten Waldes (Fachbericht Pflanzen S. 108 ff.: siehe Maßnahmen Pf-Bet-02, -03, -05, -

06) brauchen 30 bis 100 Jahre, um das angestrebte Entwicklungsziel zu erreichen (Tab. 26, 

S. 111-112). Die hohe Maßnahmenwirkung ist daher nicht nachvollziehbar. Die 

Entwicklungsdauer dieser Ausgleichsmaßnahme (zeitliche Faktor) ist bei der 

Maßnahmenbewertung zu berücksichtigen (vgl. dazu Fachbericht Tiere, S. 32 Tab. 13: 

Bewertung der Maßnahmenwirksamkeit) und die Maßnahmenwirkung entsprechend 

herabzusetzen.   

HERABSETZEN HEISST NOCH GERINGERE WIRKUNG!  
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15.9 Zitat Seite 9:   

Verkehr   

Die vorliegende Alternativenprüfung behandelt nur Varianten zum Straßenausbau. 

Alternativen, welche die Stärkung anderer Verkehrsarten (öffentlicher Verkehr, nicht 

motorisierter Individualverkehr) zum Ziel haben, kommen im Verkehrsbericht (Einlage 

C.01.01.1001) nicht vor. Eine Prüfung solcher Varianten sollte ergänzt werden, u.a. auch 

deshalb, weil laut Masterplan Verkehr für Wien der Modal Split Anteil des MIV der 

Wienerinnen und Wiener derzeit rückläufig ist und im Jahr 2020 auf einen Anteil von 25 % 

weiter reduziert werden soll.   

KEINE ÄNDERUNG!  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Die Auseinandersetzung im Rahmen des gegenständlichen Stellungnahmenbandes erfolgt 

nur aus fachlicher Sicht, das gegenständliche Projekt betreffend. Hierzu wird auf die 

Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Verkehr (zu 15.1, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.9) 

zu 15.1: Der Anteil des induzierten Verkehrs durch die Stadtstraße und S1-Spange Aspern 

wurde mit 9,1% errechnet. Bezüglich der Modal Split Änderung wurde ein nicht 

überschießender Anteil von +0,6% MIV-Anteil bei einer relativen Reisezeitveränderung unter 

70% zugrunde gelegt und eine U-Bahn-Bonus von bis zu -5%. Die ÖV-Verbindungen 

Richtung Zentrum sind durch U- und S-Bahn als sehr gut zu bezeichnen, allerdings ergeben 

sich für Fahrziele im Süden deutlich längere Reisezeiten bei ÖV-Benutzung. Diese langen 

Reisezeiten dadurch "zumutbarer" zu machen, dass der MIV länger im Stau steht, geht an 

der Deckung der Mobilitätsbedürfnisse vorbei. Eine Verbesserung im ÖV-Angebot für die 

Strecken mit langer Fahrdauer ist nicht Gegenstand der Einreichung. Die Ziele der Stadt den 

ÖV-Anteil zu heben und den MIV-Anteil zurückzudrängen sind in Gebieten mit dichter 

Bebauung und dichtem ÖV-Angebot wie im Zentrum oder in der Seestadt leichter zu 

erreichen. Weite Teile des Untersuchungsraums im 22. Bezirk, als auch in den 

angrenzenden Teilen in NÖ erfüllen diese Voraussetzungen nicht. 

zu 15.3: Im Verkehrsmodell Ostregion wurden 44.230 Strecken, 16.244 Knoten und 6.130 

Verkehrszellen(bezirke) und somit 6.130 Einfüllpunkte für die Berechnung herangezogen, im 

Untersuchungsraum sind dies 7.508 Str./2.742 Kn./1.197 Vz. Die UVE und die 

Verkehrsuntersuchung lassen die detaillierten Parameter für die einzelnen 

Modellberechnungen offen. Es wurden jedoch die den Berechnungen zugrunde gelegten 

bekannten Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklungen umfangreich dokumentiert, sowie 

die Änderungen der Verkehrsinfrastruktur zum jeweiligen Szenario (Planfall) angeführt. Von 

einem befugten Zivilingenieurbüro, welches schon mehrfach Modellberechnungen 

durchgeführt hat und dessen Prognosewerte gute Übereinstimmungen mit nachfolgend 

erfolgten Verkehrszählungen (wie A5, S1, S2) aufwiesen, kann weiterhin vorausgesetzt 

werden, dass die für die aktuellen Modellberechnungen erforderlichen Parameter richtig 

implementiert werden. Eine fehlerhafte Parametrierung würde sich schon bei der 

Modellkalibrierung durch Unplausibilitäten bemerkbar machen.  

Die Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr wurden in der Auswertung des Modal-Split-

Verkehrsleistung in der Verkehrsuntersuchung ausgewiesen. In der Verkehrsuntersuchung 
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sind die Hinweise auf eine möglichst staufreie Führung des ÖV enthalten, im Projekt durch 

die Anlage von Busfahrstreifen ausgewiesen. Des Weiteren sind in der 

Verkehrsuntersuchung die Angaben über die Veränderungen im Fuß- und Radwegenetz 

enthalten. Die Schaffung neuer Geh- und Radwegverbindungen entlang der Trasse ist in der 

UVE-Synthese enthalten. 

zu 15.4: Die Begründung für die Annahme des Besetzungsgrades fehlt. Die Annahme einer 

leichten Steigerung zum Bestand erscheint im Hinblick auf Maßnahmen der Stadt Wien wie 

z.B. Förderung von Car-pooling durchaus plausibel. Die Eingangsgrößen für die 

Verkehrserzeugung wurden aus Daten der Einwohner, Erwerbstätigen und dem 

Motorisierungsgrad gewonnen. Die Prognosedaten durch Hochrechnung der Bestands- mit 

den Entwicklungsdaten in den Verkehrszellen. Die Aufteilung der prognostizierten 

Strukturdaten auf die Verkehrszellen ist ebenfalls beschrieben, allerdings nicht als 

Kochbuch. Lagen Prognosedaten z.B. aus bereits abgeschlossenen (UVP)-

Bewilligungsverfahren vor, sind diese direkt eingeflossen. Aus dem kalibrierten 

Verkehrsmodell Bestand wurden nachfolgend die Prognoseverkehrswerte errechnet. Wären 

erhebliche Fehler in den Modellparametern der Verkehrserzeugung zum Bestand 

eingeflossen, hätte sich selbiges bei der Modellkalibrierung durch Unplausibilitäten 

bemerkbar gemacht. 

zu 15.5: In keinem der den Unterlagen beiliegenden Dokumenten mit Verkehrsbezug (und 

mehr als 79 Seiten) konnten die zitierten Wortfolgen entnommen werden. Für die Aussage 

betreffend einer ausreichenden Verkehrsqualität in den Verkehrsabläufen kommen in der 

Regel die Auswertung der Ergebnisse von Leistungsberechungen an 

Verkehrslichtsignalanlagen in Betracht. Dazu bedarf es allerdings keiner statistischen 

Auswertung von mehrfachen Durchläufen einer Verkehrssimulation. Es ist nach Kontrolle der 

Berechnungsparameter lediglich der Auslastungsgrad und das Vorhandensein 

ausreichender Stauraumlängen erforderlich, um den zu erwartenden Verkehrsablauf 

beurteilen zu können. 

zu 15.6: Wenn vom Fuß- und Radverkehr erhebliche Umweltauswirkungen ausgehen, wird 

auch eine derartige Untersuchung vorgenommen, obgleich dies schwer möglich ist. Bislang 

werden CH4-Emissionen im nichtmotorisierten Individualverkehr, aber auch das 

Gehgeräusch und das Laufgeräusch von Fahrrädern und deren Wiederaufwirbelung von 

Feinstaub als unerheblich eingestuft und wurde daher in der Verkehrsuntersuchung auf die 

Beibringung diesbezüglicher Verkehrsdaten verzichtet. Die Veränderungen im Geh- und 

Radwegenetz wurden dargestellt, allenfalls auftretende Behinderungen im Fuß- und 

Radverkehr während der Bauphasen beschrieben. Die vorgesehenen Verkehrsmaßnahmen 

zu den Bauphasen wurden als umsetzbar beurteilt, die lokalen Behinderungen als zumutbar. 

Trotz dieser Beurteilung kann dem Ergebnis des verkehrsbehördlichen 

Ermittlungsverfahrens, welches nicht Gegenstand der UVP ist, nicht vorgegriffen werden. 

Hinsichtlich des öffentlichen Verkehrs wurde die erwartete Verkehrsleistung berechnet. Da 

der Einsatz öffentlicher Verkehrsmittel hinsichtlich der Intervallgestaltung nach dem 

tatsächlichen Bedarf erfolgt, ist von einer sukzessiven Anpassung an die veränderten 

Belastungsverhältnisse auszugehen. Strategische Änderungen im ÖV-Angebot hinsichtlich 

neuer Routen sind ein langwieriger Prozess. Für die vorliegende Verkehrsuntersuchung sind 

nur die als bekannt ausgewiesenen Netzveränderungen berücksichtigt. 

zu 15.7: In der Verkehrsbelastung wurden die Fortschritte in der Stadtentwicklung zu den 

jeweiligen Prognosejahren berücksichtigt und in den jeweiligen Planfällen dargestellt. 
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zu 15.9: In der Variantenprüfung geht es um einen Vergleich unterschiedlicher 

Straßenprojekte, mit denen der aus der Bevölkerungsentwicklung generierte MIV-Anteil 

bewältigt werden kann. Da Straßenverkehr auf Straßen abgewickelt wird, werden auch nur 

alternative Führungen der Straße verglichen und bewertet. Die anderen Verkehrsarten 

wurden bereits bei der Berechnung des MIV-Anteils berücksichtigt. 

In der gegenständlichen UVP soll das vorliegende Projekt hinsichtlich der 

Umweltverträglichkeit geprüft werden. Weder ein anderes Projekt, noch Alternativen. Zum 

vorliegenden Projekt wurden die Verkehrsdaten für die Berechnung der 

Umweltauswirkungen durch Modellberechnung abgeschätzt. Die Stadt Wien führt auch 

ergänzende Maßnahmen zur Reduzierung des MIV durch, wie Erweiterung der 

Parkraumbewirtschaftung. Diese wurde bis zur Erweiterung im 17. Bezirk im Modell 

berücksichtigt. Die Ausdehnung auf die Bezirke 10, 11 und 19 konnte mangels konkreter 

Parameter wie Zeitpunkt, Lage und Ausdehnung noch nicht berücksichtigt werden. 

 

Luft (zu 15.2, 15.7) 

Die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens in der Betriebsphase basiert auf dem 

Vergleich der Nullvarianten (d.h. das Projekt wird nicht umgesetzt) und der Projektvarianten 

für die Jahre Jahr 2019. 2024 und 2030. Die prognostizierten Immissionen beider Planfälle 

werden miteinander verglichen und in Bezug auf die gesetzlichen Grenzwerte bzw. anhand 

des Schwellenwertkonzepts beurteilt. 

Für das Jahr 2020 sind im Projekt Stadtstrasse um 3.6 % höheren Emissionen für NOx als 

um Jahr 2019 zu erwarten. Dieser Umstand wird in der Beurteilung der Auswirkungen in der 

Betriebsphase berücksichtigt. 

 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume (zu 15.8) 

Die wichtigsten Ausgleichsmaßnahmen sind die folgenden, die auch klare Flächenangaben 

aufweisen: 

• M- 11 „Neuanlage von Saumbiotopen“ - Im Wesentlichen werden 5,9 ha Saumbiotope 

mit Heckenstreifen angelegt, ca. 2,5 ha davon sind als neuer Lebensraum für die 

Zauneidechse vorgesehen. 

• M- 12 „Neuanlage bzw. Verbesserung von Grünland“ - Noch vor dem Verlust der 

bestehenden Grünlandflächen werden als funktionserhaltende Maßnahme 5,3 ha magere 

Grünlandflächen mit Gehölzen auf aktuell trocken-schottrigen Ackerflächen neu angelegt. 

• M- 13 „Neuanlage von Gehölzflächen“ - Als Ersatz für dauerhafte Rodungen werden 

bewirtschaftungsfreie Gehölzflächen aus standort- und regionaltypischen Baum- und 

Straucharten im Ausmaß von 1 ha angelegt. 

• M-14 „Rückbau und Rekultivierung der Bauphasenflächen“ - Spätestens mit der 

Verkehrsfreigabe werden insgesamt (inkl. Ast Seestadt Ost) ca. 18 ha von ausschließlich 

während der Bauphase beanspruchten Flächen wieder kultiviert. 

Zusätzlich werden flächige Ausgleichsmaßnahmen im unmittelbaren 

Trassenplanungsbereich entweder im Rahmen der ökologischen Begleitplanung mit ca. 8,5 

ha ausgeführt oder durch die folgenden Maßnahmenkomplexe realisiert: 
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• Maßnahmenkomplex „Heidjöchl“ (MA-04-a) - Auf einer derzeit landwirtschaftlich 

genutzten Fläche sollen Strukturelemente wieder eingebaut werden (MS-06-a), ebenso soll 

die Neuanlage von Saumbiotopen mit 0,7 ha (FM-02-a), von Grünland mit 1,2 ha (FM-03-a) 

und die Errichtung eines Laichgewässers für die Wechselkröte erfolgen. 

• Maßnahmenkomplex „Krcalweg“ (MA-05-a) - Auf dieser Fläche soll der Einbau von 

Strukturelementen (MS-06-a) sowie die Neuanlage von Saumbiotopen mit 0,7 ha (FM-02-a), 

Verbesserung von Grünland auf 1 ha (FM-03-a), Neuanlage von Gehölzstreifen auf 0,15 ha 

(MA-01-a) und die Errichtung eines Laichgewässers für die Wechselkröte erfolgen. 

Ein Teil der Ausgleichsmaßnahmen wird entweder bereits vor dem Betrieb realisiert oder im 

Betrieb realisiert bzw. initialisiert werden. Je nach Zielsetzung wird eine vollständige 

Umsetzung bis zur Zielerreichung, z.B. bei Gehölzpflanzungen auch einen längeren 

Zeitraum benötigen. 

 

Forst, Jagd und Fischerei (zu 15.8) 

Auf die Beantwortung der Einwendung Nr. „Nr. 662.18) 18.0 Rodung (Forstgesetz)“ auf Seite 

468 wird verwiesen (Ersatzaufforstungen). Aus forstfachlicher Sicht wird hiezu festgehalten, 

dass für die geplanten dauernden Rodungsflächen Ersatzaufforstungsflächen im gleichen 

Ausmaß vorgeschrieben werden, um die Waldflächenbilanz zu sichern und den Verlust an 

Waldflächen zu kompensieren. Die auf Baudauer befristet gerodeten Waldflächen werden an 

Ort und Stelle wieder aufgeforstet. 

Diese Ersatz- und Wiederaufforstungen werden aus forstfachlicher Erfahrung im 

sommerwarmen Osten nach rund 15-20 Jahren die verlorenen Wirkungen (Transpiration, 

Kühlung etc.) der Waldflächen nach Entwicklung der Blattmasse der Kronen und 

tiefgründiger Bewurzelung zur Gänze erfüllen können. 

 

Nr. 662.16) 16.0 Projektteilung  

Die Teilung der „leistungsfähigen Verbindungsstraße zwischen der A23/Knoten Hirschstetten 

und der geplanten S1-Wiener Außenringschnellstraße/ Knoten Raasdorf“ wird mit 

Einsparungen beim Flächenbedarf und geringerem Schadstoffausstoß argumentiert. Diese 

Argumentation ist nicht der wahre Grund für die Teilung. Tatsächlich wäre eine 

durchgehende Autobahn überhaupt nicht argumentierbar und schon gar nicht 

genehmigungsfähig. Siehe dazu die Aussagen der ASFINAG Vorstände Alois Schedl, 

gemeinsam mit Klaus Schierhackl vom 09. Jänner 2010 bei einer Pressekonferenz. Zitat: 

„Wenn dort durch die Spange (= heutige S1 Wiener Außenring Schnellstraße, Spange 

Seestadt + Stadtstraße Hirschstetten-Aspern) 30.000 Autos mehr dazukommen, dann 

müssen auf der (bestehenden) A23 Maßnahmen gegen die Verschmutzung gesetzt werden.“ 

Die ASFINAG hat daher die Pläne verworfen.  

Es wird in nahezu allen Einreichunterlagen auf die Wechselwirkung der Stadtstraße zu allen 

anderen Infrastrukturprojekten des Planungsgebietes hingewiesen. Eine gemeinsame 

Betrachtung der Auswirkungen (Gemeinsame SUP) ist nicht erfolgt. Zusätzlich wurde das 

Projekt auch noch geteilt, um es genehmigungsfähig zu machen.  

Diese Vorgangsweise ist gegen die ortsansässige Bevölkerung gerichtet, inakzeptabel und 

das Vorhaben daher nicht genehmigungsfähig.  
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Anmerkung: siehe auch Nr. 111.1), 170/2) 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 662.17) 17.0 Bevölkerung, Lebensqualität, Gesundheit  

Seriöserweise müssen angeblichen Entlastung auch Mehrbelastungen in neu, als Zubringer 

zur Stadtstraße statt als Sackgasse o.ä. fungierenden Straßenzügen gegenübergestellt 

werden. Aber das ist schon bei den BürgerInnenbeiratssitzungen nicht geschehen. Die 

angeführten Zahlen sind durch nichts belegt und unrealistisch.  

17.01 Keine Aufnahme von weiteren Kfz. auf der A23 Fahrtrichtung Süden mehr möglich 

Die A23 kann schon heute keine zusätzlichen Fahrzeuge Fahrtrichtung Süden mehr 

aufnehmen. Man plant trotzdem weitere, mindestens 30.000 Kfz. bei der Anschlussstelle 

Hirschstetten auf die überlastete Tangente zu schleusen. Der Effekt wäre ein Rückstau 

durch den geplanten Tunnel unter den Blumengärten durch bzw. würden die Fahrzeuge bei 

der (geplanten) Anschlussstelle Lavaterstraße abfahren und sich wieder durch das 

Wohngebiet ihren Weg suchen und dieses, bzw. die ortsansässige Bevölkerung massiv mit 

Emissionen belasten.   

Sollte die Annahme getroffen worden sein, dass die S1/Lobauautobahn schon in Betrieb 

wäre, ist das aus mehreren Gründen unzulässig und hat in diesem Verfahren keine 

Relevanz, da derer Errichtung weder zeitnah noch überhaupt gesichert ist.  

17.02 Spargelfeldstraße / Quadenstraße /Friedhofsweg  

Innerhalb von 50 Meter sollen zwei VLS Anlagen installiert werden, die die Zu- und Abfahrt 

zur Stadtstraße regulieren sollen. Man verspricht der Bevölkerung von Hirschstetten 

Entlastung. Die maximale Rückstaulänge im Bereich Friedhofsweg wird mit 44 Meter 

angegeben. Das beinhaltet beide Kreuzungen (Quadenstraße / Friehofsweg und 

Quadenstraße / Emichgasse). Würde man die Verkehrsmodelle seriös aufsetzen, würden 

diese zeigen, dass der Rückstau in der Quadenstraße Richtung Norden weit über die 

Ziegelhofstraße hinausgehen würde. Das Gleiche würde in Richtung Hirschstetten Ort 

gelten. Die Angaben in diesem Bereich sind für uns falsch und nicht nachvollziehbar.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

17.01: Der verkehrlich maßgebliche Maßnahmenplanfall 1.D.3 2030 setzt die Realisierung 

der S1-Verbindung zur A4 (Lobautunnel) voraus. Schon aus dem Maßnahmenplanfall 1.C.2 

2024/2025, welcher als vor Inbetriebnahme des S1-Abschnittes bis zur A4 angesetzt wurde, 

sind erhebliche Verkehrssteigerungen auf der A23 und der B3 abzuleiten, welche 

abschnittsweise nur mehr vom Referenzplanzplanfall R.D 2030 übertroffen werden. Dem 

Referenzplanfall wird unterstellt, dass die Stadtentwicklung ohne zusätzlicher 

Verkehrsinfrastruktur erfolgt (mit etwas geringeren und dispersen Ansätzen in der 

Bevölkerung/Arbeitsplatzentwicklung). In beiden Planfällen kann aus den erwarteten 

Verkehrsbelastungen gefolgert werden, dass der Verkehrsablauf über einen Großteil des 

Tages als staugeprägt erfolgen wird. Der Zusatzverkehr kann nicht mehr über eine 

Steigerung der Spitzenbelastung sondern nur mehr über eine zeitliche Verbreiterung bei 
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Spitzenbelastung abgeführt werden. Trotz dieser Wirkungen ist ein Abfahren bei der 

Lavaterstraße (welche im vorliegenden Projekt noch nicht eingereicht, aber bezüglich der 

Verkehrsbelastungswirkung berücksichtigt ist) auch nicht zielführend, da auf der B3 und 

Langobardenstraße die gleichen Verkehrsqualitäten vorherrschen. Gleiches gilt für ein 

Abfahren an der Kreuzung Seestadt West. 

17.02: In den Berechnungen wird nicht der Rückstau sondern der Stauraumbedarf 

ausgewiesen. Der Stauraumbedarf beschreibt jene Aufstelllänge vor der Halteline, welche 

während der Sperrzeit von Kraftfahrzeugen belegt werden und in der folgenden 

Freigabephase abfließen. Rückstau tritt bei Störungen im Verkehrsablauf dann auf, wenn 

mehr Fahrzeuge ankommen, als während der Freigabezeit abfließen können. Wenn die 

Freigabezeit nicht mehr in voller Länge zum Verkehrsfluss genutzt werden kann tritt 

Rückstau früher ein und ist dies insbesondere von Art und Dauer der Verkehrsstörung im 

nachfolgenden Straßennetz abhängig. Eine Rückstauberechnung im Hinblick auf maximale 

Ausdehnung ist praktisch nicht möglich, da sehr viele beeinflussende Parameter zeitaktuell 

bekannt sein müssten. In den Leistungsberechnungen wurden die Prognosedaten zum 

Maßnahmenplanfall 1.D.3 2030 herangezogen und ergaben diese eine ausreichende 

Leistungsfähigkeit. Da die Verkehrswerte 2030 im Ortskern von Hirschstetten westlich 

Friedhofsweg unter die Bestandswerte abnehmen, und auch in der Quadenstraße westlich 

Ziegelhofstraße nur eine mäßige Zunahme aufweisen, kann davon ausgegangen werden, 

dass die heute bestehenden Rückstauerscheinungen, welche aus der Überlastung der VLSA 

Hirschstettner Straße/A23 herrühren, nicht mehr auf die beiden VLSAn mit der 

Quadenstraße Rückwirkungen zeigen. Rückstau durch Verkehrsstörungen auf der A23 kann 

nicht ausgeschlossen werden. 

 

Anmerkung 

Bei den Genehmigungsbedingungen handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, welche 

nicht durch die Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

Nr. 662.18) 18.0 Rodung (Forstgesetz)  

Im Abschnitt B-07-01-1001 wird angeführt, dass die als zu rodende eingereichte Waldfläche 

in Neubreitenlee in der KG Kaiserebersdorf wieder aufgeforstet werden soll. Das Forstgesetz 

schreibt im § 18 Absatz (2) folgendes vor: (2) In der die Ersatzleistung betreffenden 

Vorschreibung ist der Rodungswerber im Interesse der Wiederherstellung der durch die 

Rodung entfallenden Wirkungen des Waldes zur Aufforstung einer Nichtwaldfläche 

(Ersatzaufforstung) oder zu Maßnahmen zur Verbesserung des Waldzustandes zu 

verpflichten. Die Vorschreibung kann auch dahin lauten, dass der Rodungswerber die 

Ersatzaufforstung oder die Maßnahmen zur Verbesserung des Waldzustands auf 

Grundflächen eines anderen Grundeigentümers in der näheren Umgebung der 

Rodungsfläche auf Grund einer nachweisbar getroffenen Vereinbarung durchzuführen hat.  

Eine Aufforstung in Kaiserebersdorf ist somit laut Forstgesetz unzulässig und handelt den 

Ansprüchen der Bevölkerung und deren Gesundheit zuwider, da die Wirksamkeit für das 

Planungsgebiet nicht gegeben ist. Eine Genehmigung ist daher zurückzuweisen. 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 395 von 445 

 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Forst, Jagd und Fischerei 

Im Zuge der Errichtung der Stadtstraße Aspern samt des Astes Seestadt Nord ist seitens der 

MA 28 und MA 29 beabsichtigt, zum Zwecke der Verbesserung und des Ausbaus der 

Verkehrsinfrastruktur (öffentlicher Straßenverkehr) Waldflächen im Ausmaß von insgesamt 

8.256 m² (360 m² + 7.896 m²) als dauernde und 850 m² als befristete Rodungsfläche zu 

beanspruchen. 

Die 360 m² dauernde und die 850 m² befristete Rodungsfläche liegen im Bereich der 

Hausfeldstraße (Gst. Nrn. 591/81, 591/80 und 591/237, alle KG Aspern 01651, 

Grundeigentümer Stadt Wien). Die 7.896 m² dauernde Rodungsflächen liegen im Bereich 

des geplanten Ast Seestadt Nord (Gst. Nrn. 501, 500/1, beide KG Breitenlee 01652, 

Grundeigentümer Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds und Gst. Nr. 

526, KG Breitenlee 01652, Eigentümer ÖBB-Infrastruktur AG). 

Es wurden seitens der Rodungswerberin forstrechtlich und standörtlich geeignete 

Ersatzaufforstungsflächen für die dauernden Rodungsflächen im Ausmaß von insgesamt 

8.298 m² vorgesehen (siehe Einlage 2.06.01.1001 „Forstrechtliches Einreichoperat Bericht 

und Pläne 22, Stadtstraße, Ast Seestadt Ost und Einlage B.07.01.1001 Technischer Bericht 

Rodung und Aufforstung 22, Stadtstraße – Aspern, Einreichprojekt 2014). 7.938 m² davon 

sollen auf Teilflächen der Grundstücke Nrn. 532/1 und 531, beide KG 01652 Breitenlee im 

nordöstlichen Bereich des ehemaligen Flugfeld Aspern durchgeführt werden. Diese 

Ersatzaufforstungen in der KG Breitenlee sollen bis 31.12.2020 durchgeführt sein (siehe 

Auflagen im Fachgutachten „Forst, Jagd, Fischerei“). Die Ersatzaufforstung mit 360 m² liegt 

auf einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 164/2, KG 01661 Kaiserebersdorf Herrschaft im 

Bereich Lobau/Donau-Oder-Kanal. 

Daher ist die Situierung der Ersatzaufforstungsflächen in der näheren Umgebung durch die 

Lage aller Ersatzaufforstungsflächen im 22. Bezirk gegeben. Bezüglich Grundstück Nr. 164/2 

(KG Kaiserebersdorf Herrschaft) wird darauf hingewiesen, dass sich in der KG 

Kaiserebersdorf Herrschaft der Großteil der Lobau im 22. Bezirk (Donaustadt) befindet.  

Keine Ersatzaufforstungsfläche liegt in der KG Kaiserebersdorf, welche im 11. Bezirk 

(Simmering) situiert ist. 

 

Nr. 662.19) 19.0 Baumschutz (Wiener Baumschutzgesetz) 

Im Abschnitt B-07-02-1001 wird die Rodung von 370 Bäumen behandelt. Als 

Ersatzpflanzung gemäß Wiener Baumschutzgesetz werden 915 Bäume vorgeschrieben. 

Tatsächlich wird im bezüglichen Bericht festgehalten, dass lediglich 391 Bäume gepflanzt 

werden. Der Rest wird durch Ersatzzahlungen abgelöst. Die MA 28 zahlt also auf ein Konto 

der MA 6 DKT-Geld ein oder wie darf man sich das vorstellen?   

Zudem wird in der Stellungnahme des BMLFUW vom 14.08.2014 GZ: MA22-581561/2014 

zu den UVE – Unterlagen der Stadtstraße an die zuständige UVP Behörde, Wiener 

Umweltschutzabteilung MA 22 genau dieser Umstand kritisiert und zwar dahingehend, dass 

die angesetzten Wirkungen der Ersatz- bzw. Ausgleichsmaßnahmen viel zu hoch angesetzt 

sind und herabgesetzt werden müssen. Nun werden laut Bericht durch die (fiktiven) 

Ersatzzahlungen noch weniger Maßnahmen gesetzt und deren Wirkweise reduziert. Man 

muss nun also davon ausgehen, dass im Zusammenhang mit den Rodungen die gemäß 

Abschnitt B-07-01-1001 vorgenommen und nicht im Planungsgebiet sondern in 
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Kaiserebersdorf wieder aufgeforstet werden sollen, die Gesundheit der Bevölkerung an der 

Trasse stark beeinträchtigt wird.   

Es wurden beim Bau der Linie 26 bereits mindesten 150 Bäume gerodet. Dieser „Abgang“ ist 

nicht in der ggst. Planung berücksichtigt und die Berechnungen über die Wirksamkeit der 

Ersatzmaßnahmen auch in diesem Punkt falsch und eine Projektgenehmigung daher auch 

aus diesem Titel heraus nicht zulässig.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Baumschutz 

Für jene Bäume, die nicht Ersatz gepflanzt werden können ist die Ausgleichsabgabe zu 

entrichten. Diese wird nach Erteilung der Entfernungsbewilligung mittels 

Feststellungsbescheid durch Bescheid bemessen. 

Gemäß §9 Abs. 2 ist die Ausgleichsabgabe zweckgebunden. Das heißt die Erträgnisse sind 

ausschließlich zur Anpflanzung von Bäumen oder zur Beschaffung von geeigneten 

Grundflächen (bspw. Baumscheiben) zu verwenden.  

Die Ersatzpflanzungen wurden entlang des Projektgebietes situiert. Neupflanzungen iS Wr. 

Baumschutzgesetz in Kaiserebersdorf sind im Rahmen des UVP-Verfahrens nicht geplant.  

Die Anzahl der möglichen (durchführbaren) Ersatzpflanzungen wurde nach dem verfügbaren 

Lebensraum unter Berücksichtigung von baulichen Anlagen sowie der langfristigen 

Entwicklungsmöglichkeit der Neupflanzungen bestimmt. Zusätzliche Ersatzpflanzungen 

würden einen dichten Baumbestand erfordern, wobei aufgrund der Konkurrenzwirkung mit 

Ausfällen einzelner Individuen zu rechnen ist.  

Zusätzlich ist zu erwähnen, dass im Projektbereich mehr Bäume nachgepflanzt werden als 

gemäß Wr. Baumschutzgesetz entfernt werden. Aus fachlicher Sicht wird der 

Grünraumverlust dadurch kompensiert.  

Hinsichtlich der Beeinträchtigung der Gesundheit kann seitens des Fachbereichs 

Baumschutz keine Stellungnahme abgegeben werden. 

Die Berechnung der Ersatzpflanzungsanzahl bezieht sich gemäß §6 Wr. Baumschutzgesetz 

lediglich auf die Beurteilung nach §4 Wr. Baumschutzgesetz. Eine Rücksichtnahme auf 

weitere Baumentfernung aus sonstigen Baumfällungsverfahren (die jedenfalls entsprechend 

ihrer Bewilligungskriterien Ersatz gepflanzt werden) erfolgt nicht. 

 

Nr. 662.20) 20.0 Auswirkung der Nullvariante auf die Schutzgüter – Glaubwürdigkeit der 

Zahlen 

Folgt man der Ausführung, dass der Straßenverkehr bis 2030 um +79% zunehmen wird, 

würde das heißen, dass sich diese nahezu verdoppeln würde. Diese Annahme ist 

vollkommen aus der Luft gegriffen, dass sämtliche Prognosen des Autobesitzes in relativen 

und absoluten Zahlen das Gegenteil aussagen. Diese Zahlen wurden offensichtlich in 

sämtlichen Modellen als Grundlage verwendet womit also auch die Schlussfolgerungen 

weder zulässig noch richtig sind.   

Beispiele, wie Zahlen bei Berechnungen von einem auf den anderen Tag einfach 

ausgetauscht und somit jede Glaubwürdigkeit verlieren gibt es ganz prominente. Wir werden 

diesen Beweis in einer mündlichen Verhandlung (so es dazu kommen sollte) antreten. Auf 

Grund mangelnder Glaubwürdigkeit ist dem Projekt daher die Genehmigung zu versagen.  
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Entsprechend den in der Verkehrsuntersuchung angegebenen Kennwerten aus den 

Entwicklungsdaten in Wien, NÖ und Bgld wurde für den 0-Planfall 0.D.3 2030, welcher die 

Entwicklungen im erweiterten Untersuchungsraum inkludierend aller 

Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen außer das eingereichte Vorhaben widerspiegelt, im 

Untersuchungsraum die Zunahme der Verkehrswege im motorisierten Verkehr mit +53% und 

die Verkehrsleistung mit +74% zum Bestand 2012 ermittelt. Für die Verkehrswerte im MIV 

ergibt dies ein Plus von +48% in den Verkehrswegen und von +79% in der Verkehrsleistung. 

Der Untersuchungsraum umfasst nicht nur Hirschstetten, sondern auch Teile von NÖ und ist 

auf Seite 12 der Verkehrsuntersuchung dargestellt. 

 

Nr. 662.21) 21.0 Variantenprüfung der BI „Hirschstetten-retten“  

Wir haben im BürgerInnenbeirat BIB unsere bereits im Jahr 2012 skizzierten Varianten (in 

den Einreichunterlagen abgebildet) der Anbindung der „Seestadt“ und diverser lokaler 

Umfahrungen präsentiert. Diese wurden von den Fachleuten geprüft und dann in einer 

weiteren BIB – Sitzung erläutert. Unserer Variante wurde im Vergleich mit dem Projekt 

„Stadtstraße“ die gleiche verkehrliche Wirkung abgesprochen. Auf die Frage warum die 

Experten zu diesem Ergebnis kamen wurde uns geantwortet, dass die Variante der BI 

lediglich 2 Spuren und die „Stadtstraße“ 4 hat, also doppelt so leistungsfähig ist. Unsere 

Gegenfrage, ob bei einer Verdoppelung der Spuren von 2 auf 4 bei unserer Variante die 

gleiche verkehrliche Wirkung eintreten würde wurde mit JA beantwortet.  

Relativiert man die u.E. völlig an den Haaren herbeigezogenen und völlig überzogenen 

Zahlen von einer Zunahme des Verkehrsaufkommens von + 78% bis 2030 kommt man 

unweigerlich zu dem Schluss, dass eine zweistreifige Anbindung der Seestadt, die 

gleichzeitig die einzig vernünftige Entlastung von Breitenlee bringen würde (Sperre LKW-

Durchfahrt) völlig ausreichend wäre. Die Kosten würden einen Bruchteil jener des derzeitigen 

Projekts betragen, die Seestadt hätte ihre Anbindung an die S2 und die Bebauung Seestadt 

Nord, die angeblich von einer Anbindung an ein hochrangiges Straßennetz abhängig ist, 

könnte erfolgen. Unsere Variante wurde zwischenzeitlich noch dahingehend abgeändert, 

dass sie von dem „Biotop Bahnhof Breitenlee“ weit abgerückt wurde (siehe Webseite 

www.hirschstetten-retten.at). Wir halten fest, dass wir hier kein „Florianiprinzip“ vertreten, 

sondern lediglich Möglichkeiten aufzeigen, die von unabhängigen Experten geprüft und 

bewertet werden sollten.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Verkehr 

Die Ja/Nein Beurteilung bezüglich der gleichen Entlastungswirkung einer 4-Streifigen 

Führung gem. Variante BI kann nicht hinreichend genau beurteilt werden, zumal nicht 

angegeben wurde, von wem diese Aussagen (auf Grundlage welcher Basis) gemacht 

wurden. Dass eine leistungsfähigere Straße eine höhere Entlastungswirkung bringt, kann 
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begründet vermutet werden, dass die gleiche Entlastungswirkung eintritt, erfordert zumindest 

eine gleichartige Behandlung im Modell, wie die untersuchten Varianten. Die im Projekt 

beiliegenden ausgewerteten Varianten wiesen deutlich geringere Entlastungswirkungen auf, 

als die dem Verfahren zugrunde liegende Lage der Stadtstraße. Die 

Verkehrsleistungssteigerung um 79% bezieht sich auf den Untersuchungsraum, nicht der 

gesamte Verkehr tritt dabei in Hirschstetten auf. 

 

Nr. 662.22) 22.0 Geringerer Effekt gegen Arbeitslosigkeit der eingesetzten Steuergelder 

versus Invest in Bau von Bildungseinrichtungen  

Der Effekt des Straßenbauprojekts auf den Arbeitsmarkt ist 3 bis 5 Mal niedriger als bei 

gleichen Investitionsmittel in Hochbauvorhaben wie Schulen, Kindergärten und andere 

Bildungseinrichtungen da im Straßenbau ein hoher Anteil an Maschinen eingesetzt wird. Da 

dem Bauvorhaben von den meisten Verkehrsexperten die Wirkung abgesprochen und sogar 

eine Zunahme des Autoverkehrs prognostiziert wird, wäre das nicht nur eine 

verkehrspolitische, sondern auch eine arbeitsmarkttechnische Fehlentscheidung und ist 

daher abzulehnen.   

Conclusio: Bei Umleitung der Mittel hätten 3 bis 5 Mal mehr Menschen Arbeit.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 662.23) 23.0 Geplante Abänderungen der Einreichunterlagen  

Obwohl bereits weitere Abänderungen der Trasse bzw. deren Ausgestaltung (z. B. 

zusätzliche VSLA im Bereich Süßenbrunnerstraße und Lavaterstraße, Anschlussstelle 

Seestadt) als Rendering auf der Webseite der Stadt Wien abrufbar sind, wird trotzdem eine 

veraltete, überholte Variante zur Auflage gebracht. Diese Vorgangsweise widerspricht 

eindeutig den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.   

Alleine mit den zusätzlich und unnötig anfallenden Verfahrenskosten werden diese 

Grundsätze unseres Staatswesens verletzt.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 662.24) 24.0 Keine Projektgenehmigung „Stadtstraße“ ohne Genehmigung bzw. 

Baubeginn der weiteren Vorhaben wie S1 Abschnitt Süd – Lobauautobahn  

Es wurde bereits mehrfach angeführt, dass die Vorhaben im unmittelbaren Zusammenhang 

stehen. Eine Genehmigung des Projektes Stadtstraße Aspern ohne Genehmigung bzw. 

gesicherten Baubeginn einer 6. Donauquerung wurde selbst von der zuständigen Stadträtin 

ausgeschlossen.   

Da die Modelle alle einen Betrieb aller Projekte vorsehen, darf keine Genehmigung erfolgen.  
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24.1 Entfall eines Netzteiles   

In den Unterlagen fehlt die die Darstellung des Entfalls des Netzteils Stadtstraße komplett. 

Dessen Auswirkungen auf die Umwelt und die Bevölkerung wären wohl enorm und müssen 

daher dargestellt werden.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Die Darstellung des Netzes und der daraus resultierenden Verkehrsbelastungen ohne 

Realisierung des Vorhabens (Stadtstraße), aber mit allen anderen bekannten Vorhaben im 

Untersuchungsbereich wird als „0-Variante“ bezeichnet. Diese dient dem Wirkungsvergleich 

mit der „Vorhabensvariante“ (mit Stadtstraße) und ist in den Unterlagen als zwingend 

notwendiger Teil einer Straßen-UVP ausgewiesen. 

 

Anmerkung 

Bezüglich der Genehmigungsbedingungen handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, 

welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

Nr. 662.25) 25.0 Verletzung der Planungsgrundsätze  

Die vorliegende Planung verletzt die Planungsgrundsätze massiv, da die Vermeidung von 

Beeinträchtigungen von Umweltgüter nicht eingehalten wird.   

Es ist z.B. kein ausreichender Abstand zu Gebieten mit Schutzanspruch und 

Gefährdungsbereichen (Schutzgut Mensch) gegeben.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in Einleitung im Stellungnahmenband 1 erwiesen. 

 

Nr. 662.26) 26.0 Verletzung des Vorsorgeprinzips  

Gemäß Ministerium für ein lebenswertes Österreich ist das oberste Ziel im UVP – Verfahren, 

„Umweltschäden nach dem Vorsorgeprinzip von vornherein zu vermeiden“. Diese Schäden 

werden schon textlich im Synthesebericht bewusst in Kauf genommen. Das „Schutzgut 

Mensch“ wird ebenfalls nicht geschützt und somit das Vorsorgeprinzip, welches EU Konsens 

ist, grob verletzt.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Durch das Projekt entstehen wesentliche. weitreichende und teilweise unabsehbare sowie 

irreversible negative Auswirkungen auf zahlreiche Schutzgüter. Es ist weiters in sich 

widersprüchlich. Das Projekt kann daher nicht als umweltverträglich eingestuft werden und 

ist nicht genehmigungsfähig.  
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Aus den vorgenannten Gründen beantragen wir daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern“ und die Abweisung des Genehmigungsantrages.  

 

 

Die Einschreiterin formuliert in einem gesonderten Formular weiters 

(Unterstützungserklärung zur Formierung der Bürgerinitiative): 

Das Vorhaben „Stadtstraße Aspern“ (GZ - MA 22 581561/2014) ist aus nachstehenden 

Gründen nicht umweltverträglich und daher nicht genehmigungsfähig: 

Nr. 662.27) Die Unterzeichner der Unterstützungserklärung fordern über die Bestimmungen 

des UVP-G2000 hinaus Parteistellung inkl. Rechtmittelbefugnis, da im Vorfeld des 

Verfahrens wesentliche Bestimmungen gültigen Rechts (u.a. Aarhus Konvention) nicht 

erfüllt wurden und gemeinsam mit der im Vereinfachten Verfahren außer Kraft 

gesetzten Nachkontrolle Gefahren für Mensch und Umwelt im Sinne des 

Vorsorgeprinzips unerkannt bleiben würden!  

Nr. 662.28) Die erhebliche Steigerung der Emissionen von Lärm und Luftschadstoffen in 

einem Feinstaubsanierungsgebiet verursacht gesundheitliche Beeinträchtigung der 

ortsansässigen Bevölkerung.  

Nr. 662.29) Der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt wird durch Straßenwässer 

erheblich beeinträchtigt.  

Nr. 662.30) Tiere und Pflanzen im Projektgebiet werden durch Lärm, Trennungswirkung 

und Schadstoffeinträge in Luft und Boden erheblich geschädigt.  

Nr. 662.31) Das regionaltypische Landschaftsbild wird zerstört (Schneisenbildung durch 

Kunstbauten)  

Nr. 662.32) Die CO2-Emissionen widersprechen den ratifizierten Klimaschutzzielen von 

Paris und weiteren beschlossenen CO2 Reduktionsmaßnahmen.  

Nr. 662.33) Die Stadtstraße Aspern hat keine entlastende Wirkung für die A23, da der 

Verkehr dort nicht aufgenommen werden kann.  

Nr. 662.34) Die Stadtstraße Aspern hat keine entlastende Wirkung für die alten Ortskerne, 

da keine Rückbauten in diesen vorgesehen sind.  

Nr. 662.35) Durch die negativen Auswirkungen des Projektes erfolgt eine Entwertung der 

Anrainergrundstücke und Eigentumswohnungen.  

Nr. 662.36) Durch die enormen Investitionskosten werden die Investitionen in den Ausbau 

der U2 konterkariert und somit Steuergelder verschwendet.  

Der Text der Unterstützungserklärung stellt im Wesentlichen eine gekürzte Fassung der 

Stellungnahme Nr. 662 (Nr. 662.1 – Nr. 662.26) der Bürgerinitiative Hirschstetten-retten dar. 

Zur gutachterlichen Beantwortung wird auf die Ausführungen zu den Nr. 662.1 - Nr. 662.26 

verwiesen.  

Zur Beantwortung des Nr. 662.29 wird auf die gutachterliche Stellungnahme Nr. 2, Nr. 2.2 

verwiesen 

Ergänzend dazu: 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Betreffend Nr. 662.27 handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, welche nicht von den 

Sachverständigen zu beantworten ist. Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im 

Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume (zu Nr. 662.30) 

Durch Zusatzbelastungen mit Luftschadstoffen, Licht- und Schallemissionen sowie 

Erschütterungen entstehen keine relevanten Auswirkungen, die einen Verstoß gegen eines 

der Verbote gemäß § 10 Abs. 1 bis. 5 Wiener Naturschutzgesetz bzw. gegen das Verbot im 

Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3 Wiener Naturschutzverordnung betreffend den geschützten 

Lebensraum von (streng) geschützten Pflanzen- und/oder Tierarten zur Folge haben. Für 

alle vom Vorhaben verursachten Trennwirkungen und Veränderungen der 

Funktionszusammenhänge durch Flächeninanspruchnahmen zur Bauzeit und im Betrieb war 

vom Amtssachverständigen in einem ersten Schritt zu klären, ob es sich um einen Verstoß 

gegen eines der Verbote gemäß § 10 Abs. 1 bis. 5 Wiener Naturschutzgesetz bzw. um einen 

Eingriff im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3 Wiener Naturschutzverordnung handelt. Im 

„Eingriffsraum“ sind keine ausgewiesenen großräumigen Wanderkorridore von Tieren 

vorhanden, die die Trasse queren wird. Die als Vorbelastung zu bezeichnenden, 

bestehenden Straßenzüge, die Gleise der S 80 und Lärmschutzwände stellen bereits im IST-

Zustand eine Barrierewirkung dar. Zweifelsohne stellt das Straßenbauvorhaben eine Barriere 

für alle jene Tierarten dar, die in Nord-Süd-Richtung wandern. Diese Barrierewirkung 

resultiert auch aus der Errichtung von Lärmschutzwänden und Wildzäunungen. Um diese 

Barrierewirkung für bodengebundenen Tierarten wieder aufzuheben, wurden als 

Projektbestandteil Querungshilfen vorgesehen. Auf Grund der Lage der Straße im 

städtischen Gebiet und auf Grund des Fehlens von Wildtierkorridoren wurden diese 

Querungen nur „in Anlehnung“ an die RVS Wildschutz geplant. Im Bereich der Ast. Seestadt 

Ost wird eine Grünbrücke errichtet. Durch Trennwirkung sind – mit Ausnahme von Hamster, 

Ziesel und Zauneidechse - keine sensiblen Lebensräume von bodengebundenen, 

wandernden bzw. mäßig wandernden Tierarten durch das Vorhaben betroffen. Durch 

Beschattung durch das Brückenbauwerk im Bereich der Ast. Seestadt West kommt es zu 

einer Änderung der Standortverhältnisse bzw. des Funktionszusammenhangs für die 

betroffene Vegetation. Letztendlich wird es bei keiner Art zu einer Veränderung der 

Erhaltungszustands kommen, weil die betroffenen Arten als lebensfähige Elemente in ihrem 

natürlichen Lebensraum in Wien erhalten bleiben und noch ausreichend großer Lebensraum 

vorhanden ist und zukünftig sein wird, um das Überleben von Populationen dieser Arten zu 

sichern. 

 

Verkehr (zu Nr. 662.33) 

Die Entlastungswirkung auf der A23 entsteht dadurch, dass überregionaler Verkehr zur A4 

über die S1 geführt wird und nicht über die A23 zum Knoten Prater, weiters der nach Osten 

orientierte Verkehrsanteil aus dem Einzugsbereich der Stadtstraße ebenfalls über die 

Stadtstraße und S1 zur A4 fährt. Eine direkte Entlastung der A23 ist weder Zweck noch 

Wirkung. In der (Verkehrs)Spinne der Verkehrsbelastung der Stadtstraße östlich der A23 

kommen nur 7,1% von der S1 ab Knoten Raasdorf, sind somit als Durchfahrer zu betrachten, 
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die übrigen ca. 93% haben Ziel oder Quelle im Einzugsbereich der Stadtstraße bzw. S1-

Spange. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

keine persönliche Betroffenheit 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  663 

WKO Wien  

Datum Eingang:  20.09.2016 

Adresse: 1010 Wien, Stubenring 8-10 

 

Das obige Vorhaben ist im Kontext mit dem Projekt „S1 Wiener Außenring Schnellstraße, 

Abschnitt Schwechat-Süßenbrunn“ und „S1 Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt 

Knoten Raasdorf – Am Heidjöchl (Spange Seestadt Aspern)“ zu sehen.  

Bislang ist der Nordosten Wiens - inklusive der umliegenden Gebiete in Niederösterreich - 

nur unzureichend durch leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur erschlossen. Dies bezeugen 

die stark überlasteten Verbindungsstrecken ins Stadtgebiet bzw. in Richtung Süden und 

Westen (v.a. A23 Südosttangente) und die stark verkehrsbelasteten Ortszentren in Kagran, 

durch die die Verkehrsrouten mangels Alternativen geführt werden. Mit der Herstellung von 

modernen und leistungsfähigen Anbindungen an das Autobahn- und Schnellstraßennetz der 

Region wird der Nordosten Wiens mit einem längst überfälligen infrastrukturellen Niveau 

ausgestattet – der notwendige Lückenschluss rückt näher. Hier befinden sich nicht nur große 

Stadterweiterungs-gebiete wie die Seestadt Aspern, die durch starken Bevölkerungszuzug 

verkehrs-wirksam werden, sondern auch wichtige Flächenreserven für 

Betriebsansiedlungen. Die Betriebsgebietsreserven im 21. und 22. Bezirk werden ohne die 

angeführten Projekte weiterhin von Investoren nicht nachgefragt werden, da ihre Attraktivität 

unter der derzeit gegebenen Verkehrsanbindung leidet.  

Eine moderne Verkehrsinfrastruktur in Form leistungsfähiger Straßen ist also nicht nur für die 

Donaustadt (und die angrenzenden Marchfeldgemeinden) notwendig, sondern würde ganz 

generell für den Wirtschaftsstandort Wien und seine Betriebsansiedlungsaktivitäten eine 

besondere Aufwertung mit sich bringen.  

Das Vorhaben „Stadtstraße Aspern“ wird daher seitens der Wirtschaftskammer Wien 

unterstützt und sollte ehestmöglich realisiert werden. 

Zur oben angeführten Stellungnahme werden keine gutachterlichen Ausführungen ergänzt. 

Es liegt keine persönliche Betroffenheit vor. 
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Stellungnahme Nr.:  664 

BI Lebenswerte Seestadt  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 19/5 

 

als Sprecher der Bürgerinitiative Lebenswerte Seestadt, mit Zustelladresse llse-ArltStrasse 

19/5, 1220 Wien, erhebe ich, DI Roland Schönauer geboren am 17.11.1980, im Namen der 

Unterzeichner unserer Unterstützungserklärungen zum gegenständlichen Vorhaben 

Stadtstraße Aspern nachstehende ergänzende und detailierte Einwendungen: 

Die in der gegenständlichen Stellungnahme angesprochenen Themen sind großteils in der 

Stellungnahme Nr. 176 enthalten. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die 

Stellungnahmen Nr. 176 verwiesen. Ergänzende gutachterliche Ausführungen erfolgen 

gegebenenfalls im Anschluss an die einzelnen Themenkomplexe.  

1. Rechtliche Aspekte 

Nr. 664.1) Bezugnehmend auf die vorliegenden Projektunterlagen möchte ich folgende, 

beobachtete Mängel während der öffentlichen Auflage festhalten:  

a. Die Unterfertigungen und Einlagenverzeichnisse (Einlage jeweils A.00) zu den 

Vorhabensteilen Stadtstraße und ASt Seestadt Oxt sind nicht datiert. Übrigen ist 

lediglich für den Vorhabensteil Stadstraße der Genehmigungsantrag auf dem von der 

MA22 übermittelten Datenträger enthalten 

b. Die in Einlage A.00 zur Stadtstraße auf seite 11ff angegebenen nicht mit Buchstaben 

kodierten Projektsteile 1.1 (Bericht Lärm Betriebsphase bis 8.11.1 und damit (mit 

Ausnahme der Unterlagen zu den Lärmschutzwänden) nahezu sämtliche den 

Fachbereich Lärm betreffende Lärmberichte und Differenz bzw. Rasterlärmkarten 

usw. befinden sich ebenfalls nicht auf dem Datenträger und ist somit nicht davon 

auszugehen dass eine rechtlich korrekte öffentliche Auflage des Projektes 

stattgefunden hat.  

c. Das vorgelegte Projekt ist offenkundig veraltet und besteht in dieser Form keine 

Verwirklichungsabsicht. Wie die Wiener Vizebürgermeisterin und zuständige 

Stadträtin Vassilakou und der SPÖ Klubchef Oxonitsch (i.V Bgm Häupl) in einer 

Pressekonferenz im Juni 2016 erklärten würden um dem Ziel der Regionalisierung 

und Kostensenkung des Projekts nachzukommen, mehrere Bereiche des Vorhabens 

einer nochmaligen Überarbeitung unterzogen und die überarbeiteten Bereiche 

werden im Frühjahr 2017 nachträglich eingereicht1", deshalb ist es allein aus 

verfahrensökonomischen Gründen, dem Grundsatz der Sparsamkeit der 

Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit sowie der Schonung der Ressourcen aller 

Verfahrensbeteiligten geboten das Verfahren bis zur Vorlage des definitiven Projektes 

zu unterbrechen. (vgl Antrag in Abschnittt 11) 

1
 vgl Rathauskorrespondenz vom 6.7.2016 https://www.wien.gv.at/rk/msg/2016/07/06007.html 

d. RVS nicht kundgemacht: Für die Projektplanung wurden zahlreiche RVS 

Dokumenten herangezogen jedoch weder die verwendeten Grundlagen zitiert, noch 

die RVS als Anhang den Fachberichten beigelegt oder sonst zum Bestandteil der 

öffentlichen Auflage des ggst Projektes gemacht worden Da sie auch sonst nicht 
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kundgemacht sind, widerspricht dieses Vorgehen den für eine UVP gebotenen 

Anforderungen. Es liegt ob dieses rechtswidrigen Vorgehens somit kein vollständiges 

Projekt vor. 

e. Die Unterlagen enthalten keinen Planfall, in dem der Antragsgegenstand einer 

Landesstraße für sich untersucht worden ist, für den jedoch die unbedingte 

Genehmigung nach UVPG und den Materiengesetzen beantragt wurde und somit 

nicht gewährleistet ist, dass eine Bewilligung mit der Bedingung versehen wird, dass 

auch die den Untersuchung zugrundegelegten Netzelemente des höchstrangigen 

Straßennetzes realisiert werden. Weder die Antragsstellerin MA28 noch die Behörde 

MA22 und somit insgesamt der Stadt Wien haben die Kompetenz, darüber zu 

entscheiden ob diese Netzelemente errichtet werden dürfen, noch sind sie in der 

Lage, sicherzustellen dass sie errichtet werden, wenn sie errichtet werden dürfen. 

Aus Kenntnis des Verfahrensstandes insbesondere der S1 Schwechat Süßenbrunn 

beim Bundesverwaltungsgericht ist diese offenbar als fix eingeplante Annahme 

massiv anzuzweifeln. 

Nr. 664.2) Somit stimmt das eingereichte Projekt nicht mit dem Genehmigungsantrag 

überein Die Behörde könnte theoretisch eine Genehmigung unter der Auflage erteilen, 

dass mit dem Bau der Stadtstraße erst begonnen werden darf, wenn auch die S1 Spange 

Seestadt über alle erforderlichen behördlichen Bewilligungen verfügt und die 

Verkehrsfreigabe der Landesstraße sowie des Bundesschnellstraßennetzelements nur 

gleichzeitig zu erfolgen darf. Eine derartige Genehmigung ist jedoch nicht beantragt. 

Beantragt ist wie beschrieben lediglich die Stadstraße und ist somit der Antragsgegentand 

aber nicht in den Unterlagen dargestellt 

Nr. 664.3) Es wurde der Genehmigungsantrag auf die "ASt Seestadt Ost" ausgeweitet. 

Diese bildet keine mit dem Hauptvorhaben allein funktionsfähige Einheit und wäre daher 

auch wenn die Aufgabenverteilung eine Zuständigkeit des Landes Wien vorsieht, 

gemeinsam mit den sonstigen Landesstraßenverlegungen im UVP Verfahren zur S1- 

Spange Seestadt mitzubehandeln. Es handelst sich somit für die "ASt Seestadt Ost" um 

das falsche Verfahren.  

Nr. 664.4) Das Vorhaben entspricht insgesamt weder dem Stand der Technik noch dem 

Stand der Wissenschaft 

Nr. 664.5) Lärmschutzjudikatur Das Vorhaben entspricht nicht den Festlegungen der 

Judikatur zu Lärmschutz (vgl VWGH 2011/03/0160, 0162, 0164, 016523 mwH, sowie US 

4A/2010/14-182 mwH.). So ist die Ist-Belastung der vom Vorhaben während Bau und 

Betrieb betroffenen Nachbarn durch Messung zu bestimmen und zur Beurteilung der 

Zumutbarkeit einer Lärmbelästigung auf jenen der Lärmquelle am nächsten liegenden Teil 

des Nachbargrundstückes abzustellen, der bei Bedachtnahme auf die im Zeitpunkt der 

Entscheidung der Behörde geltenden Vorschriften dem regelmäßigen Aufenthalt des 

Nachbarn dienen kann. 

Nr. 664.6) Anwendung einer rechtswidrigen Norm. Im gegenständlichen Fall wurde die 

BStLärmIV - im Sinne einer Zulaufstrecke zur S1-SPange Seestadt angewendet. Mit 

Beschluss W1042108274-1/26Z vom 2.12.2015 hat das Bundesverwaltungsgericht (auch 

Beschwerdeinstanz im ggst. Verfahren) Teile der BStLärmIV für rechtswidrig erkannt. Es 

ist daher davon auszugehen, dass die Wechselwirkung der beiden Vorhaben anders 

ermittelt werden muss und auch dabei verstärkt auf aktive Lärmschutzmaßnahmen und 

Freiraumschutz als Genehmigungsvoraussetzung Bedacht genommen werden muss. 
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Nr. 664.7) Die FFH- (Richtlinie 92/43/EWG) und Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 

79/409/EWG) wurden nicht eingehalten. Die Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

von Schutzgütern steht im Widerspruch zur ständigen Rechtssprechung des EuGH Eine 

europarechtskonforme Artenschutzrechtliche Prüfung samt Alternativenprüfung nach 

Art.16 FFH Richtlinie fehlt. 

Nr. 664.8) Maßnahmen: Die vorgesehenen Maßnahmen werden unzureichend 

beschrieben und nicht ausreichend konkretisiert. 

Nr. 664.9) UVE nicht nachvollziehbar Die Einstufung der Umweltauswirkungen in der 

UVE ist nicht nachvollziehbar, wird nicht begründet und erscheint teilweise willkürlich. Die 

UVE ist in sich widersprüchlich und teilweise unvollständig. 

Nr. 664.10) Abfallkonzept: Eine vollständige Darstellung der Art, Menge und Entsorgung 

von Abfällen sowie ein Abfallkonzept fehlen. 

Nr. 664.11) Sensitivitätsanalyse fehlt: Es fehlen eine Sensitivitätsananalyse zur Ermittlung 

(zusätzlich zur methodenabhängigen Unsicherheit) der Änderungen in den 

Ausgangsparametern insbesondere in der Verkehrsuntersuchung. Dadurch ist es nicht 

möglich festzustellen, welche Auswirkungen eine ev. Änderung der Ausgangsparameter 

(wirtschaftliche Entwicklung, Bevölkerung, Ölpreis, ...) haben würde. Diese Aussagen sind 

allerdings für die korrekte Bewertung eines derart langfristigen Projektes unbedingt 

erforderlich. Prüfen 

Nr. 664.12) Unzulässige Stückelung· Kumulationswirkungen der Stadtstraße bzw. der mit 

Bundesstraßenvorhaben wurden nicht ausreichend berücksichtigt. Somit diente die 

Stückelung auch dem Versuch Immissionsschutzbestimmungen wie die des IG-L zu 

umgehen (was allerdings nicht gelungen ist s.u.). 

Nr. 664.13) RVS nicht relevant 

Nr. 664.14) Unter anderem Gewohnheitseffekte haben dazu geführt dass die Bedeutung 

der RVS-Papiere für UVP Verfahren gemeinhin überschätzt wird. So st festzuhalten, dass 

es im Rahmen der UVP keinesfalls ausreicht, die Einhaltung der jeweiligen RVS zu 

überprüfen, bzw. sich aus der Einhaltung der RVS-Dokumente noch keine 

Umweltverträglichkeit des Vorhabens ableiten lässt. Es ergibt sich also keine 

Bindungswirkung für die Sachverständigen der Behörde. 

Nr. 664.15) Trotz massiver Leitwirkung der RVS kommt es wiederholt in vergleichbaren 

Verfahren vor dass RVS Dokumente zwar angegeben sind dann aber nicht eingehalten 

wurden. Ob dies im gegenständlichen Verfahren ebenfalls der Fall ist, wird im weiteren 

Verfahrensverlauf zu prüfen sein. 

Nr. 664.16) Das begleitende Monitoring und Monitoringzeiträume sind nicht ausreichend 

Nr. 664.17) Das Vorhaben ist mit Europarechtswidrigkeit behaftet, da ihm keine 

richtlinienkonforme SUP vorausgegangen ist. Unter anderem wurde verabsäumt die 

erforderliche zusammenfassende Bewertung zu erstellen. 

Nr. 664.18) Die Berichte wurden teilweise wiederholt überarbeitet und reichen in der 

Versoinierung bis zum Buchstaben D. Dies spricht einerseits nicht für die Qualität des 

Einreichprojektes und ist der Vermerk "Änderung gemäß Akteneinsicht vom 12.05.2016" 

unlogisch und ohne Akteneinsicht die seitens der Einschreiterin vor der öffentlichen 

Auflage nicht erfolgen konnte nicht nachvollziehbar. 
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Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu den Nr. 664.1 - Nr. 664.18 wird auf die 

Stellungnahme Nr. 176, Nr. 176.1 - Nr. 176.17 verwiesen.  

 

2. Unsicherheiten und Vertrauensbereiche 

Nr. 664.19) Anforderungen nicht eingehalten: Es entspricht geltenden Normen und dem 

Stand der Technik (auch unter dem Erfordernis wissenschaftlich abgesicherter Größen), 

Unsicherheiten bzw. Fehler von Messungen und Berechnungen, darauf aufbauende 

Modellierungen bzw. daraus aggregierte Gesamtergebnisse (unter Anwendung des 

Fehlerfortpflanzungsgesetzes) mit der Angabe von Vertrauensbereichen (bei definiertem 

Vertrauensniveau) zu versehen ohne die derartigen Ergebnissen keinerlei Aussagekraft 

zukommt. Dies gilt insbesondere für kaskadierende Bearbeitungen, wo mit Unsicherheiten 

behaftete Immissionsberechnungen Lärm und Luft auf den Output der ebenfalls mit 

Unsicherheiten behafteten Verkehrsuntersuchung aufbauen und wo Grenzwerte bzw. 

lrrelevanzkriterien eingehalten werden müssen. Dies betrifft darüber hinaus weitere 

Fachgebiete (wie die Berechnung von Grundwassermodellen). Das Einreichprojekt erfüllt 

diese Erfordernisse nicht!. Entweder liegen derartige Angaben nicht vor oder sie sind wie 

in der Verkehrsuntersuchung (s.u Pkt. 20 Unsicherheiten der Verkehrsmodellierung) 

widersprüchlich, nicht nachvollziehbar und nicht plausibel. Nicht nur dass Angaben in der 

Verkehrsuntersuchung in hohem Maße fragwürdig sind wurde, selbst wenn man deren 

Korrektheit unterstellen wurde diese nicht als Grundlage in die Immissionsermittlungen 

übernommen ebenso ist unterblieben, diese dann unter Hinzufügung der korrekten 

Behandlung der weiteren immissionsbedingten oder immissionsmodellimanenten 

Unsicherheiten zu einem Gesamtergebnis zu aggregieren, sodass eine gesamthafte 

Ermittlung der Unsicherheiten unterblieben ist. Die Einhaltung der Grenzwerte und 

lrrelevanzschwellen Lärm und Luft kann somit wegen fehlender Angabe von 

Vertrauensbereichen nicht gewährleistet werden. 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zur Nr. 664.19 wird auf die Stellungnahme Nr. 176, 

Nr. 176.18 verwiesen. Ergänzend dazu: 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die Beurteilung und Methodik mittels Lärmindizes folgt der europäischen 

Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG (END). Diese Indizes waren und sind die Grundlage 

zur Erstellung von Dosis-Wirkungsbeziehungen, die wiederum Ausgangspunkt für die 

Bildung von Schwellen- und Grenzwerten sind. Die Methoden zur Ermittlung der 

maßgebenden Lärmindizes für Straßenverkehrslärmimmissionen und Baulärmimmissionen 

entsprechen dem Stand der Technik. Die verwendeten Lärmindizes beziehen sich 

hinsichtlich der Emissionen auf ein durchschnittliches gesamtes Jahr. Die Emissionen von 

Straßenverkehrslärm werden mit dem in der Richtlinie RVS 04. 02. 11. festgelegten 

Verfahren ermittelt. Diese Richtlinie ist das Ergebnis einer Vielzahl von Messreihen unter 

definierten und variierenden Bedingungen und einer systematisch wissenschaftlich 

fundierten Auswertung. Die so gewonnenen Emissionsparameter wurden von den Experten 

der Richtlinien-Arbeitsgruppe begutachtet und gemeinsam als Stand der Technik festgelegt. 

Ebenso beruhen die in der RVS erarbeiteten und festgelegten Verfahren zur rechnerischen 

Erfassung der Transmission (Schallübertragung) auf jahrzehntelangen Beobachtungen, 

Experimenten und physikalisch theoretischen Ableitungen. Auch wenn die tatsächliche 
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Schallausbreitung vor allem unter wechselnden Bedingungen der Atmosphäre 

(Schallgeschwindigkeitsgradienten) und der Bodenimpedanz variiert, so ist per Definition ein 

vollständiger Parametersatz für repräsentative Bedingungen über längere Zeiträume 

festgelegt. Dabei werden alle durch die Variation der Bedingungen möglichen Unsicherheiten 

ausreichend berücksichtigt. Bei der Berücksichtigung der Meteorologie wird sogar von 

mittleren, die Schallausbreitung begünstigenden Bedingungen (vertikaler Wind- und 

Temperaturgradient) ausgegangen, obwohl diese nur zeitweise auftreten. Bei der Festlegung 

des Einflusses der lärmmindernden Straßenbeläge wird in der RVS nicht der Zustand 

unmittelbar nach dem Einbau, sondern jener nach mehreren Jahren berücksichtigt, der in 

etwa mit den über mehrere Jahre gemittelten Emissionswerten korreliert. 

Die vorliegenden Dosis-Wirkung-Relationen basieren auf umfangreichen Analysen. 

Konfidenzintervalle sind dazu ausführlich beschrieben. Diese beruhen sowohl auf 

Unsicherheiten in der Feststellung der Belästigung bzw. Gesundheitsauswirkung als auch 

auf Unsicherheiten in der Berechnung des wahren Wertes für den Lärmindex. Diese 

Unsicherheiten sind implizit in den Schwellenwerten von Richtlinien über Lärmwirkungen 

enthalten. Die Empfehlungen fordern keine Berücksichtigung eines Vertrauensbereichs, da 

dieser bereits im vorbeugend gewählten Schwellenwert enthalten ist. Das System 

Lärmindex-Feldstudie-Schwellenwert benötigt keine zusätzlichen 

Unsicherheitsbetrachtungen. Konfidenzintervalle waren bei der Wahl der verschiedenen 

Richtwerte bekannt. Ein besseres Verfahren zur Prognose der Wirkung des 

Straßenverkehrslärms auf Menschen gibt es derzeit nicht. 

 

Luft 

Da die Immissionsmodellierung im gegenständlichen Verfahren wurde nach den Vorgaben 

der RVS 04.02.12 durchgeführt. Das verwendete Ausbreitungsmodell ist validiert und für die 

Aufgabenstellung geeignet. Bei Einhaltung der Vorgaben der RVS 04.02.12 ist es nach dem 

Stand der Technik (Richtlinie 2008/50/EG) nicht erforderlich, etwaige Unsicherheiten der 

Berechnungen dem Rechenwert der Zusatzbelastung zuzurechnen. 

 

3. Verkehr 

Nr. 664.20) Primäre Anforderungen nicht erfüllt. Die verkehrliche Untersuchung spielt die 

zentrale Rolle bei der Bewertung eines Straßenprojekts, weil Raum und 

Umweltauswirkungen davon abhängen und andere Fachgebiete ihre Bewertung auf den 

Verkehrsuntersuchungen aufbauen müssen. Sind die Verkehrszahlen falsch, bzw. 

Annahmen oder Planfälle unpassend gewählt, so entbehren sämtliche Aussagen über 

Emissionen bzw. Immissionen von Treibhausgasen, Luftschadstoffen und Lärm, 

Erschütterungen jeglicher Grundlage bzw. wird nicht die Maximalbelastung und die 

daraus abzuleitende Belastung der Umwelt bzw. der Schutzgüter dargestellt. Die 

Rückgrat des Einreichoperats bildenden Verkehrsuntersuchungen erfüllen die primären 

Anforderungen nicht. Die Verkehrsuntersuchungen sind nicht von ausreichender Qualität, 

um als gesicherte Grundlage für die Ermittlung der Umweltauswirkungen zu dienen. 

Nr. 664.21) Zur Bestimmung der Unsicherheiten der Verkehrsmodellierung wurde nun 

auch durch das planungsausführende Büro Areal Consult „Qualivermo" eingesetzt und mit 

der Angabe von Verkehrsstärkenklassen eine Weiterentwicklung gegenüber dem 

vorherigen methodischen Zugang bei der Angabe von Konfidenzintervallen gesetzt die 
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sich in vergleichbaren Verfahren (z.B. S3, A5 Nord B, A26) als in keiner Weise 

nachvollziehbar erwiesen haben. Die nun in gemäß einer "überschlägigen Abschätzung" 

angegebenen Werte erscheinen mit jeweils gerundet +/-14% (Verkehrsstärkenklasse 1) 

bis +/-34% bei 95% Vertrauensniveau/Signifikanzniveau allerdings niedrig zu sein wenn 

man die in Qualivermo2 ermittelten Werte heranzieht. Vorbehaltlich deren genauerer 

Überprüfung ist jedenfalls anzumerken dass dies nur ein erster Schritt sein kann, weil die 

Unsicherheit für Prognosen als höher anzunehmen ist als für die Bestandsituation. Doch 

auch wenn man dies außer acht lässt ist bei den angegebenen Werten (etwa 21% 

"relatives Konfidenzintervall" für die auf das Hauptbauwerk etwa bezogen auf Planfall 

1.C.2 2024/25 anzuwendende Verkehrsstärkenklasse 5) ist die 

Überschreitungswahrscheinlichkeit des Erwartungswertes der verkehrsnachfrage sehr 

hoch. Das bedeutet insbesondere wenn man berücksichtigt dass es bei den 

Immissionsbelastungen auch bei Unterstellung der Erwartungswerte zu Überschreitungen 

von Grenzwerten und lrrelevanzschwellen kommt dass allein aufgrund dieser Unsicherheit 

(noch ohne Einbeziehung weiterer Unsicherheitsfaktoren die bei der 

Immissionsmodellierung zu berücksichtigen wären) das Ausmaß dieser Überschreitung 

und damit auch das Ausmaß der Betroffenheit des Schutzgutes Mensch/der Kreis der 

Berührten Nachbarn deutlich größer anzunehmen ist als in den Einreichunterlagen 

dargestellt.  

2 Sammer G., G.Röschel und. Ch. Gruber, 2010, "Qualitätssicherung für die Anwendung von 

Verkehrsnachfragemodellen und Verkehrsprognosen", Entwurf eines Merkblattes, Projekt 

QUALIVERMO, Forschungsbericht, i.A. Asfinag und bmvit, Graz, November 2010 

Nr. 664.22) lnduzierter Verkehr Die ausreichende Berücksichtigung des primär und 

sekundär induzierten Verkehrs wie sie mit kombinierten Raumentwicklungs 

Verkehrsentwicklungsszenarien durchgeführt werden kann, ist nicht erfolgt. 

Nr. 664.23) Maximalplanfall: Ein echter Maximalplanfall fehlt somit 

Nr. 664.24) Die Verkehrsmodellierung ist nicht ausreichend nachvollziehbar dargestellt Es 

ist nicht ausreichend lediglich Software einzusetzen, und dann grafisch aufbereitete 

Ergebnisse zu produzieren, und dieser „Black Box" soll dann blind vertraut werden. 

Angesichts ihrer großen Bedeutung für die Gesamtaussage UVP relevanter Tatbestände 

ist es unzulässig mit dem Instrument Verkehrsprognose derartig beliebig umzugehen. Zur 

Nachvollziehbarkeit bedarf es auch der Angabe des verwendeten Mengengerüsts der 

zum Einsatz kommenden Rechenvorschrift, und einer Sensitivitätsanalyse um abzuklären 

wie stark der Einfluss von Modifikationen der Input- Parameter auf die Ergebnisse ausfällt. 

Nr. 664.25) Untergeordnetes Verkehrsnetz: Das untergeordnete Verkehrsnetz ist im 

Verkehrsbericht nicht richtig dargestellt. 

Nr. 664.26) Aussagekraft: Aus den Erörterungen im Verfahren S1 Schwechat-Süßenbrunn 

(mündliche Verhandlung) hat sich ergeben, dass die Darstellung des 

Verkehrsaufkommens in den Planfällen der Verkehrsuntersuchung insofern artifiziell ist 

als ihr außerhalb von „Hauptstrecken" keine Aussagekraft zukommt. Dies ist aufgrund 

ähnlicher Grundlagen auch im gegenständlichen Projekt der Fall. Warnhinweise dazu 

bzw. eine Festlegung des Gültigkeitsbereichs in dem der Verkehrsbericht nach Ansicht 

der Verfasser Aussagekraft erlangen kann, konnten im Projekt nicht aufgefunden werden. 

Nr. 664.27) Auswahl des Untersuchungsgebietes: Das Untersuchungsgebiet ist für den 

Verkehrsbereich nicht ausreichend groß gewählt 
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Nr. 664.28) Im Referenzplanfall sind die Verkehrsreduktionsmaßnahmen zu 

berücksichtigen, die mit unzulässiger Verspätung aber nichtsdestotrotz aktuell in der 

Warteschlange stehen und aufgrund vorhandener Immissionsbelastung unvermeidlich 

sind, was ggst. nicht der Fall ist. 

Nr. 664.29) Parkraumbewirtschaftung: Die Annahmen für die gesetzten 

Rahmenbedingungen wurden im Zusammenhang mit vergleichbaren Projekten S8/S1-

8chwechat- Süßenbrunn noch jedes mal von der Realität überholt (ÖV bei 

Marchfeldkorridoruntersuchung, Wiener Parkraumbewirtschaftung bei der S1). Auch der 

jetzige Ansatz muss als zu konservativ angesehen werden. 

Nr. 664.30) Modal Split: der Modal Split wird durch das ggst. Vorhaben verschlechtert. 

Dies widerspricht den verkehrspolitischen Zielsetzungen der Stadt Wien 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu den Nr. 664.20 - Nr. 664.30 wird auf die 

Stellungnahme Nr. 176, Nr. 176.19 - Nr. 176.29 verwiesen. 

 

4. Geologie, Hydrogeologie, Untergrund, Altlasten 

Nr. 664.31) „Untersuchungen nicht ausreichend: Die vorgenommenen Untersuchungen sind 

nicht ausreichend um die geologischen und hydrogeologischen Rahmenbedingungen des 

Vorhabens bzw. die Lage und Berührtheit von Altlasten hinreichend abschätzen zu 

können 

Nr. 664.32) Das Vorhaben beinhaltet 2 Tunnelabschnitte von beträchtlicher Länge und 

liegt in einer seismisch aktiven Zone (Mur/Mürz -Wiener Becken - Zilina Störung, Nähe 

Markgrafneusiedler Bruch). Eine ausreichende erdbebensicherheitstechnische Planung 

fehlt. 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu den Nr. 664.31 - Nr. 664.32 wird auf die 

Stellungnahme Nr. 176, Nr. 176.30 - Nr. 176.31 verwiesen. 

 

5. SCHUTZGÜTER (GEMÄSS §1 UVPG) 

5.1. Mensch 

5.1.1 Siedlungs- und Wirtschaftsraum 

Nr. 664.33) Auswirkungen mehr als gering: Es sind insbesondere in der Bauphase, aber 

auch in der Betriebsphase nicht nur geringe Auswirkungen auf den Siedlungs- und 

Wirtschaftsraum zu erwarten. 

Nr. 664.34) Insbesondere werden Wege zur Nah- und Gesundheitsversorgung speziell in 

der Bauphase unterbrochen und wegen der kurzen Wege umweltfreundliche lokalen 

Gemüseproduktion beeinträchtigt oder gar unmöglich gemacht 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu den Nr. 664.33 - Nr. 664.34 wird auf die 

Stellungnahme Nr. 176, Nr. 176.32 - Nr. 176.33 verwiesen. 
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5.1.2 Waldaustattung 

Nr. 664.35) Durch Schadstoffeintrag über Luft und Grundwasser/Boden sowie Rodungen 

sind in einem Bereich ohnehin geringer Waldausstattung forstwirtschaftlich bedeutende 

Flächen negativ beeinträchtigt und auch der Erosionsschutz dadurch gefährdet. Darüber 

hinaus wurde in den Berichten die Artenvielfalt auch in Hinblick auf geschützte bzw. 

bedrohte Arten nicht ausreichend erhoben und dargestellt. 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zur Nr. 664.35 wird auf die Stellungnahme Nr. 176, 

Nr. 176.34 verwiesen. Ergänzend dazu: 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Nach Ansicht des Amtssachverständigen ist die Behauptung zurückzuweisen, dass „die 

Artenvielfalt auch in Hinblick auf geschützte bzw. bedrohte Arten nicht ausreichend erhoben 

und dargestellt ist.“ Es waren gemäß der gewählten Untersuchungsmethodik alle in Wien 

(streng) geschützten Tier- und Pflanzenarten und alle Tier- und Pflanzenarten, die in den 

Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie und Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie gelistet sind, 

zu untersuchen. Die Untersuchungsmethodik entspricht der RVS 04.01.11 

Umweltuntersuchung. Als Untersuchungsraum wurde grundsätzlich jener Ausschnitt der 

Kulturlandschaft gewählt, der zum Verständnis des faunistischen und floristischen Ist-

Zustandes sowie für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf Tiere und ihrer 

Lebensräume erforderlich war. Daher wurde in einen engeren und einen weiteren 

Untersuchungsraum unterteilt. Der engere Untersuchungsraum ist der vom Vorhaben 

tatsächlich beanspruchte Grund (= Baufeld), in diesem Fall die „Umhüllende der 

vorgesehenen Trasse der Straße“ einschließlich aller vorübergehend beanspruchten 

Flächen, z.B. für Baustelleneinrichtungen, Manipulationen und Zwischenlagerungen. 

Alle zoologischen Untersuchungen fanden in einem sogenannten „Eingriffsraum“ (= engerer 

Untersuchungsraum bzw. alle in der Bauphase und/oder in der Betriebsphase beanspruchte 

Flächen) zuzüglich eines tiergruppenspezifischen Puffers von ca. 50 m bis 500 m (= 

erweiterter Untersuchungsraum) statt. Der weitere Untersuchungsraum wurde auch für 

Organismengruppen festgelegt, die einen höheren Raumbedarf bzw. eine höhere Mobilität 

aufweisen. Hier wurde die Intensität der Untersuchungen auf jene Fragen eingeschränkt, die 

bei der Beurteilung der möglichen Projektauswirkungen und der notwendigen 

Ausgleichsmaßnahmen helfen können. Für einige Tiergruppen oder –arten musste zudem 

ein spezifischer Betrachtungsraum berücksichtigt werden, weil es für die Beschreibung ihres 

Erhaltungszustandes (in Wien) erforderlich war. Die floristisch-vegetationskundlichen 

Untersuchungen wurden in jenem Ausmaß durchgeführt, dass alle erheblichen und 

nachhaltigen Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut in ihrer räumlichen 

Ausdehnung berücksichtigt werden konnten. Als engerer Untersuchungsraum wurde der 

„Vorhabenort“ definiert, der alle jene Flachen umfasst, welche vom Vorhaben direkt betroffen 

sind. Hierzu zählen sämtliche Flächen, welche während der Bauphase genutzt werden 

(Lagerflächen, Baustraßen, Bauunterkünfte etc.). Dem gegenüber wurde ein weiterer 

Untersuchungsraum oder „Einflussraum“ festgelegt, dessen Abgrenzung mit 500 m 

beidseitig der Trasse erfolgte. Somit erlaubt der Einflussraum auch eine Beurteilung der 

Bedeutung der vom Vorhaben betroffenen Teilflächen im Verhältnis zur regionalen 

Biotopausstattung. 
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5.1.3. Freizeit und Erholungsnutzung Landschaftsbild 

Nr. 664.36) Lärmbeeinträchtigungen" Beeinträchtigungen der Freizeit- und 

Erholungsnutzung sind allein schon durch die zusätzliche Lärmbelastung zu erwarten. Es 

ist zudem mit einer großen Staubbelastung während der Bauphase zu rechnen, was den 

Erholungs- und Freizeitwert des betroffenen Gebietes erheblich senken wird. Die Eingriffe 

im Bereich des Friedhof Hirschstetten sind völlig inakzeptabel und stellen eine 

Rechtsverletzung an letzten Ruhestätten dar. 

Nr. 664.37) Die Blumengärten Hirschstetten als wichtiges Naherholungsgebiet werden 

durch das Projekt in der Bauphase in Anspruch genommen und beeinträchtigt, wichtige 

denkmalgeschützte bzw. schutzwürdige Objekte wurden nicht näher betrachtet. 

Nr. 664.38) Einschränkungen des Bewegungsspielraums: durch Wegfall oder schlechtere 

Erreichbarkeit bisheriger Naherholungsgebiete in der Offenlandschaft 

Nr. 664.39) Landschaftsbild: Verlust von Offenlandschaft und Wegeverbindungen sind 

aufgrund der Verbauung und Trennungswirkung zu beklagen. 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu den Nr. 664.36 - Nr. 664.39 wird auf die 

Stellungnahme Nr. 176, Nr. 176.35 - Nr. 176.38 verwiesen. Ergänzend dazu: 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Stadtbild und Sachgüter 

Die im Bereich der Reservegärten aufgelisteten Sachgüter sind die Glashäuser und ein 

Wandbild (Kunst am Bau/Tulpen) an einem Seitengebäude des städtischen Reservegartens. 

Beide Sachgüter befinden sich außerhalb des Baubereichs der Stadtstraße. 

Es wird daher auf die gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 176.91 bis 176.93) verwiesen. 

 

Kulturgut 

Kulturgüter: Im Vorhabensort bzw. auf der Trasse sind keine denkmalgeschützten Objekte 

oder Objekte der Kunst im öffentlichen Raum vorhanden. Auswirkungen auf die im 

Einflussraum bzw. Untersuchungsraum liegenden Objekte, so auch die Blumengärten 

Hirschstetten; und die daraus resultierenden Maßnahmen werden bei den in Frage 

kommenden Wirkfaktoren (Erschütterung) schlüssig dargestellt 

 

Landschaft/Landschaftsbild 

ad TB 664.37: Verweis zu TB 176.36 

ad TB 664.39: Verweis zu TB 170/5 

 

Verkehr 

Nr. 664.39 Insgesamt haben sich die Wegeverbindungen vermehrt, bestehende 

Wegeverbindungen wurden insofern berücksichtigt, als bei deren Unterbrechungen 

Ersatzverbindungen geschaffen wurden. 
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Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

5.2. Beeinträchtigung von Schutzgütern durch Lärmimmissionen/ Erschütterungen 

Nr. 664.40) Wie oben beschrieben sind die an uns übermittelten Projektunterlagen nicht 

vollständig und fehlen mit wenigen Ausnahmen die Lärmbearbeitungen und stehen nur 

der UVP-Synthesebericht und die Zusammenfassung als Grundlage zur Verfügung 

Nr. 664.41) .Auf Basis dieser Unterlagen und der bisherigen Erfahrung mit derartigen 

Projekten gehen wir jedenfalls davon aus, dass Unsicherheiten wurden nicht ausreichend 

und konsequent durchgezogen dargestellt worden sein werden (vgl. Abschnitt 2). Neben 

Lärmmessmungen sind auch Lärmimmissionmodellierungen mit SOUNDPLAN u. dgl. 

fehlerbehaftet und bedürften einer Fehlerrechnung. 

Nr. 664.42) Auch in den Projektunterlagen wird eingeräumt (Zusammenfassung S.21), 

dass die "zulässigen Grenzwerte für verkehrsbedingte Lärmbelastung am Tag, am Abend 

und in der Nacht mit einer Ausnahme nicht überschritten" würden. Dies bedeutet aber, 

dass sie eben nicht ausnahmslos eingehalten werden. Unter Hinzurechnung des in Punkt 

40 gesagten bedeutet dies, dass von einer Überschreitung in größerem Ausmaß 

auszugehen ist. 

Nr. 664.43) Die genannte "in Anlehnung" verwendete Dienstanweisung (DA) für 

Lärmschutz an bestehenden Landesstraßen B (60 dB bei Tag, 55 dB am Abend und 50 

dB in der Nacht) ist nicht veröffentlicht und dem Projekt auch nicht beigelegt. Würde sie 

normative Inhalte beinhalten müsste sie als Verordnung im Landesgesetzblatt 

kundgemacht sein, ansonsten wäre sie Verfassungswidrig, Diese Eigenschaft erfüllt eine 

Dienstanweisung offensichtlich nicht. Die genannten Grenzwerte sind jedenfalls zu hoch 

und mit den Erfordernissen des Gesundheits- und Umweltschutzes nicht vereinbar. 

Nr. 664.44) Das Vorhaben wurde nicht anhand von der WHO empfohlenen Richtwerte 

insbesondere jene Der Night Noise Guidelines von 40dB in der Nacht geprüft diese 

werden auch nicht eingehalten. 

Nr. 664.45) Die Angabe einer lrrelevanzgrenze von 1 dB ist insbesondere bei der Frage 

der Gesundheitsgefährdung durch Lärm in keiner Weise zulässig 

Nr. 664.46) Weiters ist davon auszugehen dass ruhige Gebiete verlärmt werden und auf 

den Schutz ruhiger Gebiete nicht ausreichend Bedacht genommen wird und das 

lmmissionsminimierungsgebot gemäß §17 (2) UVPG nicht eingehalten ist. 

Nr. 664.47) Die Angabe von dB-Werten auf 0,1dB genau entspricht in keiner Weise der 

tatsächlichen Bestimmbarkeit. 

Nr. 664.48) Erschütterungen Ebenso können unzumutbare Beinträchtigungen durch 

Erschütterungen nicht ausgeschlossen werden. Dies betrifft insbesondere die Bauphase 

und den Bereich Quadenstraße 

Nr. 664.49) (Anmerkung: der Aufzählung ohne Text) 

Nr. 664.50) (Anmerkung: der Aufzählung ohne Text) 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu den Nr. 664.40 - Nr. 664.48 wird auf die 

Stellungnahme Nr. 176, Nr. 176.39 - Nr. 176.47 verwiesen.  
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5.3: Artenschutz - Lebensräume 

Nr. 664.51) Berührtheit: Vom Vorhaben Stadtstraße werden zahlreiche (national und 

europarechtlich und tw. streng) geschützte Arten und deren Lebensräume berührt und 

negativ beeinträchtigt. Es kommt zu nicht ausgleichbaren negativen Auswirkungen auf 

geschützte Arten. Die Projektdokumentation ist unvollständig.  

Nr. 664.52) In der UVE werden nicht unerhebliche Wirkungen auf Schutzgüter dargestellt. 

lediglich die Behauptung erhoben, dass dies Projektunabhängig wäre und das 

eingereichte Vorhaben keine Auswirkungen hätte und die Fiktion in den Raum gestellt 

dass die Schutzgüter quasi inert auf das Vorhaben reagieren würde. "Hinsichtlich des 

Naturschutzes ist festzuhalten, dass das gesamte Umland Stadtentwicklungsgebiet ist 

und daher erhebliche Veränderungen - ähnlich jenen der letzten Jahrzehnte - stattfinden 

werden. Betrachtet man die Entwicklung der letzten 50 Jahre wird deutlich, dass die 

Fragmentierung des Raumes, die Bebauungsdichte und die Nutzungsintensität deutlich 

zugenommen haben und Lebensraumverluste für geschützte Arten weiterhin zunehmen. 

Diese Effekte sind jedoch von der Umsetzung des Projekts „Stadtstraße" völlig 

unabhängig''  

Nr. 664.53) Diese Behauptung ist unzureichend und zurückzuweisen. 

Nr. 664.54) Alternativenprüfung fehlt. Bestandteil einer derartigen 

Naturverträglichkeitsprüfung ist eine Alternativenprüfung. Erst wenn keine ausreichenden 

Alternativen vorliegen, könnte bei Vorliegen eines zwingenden öffentlichen Interesses das 

Vorhaben realisiert werden. Ein Öffentliches Interesse (und schon gar kein zwingendes) 

ist nicht gegeben (vgl Abschnitt 1). 

Nr. 664.55) Tiere und deren Lebensräume sind nicht bloß geringfügig beeinträchtigt: Dies 

betrifft insbesondere die strengem Schutz unterworfenen Ziesel, Feldhamster 

Zauneidechse, verschiedene Fledermausspezies. Abfangen als Lösung ist insbesondere 

beim Ziesel (Spermophilus citellus) nicht zulässig und sind geeignete Lebensräume im 

Schwinden begriffen und der Nachweis, dass weitere Lebensraumverluste ausgeglichen 

werden können ist unterblieben. 

Nr. 664.56) Pflanzenarten und Pflanzengesellschaften und deren Lebensräume sind nicht 

bloß geringfügig beeinträchtigt: Die Einstufung der Auswirkungen des Projektes auf 

Pflanzen und deren Lebensräume als geringfügig erscheint daher willkürlich, ist in keiner 

Weise nachvollziehbar, es ist von sehr starken Auswirkungen auszugehen, weshalb das 

Projekt auch in dieser Hinsicht nicht genehmigungsfähig ist. 

Nr. 664.57) Zerschneidungswirkung: Vom Vorhaben geht eine Zerschneidungswirkung 

aus die durch Ausgleichsmaßnahmen nicht voll kompensierbar ist - auf den Wert 

unzerschnittener Offenlandschaftsräume und die Gefahr des praktisch irreversiblen 

Verlustes wird hingewiesen. Wanderkorridore von Wildtieren Amphibien werden ebenfalls 

beeinträchtigt 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu den Nr. 664.51 - Nr. 664.57 wird auf die 

Stellungnahme Nr. 176, Nr. 176.48 - Nr. 176.54 verwiesen.  
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5.4. Boden/Landwirtschaft 

Nr. 664.58) Flächeninanspruchnahme. Durch die Straße wird Flächen in Anspruch 

genommen und versiegelt. Dadurch geben wertvolle PRoduktions in untragbarer Weise 

unwiederbringlich verloren. Auch eine Kompensation dafür ist ist nicht vorgesehen. 

Nr. 664.59) Schadstoffeintrag: Vom vorhaben initiierte Schadstoffeinträge beeinträchtigen 

die landwirtschaftliche Produktion und über die Nahrung auch das Schutzgut Mensch 

Nr. 664.60) Betriebsphase: Während der Betriebsphase ist die Eingriffsintensität 

hinsichtlich Landwirtschaft und Boden als sehr hoch einzustufen, da große Flächen und 

Volumina für immer der realen landwirtschaftlichen Produktion entzogen werden. Weiters 

werden die früheren Bodenstandorte und Agrarflächen versiegelt und die bisher auf 

diesen Flächen auftretenden Niederschlage in Entwässerungsbecken abgeleitet. Dadurch 

geht dem Boden insgesamt viel Wasser verloren. Die Flächen, die nach der Bauphase 

wieder landwirtschaftlich bewirtschaftet werden sollen werden längere Zeit anthropogen 

gestört bleiben und es ist eine Einschränkung der Produktionskraft zu erwarten. Weiters 

wird das mit geringem Flurabstand situierte Grundwasser durch Straßenabwässer 

chemisch belastet. 

Nr. 664.61) Durch Schadstoffeintrag wird die Qualität der Produkte verschlechtert 

Nr. 664.62) Versiegelung durch die Autobahn verschlechtert die Sickerverhältnisse und 

die Bodenfeuchte. Ein Ausgleich durch die Auflage entsprechender Flächenkompensation 

ist nicht vorgesehen 

Nr. 664.63) Brunnen/Wasserentnahmen zur Bewässerungszwecken werden durch dss 

vorgelegte Projekt beeinträchtigt Insbesondere Biobetriebe (Gärtnerei) können ihre 

Produktion nicht weiterführen. 

Nr. 664.64) (Anmerkung: der Aufzählung ohne Text) 

Nr. 664.65) (Anmerkung: der Aufzählung ohne Text) 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu den Nr. 664.58 - Nr. 664.65 wird auf die 

Stellungnahme Nr. 176, Nr. 176.55 - Nr. 176.60 verwiesen.  

 

5.5. Wasser (Entwässerung,Grundwasser, Oberflächenwasser 

5.5.1 Grundwasser/Entwässerung: 

Nr. 664.66) Negative Auswirkungen im Betriebs- und Störfall auf das Grundwasser, sind 

zu erwarten, jedenfalls aber nicht auszuschließen. Dies betrifft zunächst die mit den 

beiden Tunnelbauvorhaben zusammenstehenden Faktoren wie Wasserhaltungen und 

dergleichen 

Nr. 664.67) Des Weiteren ist eine Beeinträchtigung durch belastete Straßenwässer über 

Versickerung oder auch durch Gischtverfrachtung zu erwarten. 

Nr. 664.68) Chlorid-Grundbelastung: Dies trifft auf eine bereits bedenkliche 

Grundbelastung des Grundwasser durch den Parameters Chlorid. Gemäß Einlage 

D.04.04 (S37. beachte auch den dortigen Verweisfehler ergibt sich aus dem Wert von 200 

mg/I dass bereits im Bestand der Grenzwert der QZV Chemie GW überschritten, also 

Zusatzbelastungen keinesfalls tolerierbar sind. 
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Nr. 664.69) Mit der (teilweisen) Einleitung von Straßenwässern ja die Kanalisation wird 

das Problem nicht gelöst sondern nur verlagert, hier fehlt eine Dokumentation der 

Reinigungswirkung der Kläranlagen Wien, speziell auch was Chloride betrifft und 

Schwermetalle, und enthebt nicht die Projektwerber für ausreichender Reinigung der 

eingeleiteten Wässer zu sorgen 

Nr. 664.70) Behandlung von Abwässern/Gewässerschutzanlagen Die 

Abwasserbehandlung weist nicht die erforderliche Reinigungsleistung auf entspricht nicht 

dem Stand der Technik. Die Gewässerschutzanlagen erscheinen weiters nicht 

ausreichend dimensioniert. 

Nr. 664.71) Es ist bei derartigen Anlagen erforderlich, dass mögliche Umweltbelastungen 

und die Reinigungserfolge der Vorreinigungsanlagen laufend gemessen und veröffentlicht 

werden. Eine Echtzeitmessung 24/7 und Steuerung rund um die Uhr fehlt. 

Nr. 664.72) Angesichts der klimatologschen Zukunftsprognosen ist, wie schon in den 

letzten Jahren beobachtet, immer häufiger mit verstärkten Starkregenereignissen 

gerechnet werden, die die Kapazität der Gewässerschutzanlagen aber auch der 

Kanalisation überfordern können. Analysen und Prognosen, wie häufig diese 

Starkregenereignissen zu Überlaufsituationen führen werden und welche Auswirkungen 

diese haben, fehlen. Hier ist der Stand der Klimaforschung zu berücksichtigen 

Nr. 664.73) Weitere Schadstoffe: Die erforderliche vollständige Bewertung der 

Auswirkungen zahlreicher Schadstoffe auf die Grundwasserqualität ist unterblieben. Dazu 

zählen insbesondere Abgase (Pb, Ni, SO2, NOx, CO, CO2, Ruß, Kohlenwasserstoffe, 

Phenole, Aldehyde), Fahrbahnabrieb (Si, Ca, Mg, Schwermetalle, org. Verbindungen) 

,Reifenabrieb (Cd, Zn, S, Pb, Cr, Ni, Cu, org. Verbindungen, Kautschuk), Bremsenabrieb 

(Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Asbest) Tropfverluste (Pb, Ni, Zn, Cr, Cu, Vn, org. Verbindungen, Öle, 

Fette, Kohlenwasserstoffe, PAK, Phenole) Korrosion (Al, Cu, Fe, Co, Mn) und die nicht 

verkehrsbedingte Faktoren: Belastung des Niederschlages, Org. Bestandteile aus 

Pflanzen- und Düngemitteln aus dem Umfeld, Industrielle Emissionen ,Hausbrand 

Nr. 664.74) Das Grundwassermodell ist mangelhaft und nicht nachvollziehbar 

dokumentiert. Es wurde die Software GGU-SS-Flow2D verwendet, jedoch ist weder 

klargestellt welches Modell der Rechnung zugrundeliegt noch warum welche Parameter 

gewählt worden sind, fehlt es an begründeten Angaben über die 

Grundwasserabstandsgeschwindigkeit bzw. den Durchsatz durch jene Bereiche in denen 

das Bauwerk den Grundwasserleiter berührt sowie die Angabe von Porositätswerten. Im 

übrigen werden auch die aus Pumpvesuchen ermittelten Kf Werte noch zu überprüfen 

sein. Insbesondere ist eine Kalibrierung nicht dokumentiert und fehlt eine Validierung der 

Grundwassermodellberechnungen. 

Nr. 664.75) lediglich 2D -Grundwassermodellierungen die noch dazu trotz erwartbare 

instationärer Verhältnisse stationär gerechnet wurden entsprechen nicht dem Stand der 

Technik Die Projektunterlagen geben keine Auskunft warum die Fachplaner glauben 

damit das Auslangen finden zu können. Dies erhält insofern besondere Brisanz als 

vergleichbare UVP-Projekt im weiteren Umfeld (S1, S8 gezeigt haben dass sich die von 

den Projektwerbern vorgelegten Unterlagen als unbrauchbar erwiesen - vgl 

Verbesserungsaufträge in den genannten Verfahren) 

Nr. 664.76) HGW100: Aufgrund der Erfahrungen im Zusammenhang mit den Projekten 

S1-Lobau und S8-West wird darauf hingewiesen, dass zur Ermittlung des HGW auch eine 
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korrekte Grundwasserstatistik mit richtiger Trendermittlung und die Berücksichtigung 

künftiger Klimaprognostischer/hydrologischer Bedingungen erforderlich ist und es nun 

schon wiederholt zu unrichtiger bzw. widersprüchlicher Ermittlung der HGW Werte 

gekommen ist. Vorbehaltlich einer detaillierteren Prüfung erweist sich auch die 

gegenständliche Bearbeitung allein aufgrund des Vermerks "Extrapolation auf 

theoretischen Auswertezeitraum (1972-2012) aufgrund nicht vollständiger Messreihen 

erforderlich" (Einlage D.04.04.1005) als hinterfragenswürdig. Angesichts ohnehin geringer 

Flurabstände bei "Normalbedingungen" ist so die kritische Frage wie hoch die 

Flurabstände bei HGW Bedingungen sind ungeklärt. 

Nr. 664.77) Folgerichtig ist derzeit auch nich gewährleistetr dass die ÖNORM B2506-1 

eingehalten wird: Laut ÖNORM B2506-1 muss der erforderliche Abstand vom tiefsten 

Punkt der Sickeranlage zum höchsten maßgeblichen Grundwasserspiegel aus 

mindestens 1,50 m gewachsenem Boden bestehen, wobei Grundwasserspiegel 

Aufhöhungen durch die Versickerung und Absenkungen durch Brunnen in Rechnung zu 

stellen sind. (Diese Bestimmungen gelten jedoch nur für Versickerungsanlagen außerhalb 

des Einzugsbereiches von Trinkwasserbrunnen!) 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu den Nr. 664.66 - Nr. 664.77 wird auf die 

Stellungnahme Nr. 176, Nr. 176.61 - Nr. 176.72 verwiesen.  

 

5.5.2 Oberflächengewässer / Gewässerökologie 

Nr. 664.78) Der Ausschluss dieses Fachbereiches von den weiteren Untersuchung ist 

nicht gerechtfertigt, eine Abgrenzung der Umweltwirkungen ist nicht korrekt erfolgt. 

Anzuführen sind hier die im Abschnitt Grundwasser beschriebenn Auswirkungen von 

Baumaßnahmen und Bauwerken im Grundwasser und die Verfrachtung von Schadstoffen 

ausbelasteten Straßenwässern Mehr als geringe Auswirkungen des Projektes auf die 

Oberflächengewässer und Gewässerökologie in der Bauphase wie in der Betriebsphase 

können daher nicht ausgeschlossen werden 

Nr. 664.79) Bisher ist nicht gewährleistet dass keine gewässerkökologisch besonders 

bedenklichen kalciumchloridhältigen Auftaumittel zur Anwendung gelangen können 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu den Nr. 664.78 - Nr. 664.79 wird auf die 

Stellungnahme Nr. 176, Nr. 176.73 - Nr. 176.74 verwiesen.  

 

5.6. Schutzgut Luft/Luftschadstoffe 

Nr. 664.80) Die Grundlagen zur Ermittlung der Immissionsbelastung sind nicht 

nachvollziehbar Die Ermittlung von Unsicherheiten fehlt, und so hätten die vorgelegten 

Unterlagen auch dann keine Aussagekraft wenn sie eine Einhaltung der geltenden 

Grenzwerte bzw. der angesetzten lrrelevanzschwellen ausweisen würden. 

Nr. 664.81) Die verwendeten Emissionsfaktoren zu gering und nicht gültig, der so 

genannte "VW Skandal" und die Folgen wurden nicht berücksichtigt. Das Einreichprojekt 

ist nicht auf der Grundlage von "real drive emissions" aufgebaut. Es ist bekannt dass in 

bisher noch nicht abgrenzbarem Ausmaß aber deutlich über die Grenzen des VW-

Konzerns hinaus aber weit insbesondere die Stickoxidemissionswerte der Fahrzeugflotte 

(vorwiegend aber nicht ausschließlich bei Dieselfahrzeigen) deutlich und teilweise um ein 
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Mehrfaches über den Euro Normwerten liegen. In Konsequenz ist davon auszugehen 

dass auch die vorhabensbedingten Luftschadstoffemissionen bzw. -immissionen deutlich 

höher sind als bei der Projektierung angenommen . Wie auch den Projektunterlagen zu 

entnehmen liegt das Vorhaben in einem belasteten Gebiet (Gemäß BGBI. II Nr. 166/2015, 

der 166. Verordnung des Bundesministers für Land und Forstwirtschaft , Umwelt und 

Wasserwirtschaft 2015 über belastete Gebiete (Luft) zum UVP-G 2000) . Festzuhalten ist 

in diesem Zusammenhang dass nicht nur vergleichbar mit anderen derartigen Gebieten 

das gesamte Stadtgebiet von Wien als "Sanierungsgebiet" für Feinstaub PM10 

ausgewiesen ist sondern zusätzlich nahezu das gesamte Stadtgebiet (mit Ausnahme 

einiger hier nicht relevanter katastralgemeidnen) auch für Stickstoffdioxid . 

Nr. 664.82) Auch auf Basis der ohnehin unzureichenden Untersuchungen kommt es 

jedoch zu Grenzwertüberschreitungen und werden auch lrrelvanzkriterien nicht 

eingehalten und ist das Vorhaben daher nicht genehmigungsfähig.  

So hält die Projektwerberin in der Version E von Einlage D.01 fest: "Die geplante 

Stadtstraße Aspern befindet sich für die luftfremden Stoffe Stickstoffdioxid und Feinstaub 

auf Grund dessen, da deren Grenzwerte wiederholt oder auf längere Zeit an den 

Messstellen überschritten wurden in einem belasteten Gebiet (Gemäß BGBI. II Nr. 166/ 

2015, der 166. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

und Wasserwirtschaft über belastete Gebiete (Luft) zum 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000). Für die Auswirkungsanalyse in der 

Bauphase waren Stickoxide- und Staub-Emissionen durch Bau- und Arbeitsmaschinen, 

durch LKW-Transporte sowie Staubemissionen bei der Manipulation von staubenden 

Gütern zu berücksichtigen. Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, überschreitet die 

projektbedingte Zusatzbelastung durch das Bauvorhaben der Stadtstraße Aspern an 

einigen betrachteten Immissionspunkten mit Wohnnutzung (ganzjähriges Wohnen) im 

Untersuchungsgebiet die zulässige lrrelevanzgrenze. Die Ermittlung der Gesamtbelastung 

(inkl. Kumulation durch angrenzende Vorhaben) zeigt, das s durch Umsetzung 

emissionsmindernder Maßnahmen mit der Einhaltung der Grenzwertkriterien bzw. 

Grenzwerte zu rechnen ist. Das gegenständliche Straßenbauvorhaben bedingt 

verkehrliche Verlagerungen, welche sowohl Zusatzbelastungen als auch 

Zusatzentlastungen zur Folge haben. Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, liegt die 

projektbedingte Zusatzbelastung durch den Betrieb der Stadtstraße Aspern lediglich an 

wenigen betrachteten Immissionspunkten mit Wohnnutzung (ganzjähriges Wohnen) im 

Untersuchungsgebiet über der jeweiligen lrrelevanzgrenze gemäß dem 

Schwellenwertkonzept (nach Immissionsschutzgesetz Luft). Die Ermittlung der 

Gesamtbelastung (inkl. Kumulation angrenzender Vorhaben) zeigt, dass mit der 

Einhaltung der Grenzwertkriterien bzw. Grenzwerte zu rechnen ist".  

Diese Aussagen sind in sich widersprüchlich legen aber dar dass die 

Genehmigungsvoraus seztungen nicht erfüllt. Warum die Aussage das s es nur an 

wenigen Immissionspunkten zu Überschreitungen kommt von der Projektwerberin als 

Rechtfertigung angeführt wird mit der sie das Genehmigungshindernis beseitigt glaubt, ist 

nicht nachvollziehbar. Das Schwellenwertkonzept ist durchaus hinterfragenswert, zieht 

man es als Grundlage heran dann aber ist damit der Toleranzspielraum bereits 

ausgeschöpft und besteht kein Raum für weitere Überschreitungen.   

Ausgegebenem Anlaß weisen wir darauf hin dass § 2 des lmmissionschutzesetzes Luft 

IG-L folgendes normiert 
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(4) Immissionsgrenzwerte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind, sofern Abs. 5 nicht anderes 

bestimmt, höchstzulässige, wirkungsbezogene Immissionsgrenzkonzentrationen, bei 

deren Unterschreitung nach den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen keine 

schädigenden Wirkungen zu erwarten sind. 

(5) Immissionsgrenzwerte für kanzerogene, mutagene und teratogene Stoffe im Sinne dieses 

Bundesgesetzes sind höchstzulässige Immissionskonzentrationen. Ebenso ist der 

Immissionsgrenzwert für PM10 und PM2,5 jeweils eine höchstzulässige 

Immissionskonzentration.  

Die Ausweisung als "belastetes Gebiet" zeigt dass es hier bereits zu 

Grenzwertüberschreitungen kommt insofern ist ganz im Gegensatz zu den Aussagen der 

Projektwerberin mit Grenzwertüberschreitungen zu rechnen und können diese schon gar 

nicht nicht ausgeschlossen werden. Wie bereits erwähnt, stellt die Einschreiterin das 

Schwellwertkonzept an sich grundsätzlich in Frage, sind diese Einwendungen jedoch 

nicht der Ort für eine breite Grundsatzdiskussion. Wenn aber festgehalten wird dass 

Messunsicherheiten (Wirkfaktorbericht Luftschafstoffe Einlage D.03.02 S.15) 

Rechtfertigung für lrrelevanzschwellen dienen dann ist die Frage zu stellen, warum dies 

nur zum Nachteil der von Luftschadstoffimmissionen betroffenen Ausgelegt wird und nicht 

nach dem Vorsorgeprinzip vorgegangen wird. Berücksichtigt man die Unsicherheiten bei 

Messungen UND jene bei der Luftschadstoffimmissionmodellierung mittels AUSTAL u.dgl 

und der vorgeschalteten ebenfalls naturgemäß fehlerbehafteten kette 

Verkehrsmodellierung dann ist in Wahrheit ist unter Einbeziehung aller methodischen 

Mängel und Schwächen noch von weit höheren vorhabensbedingten 

lmmisionsbelastungen von denen auch eine größere Zahl von lmmissionpunkten betroffen 

sein werden auszugehen. Zusammengefasst wird es sowohl in der Bauphase als auch in 

der Betriebsphase zu vermehrten Belastungen mit Luftschadstoffen und zu 

Grenzwertüberschreitungen für NOx und PM 10 kommen. Aus gegebenem Anlass wird 

daher auf § 5 Abs. 6 UVPG 2000 i.d.g.F hingewiesen: 

(6) Der Antrag ist in jeder Lage des Verfahrens abzuweisen, wenn sich im Zuge des 

Verfahrens auf unzweifelhafte Weise ergibt, dass das Vorhaben bestimmten 

Genehmigungsvoraussetzungen in einem Maße zuwiderläuft, dass diese Mängel durch 

Auflagen, Bedingungen, Befristungen, Projektmodifikationen oder Ausgleichsmaßnahmen 

nicht behoben werden können. 

Die Voraussetzungen sind hier gegeben weshalb auch der Antrag gestellt wird abzuweisen, 

was die Behörde von Amts wegen bereits seit langem hätte tun müssen. 

Nr. 664.83) Der beim Projekt zum Einsatzgelangte klassische Rhomberg-Ansatz ist 

veraltet und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik 

Nr. 664.84) Der im Einreichprojekt so genannte "Wiener NOx-NO2-Konversionsansatz" ist 

nicht dokumentiert und somit nicht nachvollziehbar. 

Nr. 664.85) PM2 5 Der Anteil der Belastung mit der besonders gefährlichen Feinstaub-

"Fraktion" PM2,5 für die Verkehr überproportional als Verursacher verantwortlich ist wird 

nicht adäquat abgehandelt in der UVE bagatellisiert und ist mit unsichere Annahmen, 

Abschätzungen behaftet und völlig unvollständig dargestellt. 

Nr. 664.86) Völlig unterentwickelt ist die Behandlung des aus humanmedizinischer Sicht 

besonders bedenklichen Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1 in den 

Einreichunterlagen 
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Nr. 664.87) Volles Schadstoffspektrum fehlt: Die adäquate Behandlung des vollen zu 

erwartenden über PM und NOx hinausgehende Schadstoffspektrums in den 

Einreichunterlagen unterbleibt 

Nr. 664.88) Gas2Particle Conversion fehlt: Bei den zur Aersolbildung maßgeblichen 

Prozessen fehlt die Gas2Particle Conversion, Das Luftschadstoffimmisionsmodell 

berücksichtigt daher nicht vollständig die Gesamtmenge der vorhabensbedingten 

Aerosolgenese. 

Nr. 664.89) Dafür ist auch das Untersuchungsgebiet nicht groß genug gewählt 

Nr. 664.90) Bauphase. Trockenheit: Die bei Trockenheit eingesetzten 

Bewässerungsfahrzeuge wurden bei den Luftschadstoffen nicht mitberechnet. Es wäre 

aber erforderlich gewesen diese zuzüglich eines Pufferbereiches zur Berücksichtigung der 

grundsätzlich begrenzten Planbarkeit des Baugeschehens zu berücksichtigen. 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu den Nr. 664.80 - Nr. 664.90 wird auf die 

Stellungnahme Nr. 176, Nr. 176.75 - Nr. 176.85 verwiesen.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Klima und Umweltmeteorologie 

zu 664.80 

Da die Immissionsmodellierung im gegenständlichen Verfahren nach den Vorgaben der RVS 

04.02.12 erfolgt ist, ist es nach dem Stand der Technik (Richtlinie 2008/50/EG) nicht 

erforderlich, etwaige Unsicherheiten der Berechnungen dem Rechenwert der 

Zusatzbelastung zuzurechnen. 

 

5.7 K!jma 

Nr. 664.91) Klimazielerfüllung zu gewährleisten: Österreich erfüllt seine Verpflichtungen 

aus dem Kyoto-Protokoll und der EU-intern vereinbarte Lastenaufteilung nicht erfüllt und 

verzeichnete während der gesamten Kyoto periode mit beträchtlichen Zuwächsen die im 

Jahr 2005 ihren Höhepunkt erreicht haben aber ausgenommen von einer Anfangsphase 

immer über dem Ausgangsniveau. Die sektoraler Betrachtung ergab durchgehend die 

Hauptverantwortung für den Verkehr (und hier wiederum besonders dem Güterverkehr). 

Eine Fortsetzung dieses Trends ist angesichts des mittlerweile durch Österreich 

ratifizierten Klimaabkommens von Paros nicht mehr hinnehmbar Der Stadtstraße muss 

eine stark verkehrs- und in weiterer Folge emissionsinduzierende Wirkung unterstellt 

werden, sie erweist sich auch diesem Punkt als nicht (bzw. allenfalls unter Auflagen) 

genehmigungsfähig 

Nr. 664.92) Nachweis der Kompensation: Jeder weitere Emissionszuwachs ist unzulässig. 

Aufgrund der eingewendeten Mängel in der Verkehrsmodellierung bzw. Planfallerstellung 

wurden die Emissionszuwächse nicht ausreichend erfasst. Abgesehen von diesem 

Mangel wäre unabhängig vom Ergebnis als Voraussetzung für eine Umweltverträglichkeit 

jedenfalls nachzuweisen dass die - in ihrem tatsächlichen Ausmaß noch zu bestimmende 

Zuwächse an klimarelevanten Emissionen die durch das Vorhaben verursacht werden 

durch anderweitige Reduktionen kompensiert werden, bzw. entsprechende Auflagen 

vorzuschreiben. 
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Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu den Nr. 664.91 - Nr. 664.92 wird auf die 

Stellungnahme Nr. 176, Nr. 176.86 - Nr. 176.87 verwiesen.  

 

5.8. Landschaft 

Nr. 664.93) Unzerschnittene Offenlandschaftsräume gehen durch das Vorhaben verloren 

Nr. 664.94) Landschafts- und Ortsbild Das Vorhaben bat erhebliche, weiträumige 

Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild. Es wird zu einer Zerstückelung der 

Landschaft und infolge von Lärmschutzwänden und Kunstbauten im ebenen, offenen 

Landschaftsraum zu weit sichtbaren, deutlichen Barrierewirkungen, 

Raumgefügeveränderungen und Fremdkörperwirkungen kommen. 

Nr. 664.95) Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen reichen zur Kompensation der 

negativen Auswirkungen nicht aus. Es ist daher von einer sehr hohen 

Eingriffserheblichkeit und wesentlichen verbleibenden Auswirkungen auf das Landschafts- 

und Ortsbild im vom Projekt betroffenen Gebiet sowohl während der Bauphase als auch 

während der Betriebsphase auszugeben. 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu den Nr. 664.93 - Nr. 664.95 wird auf die 

Stellungnahme Nr. 176, Nr. 176.88 - Nr. 176.90 verwiesen.  

 

5.9. Schutzgut Sach- und Kulturgüter 

Nr. 664.96) Sachgüter. Anmerkung: in der Nr. 176.91 wurde dazu ausführlich erläutert 

Nr. 664.97) Kulturgüter: unzureichende Behandlung: Negative Auswirkungen des 

Vorhabens auf die Kulturgüter sowohl während der Bauphase als auch während der 

Betriebsphase sind zu erwarten. 

Nr. 664.98) Archäologie: Das Gebiet ist als archäologisches Hoffnungsgebiet bekannt. Die 

erwartete Ergiebigkeit lässt eine bloße Beschränkung auf Notgrabungen nicht zu 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu den Nr. 664.96 - Nr. 664.98 wird auf die 

Stellungnahme Nr. 176, Nr. 176.91 - Nr. 176.93 verwiesen.  

 

Nr. 664.99). Anträge 

Aufgrund der o.g. Einwendungen und der Vielzahl an Bedenken beantrage ich daher die 

Unterbrechung des UVP-Verfahrens und die Eröffnung eines Mediationsverfahrens, bei dem 

die Parteien und Nachbarn im Verfahren erstmals entsprechend den Bestimmungen der 

Aarhus-Konvention Mitbestimmungsrechte erhalten. 

Des weiteren fordere ich den Genehmigungsantrag wegen Nichterfüllung der 

Genehmigungsvoraussetzungen des UVP-G, der Materiengesetze und wegen Verstoßes 

gegen die UVP-RL abzuweisen! 

 

 

Die Einschreiterin formuliert in einem gesonderten Formular weiters 

(Unterstützungserklärung zur Formierung der Bürgerinitiative): 
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Eingewendet wird, dass das kundgemachte Projekt Stadtstraße in der vorliegenden Form 

dem gültigen österreichischen Recht als auch den gültigen Verordnungen nach 

europäischem Recht widerspricht und nicht genehmigungsfähig ist. Folgende Einwände 

werden vorgebracht: 

Nr. 664.100) Die Unterzeichner der Unterstützungserklärung fordern über die Bestimmungen 

des UVP-G2000 hinaus Parteistellung inkl. Rechtmittelbefugnis, da im Vorfeld des 

Verfahrens wesentliche Bestimmungen gültigen Rechts (u.a. Aarhus Konvention) nicht 

erfüllt wurden und gemeinsam mit der im Vereinfachten Verfahren außer Kraft 

gesetzten Nachkontrolle Gefahren für Mensch und Umwelt im Sinne des 

Vorsorgeprinzips unerkannt bleiben würden! 

Nr. 664.101) Wesentliche Schutzvorkehrungen für Bewohner im Umfeld des Projekts wurden 

nicht ausreichend dargestellt und Normen bzw. Vorschriften ignoriert. 

Nr. 664.102) Die Berechnungen für Emissionen sind unvollständig und zeigen nur einen 

Ausschnitt der Belastungen für Mensch und Umwelt. 

Nr. 664.103) Die vorliegenden Gutachten sind unvollständig, Umweltauswirkungen auf 

Fauna, Flora, Funga, Schutzgüter und Klimaschutz sind nicht ausreichend dargestellt. 

Nr. 664.104) Eine Schlechterstellung des öffentlichen Verkehrs und die damit verbundene 

negative Veränderung des Modal Split wird in Emissionsberechnungen nicht 

berücksichtigt. Das Projekt widerspricht damit den österreichischen Zielsetzungen des 

ratifizierten Klimaabkommens und ist damit rechtlich zu hinterfragen. 

Nr. 664.105) Die Stückelung in Einzel-UVP-Verfahren S8, S1, Stadtstraße mit abweichenden 

Beurteilungszeiträumen auf Basis der veralteten SUPerNow2002 ist rechtswidrig. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Die Auseinandersetzung im Rahmen des gegenständlichen Stellungnahmenbandes erfolgt 

nur aus fachlicher Sicht, das gegenständliche Projekt betreffend. Hierzu wird auf die 

Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

Bei der Frage nach Zulässigkeit der Erhöhung von Emissionen handelt es sich um eine reine 

Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

Lärm, Erschütterungen 

Die Ermittlung der Emissionen erfolgte an Hand der, den Stand der Technik 

repräsentierenden Regelwerke und ist vollständig. Es werden alle für eine Beurteilung 

erheblichen Emissionen dargestellt. 

 

Luft 

Im Sinne einer gesamthaften Prüfung nach UVP-G 2000 werden die Luftschadstoffe der 

Anlagen 1 und 2 gemäß IG-L herangezogen. Ziel des IG-L ist unter anderem der dauerhafte 

Schutz der Gesundheit des Menschen, des Tier-und Pflanzenbestands, sowie von Kultur- 

und Sachgütern. 
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Klima und Umweltmeteorologie 

Wie im Teilgutachten Umweltmeteorologie und Klima dargelegt, ist in der Betriebsphase der 

Stadtstraße Aspern 2024 mit einer Erhöhung der jährlichen Treibhausgasemissionen um 

6.000 t CO2-Äquivalent gegenüber dem Nullplanfall zu rechnen.  

Aufgrund des räumlichen Zusammenhangs werden im genannten Teilgutachten die 

Auswirkungen der Projekte Stadtstraße mit AST Seestadt Ost und Spange S1 auf die 

Treibhausgasemissionen gemeinsam kumulativ betrachtet und mit den Gesamtemissionen 

der Stadt Wien verglichen. Die jährlichen Treibhausgasemissionen der drei genannten 

Projekte zusammen erhöhen sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase die 

klimarelevanten Treibhausgasemissionen der Stadt Wien um etwa 0,1 %.Das 

Klimaschutzgesetz (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011) legt in Österreich sektorale 

Emissionshöchstmengen für 2013–2020 fest. In einer Novelle des KSG (BGBl. I Nr. 94/2013) 

wurden diese für die Periode 2013–2020 ergänzt (Umweltbundesamt, Klimaschutzbericht 

2016). Maßnahmen für die Einhaltung dieser Höchstmengen sind von den jeweils fachlich 

zuständigen BundesministerInnen mit sektoralen Verhandlungsgruppen zu erarbeiten.  

Die Höchstmenge der österreichischen Gesamtemission an Treibhausgasen ist für das Jahr 

2020 mit  48,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent festgelegt. Die zu erwartende Erhöhung der 

Treibhausgasemissionen durch das gegenständliche Projekt liegt in der Größenordnung von 

0,01 % , kumuliert mit dem Projekt Spange S1 0,02% dieses Wertes. 

 

Humanmedizin 

Die Beurteilung der Auswirkungen des Projektes folgt den einschlägigen fachlichen Kriterien. 

 

Abfallwirtschaft 

Die vorliegenden Informationen zu Umweltauswirkungen sind für eine abfalltechnische 

Beurteilung ausreichend. Die Einwendungen sind unpräzise. Es bleibt unklar welchen 

Mangel die Emissionsberechnungen hätten und welcher Ausschnitt der Belastungen für 

Mensch und Umwelt nicht berücksichtigt worden wäre. Weiters bleibt unklar zu welchen 

konkreten Aspekten die vorliegenden Gutachten unvollständig wären und welche konkreten 

Umweltauswirkungen auf Fauna, Flora, Funga, Schutzgüter und Klimaschutz nicht 

ausreichend dargestellt worden wären. Eine abfalltechnische Entgegnung ist somit nicht 

möglich, da in den gegenständlichen Einwendungen lediglich Behauptungen aufgestellt 

werden anstelle von sachlich nachvollziehbaren Argumenten. 

 

Hydrogeologie: 

Die Ermittlung der Emissionen ist vollständig. Es werden alle für eine Beurteilung 

erheblichen Emissionen dargestellt. 

 

Altlasten und Gewässerschutz 

Die angewendete Methoden und Maßnahmen sind vollständig und entsprechen dem Stand 

der Technik. Die Ergebnisse sind als schlüssig und nachvollziehbar zu beurteilen. 
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Allgemein ist festzustellen, dass die Projektunterlagen die Auswirkungen auf Fachgebiete, 

die den Untergrund einschließlich Grundwasser betreffen, aus gewässerbautechnischer 

Sicht umfassen darstellen und offene Schnittstellen zu den angrenzenden Disziplinen nicht 

zu erkennen sind. 

 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Zum Thema „Unvollständigkeit“: Es waren gemäß der gewählten Untersuchungsmethodik 

alle in Wien (streng) geschützten Tier- und Pflanzenarten und alle Tier- und Pflanzenarten, 

die in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie und Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 

gelistet sind, zu untersuchen. Die Untersuchungsmethodik entspricht der RVS 04.01.11 

Umweltuntersuchung. Als Untersuchungsraum wurde grundsätzlich jener Ausschnitt der 

Kulturlandschaft gewählt, der zum Verständnis des faunistischen und floristischen Ist-

Zustandes sowie für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf Tiere und ihrer 

Lebensräume erforderlich war. Daher wurde in einen engeren und einen weiteren 

Untersuchungsraum unterteilt. Der engere Untersuchungsraum ist der vom Vorhaben 

tatsächlich beanspruchte Grund (= Baufeld), in diesem Fall die „Umhüllende der 

vorgesehenen Trasse der Straße“ einschließlich aller vorübergehend beanspruchten 

Flächen, z.B. für Baustelleneinrichtungen, Manipulationen und Zwischenlagerungen. statt. 

Der weitere Untersuchungsraum (= erweiterter Untersuchungsraum) enthält zusätzlich einen 

tiergruppenspezifischen Puffer von ca. 50 m bis 500 m und wurde in erster Linie für 

Organismengruppen festgelegt, die einen höheren Raumbedarf bzw. eine höhere Mobilität 

aufweisen. Hier wurde die Intensität der Untersuchungen auf jene Fragen eingeschränkt, die 

bei der Beurteilung der möglichen Projektauswirkungen und der notwendigen 

Ausgleichsmaßnahmen helfen können. Für einige Tiergruppen oder –arten musste zudem 

ein spezifischer Betrachtungsraum berücksichtigt werden, weil es für die Beschreibung ihres 

Erhaltungszustandes (in Wien) erforderlich war. 

Im engeren Untersuchungsraum wurden u.a. sowohl die Zauneidechse (Lacerta agilis) als 

auch das Ziesel (Spermophilus citellus), zahlreiche Arten von Fledermäusen sowie der 

Scharlachkäfer (Cucujus cinnaberinus) und der Große Feuerfalter (Lycaena dispar) 

nachgewiesen, die in Wien alle streng geschützt und in den Anhängen II und IV der FFH-

Richlinie gelistet sind. Durch Zusatzbelastungen mit Luftschadstoffen, Licht- und 

Schallemissionen sowie Erschütterungen entstehen durch das Projekt keine relevanten 

Auswirkungen, die einen Verstoß gegen eines der Verbote gemäß § 10 Abs. 1 bis. 5 Wiener 

Naturschutzgesetz bzw. gegen das Verbot im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3 Wiener 

Naturschutzverordnung betreffend den geschützten Lebensraum von (streng) geschützten 

Pflanzen- und/oder Tierarten zur Folge haben. 

Für alle vom Vorhaben tatsächlich beanspruchten Flächen (z.B. Flächeninanspruchnahmen 

im Baufeld, auf Baustelleneinrichtungs-, Zwischenlager- und Manipulationsflächen) bei vom 

Vorhaben verursachten Trennwirkungen und Veränderungen der Funktionszusammenhänge 

war vom Amtssachverständigen in einem ersten Schritt zu prüfen, ob es sich um einen 

Verstoß gegen eines der Verbote gemäß § 10 Abs. 1 bis. 5 Wiener Naturschutzgesetz bzw. 

um einen Eingriff im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3 Wiener Naturschutzverordnung handelt. Die 

als Vorbelastung zu bezeichnenden, bestehenden Straßenzüge, die Gleise der S 80 und 

Lärmschutzwände stellen bereits im IST-Zustand eine Barrierewirkung dar. Im 

„Eingriffsraum“ sind keine ausgewiesenen großräumigen Wanderkorridore von Tieren 

vorhanden, die die Trasse queren wird. Zweifelsohne stellt das Straßenbauvorhaben eine 
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Barriere für alle jene Tierarten dar, die in Nord-Süd-Richtung wandern. Um diese 

Barrierewirkung für bodengebundenen Tierarten wieder weitestgehend aufzuheben, wurden 

als Projektbestandteil Querungshilfen vorgesehen. Im Bereich der Ast. Seestadt Ost wird 

zumindest eine Grünbrücke errichtet. 

Für alle o.g. Arten und weitere in Wien geschützte Arten wurden im Projekt je nach 

Sensibilität und Betroffenheit Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von 

Projektwirkungen, funktionserhaltende Maßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen 

vorgesehen, um die Sicherung der Erhaltungszustände der betroffenen FFH-Arten zu 

gewährleisten. Letztendlich wird es bei keiner Art zu einer Veränderung der 

Erhaltungszustands kommen, weil die betroffenen Arten als lebensfähige Elemente in ihrem 

natürlichen Lebensraum in Wien erhalten bleiben und noch ausreichend großer Lebensraum 

vorhanden ist und zukünftig sein wird, um das Überleben von Populationen dieser Arten zu 

sichern. Dazu im Einzelnen: 

Tatsächlich vorhandene Ziesel (Spermophilus citellus) sollen mittels Lebendfallen von 

fachkundigem Personal in den Verdachtsflächen gezielt abgefangen und in bereits 

bestehenden Lebensräume an der Spargelfeldstraße verbracht werden, um Verluste von 

Individuen zu vermeiden. Es werden die Maßnahmen M-01 (Abplankung Ziesellebensräume) 

bzw. M-09 (Umsiedlung Ziesel) als Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung 

nachteiliger Projektwirkungen sicherstellen, dass es zu keiner Tötung von Individuen kommt. 

Diese Maßnahmen inkl. der vorangehenden Errichtung eines „Kunstbaus“ sind als 

funktionserhaltende Maßnahme zu beurteilen, weil im Bedarfsfall vor Eintreten eines 

Eingriffes betroffene Individuen so in den bereits bestehenden Lebensraum an der 

Spargelfeldstraße verbracht werden. Zusätzlich wird der allgemeine temporäre 

Flächenverlust im Ausmaß von 3,2 ha hochwertigem und 0,4 ha mäßig wertvollem für Ziesel 

geeignetem Lebensraum ausgeglichen. 

Bezüglich der Zauneidechse (Lacerta agilis) kommen in Verbindung mit einer 

vorangehenden Populationserhebung und einer Erhebung zum Flächenbedarf die 

Maßnahmen M-08 (Umsiedlung Zauneidechse), M-07 (Strukturelemente wieder einbauen), 

M-11 (Neuanlage von Saumbiotopen) und M-12 (Neuanlage von Grünland) im 

Trassenbereich und die Maßnahmen S1_Ast_Ost_M7 (Abfangen und Verbringen), 

S1_Ast_Ost_M8 (Verhinderung der Wiederbesiedlung), S1_Ast_Ost_M21 (Neuanlage von 

Saumbiotopen (0,7 ha), von Grünland (1,2 ha)) und S1_Ast_Ost_M22 (Anlage einer 

kurzwüchsigen Brachfläche) im Bereich der Ast. Seestadt Ost als funktionserhaltende 

Maßnahme zum Einsatz. zu beurteilenwird als Maßnahme zur Vermeidung bzw. zur 

Verhinderung eingesetzt, die gewährleistet, dass es zu keiner Tötung von Individuen der 

Zauneidechse (Lacerta agilis) kommt. Nach Ansicht des Amtssachverständigen garantiert 

diese Paket an Maßnahmen, dass ein Verstoß gegen die Verbote des § 10 Abs. 3 

hinsichtlich der Tötung und der Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorliegt, 

weil vor Eintreten eines Verbotstatbestandes die betroffenen Individuen in einen bereits 

bestehenden Lebensraum verbracht werden. so ausgeschlossen werden kann. Die 

Absiedlung in bestehende nicht besiedelte und vor Baubeginn neu angelegte Lebensräume 

bedingt auch die Gewährleistung einer dauerhaften Pflege bzw. eine vertragliche 

Sicherstellung dieser Flächen auf Betriebsdauer der Trasse. 

Im engeren Untersuchungsraum wurden auch zahlreiche Arten von Fledermäusen 

nachgewiesen. Die vorgesehenen Maßnahmen M-04 (Erhalt Altbäume), M-06 

(Rodungszeiträume), M-18 (Kontrolle von Altbäumen auf Fledermausvorkommen) bzw. jene 
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Maßnahmen der ökologischen Aufsicht, um Fledermausquartiere zu sichern, Fledermäuse 

zu bergen und zu verbringen, bedingen, dass es zu keinem Verstoß gegen die Verbote § 10 

Wiener Naturschutzgesetz durch Tötung von Individuen oder Vernichtung der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen wird. Die Maßnahme M-10, die die Aufstellung 

von 20 Flach- und Rundkästen für Fledermäuse in einem Mindestabstand von 200 m von der 

Trasse vorsieht, ist als funktionserhaltende Maßnahme zu werten. Da die von einem 

temporären Verlust betroffenen hochwertigeren und mäßigen Lebensräumen nach erfolgter 

Wiederherstellung wieder zur Verfügung stehen werden, wird keine Einschränkung des 

Lebensraumes gesehen, die das weitere Vorkommen der Arten erschwert oder unmöglich 

macht; d.h. es wird auch zukünftig ausreichend Lebensraum vorhanden sein, der jedenfalls 

den Lebensraumansprüchen dieser Arten entspricht. 

Im Falle, dass die 3 Pappel-Totbäume und die noch lebenden Bäume am gegebenen 

Standort des Scharlachkäfers (Cucujus cinnaberinus) nicht erhalten werden können, wird die 

Maßnahme M-20 (Versetzen von „Cucujus-Brutbäumen“) als Maßnahme zur Vermeidung 

bzw. Verminderung nachteiliger Projektwirkungen eingesetzt. Diese Maßnahme wird als 

funktionserhaltende Maßnahme beurteilt, weil im Bedarfsfall vor Eintreten eines Eingriffes 

Larven und auch adulte Käfer so verbracht werden, dass ein Verstoß gegen die Verbote des 

§ 10 Abs. 3 hinsichtlich der Tötung und der Vernichtung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten ausgeschlossen werden kann. Es liegt kein Verstoß gegen das Verbot des § 7 

vor, weil das weitere Vorkommen der Art weder erschwert noch unmöglich wird; d.h. es wird 

auch zukünftig ausreichend Lebensraum vorhanden sein, der den Lebensraumansprüchen 

dieser Art entspricht. 

Während die Imagines des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) flugfähig sind, könnten 

Eier, Raupen und Puppen betroffen sein. Da im Baufeld und den Manipulationsflächen keine 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten an Pflanzen nachgewiesen wurden, liegt kein Verstoß 

gegen die Verbote von § 10 (3) betreffend die Tötung von Entwicklungsstadien bzw. die 

Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vor. Der Feuerfalter wird im Bereich der 

Trasse durch „flächigen Maßnahmen“ neuen Lebensraum von ca. 0,8 ha erhalten, im 

Bereich der der Ast. Seestadt Ost wird ein Flächenausgleich durch die Neuanlage von 

Saumbiotopen mit 0,7 ha und von Grünland mit 1,2 ha (= Maßnahme S1_Ast_Ost_M21) und 

mit ca. 1,7 ha an Brachen und Ruderalfluren geschaffen. 

Unter den im Untersuchungsraum nachgewiesenen Vogelarten entlang der Trasse der 

Stadtstraße Aspern befinden sich mit Ausnahme des Neuntöters (Lanius collurio), der in 

seinem jährlichen Auftreten als Brutvogel nur vermutet werden kann, keine Arten des 

Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie jedoch streng geschützte und für Wien prioritär 

bedeutende sowie streng geschützte (mit Lebensraumschutz A) und geschützte Arten (mit 

Lebensraumschutz C bzw. D), die als Brutvögel (tatsächlicher Nachweis einer Brut bzw. 

mögliche oder wahrscheinliche Brut) oder als Nahrungsgäste betroffen werden könnten. Die 

Bandbreite reicht von Vogelarten mit häufiger innerstädtischer Verbreitung 

(Gartensiedlungsgebiet) über Arten des Offenlandes als Bodenbrüter und Busch- oder 

Gehölzbrüter bis zu an Gewässer gebundene Arten. Alle nachgewiesenen Vogelarten 

werden auf Grund ihrer Flugfähigkeit nicht getötet, absichtliche Störungen während der Brut- 

oder Aufzuchtzeit und absichtliche Zerstörungen von Nestern und Eiern liegen auf den 

beanspruchten Flächen nicht vor. 

Als Maßnahme zur Vermeidung oder Verminderung nachteiliger Auswirkungen des 

Vorhabens garantiert M-06 „Rodungszeiträume“, dass nur in der Zeit von 1. August bis 31. 
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Jänner gerodet wird. Die Maßnahme M-04 „Erhalt von Altbäumen“ kann neben 

Fledermäusen auch mehreren Specht-Arten zu Gute kommen. Die Maßnahme M-14 

„Rückbau und Rekultivierung der Bauphasenflächen“ kann je nach Zielsetzung durch die 

ökologische Aufsicht für bodenbrütende Arten von Bedeutung sein. Die Maßnahmen M-

11„Neuanlage von Saumbiotopen mit Heckenstreifen“ im Ausmaß von 5,9 ha und M-12 

„Neuanlage bzw. Verbesserung von Grünland“, wobei noch vor dem Verlust der 

bestehenden Grünlandflächen 5,3 ha magere Grünlandflächen mit Gehölzen auf aktuell 

trocken-schottrigen Ackerflächen neu angelegt werden, gewährleisten das zukünftige 

Vorhandensein von ausreichend geeignetem Lebensraum für Vögel. ). Die Maßnahmen M-

07 (Strukturelemente wieder einbauen), M-11 (Neuanlage von Saumbiotopen), M-12 

(Neuanlage von Grünland) und M-13 (Neuanlage von Gehölzflächen im Bereich des 

Maßnahmen-komplexes Krcalweg werden u.a. auch dem Neuntöter neuen Lebensraum 

bieten. Im Bereich der Ast. Seestadt Ost sind zwar nur einige wenige Arten des Offenlandes 

betroffen, die durch direkte Flächeninanspruchnahmen einen gewissen Lebensraumverlust 

erleiden. Dieser Lebensraumverlust wird jedoch durch flächige Ausgleichsmaßnahmen im 

Rahmen der ökologischen Begleitplanung mit ca. 1,7 ha an Brachen bzw. Ruderalfluren und 

mit 2,7 ha mit Bäumen und Feldgehölzen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ 

ausgeglichen werden. Für das Europäisches Schwarzkehlchen, wo der 

Verbreitungsschwerpunkt im Agrarland des 21. und 22. Wiener Gemeindebezirkes liegt, wird 

der Bestand in Wien auf 40 bis 70 Brutpaare geschätzt, was ca. 1% des Bestandes in 

Österreich entspricht. Im gegenständlichen Fall geht es um den Verlust eines Reviers, der 

nur durch die Vorschreibung einer unbedingt erforderlichen Maßnahme im Sinne einer CEF-

Maßnahme entsprechend wieder ausgeglichen werden kann. Auch werden nicht 

artspezifische, allgemeine Maßnahmen durchaus einen weitaus größeren zukünftigen 

Ausgleich an Flächen erbringen, die Lebensraumeignung für das Schwarzkehlchen 

aufweisen, jedoch nicht im funktionalen Kontext zum betroffenen Revier stehen.Für das 

Schutzgut „Vögel“ gilt im Untersuchungsraum, dass im unmittelbaren Umfeld der Trasse 

ausreichend Lebensraum vorhanden ist und auch zukünftig auf Grund o.g. Maßnahmen 

vorhanden sein wird, der jedenfalls den Lebensraumansprüchen der einzelnen Arten als 

Nahrungshabitat oder Bruthabitat – wie bisher - entspricht. Es wird bei keiner Art zu einer 

Veränderung der Erhaltungszustands kommen, weil die betroffenen Vogelarten als 

lebensfähige Elemente in ihrem natürlichen Lebensraum in Wien erhalten bleiben und noch 

ausreichend großer Lebensraum vorhanden ist und zukünftig sein wird, um das Überleben 

von Populationen dieser Arten zu sichern. 

Im Beurteilungsraum des Amtssachverständigen, der dem „Eingriffsraum“ der UVE-

Sachverständigen entspricht, befinden sich keine geschützten Biotope im Sinne des § 7 

Wiener Naturschutzgesetz (Schutz von Biotopen). Das bedeutet, dass weder 

Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie, noch Biotoptypen gemäß Wiener 

Naturschutzgesetz und Wiener Naturschutzverordnung von flächigen Eingriffen betroffen 

sind. Im Beurteilungsraum gibt es in Manipulationsflächen sowohl einen Nachweis des Feld-

Mannstreu (Dipsacus fullonum), als auch einen Nachweis der Wilde Karde (Eryngium 

campestre), beides in Wien geschützte Pflanze ohne Lebensraumschutz. Ein Verstoß gegen 

§ 10 (2) Wiener Naturschutzgesetz liegt nicht vor, weil nur wenige Exemplare des Feld-

Mannstreu und der Wilden Karde in einem überschaubaren und beschränkten Ausmaß 

durch das Baugeschehen auf diesen Flächen vernichtet werden. 
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Verkehr 

Den Angaben des Einwenders ist nicht zu entnehmen, durch welche Maßnahme im 

Straßenprojekt die Schlechterstellung des öffentlichen Verkehrs vorgenommen wird. Auf 

Straßenabschnitten, wo Stauungen erwartet werden können, wurden Fahrstreifen für 

Omnibusse im Projekt vorgesehen. Die ÖV-Anbindung in Richtung Zentrum ist durch die U-

Bahn als sehr gute ÖV Verbindung gegeben und das Busnetz wurde an die Lage der U-

Bahn- und die neue S-Bahn-Haltestelle angepasst. Verbesserungswürdig erscheinen die 

langen ÖV-Reisezeiten in Richtung Süden. Dies kann aber nicht dem eingereichten 

Vorhaben angelastet werden. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

keine persönliche Betroffenheit 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  665 

BI Netzwerk Verkehrsregion W-NÖ (BNWN)  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 114 

 

 

als Sprecher der Bürgerinitiative Netzwerk Verkehrsregion Wien-Nö, mit Zustelladresse 

Maschlgasse 114, 1220 Wien  

erhebe ich, Ing. Heinz Mutzek, geboren am 13.12.1974, im Namen der Unterzeichner 

unserer Unterstützungserklärungen zum gegenständlichen Vorhaben Stadtstraße Aspern 

nachstehende ergänzende und detailierte Einwendungen: 

Die in der gegenständlichen Stellungnahme angesprochenen Themen entsprechen im 

Wesentlichen Stellungnahme Nr. 176 bzw. sind in der Stellungnahme Nr. 664 ebenfalls 

enthalten. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahmen 

Nr. 176 und. Nr. 664 verwiesen. 

1. Rechtliche Aspekte 

Nr. 665.1) Das Projekt Stadtstraße Aspern wurde als „vereinfachtes UVP-Verfahren" zu 

öffentlichen Auflage gebracht, obwohl wesentliche Kennzahlen und technische Parameter 

dieser Bundesstraße B mit dem UVP-Verfahren S1-Spange Seestadt in Zusammenhang 

stehen und dieses Verfahren zeitgleich als NICHTvereinfachtes Verfahren abgeführt 

wird. Unsere Bürgerinitiative sieht aufgrund der Komplexizität der gemeinsamen 

Baumaßnahmen im Errichtungsgebiet, sowie der Betroffenheit von mehr als 10.000 

Bewohner im Nahbereich der Trasse ein noch nie dagewesenes Gefahrenpotential 

aufgrund der fehlenden Nachkontrollen über einen adäquaten Zeitraum! Ein Grundprinzip 
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des UVP-G ist das Vorsorgeprinzip im Sinne des Schutzes von Mensch und Umwelt, 

welches mit dem vereinfachten Verfahren nun außer Kraft gesetzt wäre! Wir fordern daher 

Parteienstellung inklusive Rechtsmittelbefugnis um als Vertreter der Wohnbevölkerung 

auch nach dem möglichen Abschluß des Rechtsverfahrens die zu erwartenden Schäden 

an Mensch und Umwelt rechtlich verfolgen zu können. Wir erachten es als Fahrlässigkeit, 

unserer Bürgerinitiative keine vollwertige Rechtspersönlichkeit einzuräumen, wenn ein 

Projekt mit einer erheblichen Anzahl von Mängeln öffentlich aufgelegt wird und dabei 

Gefahren für Leib und Leben in sich trägt! Darüberhinaus wollen wir folgende, 

beobachtete Mängel während der öffentlichen Auflage festhalten:  

a. Die Unterfertigungen und Einlagenverzeichnisse (Einlage jeweils A.00) zu den 

Vorhabensteilen Stadtstraße und ASt Seestadt Oxt sind nicht datiert. Übrigen ist 

lediglich für den Vorhabensteil Stadstraße der Genehmigungsantrag auf dem von der 

MA22 übermittelten Datenträger enthalten. 

b. Die in Einlage A.00 zur Stadtstraße auf seite 11ff angegebenen nicht mit Buchstaben 

kodierten Projektsteile 1.1 (Bericht Lärm Betriebsphase bis 8.11.1 und damit (mit 

Ausnahme der Unterlagen zu den Lärmschutzwänden) nahezu sämtliche den 

Fachbereich Lärm betreffende Lärmberichte und Differenz bzw. Rasterlärmkarten 

usw. befinden sich ebenfalls nicht auf dem Datenträger und ist somit nicht davon 

auszugehen dass eine rechtlich korrekte öffentliche Auflage des Projektes 

stattgefunden hat.  

c. Das vorgelegte Projekt ist offenkundig veraltet und besteht in dieser Form keine 

Verwirklichungsabsicht. Wie die Wiener Vizebürgermeisterin und zuständige 

Stadträtin Vassilakou undder SPÖ Klubchef Oxonitsch (i.V Bgm Häupl) in einer 

Pressekonferenz im Juni 2016 erklärten würden um dem Ziel der Regionalisierung 

und Kostensenkung des Projekts nachzukommen, mehrere Bereiche des Vorhabens 

einer nochmaligen Überarbeitung unterzogen und die überarbeiteten Bereiche 

werden im Frühjahr 2017 nachträglich eingereicht 1, deshalb ist es allein aus 

verfahrensökonomischen Gründen, dem Grundsatz der Sparsamkeit der 

Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit sowie der Schonung der Ressourcen aller 

Verfahrensbeteiligten geboten das Verfahren bis zur Vorlage des definitiven Projektes 

zu unterbrechen. (vgl Antrag in Abschnitt 11) 

1
 vgl Rathauskorrespondenz vom 6.7.2016 https://www.wien.gv.at/rk/msg/2016/07/06007.html 

d. RVS nicht kundgemacht: Für die Projektplanung wurden zahlreiche RVS 

Dokumenten herangezogen jedoch weder die verwendeten Grundlagen zitiert, noch 

die RVS als Anhang den Fachberichten beigelegt oder sonst zum Bestandteil der 

öffentlichen Auflage des ggst Projektes gemacht worden Da sie auch sonst nicht 

kundgemacht sind, widerspricht dieses Vorgehen den für eine UVP gebotenen 

Anforderungen. Es liegt ob dieses rechtswidrigen Vorgehens somit kein vollständiges 

Projekt vor. 

e. Die Unterlagen enthalten keinen Planfall, in dem der Antragsgegenstand einer 

Landesstraße für sich untersucht worden ist, für den jedoch die unbedingte 

Genehmigung nach UVPG und den Materiengesetzen beantragt wurde und somit 

nicht gewährleistet ist, dass eine Bewilligung mit der Bedingung versehen wird, dass 

auch die den Untersuchung zugrundegelegten Netzelemente des höchstrangigen 

Straßennetzes realisiert werden. Weder die Antragsstellerin MA28 noch die Behörde 

MA22 und somit insgesamt der Stadt Wien haben die Kompetenz, darüber zu 
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entscheiden ob diese Netzelemente errichtet werden dürfen, noch sind sie in der 

Lage, sicherzustellen dass sie errichtet werden, wenn sie errichtet werden dürfen. 

Aus Kenntnis des Verfahrensstandes insbesondere der S1 Schwechat Süßenbrunn 

beim Bundesverwaltungsgericht ist diese offenbar als fix eingeplante Annahme 

massiv anzuzweifeln. 

Nr. 665.2) Somit stimmt das eingereichte Projekt nicht mit dem Genehmigungsantrag 

überein. Die Behörde könnte theoretisch eine Genehmigung unter der Auflage erteilen, 

dass mit dem Bau der Stadtstraße erst begonnen werden darf, wenn auch die S1 Spange 

Seestadt über alle erforderlichen behördlichen Bewilligungen verfügt und die 

Verkehrsfreigabe der Landesstraße sowie des Bundesschnellstraßennetzelements nur 

gleichzeitig zu erfolgen darf. Eine derartige Genehmigung ist jedoch nicht beantragt. 

Beantragt ist wie beschrieben lediglich die Stadstraße und ist somit der Antragsgegentand 

aber nicht in den Unterlagen dargestellt 

Nr. 665.3) Es wurde der Genehmigungsantrag auf die "ASt Seestadt Ost" ausgeweitet. Diese 

bildet keine mit dem Hauptvorhaben allein funktionsfähige Einheit und wäre daher auch 

wenn die Aufgabenverteilung eine Zuständigkeit des Landes Wien vorsieht, gemeinsam 

mit den sonstigen Landesstraßenverlegungen im UVP Verfahren zur S1- Spange 

Seestadt mitzubehandeln. Es handelst sich somit für die "ASt Seestadt Ost" um das 

falsche Verfahren.  

Nr. 665.4) Das Vorhaben entspricht insgesamt weder dem Stand der Technik noch dem 

Stand der Wissenschaft. 

Nr. 665.5) Lärmschutzjudikatur: Das Vorhaben entspricht nicht den Festlegungen der 

Judikatur zu Lärmschutz (vgl VWGH 2011/03/0160, 0162, 0164, 016523 mwH, sowie US 

4A/ 2010/14-182 mwH.). So ist die Ist-Belastung der vom Vorhaben während Bau und 

Betrieb betroffenen Nachbarn durch Messung zu bestimmen und zur Beurteilung der 

Zumutbarkeit einer Lärmbelästigung auf jenen der Lärmquelle am nächsten liegenden Teil 

des Nachbargrundstückes abzustellen, der bei Bedachtnahme auf die im Zeitpunkt der 

Entscheidung der Behörde geltenden Vorschriften dem regelmäßigen Aufenthalt des 

Nachbarn dienen kann. 

Nr. 665.6) Anwendung einer rechtswidrigen Norm: Im gegenständlichen Fall wurde die 

BStLärmlV - im Sinne einer Zulaufstrecke zur S1-SPange Seestadt angewendet. Mit 

Beschluss W1042108274-1/26Z vom 2.12.2015 hat das Bundesverwaltungsgericht (auch 

Beschwerdeinstanz im ggst. Verfahren) Teile der BStLärmlV für rechtswidrig erkannt. Es 

ist daher davon auszugehen, dass die Wechselwirkung der beiden Vorhaben anders 

ermittelt werden muss und auch dabei verstärkt auf aktive Lärmschutzmaßnahmen und 

Freiraumschutz als Genehmigungsvoraussetzung Bedacht genommen werden muss. 

Nr. 665.7) Die FFH-(Richtlinie 92/43/EWG) und Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 

79/409/EWG) wurden nicht eingehalten. Die Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

von Schutzgütern steht im Widerspruch zur ständigen Rechtssprechung des EuGH Eine 

europarechtskonforme Artenschutzrechtliche Prüfung samt Alternativenprüfung nach 

Art.16 FFH Richtlinie fehlt. 

Nr. 665.8) Maßnahmen: Die vorgesehenen Maßnahmen werden unzureichend beschrieben 

und nicht ausreichend konkretisiert. 
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Nr. 665.9) UVE nicht nachvollziehbar: Die Einstufung der Umweltauswirkungen in der UVE 

ist nicht nachvollziehbar, wird nicht begründet und erscheint teilweise willkürlich. Die UVE 

ist in sich widersprüchlich und teilweise unvollständig. 

Nr. 665.10) Abfallkonzept: Eine vollständige Darstellung der Art, Menge und Entsorgung von 

Abfällen sowie ein Abfallkonzept fehlen. 

Nr. 665.11) Sensitivitätsanalyse fehlt: Es fehlen eine Sensitivitätsananalyse zur Ermittlung 

(zusätzlich zur methodenabhängigen Unsicherheit) der Änderungen in den 

Ausgangsparametern insbesondere in der Verkehrsuntersuchung. Dadurch ist es nicht 

möglich festzustellen, welche Auswirkungen eine ev. Änderung der Ausgangsparameter 

(wirtschaftliche Entwicklung, Bevölkerung, Ölpreis, ...) haben würde. Diese Aussagen sind 

allerdings für die korrekte Bewertung eines derart langfristigen Projektes unbedingt 

erforderlich. Prüfen 

Nr. 665.12) Unzulässige Stückelung: Kumulationswirkungen der Stadtstraße bzw. der mit 

Bundesstraßenvorhaben wurden nicht ausreichend berücksichtigt. Somit diente die 

Stückelung auch dem Versuch Immissionsschutzbestimmungen wie die des IG-L zu 

umgehen (was allerdings nicht gelungen ist s.u.). 

Nr. 665.13) RVS nicht relevant  

Unter anderem Gewohnheitseffekte haben dazu geführt dass die Bedeutung der RVS-

Papiere für UVP Verfahren gemeinhin überschätzt wird. So st festzuhalten, dass es im 

Rahmen der UVP keinesfalls ausreicht, die Einhaltung der jeweiligen RVS zu überprüfen, 

bzw. sich aus der Einhaltung der RVS-Dokumente noch keine Umweltverträglichkeit des 

Vorhabens ableiten lässt. Es ergibt sich also keine Bindungswirkung für die 

Sachverständigen der Behörde. 

Nr. 665.14) Trotz massiver Leitwirkung der RVS kommt es wiederholt in vergleichbaren 

Verfahren vor dass RVS Dokumente zwar angegeben sind dann aber nicht eingehalten 

wurden. Ob dies im gegenständlichen Verfahren ebenfalls der Fall ist, wird im weiteren 

Verfahrensverlauf zu prüfen sein. 

Nr. 665.15) Das begleitende Monitoring und Monitoringzeiträume sind nicht ausreichend 

Nr. 665.16) Das Vorhaben ist mit Europarechtswidrigkeit behaftet, da ihm keine 

richtlinienkonforme SUP vorausgegangen ist. Unter anderem wurde verabsäumt die 

erforderliche Zusammenfassende Bewertung zu erstellen. 

Nr. 665.17) Die Berichte wurden teilweise wiederholt überarbeitet und reichen in der 

Versoinierung bis zum Buchstaben D. Dies spricht einerseits nicht für die Qualität des 

Einreichprojektes und ist der Vermerk "Änderung gemäß Akteneinsicht vom 12.05.2016" 

unlogisch und ohne Akteneinsicht die seitens der Einschreiterin vor der öffentlichen 

Auflage nicht erfolgen konnte nicht nachvollziehbar. 

 

2. Unsicherheiten und Vertrauensbereiche 

Nr. 665.18) Anforderungen nicht eingehalten: Es entspricht geltenden Normen und dem 

Stand der Technik (auch unter dem Erfordernis wissenschaftlich abgesicherter Größen), 

Unsicherheiten bzw. Fehler von Messungen und Berechnungen, darauf aufbauende 

Modellierungen bzw. daraus aggregierte Gesamtergebnisse (unter Anwendung des 

Fehlerfortpflanzungsgesetzes) mit der Angabe von Vertrauensbereichen (bei definiertem 
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Vertrauensniveau) zu versehen ohne die derartigen Ergebnissen keinerlei Aussagekraft 

zukommt. Dies gilt insbesondere für kaskadierende Bearbeitungen, wo mit Unsicherheiten 

behaftete Immissionsberechnungen Lärm und Luft auf den Output der ebenfalls mit 

Unsicherheiten behafteten Verkehrsuntersuchung aufbauen und wo Grenzwerte 

bzw..lrrelevanzkriterien eingehalten werden müssen. Dies betrifft darüber hinaus weitere 

Fachgebiete (wie die Berechnung von Grundwassermodellen). Das Einreichprojekt erfüllt 

diese Erfordernisse nicht!. Entweder liegen derartige Angaben nicht vor oder sie sind wie 

in der Verkehrsuntersuchung (s.u Pkt. 20 Unsicherheiten der Verkehrsmodellierung) 

widersprüchlich, nicht nachvollziehbar und nicht plausibel. Nicht nur dass Angaben in der 

Verkehrsuntersuchung in hohem Maße fragwürdig sind wurde, selbst wenn man deren 

Korrektheit unterstellen wurde diese nicht als Grundlage in die Immissionsermittlungen 

übernommen ebenso ist unterblieben, diese dann unter Hinzufügung der korrekten 

Behandlung der weiteren immissionsbedingten oder immissionsmodellimanenten 

Unsicherheiten zu einem Gesamtergebnis zu aggregieren, sodass eine gesamthafte 

Ermittlung der Unsicherheiten unterblieben ist. Die Einhaltung der Grenzwerte und 

lrrelevanzschwellen Lärm und Luft kann somit wegen fehlender Angabe von 

Vertrauensbereichen nicht gewährleistet werden. 

 

3. Verkehr 

Nr. 665.19) Primäre Anforderungen nicht erfüllt. Die verkehrliche Untersuchung spielt die 

zentrale Rolle bei der Bewertung eines Straßenprojekts, weil Raum und 

Umweltauswirkungen davon abhängen und andere Fachgebiete ihre Bewertung auf den 

Verkehrsuntersuchungen aufbauen müssen. Sind die Verkehrszahlen falsch, bzw. 

Annahmen oder Planfälle unpassend gewählt, so entbehren sämtliche Aussagen über 

Emissionen bzw. Immissionen von Treibhausgasen, Luftschadstoffen und Lärm, 

Erschütterungen jeglicher Grundlage bzw. wird nicht die Maximalbelastung und die 

daraus abzuleitende Belastung der Umwelt bzw. der Schutzgüter dargestellt. Die 

Rückgrat des Einreichoperats bildenden Verkehrsuntersuchungen erfüllen die primären 

Anforderungen nicht. Die Verkehrsuntersuchungen sind nicht von ausreichender Qualität, 

um als gesicherte Grundlage für die Ermittlung der Umweltauswirkungen zu dienen. 

Nr. 665.20) Zur Bestimmung der Unsicherheiten der Verkehrsmodellierung wurde nun auch 

durch das planungsausführende Büro Areal Consult „Qualivermo" eingesetzt und mit der 

Angabe von Verkehrsstärkenklassen eine Weiterentwicklung gegenüber dem vorherigen 

methodischen Zugang bei der Angabe von Konfidenzintervallen gesetzt die sich in 

vergleichbaren Verfahren (z.B. S3, A5 Nord B, A26) als in keiner Weise nachvollziehbar 

erwiesen haben. Die nun in gemäß einer "überschlägigen Abschätzung" angegebenen 

Werte erscheinen mit jeweils gerundet +/-14% (Verkehrsstärkenklasse 1) bis +/-34% bei 

95% Vertrauensniveau/Signifikanzniveau allerdings niedrig zu sein wenn man die in 

Qualivermo2 ermittelten Werte heranzieht. Vorbehaltlich deren genauerer Überprüfung ist 

jedenfalls anzumerken dass dies nur ein erster Schritt sein kann, weil die Unsicherheit für 

Prognosen als höher anzunehmen ist als für die Bestandsituation. Doch auch wenn man 

dies außer acht lässt ist bei den angegebenen Werten (etwa 21% "relatives 

Konfidenzintervall" für die auf das Hauptbauwerk etwa bezogen auf Planfall 1.C.2 2024/25 

anzuwendende Verkehrsstärkenklasse 5) ist die Überschreitungswahrscheinlichkeit des 

Erwartungswertes der verkehrsnachfrage sehr hoch. Das bedeutet insbesondere wenn 

man berücksichtigt dass es bei den Immissionsbelastungen auch bei Unterstellung der 
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Erwartungswerte zu Überschreitungen von Grenzwerten und lrrelevanzschwellen kommt 

dass allein aufgrund dieser Unsicherheit (noch ohne Einbeziehung weiterer 

Unsicherheitsfaktoren die bei der Immissionsmodellierung zu berücksichtigen wären) das 

Ausmaß dieser Überschreitung und damit auch das Ausmaß der Betroffenheit des 

Schutzgutes Mensch/der Kreis der Berührten Nachbarn deutlich größer anzunehmen ist 

als in den Einreichunterlagen dargestellt. 

2
 Sammer G., G.Röschel und. Ch. Gruber, 2010, "Qualitätssicherung für die Anwendung von 

Verkehrsnachfragemodellen und Verkehrsprognosen" , Entwurf eines Merkblattes, Projekt 

QUALIVERMO, Forschungsbericht, i.A. Asfinag und bmvit, Graz, November 2010 

Nr. 665.21) Induzierter Verkehr: Die ausreichende Berücksichtigung des primär und 

sekundär induzierten Verkehrs wie sie mit kombinierten Raumentwicklungs 

Verkehrsentwicklungsszenarien durchgeführt werden kann, ist nicht erfolgt. 

Nr. 665.22) Maximalplanfall: Ein echter Maximalplanfall fehlt somit 

Nr. 665.23) Die Verkehrsmodellierung ist nicht ausreichend nachvollziehbar dargestellt. Es 

ist nicht ausreichend lediglich Software einzusetzen, und dann grafisch aufbereitete 

Ergebnisse zu produzieren, und dieser „Black Box" soll dann blind vertraut werden. 

Angesichts ihrer großen Bedeutung für die Gesamtaussage UVP relevanter Tatbestände 

ist es unzulässig mit dem Instrument Verkehrsprognose derartig beliebig umzugehen. Zur 

Nachvollziehbarkeit bedarf es auch der Angabe des verwendeten Mengengerüsts der 

zum Einsatz kommenden Rechenvorschrift, und einer Sensitivitätsanalyse um abzuklären 

wie stark der Einfluss von Modifikationen der Input- Parameter auf die Ergebnisse ausfällt. 

Nr. 665.24) Untergeordnetes Verkehrsnetz: Das untergeordnete Verkehrsnetz ist im 

Verkehrsbericht nicht richtig dargestellt. 

Nr. 665.25) Aussagekraft: Aus den Erörterungen im Verfahren S1 Schwechat-Süßenbrunn 

(mündliche Verhandlung) hat sich ergeben, dass die Darstellung des 

Verkehrsaufkommens in den Planfällen der Verkehrsuntersuchung insofern artifiziell ist 

als ihr außerhalb von „Hauptstrecken" keine Aussagekraft zukommt. Dies ist aufgrund 

ähnlicher Grundlagen auch im gegenständlichen Projekt der Fall. Warnhinweise dazu 

bzw. eine Festlegung des Gültigkeitsbereichs in dem der Verkehrsbericht nach Ansicht 

der Verfasser Aussagekraft erlangen kann, konnten im Projekt nicht aufgefunden werden. 

Nr. 665.26) Auswahl des Untersuchungsgebietes: Das Untersuchungsgebiet ist für den 

Verkehrsbereich nicht ausreichend groß gewählt 

Nr. 665.27) Im Referenzplanfall sind die Verkehrsreduktionsmaßnahmen zu berücksichtigen, 

die mit unzulässiger Verspätung aber nichtsdestotrotz aktuell in der Warteschlange 

stehen und aufgrund vorhandener Immissionsbelastung unvermeidlich sind, was ggst. 

nicht der Fall ist. 

Nr. 665.28) Parkraumbewirtschaftung: Die Annahmen für die gesetzten 

Rahmenbedingungen wurden im Zusammenhang mit vergleichbaren Projekten S8/S1-

Schwechat Süßenbrunn noch jedes mal von der Realität überholt (ÖV bei 

Marchfeldkorridoruntersuchung, Wiener Parkraumbewirtschaftung bei der S1). Auch der 

jetzige Ansatz muss als zu konservativ angesehen werden. 

Nr. 665.29) Modal Split: der Modal Split wird durch das ggst. Vorhaben verschlechtert. Dies 

widerspricht den verkehrspolitischen Zielsetzungen der Stadt Wien 
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4. Geologie, Hydrogeologie, Untergrund, Altlasten 

Nr. 665.30) „Untersuchungen nicht ausreichend: Die vorgenommenen Untersuchungen sind 

nicht ausreichend um die geologischen und hydrogeologischen Rahmenbedingungen des 

Vorhabens bzw. die Lage und Berührtheit von Altlasten hinreichend abschätzen zu 

können 

Nr. 665.31) Das Vorhaben beinhaltet 2 Tunnelabschnitte von beträchtlicher Länge und liegt 

in einer seismisch aktiven Zone (Mur/Mürz -Wiener Becken - Zilina Störung, Nähe 

Markgrafneusiedler Bruch). Eine ausreichende erdbebensicherheitstechnische Planung 

fehlt. 

 

5. SCHUTZGÜTER (GEMÄSS §1 UVPG) 

5.1 Mensch 

5.1.1 Siedlungs- und Wirtschaftsraum 

Nr. 665.32) Auswirkungen mehr als gering: Es sind insbesondere in der Bauphase, aber 

auch in der Betriebsphase nicht nur geringe Auswirkungen auf den Siedlungs- und 

Wirtschaftsraum zu erwarten. 

Nr. 665.33) lnsbesondere werden Wege zur Nah- und Gesundheitsversorgung speziell in der 

Bauphase unterbrochen und wegen der kurzen Wege umweltfreundliche lokalen 

Gemüseproduktion beeinträchtigt oder gar unmöglich gemacht 

 

5.1.2 Waldaustattung 

Nr. 665.34) Durch Schadstoffeintrag über Luft und Grundwasser/Boden sowie Rodungen 

sind in einem Bereich ohnehin geringer Waldausstattung forstwirtschaftlich bedeutende 

Flächen negativ beeinträchtigt und auch der Erosionsschutz dadurch gefährdet. Darüber 

hinaus wurde in den Berichten die Artenvielfalt auch in Hinblick auf geschützte bzw. 

bedrohte Arten nicht ausreichend erhoben und dargestellt. 

 

5.1.3. Freizeit und Erholungsnutzung Landschaftsbild 

Nr. 665.35) Lärmbeeinträchtigungen: Beeinträchtigungen der Freizeit- und Erholungsnutzung 

sind allein schon durch die zusätzliche Lärmbelastung zu erwarten. Es ist zudem mit einer 

großen Staubbelastung während der Bauphase zu rechnen, was den Erholungs- und 

Freizeitwert des betroffenen Gebietes erheblich senken wird. Die Eingriffe im Bereich des 

Friedhof Hirschstetten sind völlig inakzeptabel und stellen eine Rechtsverletzung an 

letzten Ruhestätten dar. 

Nr. 665.36) Die Blumengärten Hirschstetten als wichtiges Naherholungsgebiet werden durch 

das Projekt in der Bauphase in Anspruch genommen und beeinträchtigt, wichtige 

denkmalgeschützte bzw. schutzwürdige Objekte wurden nicht näher betrachtet. 

Nr. 665.37) Einschränkungen des Bewegungsspielraums: durch Wegfall oder schlechtere 

Erreichbarkeit bisheriger Naherholungsgebiete in der Offenlandschaft 

Nr. 665.38) Landschaftsbild: Verlust von Offenlandschaft und Wegeverbindungen sind 

aufgrund der Verbauung und Trennungswirkung zu beklagen. 
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5.2. Beeinträchtigung von Schutzgütern durch Lärmimmissionen/ Erschütterungen 

Nr. 665.39) Wie oben beschrieben sind die an uns übermittelten Projektunterlagen nicht 

vollständig und fehlen mit wenigen Ausnahmen die Lärmbearbeitungen und stehen nur 

der UVP-Synthesebericht und die Zusammenfassung als Grundlage zur Verfügung 

Nr. 665.40) Auf Basis dieser Unterlagen und der bisherigen Erfahrung mit derartigen 

Projekten gehen wir jedenfalls davon aus, dass Unsicherheiten wurden nicht ausreichend 

und konsequent durchgezogen dargestellt worden sein werden (vgl. Abschnitt 2). Neben 

Lärmmessmungen sind auch Lärmimmissionmodellierungen mit SOUNDPLAN u. dgl. 

fehlerbehaftet und bedürften einer Fehlerrechnung. 

Nr. 665.41) Auch in den Projektunterlagen wird eingeräumt (Zusammenfassung S.21), dass 

die "zulässigen Grenzwerte für verkehrsbedingte Lärmbelastung am Tag, am Abend und 

in der Nacht mit einer Ausnahme nicht überschritten" würden. Dies bedeutet aber, dass 

sie eben nicht ausnahmslos eingehalten werden. Unter Hinzurechnung des in Punkt 40 

gesagten bedeutet dies, dass von einer Überschreitung in größerem Ausmaß auszugehen 

ist. 

Nr. 665.42) Die genannte "in Anlehnung" verwendete Dienstanweisung (DA) für Lärmschutz 

an bestehenden Landesstraßen B (60 dB bei Tag, 55 dB am Abend und 50 dB in der 

Nacht) ist nicht veröffentlicht und dem Projekt auch nicht beigelegt. Würde sie normative 

Inhalte beinhalten müsste sie als Verordnung im Landesgesetzblatt kundgemacht sein, 

ansonsten wäre sie Verfassungswidrig, Diese Eigenschaft erfüllt eine Dienstanweisung 

offensichtlich nicht. Die genannten Grenzwerte sind jedenfalls zu hoch und mit den 

Erfordernissen des Gesundheits- und Umweltschutzes nicht vereinbar. 

Nr. 665.43) Das Vorhaben wurde nicht anhand von der WHO empfohlenen Richtwerte 

insbesondere jene Der Night Noise Guidelines von 40dB in der Nacht geprüft diese 

werden auch nicht eingehalten. 

Nr. 665.44) Die Angabe einer lrrelevanzgrenze von 1 dB ist insbesondere bei der Frage der 

Gesundheitsgefährdung durch Lärm in keiner Weise zulässig 

Nr. 665.45) Weiters ist davon auszugehen dass ruhige Gebiete verlärmt werden und auf den 

Schutz ruhiger Gebiete nicht ausreichend Bedacht genommen wird und das 

lmmissionsminimierungsgebot gemäß §17 (2) UVPG nicht eingehalten ist. 

Nr. 665.46) Die Angabe von dB-Werten auf 0,1dB genau entspricht in keiner Weise der 

tatsächlichen Bestimmbarkeit. 

Nr. 665.47) Erschütterungen Ebenso können unzumutbare Beinträchtigungen durch 

Erschütterungen nicht ausgeschlossen werden. Dies betrifft insbesondere die Bauphase 

und den Bereich Quadenstraße 

 

5.3: Artenschutz - Lebensräume 

Nr. 665.48) Berührtheit: Vom Vorhaben Stadtstraße werden zahlreiche (national und 

europarechtlich und tw. streng) geschützte Arten und deren Lebensräume berührt und 

negativ beeinträchtigt. Es kommt zu nicht ausgleichbaren negativen Auswirkungen auf 

geschützte Arten. Die Projektdokumentation ist unvollständig. 

Nr. 665.47) In der UVE werden nicht unerhebliche Wirkungen auf Schutzgüter dargestellt. 

lediglich die Behauptung erhoben, dass dies Projektunabhängig wäre und das 
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eingereichte Vorhaben keine Auswirkungen hätte und die Fiktion in den Raum gestellt 

dass die Schutzgüter quasi inert auf das Vorhaben reagieren würde. "Hinsichtlich des 

Naturschutzes ist festzuhalten, dass das gesamte Umland Stadtentwicklungsgebiet ist 

und daher erhebliche Veränderungen - ähnlich jenen der letzten Jahrzehnte - stattfinden 

werden. Betrachtet man die Entwicklung der letzten 50 Jahre wird deutlich, dass die 

Fragmentierung des Raumes, die Bebauungsdichte und die Nutzungsintensität deutlich 

zugenommen haben und Lebensraumverluste für geschützte Arten weiterhin zunehmen. 

Diese Effekte sind jedoch von der Umsetzung des Projekts „Stadtstraße" völlig 

unabhängig". Diese Behauptung ist unzureichend und zurückzuweisen. 

Nr. 665.50) Alternativenprüfung fehlt. Bestandteil einer derartigen 

Naturverträglichkeitsprüfung ist eine Alternativenprüfung. Erst wenn keine ausreichenden 

Alternativen vorliegen, könnte bei Vorliegen eines zwingenden öffentlichen Interesses das 

Vorhaben realisiert werden. Ein Öffentliches Interesse (und schon gar kein zwingendes) 

ist nicht gegeben (vgl Abschnitt 1). 

Nr. 665.51) Tiere und deren Lebensräume sind nicht bloß geringfügig beeinträchtigt: Dies 

betrifft insbesondere die strengem Schutz unterworfenen Ziesel, Feldhamster 

Zauneidechse, verschiedene Fledermausspezies. Abfangen als Lösung ist insbesondere 

beim Ziesel (Spermopbilus citellus) nicht zulässig und sind geeignete Lebensräume im 

Schwinden begriffen und der Nachweis, dass weitere Lebensraumverluste ausgeglichen 

werden können ist unterblieben.  

Nr. 665.52) Pflanzenarten und Pflanzengesellschaften und deren Lebensräume sindnicht 

bloß geringfügig beeinträchtigt: Die Einstufung der Auswirkungen des Projektes auf 

Pflanzen und deren Lebensräume als geringfügig erscheint daher willkürlich, ist in keiner 

Weise nachvollziehbar, es ist von sehr starken Auswirkungen auszugeben, weshalb das 

Projekt auch in dieser Hinsicht nicht genehmigungsfähig ist. 

Nr. 665.53) Zerschneidungswirkung: Vom Vorhaben geht eine Zerschneidungswirkung aus 

die durch Ausgleichsmaßnahmen nicht voll kompensierbar ist - auf den Wert 

unzerschnittener Offenlandschaftsräume und die Gefahr des praktisch irreversiblen 

Verlustes wird hingewiesen. Wanderkorridore von Wildtieren Amphibien werden ebenfalls 

beeinträchtigt 

 

5.4.Boden/Landwirtschaft 

Nr. 665.54) Flächeninanspruchnahme. Durch die Straße wird Flächen in Anspruch 

genommen und versiegelt. Dadurch gehen wertvolle PRoduktions in untragbarer Weise 

unwiederbringlich verloren. Auch eine Kompensation dafür ist ist nicht vorgesehen. 

Nr. 665.55) Schadstoffeintrag: Vom vorhaben initiierte Schadstoffeinträge beeinträchtigen die 

landwirtschaftliche Produktion und über die Nahrung auch das Schutzgut Mensch 

Nr. 665.56) Betriebsphase: Während der Betriebsphase ist die Eingriffsintensität hinsichtlich 

Landwirtschaft und Boden als sehr hoch einzustufen, da große Flächen und Volumina für 

immer der realen landwirtschaftlichen Produktion entzogen werden. Weiters werden die 

früheren Bodenstandorte und Agrarflächen versiegelt und die bisher auf diesen Flächen 

auftretenden Niederschläge in Entwässerungsbecken abgeleitet. Dadurch geht dem 

Boden insgesamt viel Wasser verloren. Die Flächen, die nach der Bauphase wieder 

landwirtschaftlich bewirtschaftet werden sollen werden längere Zeit anthropogen gestört 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 436 von 445 

 

bleiben und es ist eine Einschränkung der Produktionskraft zu erwarten. Weiters wird das 

mit geringem Flurabstand situierte Grundwasser durch Straßenabwässer chemisch 

belastet. 

Nr. 665.57) Durch Schadstoffeintrag wird die Qualität der Produkte verschlechtert 

Nr. 665.58) Versiegelung durch die Autobahn verschlechtert die Sickerverhältnisse und die 

Bodenfeuchte. Ein Ausgleich durch die Auflage entsprechender Flächenkompensation ist 

nicht vorgesehen 

Nr. 665.59) Brunnen/Wasserentnahmen zur Bewässerungszwecken werden durch dss 

vorgelegte Projekt beeinträchtigt Insbesondere Biobetriebe (Gärtnerei) können ihre 

Produktion nicht weiterführen. 

 

Landwirtschaft (Wieser): 

siehe Stellungnahme zu Einwendung Nr. 176.55 - 176.60  

 

5.5. Wasser (Entwässerung, Grundwasser. Oberflächenwasser 

5.5.1 Grundwasser/Entwässerung: 

Nr. 665.60) Negative Auswirkungen im Betriebs- und Störfall auf das Grundwasser, sind zu 

erwarten, jedenfalls aber nicht auszuschließen. Dies betrifft zunächst die mit den beiden 

Tunnelbauvorhaben zusammenstehenden Faktoren wie Wasserhaltungen und 

dergleichen 

Nr. 665.61) Des Weiteren ist eine Beeinträchtigung durch belastete Straßenwässer über 

Versickerung oder auch durch Gischtverfrachtung zu erwarten. 

Nr. 665.62) Chlorid-Grundbelastung: Dies trifft auf eine bereits bedenkliche Grundbelastung 

des Grundwasser durch den Parameters Chlorid. Gemäß Einlage D.04.04 (S37. beachte 

auch den dortigen Verweisfehler ergibt sich aus dem Wert von 200 mg/I dass bereits im 

Bestand der Grenzwert der QZV Chemie GW überschritten, also Zusatzbelastungen 

keinesfalls tolerierbar sind. 

Nr. 665.63) Mit der (teilweisen) Einleitung von Straßenwässern in die Kanalisation wird das 

Problem nicht gelöst sondern nur verlagert, hier fehlt eine Dokumentation der 

Reinigungswirkung der Kläranlagen Wien, speziell auch was Chloride betrifft und 

Schwermetalle, und enthebt nicht die Projektwerber für ausreichender Reinigung der 

eingeleiteten Wässer zu sorgen 

Nr. 665.64) Behandlung von Abwässern/Gewässerschutzanlagen Die Abwasserbehandlung 

weist nicht die erforderliche Reinigungsleistung auf entspricht nicht dem Stand der 

Technik. Die Gewässerschutzanlagen erscheinen weiters nicht ausreichend 

dimensioniert. 

Nr. 665.65) Es ist bei derartigen Anlagen erforderlich, dass mögliche Umweltbelastungen 

und die Reinigungserfolge der Vorreinigungsanlagen laufend gemessen und veröffentlicht 

werden. Eine Echtzeitmessung 24/7 und Steuerung rund um die Uhr fehlt. 

Nr. 665.66) Angesichts der klimatologschen Zukunftsprognosen ist, wie schon in den letzten 

Jahren beobachtet, immer häufiger mit verstärkten Starkregenereignissen gerechnet 

werden, die die Kapazität der Gewässerschutzanlagen aber auch der Kanalisation 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 3 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 437 von 445 

 

überfordern können. Analysen und Prognose, wie häufig diese Starkregenereignissen zu 

Überlaufsituationen führen werden und welche Auswirkungen diese haben, fehlen. Hier ist 

der Stand der Klimaforschung zu berücksichtigen 

Nr. 665.67) Weitere Schadstoffe: Die erforderliche vollständige Bewertung der Auswirkungen 

zahlreicher Schadstoffe auf die Grundwasserqualität ist unterblieben. Dazu zählen 

insbesondere Abgase (Pb, Ni, SO2, NOx, CO, CO2, Ruß, Kohlenwasserstoffe, Phenole, 

Aldehyde), Fahrbahnabrieb (Si, Ca, Mg, Schwermetalle, org. Verbindungen) ,Reifenabrieb 

(Cd, Zn, S, Pb, Cr, Ni, Cu, org. Verbindungen, Kautschuk), Bremsenabrieb (Cr, Cu, Ni, 

Pb, Zn, Asbest) Tropfverluste (Pb, Ni, Zn, Cr, Cu, Vn, org. Verbindungen, Öle, Fette, 

Kohlenwasserstoffe, PAK, Phenole) Korrosion (Al, Cu, Fe, Co, Mn) und die nicht 

verkehrsbedingte Faktoren: Belastung des Niederschlages, Org. Bestandteile aus 

Pflanzen- und Düngemitteln aus dem Umfeld, Industrielle Emissionen ,Hausbrand 

Nr. 665.68) Das Grundwassermodell ist mangelhaft und nicht nachvollziehbar dokumentiert. 

Es wurde die Software GGU-SS-Flow2D verwendet, jedoch ist weder klargestellt welches 

Modell der Rechnung zugrundeliegt noch warum welche Parameter gewählt worden sind, 

fehlt es an begründeten Angaben über die Grundwasserabstandsgeschwindigkeit bzw. 

den Durchsatz durch jene Bereiche in denen das Bauwerk den Grundwasserleiter berührt 

sowie die Angabe von Porositätswerten. Im übrigen werden auch die aus Pumpvesuchen 

ermittelten Kf Werte noch zu überprüfen sein. Insbesondere ist eine Kalibrierung nicht 

dokumentiert und fehlt eine Validierung der Grundwassermodellberechnungen. 

Nr. 665.69) lediglich 2D -Grundwassermodellierungen die noch dazu trotz erwartbare 

instationärer Verhältnisse stationär gerechnet wurden entsprechen nicht dem Stand der 

Technik. Die Projektunterlagen geben keine Auskunft warum die Fachplaner glauben 

damit das Auslangen finden zu können. Dies erhält insofern besondere Brisanz als 

vergleichbare UVP-Projekt im weiteren Umfeld (S1, S8 gezeigt haben dass sich die von 

den Projektwerbern vorgelegten Unterlagen als unbrauchbar erwiesen - vgl 

Verbesserungsaufträge in den genannten Verfahren) 

Nr. 665.70) HGW100: Aufgrund der Erfahrungen im Zusammenhang mit den Projekten S1-

Lobau und S8-West wird darauf hingewiesen, dass zur Ermittlung des HGW auch eine 

korrekte Grundwasserstatistik mit richtiger Trendermittlung und die Berücksichtigung 

künftiger Klimaprognostischer/hydrologischer Bedingungen erforderlich ist und es nun 

schon wiederholt zu unrichtiger bzw. widersprüchlicher Ermittlung der HGW Werte 

gekommen ist. Vorbehaltlich einer detaillierteren Prüfung erweist sich auch die 

gegenständliche Bearbeitung allein aufgrund des Vermerks "Extrapolation auf 

theoretischen Auswertezeitraum (1972-2012) aufgrund nicht vollständiger Messreihen 

erforderlich" (Einlage D.04.04.1005) als hinterfragenswürdig. Angesichts ohnehin geringer 

Flurabstände bei "Normalbedingungen" ist so die kritische Frage wie hoch die 

Flurabstände bei HGW Bedingungen sind ungeklärt. 

Nr. 665.71) Folgerichtig ist derzeit auch nich gewährleistetr dass die ÖNORM B2506-1 

eingehalten wird: Laut ÖNORM B2506-1 muss der erforderliche Abstand vom tiefsten 

Punkt der Sickeranlage zum höchsten maßgeblichen Grundwasserspiegel aus 

mindestens 1,50 m gewachsenem Boden bestehen, wobei Grundwasserspiegel 

Aufhöhungen durch die Versickerung und Absenkungen durch Brunnen in Rechnung zu 

stellen sind. (Diese Bestimmungen gelten jedoch nur für Versickerungsanlagen außerhalb 

des Einzugsbereiches von Trinkwasserbrunnen!) 
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5.5.2 Oberflächengewässer / Gewässerökologie 

Nr. 665.72) Der Ausschluss dieses Fachbereiches von den weiteren Untersuchung ist nicht 

gerechtfertigt, eine Abgrenzung der Umweltwirkungen ist nicht korrekt erfolgt. Anzuführen 

sind hier die im Abschnitt Grundwasser beschriebenn Auswirkungen von Baumaßnahmen 

und Bauwerken im Grundwasser und die Verfrachtung von Schadstoffen ausbelasteten 

Straßenwässern Mehr als geringe Auswirkungen des Projektes auf die 

Oberflächengewässer und Gewässerökologie in der Bauphase wie in der Betriebsphase 

können daher nicht ausgeschlossen werden 

Nr. 665.73) Bisher ist nicht gewährleistet dass keine gewässerkökologisch besonders 

bedenklichen kalciumchloridhältigen Auftaumittel zur Anwendung gelangen können 

 

5.6. Schutzgut Luft/ Luftschadstoffe 

Nr. 665.74) Die Grundlagen zur Ermittlung der Immissionsbelastung sind nicht 

nachvollziehbar Die Ermittlung von Unsicherheiten fehlt, und so hätten die vorgelegten 

Unterlagen auch dann keine Aussagekraft wenn sie eine Einhaltung der geltenden 

Grenzwerte bzw. der angesetzten lrrelevanzschwellen ausweisen würden. 

Nr. 665.75) Die verwendeten Emissionsfaktoren zu gering und nicht gültig, der so genannte 

"VW Skandal" und die Folgen wurden nicht berücksichtigt. Das Einreichprojekt ist nicht 

auf der Grundlage von "real drive emissions" aufgebaut. Es ist bekannt dass in bisher 

noch nicht abgrenzbarem Ausmaß aber deutlich über die Grenzen des VW-Konzerns 

hinaus aber weit insbesondere die Stickoxidemissionswerte der Fahrzeugflotte 

(vorwiegend aber nicht ausschließlich bei Dieselfahrzeigen) deutlich und teilweise um ein 

Mehrfaches über den Euro Normwerten liegen. In Konsequenz ist davon auszugehen 

dass auch die vorhabensbedingten Luftschadstoffemissionen bzw. - immissionen deutlich 

höher sind als bei der Projektierung angenommen. Wie auch den Projektunterlagen zu 

entnehmen liegt das Vorhaben in einem belasteten Gebiet (Gemäß BGBI. II Nr. 166/2015, 

der 166. Verordnung des Bundesministers für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft 2015 über belastete Gebiete (Luft) zum UVP-G 2000). Festzuhalten ist 

in diesem Zusammenhang dass nicht nur vergleichbar mit anderen derartigen 

Gebietendas gesamte Stadtgebiet von Wien als "Sanierungsgebiet" für Feinstaub PM10 

ausgewiesen ist sondern zusätzlich nahezu das gesamte Stadtgebiet (mit Ausnahme 

einiger hier nicht relevanter katastralgemeidnen) auch für Stickstoffdioxid . 

Nr. 665.76) Auch auf Basis der ohnehin unzureichenden Untersuchungen kommt es jedoch 

zu Grenzwertüberschreitungen und werden auch Irrelevanzkriterien nicht eingehalten und 

ist das Vorhaben daher nicht genehmigungsfähig.  

So hält die Projektwerberin in der Version E von Einlage D.01 fest: "Die geplante 

Stadtstraße Aspern befindet sich für die luftfremden Stoffe Stickstoffdioxid und Feinstaub 

auf Grund dessen, da deren Grenzwerte wiederholt oder auf längere Zeit an den 

Messstellen überschritten wurden in einem belasteten Gebiet (Gemäß BGBl. II Nr. 

166/2015, der 166. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft über belastete Gebiete (Luft) zum 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000). Für die Auswirkungsanalyse in der 

Bauphase waren Stickoxide- und Staub-Emissionen durch Bau- und Arbeitsmaschinen, 

durch LKW-Transporte sowie Staubemissionen bei der Manipulation von staubenden 

Gütern zu berücksichtigen. Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, überschreitet die 
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projektbedingte Zusatzbelastung durch das Bauvorhaben der Stadtstraße Aspern an 

einigen betrachteten Immissionspunkten mit Wohnnutzung (ganzjähriges Wohnen) im 

Untersuchungsgebiet die zulässige lrrelevanzgrenze. Die Ermittlung der Gesamtbelastung 

(inkl. Kumulation durch angrenzende Vorhaben) zeigt, dass durch Umsetzung 

emissionsmindernder Maßnahmen mit der Einhaltung der Grenzwertkriterien bzw. 

Grenzwerte zu rechnen ist. Das gegenständliche Straßenbauvorhaben bedingt 

verkehrliche Verlagerungen, welche sowohl Zusatzbelastungen als auch 

Zusatzentlastungen zur Folge haben. Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, liegt die 

projektbedingte Zusatzbelastung durch den Betrieb der Stadtstraße Aspern lediglich an 

wenigen betrachteten Immissionspunkten mit Wohnnutzung (ganzjähriges Wohnen) im 

Untersuchungsgebiet über der jeweiligen lrrelevanzgrenze gemäß dem 

Schwellenwertkonzept (nach Immissionsschutzgesetz Luft). Die Ermittlung der 

Gesamtbelastung (inkl. Kumulation angrenzender Vorhaben) zeigt, dass mit der 

Einhaltung der Grenzwertkriterien bzw. Grenzwerte zu rechnen ist".   

Diese Aussagen sind in sich widersprüchlich legen aber dar dass die 

Genehmigungsvorausseztungen nicht erfüllt. Warum die Aussage dass es nur an wenigen 

Immissionspunkten zu Überschreitungen kommt von der Projektwerberin als 

Rechtfertigung angeführt wird mit der sie das Genehmigungshindernis beseitigt glaubt, ist 

nicht nachvollziehbar. Das Schwellenwertkonzept ist durchaus hinterfragenswert, zieht 

man es als Grundlage heran dann aber ist damit der Toleranzspielraum bereits 

ausgeschöpft und besteht kein Raum für weitere Überschreitungen. Ausgegebenem 

Anlaß weisen wir darauf hin dass §2 des lmmissionschutzesetzes Luft IG-L folgendes 

normiert 

(4) Immissionsgrenzwerte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind, sofern Abs. 5 nicht 

anderes bestimmt, höchstzulässige, wirkungsbezogene Immissionsgrenzkonzentrationen, 

bei deren Unterschreitung nach den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen 

keine schädigenden Wirkungen zu erwarten sind. 

(5) Immissionsgrenzwerte für kanzerogene, mutagene und teratogene Stoffe im Sinne dieses 

Bundesgesetzes sind höchstzulässige Immissionskonzentrationen. Ebenso ist der 

Immissionsgrenzwert für PM10 und PM2,5 jeweils eine höchstzulässige 

Immissionskonzentration.  

Die Ausweisung als "belastetes Gebiet" zeigt dass es hier bereits zu 

Grenzwertüberschreitungen kommt insofern ist ganz im Gegensatz zu den Aussagen der 

Projektwerberin mit Grenzwertüberschreitungen zu rechnen und können diese schon gar 

nicht nicht ausgeschlossen werden. Wie bereits erwähnt, stellt die Einschreiterin das 

Schwellwertkonzept an sich grundsätzlich in Frage, sind diese Einwendungen jedoch 

nicht der Ort für eine breite Grundsatzdiskussion. Wenn aber festgehalten wird dass 

Messunsicherheiten (Wirkfaktorbericht Luftschafstoffe Einlage D.03.02 S.15) 

Rechtfertigung für lrrelevanzschwellen dienen dann ist die Frage zu stellen, warum dies 

nur zum NAchteil der von Luftschadstoffimmissionen betroffenen Ausgelegt wird und nicht 

nach dem Vorsorgeprinzip vorgegangen wird. Berücksichtigt man die Unsicherheiten bei 

Messungen UND jene bei der Luftschadstoffimmissionmodellierung mittels AUSTAL u.dgl 

und der vorgeschalteten ebenfalls naturgemäß fehlerbehafteten kette 

Verkehrsmodellierung dann ist in Wahrheit ist unter Einbeziehung aller methodischen 

Mängel und Schwächen noch von weit höheren vorhabensbedingten 

lmmisionsbelastungen von denen auch eine größere Zahl von lmmissionpunkten betroffen 

sein werden auszugehen.  
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Zusammengefasst wird es sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase zu 

vermehrten Belastungen mit Luftschadstoffen und zu Grenzwertüberschreitungen für NOx 

und PM 10 kommen. Aus gegebenem Anlass wird daher auf §5 Abs. 6 UVPG 2000 i.d.g.F 

hingewiesen: 

(6) Der Antrag ist in jeder Lage des Verfahrens abzuweisen, wenn sich im Zuge des 

Verfahrens auf unzweifelhafte Weise ergibt, dass das Vorhaben bestimmten 

Genehmigungsvoraussetzungen in einem Maße zuwiderläuft, dass diese Mängel durch 

Auflagen, Bedingungen, Befristungen, Projektmodifikationen oder Ausgleichsmaßnahmen 

nicht behoben werden können. 

Die Voraussetzungen sind hier gegeben weshalb auch der Antrag gestellt wird abzuweisen, 

was die Behörde von Amts wegen bereits seit langem hätte tun müssen. 

Nr. 665.77) Der beim Projekt zum Einsatzgelangte klassische Rhomberg-Ansatz ist veraltet 

und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik 

Nr. 665.78) Der im Einreichprojekt so genannte "Wiener NOx-N02-Konversionsansatz" ist 

nicht dokumentiert und somit nicht nachvollziehbar. 

Nr. 665.79) PM2,5 Der Anteil der Belastung mit der besonders gefährlichen Feinstaub-

"Fraktion" PM2,5 für die Verkehr überproportional als Verursacher verantwortlich ist wird 

nicht adäquat abgehandelt in der UVE bagatellisiert und ist mit unsichere Annahmen, 

Abschätzungen behaftet und völlig unvollständig dargestellt. 

Nr. 665.80) Völlig unterentwickelt ist die Behandlung des aus humanmedizinischer Sicht 

besonders bedenklichen Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PMO, 1 in den 

Einreichunterlagen 

Nr. 665.81) Volles Schadstoffspektrum fehlt: Die adäquate Behandlung des vollen zu 

erwartenden über PM und NOx hinausgehende Schadstoffspektrums in den 

Einreichunterlagen unterbleibt 

Nr. 665.82) Gas2Particle Conversion fehlt: Bei den zur Aersolbildung maßgeblichen 

Prozessen fehlt die Gas2Particle Conversion, Das Luftschadstoffimmisionsmodell 

berücksichtigt daher nicht vollständig die Gesamtmenge der vorhabensbedingten 

Aerosolgenese. 

Nr. 665.83) Dafür ist auch das Untersuchungsgebiet nicht groß genug gewählt 

Nr. 665.84) Bauphase Trockenheit: Die bei Trockenheit eingesetzten 

Bewässerungsfahrzeuge wurden bei den Luftschadstoffen nicht mitberechnet. Es wäre 

aber erforderlich gewesen diese zuzüglich eines Pufferbereiches zur Berücksichtigung der 

grundsätzlich begrenzten Planbarkeit des Baugeschehens zu berücksichtigen. 

 

5.7 Klima 

Nr. 665.85) Klimazielerfüllung zu gewährleisten: Österreich erfüllt seine Verpflichtungen aus 

dem Kyoto-Protokoll und der EU-intern vereinbarte Lastenaufteilung nicht erfüllt und 

verzeichnete während der gesamten Kyoto periode mit beträchtlichen Zuwächsen die im 

Jahr 2005 ihren Höhepunkt erreicht haben aber ausgenommen von einer Anfangsphase 

immer über dem Ausgangsniveau. Die sektoraler Betrachtung ergab durchgehend die 

Hauptverantwortung für den Verkehr (und hier wiederum besonders dem Güterverkehr). 

Eine Fortsetzung dieses Trends ist angesichts des mittlerweile durch Österreich 
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ratifizierten Klimaabkommens von Paros nicht mehr hinnehmbar Der Stadtstraße muss 

eine stark verkehrs- und in weiterer Folge emissionsinduzierende Wirkung unterstellt 

werden, sie erweist sich auch diesem Punkt als nicht (bzw. allenfalls unter Auflagen) 

genehmigungsfähig 

Nr. 665.86) Nachweis der Kompensation: Jeder weitere Emissionszuwachs ist unzulässig. 

Aufgrund der eingewendeten Mängel in der Verkehrsmodellierung bzw. Planfallerstellung 

wurden die Emissionszuwächse nicht ausreichend erfasst. Abgesehen von diesem 

Mangel wäre unabhängig vom Ergebnis als Voraussetzung für eine Umweltverträglichkeit 

jedenfalls nachzuweisen dass die - in ihrem tatsächlichen Ausmaß noch zu bestimmende 

Zuwächse an klimarelevanten Emissionen die durch das Vorhaben verursacht werden 

durch anderweitige Reduktionen kompensiert werden, bzw. entsprechende Auflagen 

vorzuschreiben. 

 

5.8. Landschaft 

Nr. 665.87) Unzerschnittene Offenlandschaftsräume gehen durch das Vorhaben verloren 

Nr. 665.88) Landschafts- und Ortsbild Das Vorhaben hat erhebliche, weiträumige 

Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild. Es wird zu einer Zerstückelung der 

Landschaft und infolge von Lärmschutzwänden und Kunstbauten im ebenen, offenen 

Landschaftsraum zu weit sichtbaren, deutlichen Barrierewirkungen, 

Raumgefügeveränderungen und Fremdkörperwirkungen kommen. 

Nr. 665.89) Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen reichen zur Kompensation der 

negativen Auswirkungen nicht aus. Es ist daher von einer sehr hohen 

Eingriffserheblichkeit und wesentlichen verbleibenden Auswirkungen auf das Landschafts- 

und Ortsbild im vom Projekt betroffenen Gebiet sowohl während der Bauphase als auch 

während der Betriebsphase auszugehen. 

 

5.9. Schutzgut Sach- und Kulturgüter 

Nr. 665.90) Sachgüter 

Nr. 665.91) Kulturgüter: unzureichende Behandlung: Negative Auswirkungen des Vorhabens 

auf die Kulturgüter sowohl während der Bauphase als auch während der Betriebsphase 

sind zu erwarten. 

Nr. 665.92) Archäologie: Das Gebiet ist als archäologisches Hoffnungsgebiet bekannt. Die 

erwartete Ergiebigkeit lässt eine bloße Beschränkung auf Notgrabungen nicht zu 

 

Nr. 665.93). Anträge 

Wie eingangs festgestellt, enthält das UVP-Projekt Stadtstraße Aspern ein hohes Maß an 

Unklarheiten und technische Mängel. Aufgrund der hohen Komplexizität wurde eine Vielzahl 

an Annahmen getroffen, die sich Vorort als unzureichend herausstellen werden. Ich forderne 

daher im Namen der Unterstützer und der betroffenen Bewohner einen frühezeitigen 

Ortsaugenschein, um diese Mängel aufzudecken und diese einer möglichen Umplanung 

zuzuführen! Bezugnehmend auf die o.g. Einwendungen und der Vielzahl an Bedenken 

beantrage ich weiters die Unterbrechung des UVP-Verfahrens und die Eröffnung eines 
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Mediationsverfahrens, bei dem die Parteien und Nachbarn im Verfahren erstmals 

entsprechend den Bestimmungen der Aarhus-Konvention Mitbestimmungsrechte erhalten. 

Des weiteren fordere ich den Genehmigungsantrag wegen Nichterfüllung der 

Genehmigungsvoraussetzungen des UVP-G, der Materiengesetze und wegen Verstoßes 

gegen die UVP-RL abzuweisen! 

Zur gutachterlichen Stellungnahme zu den Anträgen wird auf die Stellungnahme Nr. 664 

bzw. Nr. 176 (zu Ortsaugenschein und Umplanung) verwiesen. Ergänzend dazu: 

 

 

Die Bürgerinitiative Netzwerk Verkehrsregion Wien-NÖ nennt in einem gesonderten 

Formular (Unterstützungserklärung zur Formierung der Bürgerinitiative) weitere 

Einwendungen. Diese Einwendungen sind wortgleich mit jenen der Unterstützungserklärung 

der Bürgerinitiative Lebenswerte Seestadt (Stellungnahme Nr. 664)  

Zur gutachterlichen Beantwortung wird auf die Ausführungen in der Stellungnahme Nr. 664 

verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

keine persönliche Betroffenheit 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  666 

Wiener Umweltanwaltschaft  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1190 Wien, Muthgasse 62 

 

Die Wiener Umweltanwaltschaft gibt innerhalb der Einwendungsfrist zur 

Umweltverträglichkeitserklärung und zu den Projektunterlagen folgende Stellungnahme ab: 

 

Nr. 666.1) Allgemeines 

Mit dem Ausbau der U2, der Verlängerung der Straßenbahnlinie 26 und dem zweispurigen 

Ausbau der S80 wurden bzw werden im Bereich Kagran-Hirschstetten-Aspern große 

Investitionen getätigt, um die Anteile des öffentlichen Verkehrs am Modal Split zu erhöhen. 

Damit die Straßenprojekte S1 und Stadtstraße dieses Ziel nicht konterkarieren, ist ein 

übergeordnetes Verkehrskonzept notwendig. Dieses Konzept sollte die Ziele verfolgen, die 

Ortskerne und Wohngebiete im 22. Bezirk (Hirschstetten, Aspern, Essling,…) zu entlasten, 

die Fuß- und Radverbindungen zu verbessern sowie den öffentlichen Verkehr weiter 

auszubauen. 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Die verkehrliche Erschließung der neuen Stadtentwicklungsgebiete basiert auf der im Vorfeld 

erfolgten Trassierung der U2 und der Lage der Haltestellen der S80 als hochwertige ÖV-

Verkehrsmittel. Auch die Verlängerung der Linie 26 dient den Zielsetzungen Fahrten mit dem 

KFZ durch Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel zu verringern. Die lokale Anpassung der 

Buslinien auch hinsichtlich der Intervalle erfolgt entsprechend dem Bedarf durch die Wr. 

Linien. Mit der Stadtstraße werden die Ortskerne von Hirschstetten durch Umfahrung, die 

Ortskerne von Aspern und Essling durch Entlastung von der Zusatzbelastung der 

Verkehrserzeugung der neuen Stadtentwicklungsgebiete entlastet. Die Fuß- und 

Radverbindungen wurden mit den Begleitmaßnahmen zum Projekt der Stadtstraße 

wiederhergestellt und durch weitere Wegeverbindungen z.B. entlang der Lärmschutzwälle 

ergänzt. Ein Fuß- und Radverkehrskonzept für die Bereiche Aspern und Essling ist als 

Bestandteil der Planung städtischer Verkehrsinfrastruktur zu verstehen, nicht aber als 

Gegenstand des Projekts Stadtstraße. 

 

Nr. 666.2) Kreuzung Stadtstraße – Franz-Fellner-Gasse 

Aus den Projektunterlagen konnte nicht entnommen werden, weshalb die einzige 

Verkehrslichtsignalanlage unmittelbar vor der Anbindung zur A23 geplant wurde. Im 

Verkehrsgutachten wurde für die Kreuzung eine hohe Auslastung mit einem Sättigungsgrad 

von bis zu 0,97 in Fahrtrichtung Kagran errechnet. Für die Leistungsfähigkeitsberechnung 

wurde der Planfall 1 D3 2030 herangezogen. Dieser Planfall weist westlich der Anbindung 

Quadenstraße einen DTV von 31300 aus. Der bis 2030 möglicherweise relevante Planfall 1 

D4 2030 (ohne Ausbau des Lobautunnels) mit einem um einen Drittel höheren DTV von 

40100 sollte ebenfalls dargestellt werden.  

Auch bei dieser Kreuzungsrelation wird klar, dass weitere Maßnahmen zur Veränderung des 

Modal Split in Richtung Umweltverbund notwendig sind.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Die Verkehrslichtsignalanlage ist auf Grund der zu erwartenden Verkehrsbelastung sich 

kreuzender Verkehrsströme erforderlich. Obwohl offensichtlich anhand der Verkehrszahlen 

notwendig, ist die Nachweisführung der Notwendigkeit der Regelung im Anhang S 15 (pdf-S 

117) im Bericht C_Verkehrliche Grundlagen erfolgt. Hinsichtlich der Auslastung zum Planfall 

1.D.4 2030 "ohne Lobautunnel" ist anzumerken, dass für diesen Planfall, betrachtet man die 

Belastungswerte auf der A23, welche im Abschnitt vor dem Knoten Kaisermühlen auch nur 

2x2-streifig ist, eine Steigerung der Verkehrsbelastung in den Verkehrsspitzen nicht mehr 

möglich ist. Es folgt daraus eine zeitliche Verbreiterung der Verkehrsspitzen in einem 

weitgehend staugeprägten Verkehrsszenario, welches nicht nur die Stadtstraße und A23 

umfasst, sondern auch B3 und Langobardenstraße. Die Verkehrsqualität im Planfall 1.D.4 

2030 ist in weiten Bereichen des 22. Bezirks durchaus mit dem Referenzplanfall R.D 2030 

(ohne ergänzende Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen) vergleichbar. 
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Nr. 666.3) Schutzgut Luft 

Das Luftgutachten sollte auch die für die Immissionswerte ungünstigere Verkehrssituation 

vor Fertigstellung des Lobautunnels abbilden.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens in der Betriebsphase basiert auf dem 

Vergleich der Nullvarianten (d.h. das Projekt wird nicht umgesetzt) und der Projektvarianten 

für die Jahre Jahr 2019. 2024 und 2030. Die prognostizierten Immissionen beider Planfälle 

werden miteinander verglichen und in Bezug auf die gesetzlichen Grenzwerte bzw. anhand 

des Schwellenwertkonzepts beurteilt. 

Für das Jahr 2020 sind im Projekt Stadtstrasse um 3.6 % höheren Emissionen für NOx als 

um Jahr 2019 zu erwarten. Dieser Umstand wird in der Beurteilung der Auswirkungen in der 

Betriebsphase berücksichtigt. Die Projektvariante 2019/2020 repräsentiert jene 

Verkehrssituation, die vor Fertigstellung des Lobautunnels zu erwarten wäre. 

 

Nr. 666.4) Schutzgut Tiere und Pflanzen 

In den Projektunterlagen sind Ziesel- und Hamstervorkommen dokumentiert. Ziesel und 

Hamster sind gemäß § 9 Abs 1 Wiener Naturschutzgesetz streng geschützte Tiere. Gemäß 

§ 10 Abs 3 Wiener Naturschutzgesetz sind alle Formen des Fangens oder der Tötung sowie 

jeder Eingriff in den Lebensraum verboten. Es wird im weiteren Verfahren zu klären sein, ob 

die im Bericht erwähnte Abplankung während der Bauphase ausreichend ist. Für das 

Abfangen und Umsiedeln von Zieseln und Hamstern wird eine umfassende 

Interessensabwägung durchzuführen sein. Eingriffe in den Lebensraum dieser geschützten 

Art sind jedenfalls nur mit entsprechender Bewilligung der Naturschutzbehörde zulässig.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Es ist zutreffend, dass tatsächlich vorhandene Ziesel (Spermophilus citellus) mittels 

Lebendfallen von fachkundigem Personal in den Verdachtsflächen gezielt abgefangen und in 

bereits bestehenden Lebensräume an der Spargelfeldstraße verbracht werden sollen, um 

Verluste von Individuen zu vermeiden. Tatsache ist ebenso, dass ein Nachweis von drei 

Bauten des Hamsters (Cricetus cricetus) im Herbst 2015 erbracht wurde. Sollten zu 

Baubeginn erneut Hamster festgestellt werden, so werden auch diese im Frühjahr und/oder 

Spätsommer abgefangen und in die Ersatzlebensräume im Bereich der 

„Maßnahmenkomplexe Heidjöchl und Krcalweg“ in einer Entfernung über 600 m 

umgesiedelt, wo bereits vorgebohrte Löcher (pro Hamster eine Bohrung) zur Besiedlung 

vorgesehen wurden. Auf diesen Flächen wird zusätzlich ein Monitoring und eine Kontrolle 

der „hamsterfreundlichen“ Bewirtschaftung auf Bestandsdauer der Trasse durchzuführen 

sein. Alle diese Maßnahmen werden als Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung 

nachteiliger Projektwirkungen eingesetzt, die sicherstellen, dass es zu keiner Tötung von 

Individuen kommt. Nach Ansicht des Amtssachverständigen sind diese Maßnahmen als 

funktionserhaltende Maßnahme zu beurteilen, weil vor Eintreten eines Eingriffes betroffene 

Individuen so in den bereits bestehenden Lebensraum verbracht werden, dass ein Verstoß 
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gegen die Verbote des § 10 Abs. 3 hinsichtlich der Tötung und der Vernichtung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen werden kann. 

Die Entscheidung, ob eine Interessensabwägung durchzuführen wäre, liegt nicht beim 

Amtssachverständigen. Dieser sieht jedoch das öffentliche Interesse an der Erhaltung 

bestandsfähiger Populationen von Ziesel und Hamster als hoch. 

 

Nr. 666.5) Tunnel Emichgasse und Hausfeld 

Um eine ausreichende Bepflanzung mit Bäumen an der Oberfläche zu ermöglichen, sollte 

eine Überschüttung von mindestens 1,60 m vorgesehen werden.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Ohne dass hier eine Betroffenheit von tierischen oder pflanzlichen Schutzgütern oder deren 

Lebensräumen konkret vorliegt, kann dieser Vorschlag nur begrüßt werden. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

keine persönliche Betroffenheit 

 

 

 


